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Zu diesem Heft 

 
 
 
 
 
Das letzte Heft des 63. Jahrgangs der GWP enthält Beiträge von großer Aktualität und 
Tragweite für das politische Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland. Schwerpunkte 
liegen bei Migration, Integration und Menschenrechten. Es beginnt mit einem Pauken-
schlag: Winfried Roth vertritt die Meinung, dass Migranten im Hinblick auf das prakti-
zierte Integrationsmodell zum Teil mit zu hohen Ansprüchen konfrontiert werden. Ein ge-
deihliches Zusammenleben sei auch auf Distanz, ohne sprachliche und kulturelle Ge-
schlossenheit, möglich. Mit entgegen gesetztem Tenor untersuchen Lars Holtkamp und 
Caroline Friedhoff  in der Rubrik „Aktuelle Analyse“ die Migranten- und Frauenrepräsen-
tanz in deutschen Parlamenten.  

Die „Kolumne“ (Alexander Niedermeier und Monika Nürnberger) greift mit dem Thema 
Menschenhandel ein in der Öffentlichkeit eher verdrängtes, für freie und demokratische 
Staaten höchst beschämendes Migrationsproblem auf. Die EU unternimmt einiges, diesen 
mit Freiheitsberaubung vor allem von Frauen aus Osteuropa, Asien und Afrika verbunde-
nen Tatbestand zu unterbinden. 

Dem Thema Integration ist auch einer von fünf Fachaufsätzen gewidmet. Rainer Geißler 
fasst aus seinem Standardwerk zur Sozialstruktur Deutschlands für GWP einige Tendenzen 
in der Perspektive zusammen, dass sich Deutschland von einem Gastarbeiter- zu einem mo-
dernen Einwanderungsland entwickelt habe. 

Für die politische Bildung von besonderer Relevanz ist der Aufsatz von Nicolai Dose 
über die innerparteiliche Demokratie. Anhand einer Untersuchung des Mitgliederent-
scheids bei der SPD zum Koalitionsvertrag mit der CDU kann der Autor deutlich machen, 
dass mit diesem Instrument kein Gegensatz zur repräsentativen Demokratie aufgebaut, 
sondern diese lebendiger wird.  

Die Rubrik „Kontrovers dokumentiert“ (Axel F. Fischer) könnte kaum aktueller sein: Es 
geht um Waffenlieferungen in Krisengebiete. Neben den immer mehr durchlöcherten Grund-
satzentscheidungen deutscher Politik ist auch die Frage höchst kontrovers, in welchem 
Ausmaß das Parlament an der Genehmigung bzw. an der Information darüber zu beteiligen 
ist. Dazu erging im Oktober 2014 ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts. 

In der Rubrik „Rechtsprechung kommentiert“ gibt es einen weiteren Paukenschlag: 
Heiner Adamskis Kommentar zur Klage einer Muslima gegen Burka- und Niqabverbot vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.   

„Das besondere Buch“ hat die jetzige „Generation Y“ zum Thema. Bernhard Schäfers 
nimmt  kritisch Stellung zur Sicht von Klaus Hurrelmann und Erik Albrecht auf die Digital 
Natives, von den Autoren als „heimliche  Revolutionäre“ angesehen. 
    Wir freuen uns, Ihnen zum Jahresende dieses gut gefüllte, spannende Heft zu übersen-
den und wünschen Ihnen schöne Festtage und ein gutes Jahr 2015. 
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Thema Jugend 

„Jugend“, ein gigantisches Querschnittthema, zu dem wissenschaftliche und populäre Zeit-
schriften regelmäßig wertvolle Informationen anbieten, kann in GWP nur in speziellen Bezügen 
erscheinen. Da aber in dieser Ausgabe eine aktuelle Jugenduntersuchung vorgestellt wird (Das 
besondere Buch), erscheint es ganz interessant, im Archiv „zurückzublättern“ und zu verglei-
chen, welche Fragestellungen zu welchen Zeiten die Diskussion bestritten. Hier also aus dem 
kostenlosen GWP-Online-Archiv eine Auswahl zum Thema, rückblickend bis zur Shell-Studie 
„Jugend 2000“. 
 
Jutta Allmendinger, Julia Haarbrücker, Lebensentwürfe heute GWP 4-13 

 
Dirk Lange, Holger Onken, Andreas Slopinski, Bürgerbewusstsein Jugendlicher und 

junger Erwachsener. Auswirkungen sozialer und sozialpsychologischer Faktoren. 
Eine empirische Analyse GWP 2-12 
 

Matthias Rau, Die Verschuldung junger Menschen: Theoretische und empirische Be-
trachtungen zu einer anhaltenden Diskussion GWP 3-11 
 

Claus Leggewie, Jan Schneider, Demokratie in Gefahr? Wie man Beteiligungskompe-
tenz zurückerobert GWP 3-08 
 

Kurt Möller, „Doc Martens, Bomberjacke, Landser-CDs – alles in den Müll!“ – Ablö-
sungsprozesse von rechtsextremen Haltungen GWP 4-07 
  

Edmund Budrich, Jugendszenen – eine „global microculture“. Interview mit Ronald 
Hitzler GWP 1-07 
 

Jens Tenscher, Politikfrust oder Politiklust? Befunde zur politischen Kultur Jugendli-
cher in Rheinland-Pfalz GWP 4-06 
 

Marc Szydlik, Soziale Mobilität? Lebensqualität in Kindheit, Jugend und Erwachse-
nenalter GWP 3-06 
 

Matthias Richter, Thomas Lampert, Klaus Hurrelmann. Soziale Ungleichheit und 
Gesundheit im Kindes- und Jugendalter. Aktuelle Erkenntnisse zur gesellschaft-
lichen Differenzierung gesundheitlicher Risiken und deren Ursachen GWP 2-06 
 

Stefan Hradil, Brennende Vorstädte – auch in Deutschland? GWP 1-06 
 

Nicolle Pfaff, Wege der politischen Bildung und Sozialisation von Jugendlichen. Be-
funde aus der Studie „Jugend und Demokratie in Sachsen-Anhalt“ GWP 2-03 
 

Detlef Oesterreich, Sind deutsche Jugendliche besonders ausländerfeindlich? Ergeb-
nisse aus dem internationalen Civic Education-Projekt der IEA GWP 1-03 
 

Albert Scherr, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus: Erscheinungsformen 
und soziale Bedingungen GWP 2-01 
  

Kerstin Sperling, Jugendkriminalität – eine Fallstudie GWP 1-02 
   

Siegfried Lamnek, Jugendgewalt in unserer Gesellschaft GWP 2-00 
 

Richard Münchmeyer, Das Deutschlandbild der Jugendlichen. Die Ergebnisse der 
Shell-Studie 2000 GWP 2-00  
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Gibt es ein Recht auf die Verweigerung von 
Integration? 

Widersprüche und Scheinprobleme 

Winfried Roth 
 
 
 
 
 
 
Immer wieder wird auf tatsächliche oder vermeintliche Integrationsdefizite von Men-
schen ausländischer Herkunft in Deutschland hingewiesen. Thilo Sarrazin, Heinz 
Buschkowsky und viele andere erklären eine Verweigerung von Integration für gera-
dezu verhängnisvoll.  

Mehr Integration ist sicher wünschenswert. Allerdings erweisen sich viele der 
kulturellen oder sozialen Werte, an die Migranten und Migrantinnen sich anpassen 
sollen, schon lange als brüchig. Häufig übersehen auch die Kritiker die erfolgreiche 
Integration von vielen Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Werden wo-
möglich Scheinprobleme konstruiert? Die Erfahrungen anderer Länder – von der 
Schweiz bis zu den USA – zeigen, dass auch erhebliche Distanz zwischen verschiede-
nen ethnischen Gruppen ein friedliches und produktives Zusammenleben nicht aus-
schließt. Gibt es vielleicht sogar ein Recht auf Verweigerung? Sollte man mehr Gelas-
senheit versuchen? 

Wie „deutsch“ sind die Deutschen?  

Bei Integration geht es um Sprache und Kultur, um gesellschaftliche Grundwerte. Al-
lerdings sind zentrale Werte, an denen Migranten und Migrantinnen sich orientieren 
sollen, einigermaßen fiktiv.  

Wo findet ein gerade aus Argentinien oder aus Litauen angekommener Mensch ei-
gentlich das „typisch Deutsche“? Die Vorstellung, es gebe auch in der Epoche von Ma-

Winfried Roth 
Diplom-Volkswirt, freier Journalist 
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donna, George Lucas, Joanne Rowling, Armani oder Döner Kebap eine eigenständige 
deutsche Kultur, ist eine Fiktion. Das einzige „authentisch Deutsche“ zwischen Rostock 
und Freiburg ist heute wahrscheinlich die Sprache. Und selbst hier hat man es mit Un-
gewissheiten zu tun – schließlich sprechen längst nicht alle Deutschen Hochdeutsch. 

Ansonsten existiert das „typisch Deutsche“ – von Martin Walser bis zu den Wilde-
cker Herzbuben, vom Dirndl bis zur Aachener Nussprinte – nur noch als ein „Markt-
segment“ unter vielen. 

Schon in früheren Jahrhunderten bestimmten importierte Trends vielfach Kultur 
und Alltagsleben vom Bodensee bis zur Bernsteinküste – so wie deutsche Kultur an-
dere Länder beeinflusste. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren Einflüsse 
aus Italien und Frankreich unübersehbar, unüberhörbar – in Kathedralen, Romanen 
oder Sonaten. Im 20. Jahrhundert faszinierten Spielfilme, Shows und populäre Musik 
aus den USA das Publikum immer mehr. 

Am Anfang des 21. Jahrhunderts sind Musik, Literatur, Film, Design und selbst 
die Küche in Deutschland in einem historisch beispiellosen Maß internationalisiert. 
Die Kultur der Eliten und der breiten Bevölkerung weist vermutlich mehr Ähnlich-
keiten mit den Vorlieben der US-Amerikaner, Briten oder Italiener von heute auf als 
mit der Kultur der Deutschen von 1950. Für westfälische Volkslieder, alemannische 
Bauernhausarchitektur, Richard Wagners Opern, Max Beckmanns Gemälde oder 
Heiner Müllers Dramen begeistern sich sehr viele ethnisch Deutsche – es könnte die 
Mehrheit sein – nur wenig oder gar nicht. Aber diese massenhafte Gleichgültigkeit 
löst keine politische Empörung und keine apokalyptischen Visionen aus. 

Wenn in Dortmund oder München das Interesse an schwelgerischen Horrorroma-
nen oder der Genuss von dröhnendem Gangsta Rap völlig okay sind – warum gilt 
dann das Betrachten plüschiger Familiensagas aus Kairo oder das Versinken in 
schwülen Liebesliedern aus Adana als Integrationsverweigerung?  

Gelten „doppelte Standards“? 

Vielleicht sind mit Blick auf Integration nicht kulturelle Sympathien entscheidend, 
sondern rechtliche und moralische Werte? Das Leben zwischen Kiel und Konstanz – 
so heißt es oft – bestimmen Ideen, die zurückgehen auf Christentum, Judentum und 
die Philosophie der Aufklärung.  

Weniger als zehn Prozent der Deutschen gehen noch häufiger in die Kirche. An 
die Stelle des traditionellen Christentums treten unterschiedlichste esoterische Über-
zeugungen, Verknüpfungen etwa von christlichen und buddhistischen Ideen, religiöse 
Indifferenz – oder christlicher Fundamentalismus. Auch verdrängen rücksichtsloser 
Individualismus und der Wunsch nach kompromissloser Bereicherung weithin die 
„Werte der Aufklärung“. 

Sind womöglich die vielen christlichen Fundamentalisten in Deutschland schlecht 
integriert? Aber das Zusammenleben mit ihnen betrachtet kaum ein Politiker als 
problematisch.  

Die unzähligen Astrologie-Gläubigen, Okkultisten oder Anhänger ausgesprochen 
autoritärer esoterischer Ideen sehen sich ebenfalls nur selten mit kritischen Fragen 
konfrontiert. Warum erscheint dann der unauffällige, nicht offensiv gestimmte Islam, 
der von Marokko bis Indonesien in den Bevölkerungen überwiegt und den auch die 
weitaus meisten Muslime und Musliminnen in Deutschland leben, so vielen Deut-
schen so verdächtig oder sogar bedrohlich? 
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Unerfüllbare Ansprüche?  

In den letzten zehn, fünfzehn Jahren in Gang gekommen ist eine – langsame, wider-
sprüchliche – Entwicklung hin zu einer nicht mehr ethnisch bestimmten Gesellschaft 
von Demokratinnen und Demokraten zwischen Rügen und Schwarzwald.  

Dennoch: mit Blick auf alltägliche Kommunikation, auf Kultur, auf politische Be-
teiligung gelten für Einheimische und Migranten auch heute weithin unterschiedliche 
Maßstäbe. Unzählige „ethnisch Deutsche“ verweigern sich einem an Gewaltlosigkeit 
und Gleichberechtigung orientierten Familienleben, interkultureller Offenheit oder 
demokratischem Engagement – das nimmt die etablierte Politik ohne Aufregung zur 
Kenntnis.  

Viele Migranten suchen kaum Kontakt zu Einheimischen. Nur: umgekehrt ist es 
nicht anders. Auch bei Teilen der ethnisch deutschen Armutsbevölkerung fällt eine 
stumme Abwendung von Werten wie elementare Bildung oder Vertrauen in das 
Rechtssystem auf. Und die Einkommens- und Vermögenselite zwischen München und 
Hamburg schottet sich weithin vom Rest der Gesellschaft ab. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für „doppelte Standards“ waren die ersten Varianten 
des Einbürgerungstests, die Fragen zu Deutschlands Gebirgen, Musik oder Literatur 
enthielten, die sicher auch etliche Menschen mit deutschem Hintergrund nicht be-
antworten konnten. Vielen von diesen fehlt selbst grundlegendes Wissen über die Ge-
schichte und das politische System ihres Landes, etwa ein Drittel beteiligt sich nie 
oder nur ausnahmsweise an Wahlen. Auf spürbarer Distanz zum Staat leben Hun-
derttausende oder Millionen verbissene christliche Fundamentalisten und entspannte 
Esoterikerinnen. Rechtsextrem eingestellt sind – je nach Definition – zehn bis zwan-
zig Prozent der Deutschen, auch wenn nur wenige die entsprechenden Parteien wäh-
len.  

Wenn doppelte Standards gelten, dann belasten Scheinprobleme die Integrations-
debatte.  

Vertragen sich Differenz und Integration? 

Ohne vollständige Integration der Migrantinnen und Migranten zerfällt Deutschland 
in Parallelgesellschaften – und geht vielleicht sogar zugrunde? Die Erfahrungen ver-
schiedener Länder zeigen, dass zumindest sprachlich-kulturelle Geschlossenheit für 
ein friedliches Zusammenleben nicht notwendig ist. 

In der Schweiz leben vier ethnische Gruppen schon lange einigermaßen problemlos 
– wenn auch territorial getrennt – in einem Staat, ohne sich kulturell oder auch nur 
sprachlich integriert zu haben. Italienischkenntnisse sind in Basel ebenso wenig selbst-
verständlich wie Deutschkenntnisse in Lugano. Auch der kulturelle Austausch zwi-
schen den vier Landesteilen ist erstaunlich gering. Solche Integrationsdefizite haben 
den Aufstieg der Schweiz zu einem der reichsten Wirtschaftsstandorte nicht blockiert. 

In den USA, Kanada und Australien koexistieren sichtbar abgegrenzte Milieus 
italienisch-katholischer, ukrainisch-orthodoxer, chinesisch-buddhistischer und vieler 
anderer Einwanderer ziemlich unkompliziert mit der vor allem von englischen und 
protestantischen Traditionen geprägten Mehrheitsgesellschaft. Wahrscheinlich hat 
die extreme Verschiedenheit die außergewöhnliche Innovationsfähigkeit der US-Öko-
nomie gefördert. 
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Der deutsche Staat hat die Rechte lange diskriminierter traditioneller – wenn 
auch sehr kleiner – Minderheiten anerkannt. Dänen und Sorben verfügen heute über 
eigene Schulen, Radioprogramme oder besondere politische Beteiligungsrechte. 

Überall Defizite? 

Auch wenn viele Forderungen an Migranten und Migrantinnen widersprüchlich und 
unhaltbar sind, auch wenn Integration nicht erzwungen werden darf – in vielen Fäl-
len ist sie ausgesprochen wünschenswert. Mühelose sprachliche Verständigung und 
Informiertheit über kulturelle Traditionen der anderen erleichtern das alltägliche Zu-
sammenleben. Ein Minimum an gemeinsamen Rechtsvorstellungen ist Voraussetzung 
für die Stabilität einer Gesellschaft. 

Allerdings werden Integrationsdefizite nicht selten übertrieben dargestellt. Häu-
fig unterscheiden Kritiker nicht zwischen militanter Verweigerung und gewöhnlichem 
Desinteresse. Vermutlich lehnen nur einige zehntausend Menschen Integration offen-
siv ab. Gleichzeitig werden Fortschritte oft übersehen, etwa das im Lauf der Jahr-
zehnte stark gestiegene Bildungsniveau der Migranten. 

Integration ist nicht die Lösung aller Probleme. Thema Arbeitsmarkt: auch wenn 
Millionen Migranten entschlossen ihre Bildungsdefizite verringern, würde dadurch 
kein einziger zusätzlicher Arbeitsplatz entstehen. Thema Politik: perfekte Sprach-
kenntnisse und ein Hochschulabschluss garantieren ebenso wenig wie bei ethnisch 
Deutschen eine Identifikation mit demokratischen Grundwerten. Viele führende mus-
limische Fundamentalisten sind oder waren Akademiker – auch die Terroristen vom 
11. September 2001, die zuvor als Studenten in Hamburg lebten. 

Bei Integration sollte es – nach dem Modell der USA oder Kanadas – vor allem 
um die Aneignung neuer Fähigkeiten und Werte gehen. Integration schließt das Le-
ben in zwei und mehr Sprachen und Kulturen nicht aus. Warum soll ein Migrant sich 
nicht heute jemenitische Balladen, morgen eine Brahms-Sinfonie und übermorgen 
Free Jazz aus Chicago anhören?  

Die Impulse für Integration müssen natürlich von beiden Seiten kommen. Der 
fehlende Integrationswille der Mehrheitsbevölkerung – bis hin zu Verachtung oder 
Hass – wird in den Debatten oft ausgeblendet. Der deutsche Staat hat jahrzehntelang 
in seinen Schulen die Kinder der Migranten vernachlässigt, er hat Diskriminierung 
auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt geduldet, Einbürgerung erschwert und Integ-
rationskurse erst 2005 eingeführt. 

In den letzten Jahren sind eine Reihe positiver Veränderungen in Gang gekom-
men – etwa mit den Nationalen Integrationsplänen. In vielen Lebensbereichen wer-
den Migranten und Migrantinnen selbstverständlicher akzeptiert als früher, vor al-
lem in deutschen Großstädten ist längst eine vielfarbige neue Normalität entstanden. 

Gefährdet Integrationsverweigerung die Zukunft Deutschlands?  

Zu den Menschenrechten gehört das Leben von Differenz und damit auch von Verwei-
gerung gegenüber der Mehrheit und ihrem Staat. Die religiösen Überzeugungen, die 
kulturellen oder sexuellen Vorlieben von Bürgerinnen und Bürgern gehen den Staat 
nichts an – selbst wenn sie auf den größten Teil der Gesellschaft unverständlich oder 
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abstoßend wirken. In einer Demokratie dürfen Menschen gewöhnlich die Beteiligung 
an Wahlen und den Wehrdienst verweigern. Verweigerung kann gleichzeitig Provoka-
tion und Wahrnehmung eines demokratischen Rechts sein. Jeder und jede hat auch 
das Recht, sich unvernünftig zu verhalten. Es gibt keine Pflicht, einen Beruf zu erler-
nen oder das Rauchen aufzugeben. 

Eine freiheitliche Gesellschaft muss – will sie nicht ihre eigenen Werte aufs Spiel 
setzen – ein hohes Maß an Staatsferne und selbst Gesellschaftsferne akzeptieren. In-
nerhalb der deutschen Mehrheitsbevölkerung wird Millionen Dissidenten und Indivi-
dualisten oder auch nur Exzentrikern und Sektierern das Recht auf Verweigerung ei-
nigermaßen selbstverständlich zugestanden. Grundsätzlich ist Integrationsverweige-
rung – innerhalb weiter Grenzen – für Migranten genauso legitim wie für ethnisch 
Deutsche. Wenn jemand, der in Deutschland lebt, die deutsche Sprache und die kul-
turellen Traditionen Deutschlands ablehnt, verhält er sich sicher dumm. Möglicher-
weise fällt er der Mehrheit auch lästig. Aber er begeht damit kein Delikt.  

Zweifellos gibt es muslimische Migranten, die aus ihrem Glauben eine autoritäre 
Gesellschaftsordnung ableiten. Man muss aber nicht lange suchen, um christliche 
Gruppen mit ähnlichen Vorstellungen zu finden. Zu den – nach den Maßstäben einer 
Mehrheit – befremdlichen oder lächerlichen Lebensformen muslimischer Migrantin-
nen gehört das Tragen von Kopftüchern und Gesichtsschleiern (was verschiedenen 
Untersuchungen zufolge meist keineswegs Fundamentalismus ausdrückt). Wenn aber 
Distanz und Verweigerung legitim sind, müssen es auch ihre Symbole sein.  

Verweigerung als Recht? 

Welche Grenzen sollte es für die Verweigerung von Integration durch Migranten und 
Migrantinnen geben? Die Antwort ist einfach: die Grenzen, die auch für ethnisch 
Deutsche gelten. 

Das heißt: wer Demokratie und Rechtsstaat beseitigen möchte, darf keine Chance 
dazu bekommen. Wer mit Gewalt droht oder Gewalt ausübt, muss sich vor Gericht 
wiederfinden. Das schließt Terrorismus genauso ein wie Gewalt gegenüber Familien-
mitgliedern. 

Zwangsehen darf es nicht geben. Aber das Tragen eines Kopftuchs oder Gesichts-
schleiers rechtfertigt Empörung nur, wenn es erzwungen ist. Eine Lehrerin mit Kopf-
tuch sollte akzeptiert werden, wenn sie im Unterricht keine fundamentalistischen 
Vorstellungen propagiert.  

„Islamische Strafgerichte“ würden das Gewaltmonopol des Staates berühren, da-
her darf es sie nicht geben. Freiwillige zivilrechtliche Schiedsverfahren dagegen – wie 
sie das deutsche Rechtssystem ohnehin vorsieht – müssten auch unter islamischen 
Vorzeichen möglich sein. 

Aber wer nicht Deutsch sprechen will oder deutsche Kultur unsympathisch oder 
uninteressant findet, muss das Recht dazu haben. Solange jemand nicht gegen Geset-
ze verstößt, darf er oder sie nicht unter Druck gesetzt werden, sich mehr zu integrie-
ren. Das gilt auf jeden Fall für Menschen, die bereits in Deutschland leben. Anders ist 
es mit denen, die erst nach Deutschland kommen wollen. Ihnen gegenüber hat der 
Staat sicher das Recht, Bedingungen zu stellen – etwa mit Blick auf Sprachkenntnis-
se oder Grundwissen über die deutsche Gesellschaft. Ob diese Bedingungen im Ein-
zelnen sinnvoll sind, ist eine andere Frage. 
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Welche Risiken birgt eine Akzeptanz von Verweigerung? Wer gute Deutschkennt-
nisse für überflüssig hält, wer sich mit einem niedrigen Bildungsniveau seiner Kinder 
zufriedengibt, wem demokratische Beteiligung gleich ist, der schadet in erster Linie 
sich selbst und seiner Familie. Vermutlich schadet er oder sie zugleich der Demokra-
tie, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Aber solche Rechte billigt eine Demokratie ihren Bürgerinnen und Bürgern zu. 

Versuch einer Bilanz 

Mehr Nähe zwischen Menschen mit deutschem und ausländischem Hintergrund ist 
zweifellos für alle vorteilhaft. Für Integration – von beiden Seiten aus – sollte immer 
wieder geworben werden. Allerdings sehen sich Migranten und Migrantinnen oft mit 
höheren Ansprüchen konfrontiert als Einheimische. Gleichzeitig hat der Staat jahr-
zehntelang wenig für Integration getan. So bestimmten oft Scheinprobleme die Debat-
ten. 

Integration darf nicht erzwungen werden. Eine freiheitliche Gesellschaft hat 
Menschen deutscher wie nichtdeutscher Herkunft weitreichende Rechte auf Verwei-
gerung zu garantieren – auch wenn das für die Mehrheit Nachteile bringt. Wer sich 
Integration verweigert, muss nicht auf die Nachsicht anderer hoffen – er macht von 
einem Recht Gebrauch. Die Erfahrungen verschiedener Länder zeigen, dass ein fried-
liches und produktives Zusammenleben auch „auf Distanz“, ohne sprachliche und kul-
turelle Geschlossenheit möglich ist. 
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Derzeit verfügt ein Fünftel der Bevölkerung 
in Deutschland über einen Migrationshinter-
grund. In Kommunalparlamenten, Landtagen 
und dem Bundestag ist diese Bevölkerungs-
gruppe stark unterrepräsentiert. Obwohl in 
den letzten Jahren zwar ein Anstieg der Mig-
rantenrepräsentanz zu beobachten ist (Schön-
wälder 2013) und diese im Bundestag inzwi-
schen bei knapp über fünf % liegt,1 lässt sich 
diese große Repräsentationslücke nach wie 
vor als problematisch einordnen. Dies gilt 
insbesondere, wenn man – gestützt auf die 
empirische Parlamentsforschung – davon 
ausgeht, dass Abgeordnete nicht ausschließ-
lich die Parteiprogrammatik und -interessen 
repräsentieren, sondern ihre Präferenzen und 
Sichtweisen auch von Persönlichkeitsmerk-
malen und ihrer sozialen Herkunft abhängen.  

Trotz des von Wissenschaft und Politik 
konstatierten Handlungsbedarfs ist der For-
schungsstand zur parlamentarischen Reprä-
sentanz von Migranten in Deutschland noch 
sehr lückenhaft. Während erste qualitative 

Studien zu Migranten in deutschen Parla-
menten – insbesondere auf der Grundlage von 
halbstandardisierten Interviews – vorliegen (z. 
B. Nergiz 2014), wurden quantitative Analy-
sen und hypothesentestende Verfahren bisher 
kaum angewandt. Für die Suche nach mögli-
chen Erklärungsvariablen von Migrantenre-
präsentanz kann jedoch auf bereits vorliegende 
quantitative Studien zur Frauenrepräsentanz 
zurückgegriffen werden, da angenommen wird, 
dass sich die Erklärungsvariablen für Migran-
ten- und Frauenrepräsentanz zumindest teil-
weise überschneiden (Ruedin 2013). 

Ziel des folgenden Beitrags ist es erstens, 
Hypothesen zur Erklärung von Migranten- 
und Frauenrepräsentanz aus bisher vorlie-
genden empirischen Studien zu präsentieren. 
Zweitens folgt darauf eine kurze Darstellung 
der Ergebnisse der statistischen Analyse der 
Migranten- und Frauenrepräsentanz in allen 
deutschen Kommunen mit über 20.000 Ein-
wohnern. Drittens werden abschließend poli-
tische Handlungsoptionen aufgezeigt. 

http://www.budrich-journals.de
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1 Erklärungsfaktoren für die 
parlamentarische 
Repräsentanz von Migranten 
und Frauen 

Für die Generierung spezifischer Hypothesen 
zur Erklärung von Migrantenrepräsentanz in 
Parlamenten erweist es sich aufgrund der de-
fizitären Datenlage als sinnvoll, von den bes-
ser erforschten Erklärungsfaktoren für Frau-
enrepräsentanz in Parlamenten auszugehen. 
Insbesondere mit Erklärungsmodellen, die 
sich am Rational-Choice-Institutionalismus 
orientieren, wurde in qualitativen und quan-
titativen Analysen der erhebliche Einfluss 
von Institutionen auf die Frauenrepräsentanz 
nachgewiesen. Demnach können Wahlrechts-
systeme und Quotenregelungen einen Teil der 
Varianz der Frauenrepräsentanz auch in 
deutschen Parlamenten erklären (Holtkamp/ 
Schnittke 2010). Solche institutionellen Er-
klärungsmodelle bieten den Vorteil, dass sich 
aus ihnen einfach zu implementierende Poli-
tikempfehlungen ableiten lassen (z.B. die 
Einführung von Quotenregelungen), wie in 
einem relativ geringen Zeitraum die beste-
hende Frauen- und Migrantenunterrepräsen-
tanz abgebaut werden kann.  

Die Rational-Choice-Erklärungsmodelle 
lassen sich jedoch nicht nahtlos auf die Mig-
rantenrepräsentanz übertragen, insbesondere 
weil nicht angenommen werden kann, dass 
diese Institutionen (insbesondere die Quote) 
einen ähnlich starken Einfluss wie bei der 
Frauenrepräsentanz haben. Gleichwohl lässt 
sich bei der Ursachenanalyse der Migran-
ten(unter)repräsentanz aber an die Marktmo-
delle aus der genderorientierten Nominie-
rungsforschung als Heuristik anknüpfen 
(Holtkamp/Schnittke 2010). Danach werden 
potentielle Kandidaten mit Migrationshinter-
grund als Anbieter (bzw. Kandidatenpool) 
eingeordnet, die von den Parteien nachge-
fragt werden können, um mit diesen anschlie-
ßend als Anbieter auf dem Wählermarkt auf-
zutreten. Zur Regulierung dieses Marktes 
und der Nominierungsverfahren in den Par-
teien spielt das Wahlrecht eine entscheidende 
Rolle. 

Beim Verhältniswahlrecht mit offenen 
Listen („Kumulieren und Panaschieren“),2 
das mittlerweile in den meisten Bundeslän-

dern bei Kommunalwahlen gilt (Bogumil/ 
Holtkamp 2013), wird in der Regel eine zen-
tralisierte Liste auf Kreisebene bzw. gesamt-
städtischer Ebene erstellt. Dies stärkt die 
zentrale und synchrone Vergabe der Kandi-
daturen „im Paket“ im Gegensatz zum perso-
nalisierten Verhältniswahlrecht in nordrhein-
westfälischen Kommunen, bei dem die Di-
rektkandidaturen dezentral und einzeln in 
den Ortsverbänden vergeben werden. Bei der 
Vergabe der Kandidaturen im Paket entste-
hen Anreize für die Parteiführung, Wahllis-
ten geschlechterparitätisch auszubalancieren 
und möglicherweise auch mehr Migranten zu 
nominieren, um der Wählernachfrage nach 
sozial ausgewogeneren Listen besser zu ent-
sprechen („ticket balancing“).  Damit könnte 
also Kumulieren und Panaschieren  sowohl 
eine höhere Frauen- als auch Migrantenre-
präsentanz begünstigen.  

Wie sich bereits bei der Frauenrepräsen-
tanz zeigte, ist zudem zu erwarten, dass auch 
die Parteien „einen Unterschied machen“. 
Bisherige empirische Untersuchungen zeigen, 
dass Parlamentskandidaten mit Migrations-
hintergrund tatsächlich stärker von eher lin-
ken Parteien aufgestellt werden. Anders als 
Mitte-Rechts-Parteien können linke Parteien 
um Migrantenstimmen offensiver werben, 
ohne in größerem Maße befürchten zu müs-
sen, von konservativen Wählern abgestraft zu 
werden oder sogar Stimmen an extrem rechte 
Parteien zu verlieren (Fonseca 2011: 112). 
Zugleich werden diese Parteien auch von 
Migranten eher präferiert, weil diese den 
Ausbau des Sozialstaates befürworten und 
eher liberale Einbürgerungsmodelle vertre-
ten.  

Vom Kandidatenpool schließlich dürften 
keine stärkeren Restriktionen für eine höhere 
Migrantenrepräsentanz ausgehen. Ein Blick 
in die kommunalen Integrations- und Aus-
länderbeiräte zeigt, dass bereits in Kleinstäd-
ten bei aktiver Ansprache ausreichend Kan-
didaten mit Migrationshintergrund für das 
Kommunalparlament zur Verfügung stehen 
sollten. Insgesamt ist zu erwarten, dass mit 
zunehmendem Migrantenanteil und mit der 
Einrichtung eines Integrationsrats als Kan-
didatenpool auch die Migrantenrepräsentanz 
in den Kommunalparlamenten steigt.  

Ähnlich wie es sich bei Quotenregelungen 
für Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft 
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zeigte, dürften die Parteien auf der Angebots- 
und Nachfrageseite zumindest keinen star-
ken Restriktionen unterliegen, wenn sie eine 
angemessene Migrantenrepräsentanz auf ih-
ren Kandidatenlisten durchsetzen wollen. Als 
Gatekeeper tragen sie die Hauptverantwor-
tung für die ausgeprägte Unterrepräsentanz. 
Aus der kurzen Skizze des Forschungsstands 
ergeben sich für die quantitative Analyse der 
Kommunalparlamente folgende Hypothesen 
für die Migranten- und Frauenrepräsentanz: 
 
H 1: Migranten sind gemessen an ihrem Be-
völkerungsanteil in den Kommunalparlamen-
ten stark unterrepräsentiert. Ihre Unterreprä-
sentanz ist dabei stärker ausgeprägt als die 
von Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft. 
 
H 2: Steigt der Bevölkerungsanteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund, steigt auch 
ihre Repräsentanz in den Kommunalparla-
menten verhalten an. Demensprechend ist 
für Ostdeutschland eine deutlich niedrigere 
Migrantenrepräsentanz zu erwarten. Auch 
die Frauenrepräsentanz dürfte in ostdeut-
schen Kommunalparlamenten niedriger aus-
fallen, weil das „sozialistische Erbe“ fort-
wirkt, in dem Frauen vor der Wende realiter 
keine gleichberechtigte Stellung im politi-
schen Raum inne hatten. 
 
H 3: Mit zunehmender Gemeindegröße, mit 
steigendem Anteil an hochqualifizierten Bür-
gerinnen und Bürgern und mit einer positi-
ven Wanderungsbilanz erwarten auch die 
Wähler vermehrt eine Repräsentanz, die die 
gesellschaftliche Heterogenität widerspiegelt, 
welches wiederum für die Parteien Anreize 
setzt, ausbalancierte Listen zu entwickeln. 
 
H 4: Hoher Parteienwettbewerb führt zu ei-
nem Anstieg der Migranten- und Frauenre-
präsentanz. 
 
H 5: Kumulieren und Panaschieren führt 
durchschnittlich zu einer höheren Migranten- 
und Frauenrepräsentanz als die personali-
sierte Verhältniswahl.  
 
H 6: Kommunen mit hohen Ratsanteilen eher 
linker Parteien verfügen zugleich über eine re-
lativ hohe Migranten- und Frauenrepräsen-
tanz. 

H 7: In Kommunen mit Integrations- und 
Ausländerbeirat ist die Migrantenrepräsen-
tanz höher als in solchen ohne Beiräte, weil 
Parteien auf einen größeren (und leichter an-
sprechbaren) Kandidatenpool zurückgreifen 
können.  

2 Empirische Analyse der 
Migranten- und 
Frauenrepräsentanz in 
bundesdeutschen 
Kommunalparlamenten 

In unserem vom Wissenschaftsministerium 
NRW geförderten Forschungsprojekt haben 
wir uns auf die Migrantenrepräsentanz in 
Kommunalparlamenten konzentriert, weil die 
hohen Fallzahlen hypothesentestende statis-
tische Verfahren ermöglichen. Zudem ist die 
kommunale Ebene als Startpunkt für berufs-
politische Karrieren interessant. Auch viele 
Landtagsabgeordnete mit Migrationshinter-
grund haben auf dieser Ebene ihre politische 
Karriere begonnen und sich entsprechend der 
sog. Ochsentour langsam nach oben gearbei-
tet (Nergiz 2014: 175). 

Die Datengrundlage zur politischen Re-
präsentation von Migranten und Frauen in 
Kommunalparlamenten in Städten mit über 
20.000 Einwohnern wurde im Zeitraum von 
Juni bis September 2013 erhoben. Das Ziel, 
die Anzahl der Ratsmitglieder insgesamt so-
wie nach Geschlecht und nach möglichem 
Migrationshintergrund zu erheben, wurde 
durch ein zweistufiges Verfahren erreicht: 
Erstens wurde eine Internet-Erhebung 
durchgeführt und zweitens erfolgte darauf 
aufbauend eine E-Mail-Erhebung, die einer 
zusätzlichen Überprüfung der zuvor gewon-
nenen Ergebnisse diente.  

Um die Unterrepräsentanz von Migran-
ten nach Geschlecht getrennt zu messen, bie-
tet sich die sog. Parity-Skala an. Sofern der 
Bevölkerungsanteil einer spezifischen Gruppe 
mit ihrem prozentualen Anteil im Parlament 
übereinstimmt, nimmt diese den Wert eins 
an. Für Männer ohne Migrationshintergrund 
liegt der Wert aktuell jedoch bei fast zwei 
(vgl. Abbildung 1), so dass diese in Kommu-
nalparlamenten stark überrepräsentiert sind. 
Mit gut 71% stellen sie also in Kommunalpar-
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lamenten einen fast doppelt so hohen Anteil 
wie in der Gesamtbevölkerung dar. Demge-
genüber sind Frauen mit Migrationshinter-
grund die Bevölkerungsgruppe, die am we-
nigsten angemessen in den Kommunalparla-
menten entsprechend ihrer Bevölkerungsan-
teile repräsentiert ist. Sie stellen nur knapp  
1% der Ratsmitglieder, aber gut 12% der Be-
völkerung, wodurch sich auf der Parity-Skala 
ein Wert unter 0,1 ergibt. Frauen ohne Mig-
rationshintergrund hingegen sind zwar eben-
falls unterrepräsentiert, jedoch nicht so stark 
wie Frauen und Männer mit Migrationshin-
tergrund. 

Die erhobenen Daten zu den Ratsmit-
gliedern in Kommunen mit über 20.000 Ein-
wohnern wurden anschließend in Form von 
multivariaten Regressionsmodellen analy-
siert3. Ziel war es zu ermitteln, welche Fakto-
ren die Repräsentanz von Frauen und Mig-
ranten in Kommunalparlamenten maßgeblich 
beeinflussen. Insgesamt wurden in der Re-
gressionsanalyse 550 Kommunen berücksich-
tigt.  

In der Analyse konnten alle Hypothesen 
zur Frauenrepräsentanz bestätigt werden. 
Die Frauenrepräsentanz in den Kommunal-
parlamenten ist in den Gemeinden mit Ku-
mulieren und Panaschieren signifikant4 grö-
ßer. Mit steigender Gemeindegröße weisen 

westdeutsche Kommunen die größte Frauen-
repräsentanz auf. Grundsätzlich lässt sich 
festhalten, dass Kumulieren und Panaschie-
ren in westdeutschen Großstädten bei guten 
Wahlergebnissen der Grünen, der SPD und 
DER LINKEN zu einer hohen Frauenreprä-
sentanz führt.  

Für die Migrantenrepräsentanz hingegen 
lässt sich lediglich für die unabhängigen Va-
riablen Gemeindegröße, geographische Lage 
der Gemeinde, Ausmaß des Parteienwettbe-
werbs sowie Ratsanteile linker Parteien ein 
signifikanter Einfluss feststellen. Vom Kumu-
lieren und Panaschieren geht kein signifikan-
ter Einfluss auf die Migrantenrepräsentanz 
aus. Aktuell ist die Migrantenrepräsentanz in 
westdeutschen Großstädten mit ausgepräg-
tem Parteienwettbewerb, hohem Bildungs-
stand der Ausländer und linken Ratsmehr-
heiten am höchsten. Besteht ein Integrati-
onsrat, steigt zugleich die Migrantenreprä-
sentanz im Kommunalparlament im hoch 
signifikanten Maße.  

 
Abbildung 1: Parity-Skala für deutsche Kommunalparlamente nach Gemeindegröße 

 
Quelle: Eigene Erhebung 2013; E.=Einwohner; Mig=Migrationshintergrund 
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3 Fazit und 
Handlungsoptionen 

Gemessen an ihren Bevölkerungsanteilen 
sind Migranten in den deutschen Kommunal-
parlamenten schlechter repräsentiert als 
Frauen. Die Frauenrepräsentanz wird insbe-
sondere durch institutionelle Variablen beein-
flusst. Wahlrechtstypen, die Kumulieren und 
Panaschieren vorsehen sowie linke Rats-
mehrheiten kombiniert mit der Frauenquote 
erhöhen die Frauenrepräsentanz. Sofern die 
Erhöhung der Frauenrepräsentanz als zen-
trales politisches Ziel gilt, lassen sich aus den 
vorliegenden Ergebnissen einfach implemen-
tierbare und politisch schnell wirksame Maß-
nahmen ableiten. Die Einführung eines rei-
nen Verhältniswahlrechts kombiniert mit 
Quotenlösungen kann in einem geringen 
Zeitraum geschlechterparitätische Repräsen-
tanz bewirken. Gesetzliche Kandidatenquo-
ten, wie beispielsweise in französischen 
Kommunen

5
 wirken dabei noch nachhaltiger 

als die aktuell in Deutschland gängigen frei-
willigen Parteiquoten. 

Geeignete Maßnahmen zum Abbau der 
Migrantenunterrepräsentanz lassen sich hin-
gegen nicht so einfach formulieren. Instituti-
onelle Variablen, wie beispielsweise der 
Wahlrechtstyp, haben keinen signifikanten 
Einfluss auf die Migrantenrepräsentanz, so 
dass schnell wirksame Gestaltungsoptionen 
limitierter sind. Erfolgversprechend erscheint 
hier vor allem eine Stärkung der kommuna-
len Integrationsbeiräte. Da sie u.a. auch der 
Rekrutierung von Ratsmitgliedern mit Migra-
tionshintergrund dienen,

6
 sind sie ein sinn-

volles Instrument, um Migranten an die 
Kommunalpolitik heranzuführen.  

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung 
der Migrantenrepräsentanz könnte, wie bei 
der Frauenrepräsentanz konstatiert, die Ein-
führung einer Parteiquote sein, die eine Sig-
nalwirkung im Kampf um die Wählerstim-
men von Migranten haben dürfte. Durch den 
Parteienwettbewerb könnte sich diese Mig-
rantenquote, beispielsweise einer kleineren 
linken Partei, so mit der Zeit auf alle Mitte-
Links-Parteien ausdehnen. Welche Dynamik 
dadurch entstehen könnte, verdeutlicht ein 
Blick auf die Entwicklung der Frauenreprä-
sentanz in Deutschland. Als die Grünen in 
den 1980er Jahren erstmals als Quotenpartei 

in den Bundestag einzogen, lag die Frauenre-
präsentanz in den Jahrzehnten zuvor zwi-
schen sechs bis neun %. Mit dem Einzug der 
Partei „Die Grünen“ mit einer 50%-Quotie-
rung nahm auch der weibliche Anteil der so-
zialdemokratischen Fraktionen sprunghaft zu. 
Die SPD imitierte in gewissem Maße die 
Frauenquote als Erfolgsmodell und beschloss 
1988 eine Quote von 33% (ab 1998 von 40%), 
und die PDS legte 1990, so wie später „Die 
Linke“, eine 50%-Quote fest. Die SPD hatte 
zuvor bei Landtags- und Kommunalwahlen 
viele Wählerstimmen an die Grünen verloren. 
Insbesondere der verstärkte Wettbewerb mit 
den Grünen um junge Frauen ließ der SPD 
aus Sicht der Parteiführung kaum eine ande-
re Wahl als eine verbindliche Quote einzu-
führen und ihr Personalpaket zu modernisie-
ren. Ähnliche „Abfärbeeffekte“ könnte man 
auch bei einer Migrantenquote erwarten, die 
damit sicherlich am stärksten die Migranten-
repräsentanz in bundesdeutschen Parlamen-
ten erhöhen würde. 

Anmerkungen 
 

1 Vgl. http://mediendienst-integration.de/ 
fileadmin/Dateien/Abgeordnete_Bundestag 
_Ergebnisse.pdf (aufgesucht am 27.9.13) 

2 Beim Verhältniswahlrecht mit freier Lis-
te können die Bürger für jedes zu beset-
zende Ratsmandat eine Stimme verge-
ben. Dabei kann der Stimmzettel für eine 
Partei unverändert abgegeben werden, 
wodurch jede Kandidatur auf der Partei-
liste eine Stimme erhält. Alternativ be-
steht durch Kumulieren auch die Mög-
lichkeit, mehrere (bspw. in Baden-Würt-
temberg bis zu drei) Stimmen für einen 
einzelnen Kandidaten zu vergeben und 
somit die Reihenfolge der Kandidaturen 
auf der Parteiliste zu verändern. Durch 
die Möglichkeit zu panaschieren können 
darüber hinausgehend auch einzelne Kan-
didaten aus anderen Parteien gewählt 
werden.  

3 Die statistischen Verfahren sind auf der 
Projektseite dokumentiert (https://www. 
fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/  
PolitischePartizipationundReprsen 
tationvonMigrantInneninDeutschland. 
shtml). 

http://mediendienst-integration.de/
https://www.fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/PolitischePartizipationundReprsentationvonMigrantInneninDeutschland.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/PolitischePartizipationundReprsentationvonMigrantInneninDeutschland.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/PolitischePartizipationundReprsentationvonMigrantInneninDeutschland.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/PolitischePartizipationundReprsentationvonMigrantInneninDeutschland.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/polis/lg4/projekte/PolitischePartizipationundReprsentationvonMigrantInneninDeutschland.shtml
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4 Hypothesen gelten als bestätigt, wenn 
eine Irrtumswahrscheinlichkeit von fünf 
Prozent unterschritten wird. Man spricht 
also von einer signifikanten Beziehung 
und damit einer bestätigten Hypothese, 
wenn die Signifikanz unter 0,05 liegt. 

5 Waren 1995 vor der Einführung des Pari-
tätsgesetzes in den französischen Kom-
munen mit mehr als 3.500 Einwohnern 
nur 25,7% der Kommunalparlamentarier 
weiblich, verdoppelte sich der Frauenan-
teil bis 2001 fast und blieb auch weiter-
hin auf sehr hohem Niveau. Bemerkens-
wert erscheint insbesondere, dass es in 
kürzester Zeit gelang, auch in den relativ 
kleinen Kommunen (3.500-9.000 Einwoh-
ner) einen Frauenanteil von 47,4% in den 
Kommunalvertretungen zu realisieren 
(Holtkamp/Schnittke 2010).  

6 In Rheinland-Pfalz sind beispielsweise 
ca. 80% der Ratsmitglieder mit Migra-
tionshintergrund zuvor im Integrations-
beirat gewesen.  
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Am 16. November 2011 verabschiedete die 
Europäische Union in Erwägung einer Stär-
kung der Unionsbürgerschaft und einer Ver-
besserung der demokratischen Funktionswei-
se die Verordnung über die Europäische Bür-
gerinitiative.1 Die Europäische Bürgerinitia-
tive ist das erste länderübergreifende politi-
sche Beteiligungsinstrument weltweit, das 
mehr als nur Konsultationen bereithält. 
Durch ihre Einführung am 1. April 2012 steht 
den Bürgern auf europäischer Ebene ein di-
rektdemokratisches Instrument zur Verfü-
gung. 

Die Verordnung über die Europäische 
Bürgerinitiative basiert auf Artikel 11 Abs. 4 
Vertrag über die Europäische Union (EUV). 
Hier heißt es, dass  
 
 „Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine 
Million betragen und bei denen es sich um 
Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl 
von Mitgliedstaaten handeln muss, […] eine 
Initiative ergreifen und die Europäische 
Kommission auffordern [können], im Rahmen 

ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu 
Themen zu unterbreiten, zu denen es nach An-
sicht jener […] Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen.“ 
 
Der Vertrag von Lissabon schränkt eine Bür-
gerinitiative durch drei Vorgaben ein. Ers-
tens muss der Gegenstand der Initiative in 
den Kompetenzbereich der Kommission fal-
len. Da die Kommission mit Ausnahme der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
in allen europäischen Politikfeldern das Initi-
ativrecht besitzt, ist eine Bürgerinitiative 
hinsichtlich dieser Bedingung kaum einge-
grenzt. Zweitens muss das Thema der Um-
setzung der Verträge dienen. Damit sind 
Rechtsakte ausgeschlossen, die die Kompe-
tenzen der Union erweitern oder beschrän-
ken. Drittens kann eine der Kommission vor-
gelegte Initiative jene nicht dazu verpflich-
ten, tatsächlich Rechtsakte im Sinne der Or-
ganisatoren zu verabschieden. Eine erfolgrei-
che Bürgerinitiative beinhaltet lediglich eine 
Aufforderung an die Kommission, einen 
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Rechtsakt zu einem bestimmten Thema vor-
zuschlagen. 

Die genauen Bedingungen und der Ab-
lauf einer Bürgerinitiative sind in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Europäi-
sche Bürgerinitiative festgelegt. Die Organi-
satoren müssen einen Bürgerausschuss 
gründen, in dem die für die Initiative verant-
wortlichen Personen vertreten sind. Dafür 
sind sieben Personen erforderlich, die in sie-
ben EU-Mitgliedstaaten wohnhaft sind. Die 
Initiatoren sowie die Unterzeichner müssen 
Unionsbürger sein und über das Alter für das 
aktive Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment verfügen. 

Das offizielle Verfahren der Europäi-
schen Bürgerinitiative beginnt mit der Re-
gistrierung der beabsichtigten Initiative bei 
der Kommission. Sofern die geplante Initiati-
ve offenkundig außerhalb des Kompetenzbe-
reichs der Kommission liegt, missbräuchlich, 
schikanös oder nicht ernsthaft erscheint oder 
mit den Werten der Union aus Art. 2 EUV2 
unvereinbar ist, kann die Kommission die Re-
gistrierung verweigern. In allen anderen Fäl-
len bestätigt die Kommission die Registrie-
rung. 

Unmittelbar im Anschluss an die Anmel-
dung haben die Organisatoren zwölf Monate 
Zeit, Unterzeichnungsbekundungen zu sam-
meln. Um ein unionsweites Interesse sicher-
zustellen, müssen mindestens eine Million 
Unionsbürger, das entspricht 0,2 Prozent der 
gesamten Unionsbevölkerung, aus nicht we-
niger als einem Viertel der EU-Mitgliedstaa-
ten die Bürgerinitiative unterstützen. Gleich-
zeitig ist für jeden der teilnehmenden Staaten 
eine Mindestanzahl an Unterzeichnungen er-
forderlich. Die jeweilige Mindestquote beträgt 
zwischen 3.750 Unterschriften in Malta bis 
zu 74.250 Unterzeichnungen in Deutschland. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Europä-
ische Bürgerinitiative systematisch in ihrer 
bisherigen Umsetzung untersucht.3 Die Er-
gebnisse erfüllen nicht den Anspruch auf Re-
präsentativität; vielmehr geben sie einen 
Einblick in den aktuellen Stand der Europäi-
schen Bürgerinitiative und ermöglichen Aus-
sagen über Chancen und Hindernisse des Be-
teiligungsinstruments. 

Bisherige Registrierungen und 
Verfahrensverlauf 

Seit der Einführung der Europäischen Bür-
gerinitiative wurden 49 Registrierungsanträ-
ge (Stand: 08.10.2014)4 gestellt, darunter 27 
bereits im ersten Jahr. Obwohl das Instru-
ment seit mehr als zwei Jahren existiert, ha-
ben es lediglich zwei Bürgerinitiativen ge-
schafft, ihren Antrag der Kommission mit den 
erforderlichen Unterschriften vorzulegen. 
 

Status Anzahl 

Geprüft   2 
Vorlage bestätigt   0 
Sammlung abgeschlossen   7 
Sammlung läuft   4 
Unzureichende Unterstützung   7 
Initiative zurückgezogen   9 
Registrierung abgelehnt 20 
 
Bei 14 Initiativen ist die Frist zur Sammlung 
von Unterstützungsbekundungen abgelaufen. 
Mindestens sieben davon haben die erforder-
lichen Unterzeichnungen nicht erreichen 
können. Die übrigen müssen erst die perso-
nenbezogenen Angaben durch nationale Be-
hörden auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
hin überprüfen lassen, wobei eine Aussicht 
auf Erfolg bei lediglich einer Initiative gege-
ben ist. 

Insgesamt vier Bürgerinitiativen befin-
den sich in der Phase der Unterschriften-
sammlung und bislang neun registrierte Ini-
tiativen wurden aus unterschiedlichen Grün-
den zurückgezogen. Bei der Mehrheit war be-
reits im Sammlungsprozess absehbar, dass 
die erforderliche Quote nicht erreicht werden 
kann. Andere zogen ihre Vorhaben aus takti-
schen Gründen zurück, in der Hoffnung, 
durch eine erneute Registrierung mehr Erfolg 
zu haben. 

Bei bislang 20 eingereichten Initiativen 
wurde die Registrierung mit der Begründung, 
der Gegenstand der Initiative befindet sich 
nicht im Zuständigkeitsbereich der Kommis-
sion, verweigert. Da eine sorgfältige inhaltli-
che Prüfung des Vorhabens erst nach erfolg-
reicher Sammlungsphase stattfindet, beinhal-
ten die Ablehnungsbescheide keine detaillier-
te und nachvollziehbare Begründung der 
Entscheidung. 
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Insgesamt deutet die Bilanz nicht auf bürger-
freundliche Durchführungsmöglichkeiten und 
realistische Erfolgschancen hin. 41 Prozent 
der gestellten Anträge wurden abgelehnt und 
unter den zugelassenen Initiativen brachen 
76 Prozent der Organisatoren ihre Initiative 
frühzeitig ab oder scheiterten an der 1-
Million-Unterzeichnungshürde. 

Politikfelder und Zuständigkeiten 

Für welche Zwecke die Unionsbürger die Eu-
ropäische Bürgerinitiative nutzen, wird an-
hand der Gegenstandsbereiche, zu denen Ini-
tiativen eingereicht wurden, untersucht. Die 
Analyse zeigt, ob die Initiatoren zur Lösung 
eines europäischen Problems beitragen wol-
len oder sich darum bemühen, über den Um-
weg der Europäischen Union die nationale 
Gesetzgebung anzuregen. Der Vergleich zwi-
schen den Politikfeldern der eingereichten 
und eingetragenen Initiativen lässt zudem 
Unterschiede im Entscheidungsverhalten der 
Kommission erkennen und verdeutlicht, wie 
sich ihr Interpretationsspielraum gestaltet 
(siehe Abbildung 1). 
 Das Themenspektrum der Europäischen 
Bürgerinitiative reicht von Beschäftigung 
und Soziales über Wirtschaft, Finanzen und 
Binnenmarkt hin zu Landwirtschaft und Le-
bensmittelsicherheit. Nach Themenhäufigkeit 
befasst sich die größte Zahl der eingereichten 
Initiativen mit Fragen der Justiz und Bür-
gerrechte, gefolgt von der zweiten Priorität 
Kultur und Bildung. Beide Gegenstandsbe-
reiche umfassen zusammen knapp die Hälfte 
aller Anträge. Auffällig ist, dass sich lediglich 

wenige Bürgerinitiativen mit den politischen 
Schwerpunkten der Union befassen. Mit Aus-
nahme des Binnenmarkts, der in einigen Ini-
tiativen thematisiert wird, sind die suprana-
tionalen Bereiche Währungspolitik, Wettbe-
werbsrecht oder die Gemeinsame Fischereipo-
litik kein Gegenstand von Bürgerinitiativen. 
Die meisten fallen in Bereiche, in denen die 
Union sich die Zuständigkeit mit den Mit-
gliedstaaten teilt. Dadurch, dass die Kompe-
tenzen in diesen Politikfeldern nicht klar ab-
gegrenzt sind, erfolgt die Aufgabenverteilung 
nicht nach eindeutigen Regelungen. Die An-
nahme einer Bürgerinitiative eröffnet der 
Kommission die Möglichkeit, sich weitere Zu-
ständigkeiten anzueignen. Durch implied po-
wers, der Interpretation eines Zusammen-
hangs zu den vertraglichen Kompetenzen der 
Union, rechtfertigt die Kommission mitunter 
auch die Annahme von Initiativen in Politik-
feldern, die Kernkompetenzen der Mitglied-
staaten betreffen und explizit von EU-Maß-
nahmen ausgeschlossen sind. Dazu zählen 
Bürgerinitiativen zu kulturellen oder bil-
dungspolitischen Maßnahmen, aber auch 
Fragen der öffentlichen Gesundheit. 

Andere Initiativen wurden trotz Rückbe-
zugs auf einen vertraglich verankerten Wert 
der Europäischen Union abgelehnt. Das Ent-
scheidungsverhalten offenbart dann, dass die 
Kommission trotz eines breit definierten 
Themenspektrums nicht bereit ist, bestimmte 
Gegenstände aufzugreifen. Dies betrifft vor 
allem Maßnahmen im Bereich Tierschutz, die 
durch Artikel 13 Vertrag über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union (AEUV) abge-
deckt sind. Auffallend ist auch die negative 
Einstellung der Kommission gegenüber bür-

Abbildung 1: Themenspektrum eingereichter Initiativen 
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gerrechtlichen Initiativen. Obwohl die Kom-
mission die Stärkung der Unionsbürgerschaft 
als politische Priorität erklärt hat, wurden in 
diesem Bereich die meisten Registrierungs-
anträge abgelehnt. Andere heikle Themenge-
biete wie die Nutzung der Atomkraft oder die 
Annahme einer Europahymne wurden eben-
falls frühzeitig abgewiesen. 

Wie die Kommission mit ihrem Entschei-
dungsspielraum in anderen Zusammenhängen 
umgeht, verdeutlicht das uneinheitliche Re-
gistrierungsverhalten von Anträgen zu identi-
schen Gegenstandsbereichen. Eine Bürgerini-
tiative beispielsweise reichte nach einer erfolg-
losen Registrierung einen modifizierten Antrag 
ein, der im Titel und Gegenstandsbereich mit 
der ersten Version übereinstimmte. Obwohl 
die Kommission in ihrem erstmaligen Bescheid 
auf eine fehlende Zuständigkeit hinwies, wur-
de das erneute Vorhaben eingetragen. 

Die offensichtliche Entscheidungsfreiheit 
der Kommission und ihre Begründung in den 
Ablehnungsbescheiden wurden in weiten Tei-
len stark kritisiert. Bis dato schlug jedoch 
keiner der Initiatoren einer abgelehnten Bür-
gerinitiative den Weg zum Europäischen Ge-
richtshof ein, obwohl dies neue Sichtweisen 
und Definitionen ermöglichen würde. 

Die Tatsache, dass sich nur elf Prozent 
der eingereichten Initiativen einem suprana-
tionalen Bereich zuordnen lassen und ledig-
lich 30 Prozent ein Thema betreffen, das ei-
ner Regelung durch die Union bedarf, ver-
deutlicht, dass auch die Organisatoren mit-
hilfe der Europäischen Bürgerinitiative ver-
suchen über die Bande zu spielen. Über den 
Umweg der EU wollen sie Forderungen erfül-
len, die auf nationaler Ebene möglicherweise 
nicht durchsetzbar wären. Davon betroffen 
sind Politikfelder, die der nationalen, landes-
politischen oder kommunalen Entscheidungs-
struktur zuzuordnen sind: Bildung, Beschäf-
tigung, Sozialpolitik, öffentliche Gesundheit, 
Verkehr, Kultur, Abfallwirtschaft oder Was-
ser- und Energieversorgung. Für die Initiato-
ren spielt es keine Rolle, ob die Kommission 
in dem Bereich die erforderliche Kompetenz 
besitzt und ob es für die Lösung des Problems 
einer europäischen Regelung bedarf. Die Be-
reitwilligkeit der Kommission, ihren Zustän-
digkeitsbereich großzügig zu definieren, kann 
dazu führen, dass sie Entscheidungen entge-
gen nationaler Vorstellungen trifft. Die Un-

terstützung von nationalen Parlamentsmit-
gliedern in Initiativen und auch die Vertre-
tung dieser Personengruppe in Bürgeraus-
schüssen bestärken das Empfinden, genau 
dies mithilfe der Europäischen Bürgerinitia-
tive zu bewirken. Die Bürgerinitiative steht 
dann im Widerspruch zu dem Subsidiaritäts-
prinzip und der Souveränität der Mitglied-
staaten, denn sie wird für den Zweck instru-
mentalisiert, Maßnahmen auf EU-Ebene zu 
verwirklichen, die innerhalb des Mitglied-
staats über keine demokratische Mehrheit 
verfügen oder bestehenden Regelungen ent-
gegenlaufen. 

Akteursgruppierungen und 
Beteiligung durch die Bevölkerung 

Aufschluss darüber, welche gesellschaftlichen 
Kräfte das Instrument nutzen und inwieweit 
die bestehenden Kanäle der Interessenvertre-
tung erweitert oder bestätigt werden, gibt ei-
ne Untersuchung der Akteursstruktur. Diese 
offenbart, ob die Europäische Bürgerinitiative 
als Erweiterung der klassischen Lobbying-
Strategie genutzt oder – wie durch die Ge-
setzgeber beabsichtigt – von einzelnen Uni-
onsbürgern zur Artikulation ihrer Interessen 
angewandt wird. 

Grundsätzlich muss ein Bürgerausschuss 
von natürlichen Personen gebildet werden 
und darf nicht unter dem Namen einer Orga-
nisation laufen. Dennoch können die Mitglie-
der Organisationen repräsentieren oder 
durch jene finanziell und materiell unter-
stützt werden. Das Ausgangskriterium der 
Analyse ist eine Unterscheidung, ob die Bür-
gerausschussmitglieder einzelne Personen 
sind, die keinen gemeinsamen Vereinshinter-
grund mitbringen und sich zum Zwecke der 
Bürgerinitiative zusammengeschlossen ha-
ben, oder ob sie Vertreter einer Institution 
sind. Die Organisationen werden weiterhin 
dahingehend unterschieden, ob sie im europä-
ischen Transparenzregister eingetragen sind 
oder ob sie auf internationaler Ebene noch 
nicht in Erscheinung getreten sind. Auch 
wenn eine Registrierung nicht verpflichtend 
ist, kann sie als Anhaltspunkt herangezogen 
werden, um Aussagen über die Inklusion 
neuer Akteure in die europäische Politik zu 
treffen. 
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Unter den registrierten Bürgerinitiativen 
werden lediglich sechs von Personen, die ein-
getragene Organisationen vertreten, durchge-
führt. Neun weitere sind von nationalen oder 
regionalen Nichtregierungsorganisationen, 
Stiftungen oder Vereinen organisiert. Da sie 
im europäischen Transparenzregister nicht 
eingetragen sind, nehmen sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine besondere Rolle in 
der europäischen Lobbying-Struktur ein. Bis-
lang 14 Initiativen entstanden aus dem Zu-
sammenschluss europäischer Bürger, die 
erstmalig als politische Akteure in Erschei-
nung treten (siehe Abbildung 2). 

Die geringe Beteiligung von etablierten 
Lobbyorganisationen zeigt, dass die Europäi-
sche Bürgerinitiative für Einrichtungen mit 
bestehenden Einflusskanälen kaum von Inte-
resse ist. Die nähere Betrachtung der Ak-
teursgruppen offenbart auch, dass eine starke 
Selektion der Teilnahme zugunsten Perso-
nengruppen mit hohen materiellen und intel-
lektuellen Potentialen zum Tragen kommt. 
Mindestens acht der Bürgerausschüsse, die 
durch einzelne Bürger gegründet wurden, be-
stehen aus Studierenden, Graduierten oder 
Wissenschaftlern. Ein weiterer besteht aus 
nationalen Parlamentsabgeordneten. Für alle 
anderen konnten die Mitglieder nicht näher 
spezifiziert werden. Doch verdeutlichen be-
reits diese Informationen, dass vor allem sol-
che Unionsbürger im Rahmen einer Bürger-
initiative aktiv werden, die auf eine interna-
tionale Laufbahn zurückblicken können, sich 
durch ein hohes transnationales Organisati-
onsvermögen auszeichnen und Potential für 
einen angemessenen fachlichen sowie rechtli-
chen Umgang mit den Anforderungen einer 
Europäischen Bürgerinitiative mitbringen. 
Die soziale Verzerrung durch politische Betei-

ligung selektiver Bevölkerungsgruppen ist 
kein speziell europäisches Problem. Diese Er-
kenntnis mindert allerdings nicht das Manko, 
dass unterprivilegierte und schwach ausge-
stattete Interessengruppierungen kaum Zu-
gang zur Europäischen Bürgerinitiative fin-
den und ihre Interessen auf europäischer 
Ebene nicht artikulieren können. 

Hinzu kommen Hürden, die durch 
sprachliche, materielle und infrastrukturelle 
Voraussetzungen entstehen. Die Möglichkeit, 
Unterzeichnungen online zu sammeln, macht 
das Medium Internet zum Hauptkanal, über 
den die Europäische Bürgerinitiative arbei-
tet. Beteiligungs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten sind weiterhin mit einer mehrspra-
chigen Ausbildung verbunden, da kaum ein 
Bürgerausschuss in der Lage ist, Anträge und 
Materialien in allen EU-Amtssprachen auf-
zubereiten. Bürger, die über keinen Internet-
zugang verfügen oder neben der Mutterspra-
che keine weitere Sprache beherrschen, sind 
fast gänzlich von der Nutzung des Instru-
ments ausgeschlossen. Innerhalb der Union 
jedoch verfügt jeder Vierte über keinen Inter-
netzugang. In Ländern wie Rumänien, Grie-
chenland und Bulgarien macht dieser Anteil 
etwa 40 Prozent der Gesamtbevölkerung 
aus.5 Auch die Fremdsprachenkompetenz ist 
weit schlechter ausgeprägt, als sie für eine 
gesamteuropäische Beteiligung erforderlich 
wäre. In einer Eurobarometer-Umfrage aus 
dem Jahr 2005 geben 44 Prozent der Befrag-
ten an, neben der Muttersprache keine weite-
re Sprache zu beherrschen.6 

Territoriale Verteilung der 
Beteiligung 

Informationen darüber, inwieweit das Instru-
ment von der Unionsbevölkerung angenom-
men wird und ob sich territoriale Schwer-
punkte bezüglich einer Aktivität herausbil-
den, gibt eine Untersuchung der geografi-
schen Herkunft der Mitglieder eines Bürger-
ausschusses. Abbildung 3 veranschaulicht, in 
welchen Staaten die Initiatoren einer Bürger-
initiative leben.7 

Entgegen des Eindrucks einer Beteili-
gungsungleichheit zugunsten der politisch 
und wirtschaftlich stärksten Staaten Euro-
pas, Großbritannien, Frankreich und Deutsch-

Abbildung 2: Akteursstruktur registrierter 
Initiativen 
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land, verhält sich die Aktivität in einer Bür-
gerinitiative, gemessen an den Bevölkerungs-
zahlen, proportional. Die Staaten Irland, 
Malta, Zypern, Lettland, Kroatien, Portugal 
und Litauen sind gar nicht oder lediglich 
einmal in einem Bürgerausschuss vertreten. 
Bis auf Portugal betrifft dies allesamt kleine 
Staaten, die um oder unter fünf Millionen 
Einwohner haben. Anders als im Europäi-
schen Parlament jedoch, in dem die Unions-
bevölkerungen degressiv proportional vertre-
ten sind, wird die Unterrepräsentanz der In-
teressen von Bürgern aus nicht teilnehmen-
den Staaten nicht ausgeglichen. 

Aus der Abbildung wird auch deutlich, 
dass die Übernahme eines Ausschussvorsit-
zes Auffälligkeiten aufweist. Bürger aus 
Frankreich haben besonders häufig diese Po-
sition inne. Aus der Logik von Plausibilitäts-
annahmen heraus hängt die hohe Aktivität 

Frankreichs mit der Bedeutung der Städte 
Paris und Straßburg zusammen. Dort lebt 
eine große Anzahl an Unionsbürgern, die in 
einem EU-bezogenen Themenfeld arbeitet, 
und haben zahlreiche europäische Organisa-
tionen ihren Sitz. Daneben führen die Aus-
richtung europäischer Veranstaltungen und 
internationale Studiengänge dazu, dass sich 
insbesondere das junge Publikum vor Ort zu-
sammenschließt und in aktiven Gruppierun-
gen organisiert. 

Eine Antwort auf die Frage, ob die Akti-
vität und Inaktivität zu einem bestimmten 
Thema zufällig verteilt ist oder systematisch 
mit gewissen Staats- oder Bevölkerungs-
merkmalen zusammenhängt, ermöglicht eine 
Analyse des Zusammenhangs zwischen den 
Politikfeldern und dem Wohnort der Bürger-
ausschussmitglieder. Im Folgenden werden 
die politischen Bereiche daraufhin analysiert, 

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Mitglieder des Bürgerausschusses 

 



 Die Europäische Bürgerinitiative ‒ Eine Bestandsaufnahme     479 
 

ob eine Korrelation zu den Gründungslän-
dern, den ehemaligen EU-15-Staaten und 
dem durchschnittlichen Bruttomonatsver-
dienst8 existiert. Die Ergebnisse zeigen, ob 
eine besondere politische Verantwortung der 
Gründungsstaaten und ihrer Bevölkerungen 
für Europa besteht, ob es Unterschiede in der 
Betätigung zwischen den „alten“, demokra-
tisch etablierten EU-Mitgliedstaaten und den 
„neuen“, überwiegend post-kommunistischen 
Staaten gibt oder ob die sozioökonomische 
Entwicklung der Länder Einfluss auf die Be-
teiligung zu bestimmten Gegenstandsberei-
chen hat.9 

Die stärksten Zusammenhänge bestehen 
zwischen den Gründungsländern und den Be-
reichen Justiz und Bürgerrechte, Gesundheit, 
Beschäftigung und Soziales, Wirtschaft, Fi-
nanzen und Binnenmarkt sowie Kultur und 
Bildung. Abbildung 4 verdeutlicht, dass die 
Aktivität der Gründungsstaaten verglichen 
mit der der beigetretenen Mitgliedsländer le-
diglich im Bereich Justiz und Bürgerrechte 
nach oben abweicht. Das auffällige Engage-
ment der Gründungsmitglieder kann aus ei-
ner besonderen Einstellung zur Europäischen 
Union entstanden sein. Mit einem Unionsbei-
tritt sind sowohl für die Regierung als auch 
die Bevölkerung primär ökonomische Vorteile 
verbunden; bei der Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft waren politische Hoff-
nungen vordergründig. Die unterschiedlichen 

Erwartungen an die Unionsmitgliedschaft 
können sich auch heute in Anforderungen an 
das politische Handeln der EU-Organe zei-
gen. 

In den anderen Bereichen ist eine breite 
Länderbeteiligung ohne zentrale Schwer-
punkte beobachtbar. Dies mag daran liegen, 
dass alle EU-Länder als Folge der Wirt-
schaftskrise von Schwierigkeiten in den Be-
reichen Beschäftigung, Soziales, öffentlicher 
Sektor, Finanzen und Binnenmarkt betroffen 
sind. 

Der Gegenstandsbereich Landwirtschaft 
und Lebensmittelsicherheit zeigt die stärks-
ten Zusammenhänge mit der Variable EU-15-
Staaten. Abbildung 5 veranschaulicht, dass 
die Betätigung in Bürgerinitiativen durch 
Personen aus den „alten“ EU-Staaten domi-
niert wird. Prinzipiell entsprechen diese 
Staaten, darunter Italien, Großbritannien, 
Schweden, die Niederlande und Frankreich, 
nicht denjenigen, die über einen besonders 
ausgeprägten Landwirtschaftssektor verfü-
gen. Die Tatsache, dass sich die Initiativen 
aus dem Landwirtschaftsbereich mit Tier-
schutz- und Tierhaltungsbestimmungen be-
fassen, relativiert die vermutliche Auffällig-
keit und gibt eine Erklärung für die gegen-
läufige Beziehung. Mit Forderungen nach er-
höhten Standards der Tierhaltung befassen 
sich naturgemäß eher Verbraucher denn Er-
zeuger landwirtschaftlicher Produkte. 

Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen Gründungs- und Beitrittsstaaten bezüglich  
des Themenfeldes 
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Letztlich spielt auch der sozioökonomische 
Kontext eine Rolle; im Rahmen der Europäi-
schen Bürgerinitiative beeinflusst er eine Be-
tätigung in der Energie-, Umwelt- und Ver-
kehrspolitik. Dort sind die einkommensstär-
keren Mitgliedstaaten intensiver in Bürger-
initiativen tätig (siehe Abbildung 6). Da in-
nerhalb der jeweiligen Staatengruppen keine 
Verbindung hinsichtlich der nationalen Ener-
gieversorgungszahlen, Umweltausgaben oder 
Wasser- und Abfallproblematiken besteht, 
bietet die Wohlstandshypothese eine Erklä-
rungsmöglichkeit für den analysierten Zu-
sammenhang. Ihr zufolge haben Menschen 
mit höherem individuellem Verdienst ein 
ausgeprägteres Umweltbewusstsein, da sie 
sich leisten können, Ausgaben für öffentliche 
Güter bereitzustellen.10 

Länderunabhängig ist der Zusammen-
hang zwischen der finanziellen Unterstüt-
zung und den Erfolgsaussichten einer Initia-
tive. Die monetäre Zuwendung erfolgt über-
wiegend durch Nichtregierungsorganisatio-
nen und private Geldgeber. Bei den re-
gistrierten Initiativen reicht sie von 2.000 bis 
350.000 Euro. Da die Organisatoren erhebli-
che zeitliche und organisatorische Ressourcen 
mitbringen müssen und Zahlungsmöglichkei-
ten für anfallende Werbe-, Kampagnen- und 
Durchführungskosten benötigen, ist von ei-
nem grundlegenden Zusammenhang auszu-
gehen. Die beiden Bürgerinitiativen, die ihr 
Anliegen erfolgreich der Kommission vorge-
legt haben, bestätigen die Verbindung, denn 

die Initiatoren konnten auf ein Budget von 
weit über 100.000 Euro zugreifen. Dass das 
finanzielle Kriterium allein nicht ausreicht, 
zeigt eine andere Bürgerinitiative, die 
345.000 Euro zur Verfügung hatte und den-
noch aufgrund mangelnder Unterzeichnungs-
bekundungen frühzeitig zurückgezogen wur-
de. 
 

 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Umsetzung der Europäischen Bürgerini-
tiativen zeigt, dass die politischen Rechte, die 
die Union in Form dieses Instruments bereit-
hält, von der europäischen Bevölkerung wahr-
genommen werden. Das Wissen um die Mög-
lichkeit und die Organisation einer Initiative 
sind nicht auf wenige Mitgliedstaaten be-
grenzt und eine befürchtete Überlegenheit fi-
nanzstarker Institutionen kann nicht beo-
bachtet werden. Gleichzeitig sind die Erfolg-
saussichten extrem niedrig und die Aktivität 
und Unterstützung bleibt selektiv und großen 
Bevölkerungsteilen verwehrt. Weiterhin 
herrschen teilweise territoriale Ungleichge-
wichte in der Beteiligung vor. 

Mehrere Gründe sprechen dafür, dass die 
Europäische Bürgerinitiative für Zwecke ge-
braucht wird, die ihrer eigentlichen Intention 
zuwiderlaufen. Viele Initiatoren spielen über 
die Bande und wollen nur sekundär die euro-

Abbildung 5: Zusammenhänge zwischen den 
EU-15- und nach 2004 beigetre-
tenen Staaten bezüglich des 
Themenfeldes 

Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen Staa-
ten mit einem über- sowie un-
terdurchschnittlichen EU-
Monatsverdienst bezüglich des 
Themenfelds 
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päische Rechtsetzung weiterentwickeln. Ihre 
Forderungen beziehen sich auf Politikfelder 
der nationalen, regionalen und kommunalen 
Entscheidungsstruktur. Die Entscheidungs-
möglichkeiten der Kommission führen die 
Initiatoren an teilweise unzulässige Grenzen 
und erhöhen das Risiko, weitere Kompeten-
zen in den Zuständigkeitsbereich der Union 
zu nehmen. Die hohe Anzahl abgelehnter Re-
gistrierungsanträgen zeigt gleichzeitig, dass 
die Kommission nicht gewillt ist, grundlegen-
de und weitreichende Veränderungen zuzu-
lassen. Es werden ausschließlich solche Initi-
ativen registriert, die sich auf geringfügige, 
einzelfallbezogene Änderungen beziehen. 

Ob und wie sich die Europäische Bürger-
initiative in Zukunft bewährt, bleibt abzu-
warten. 2015 will die Kommission die bishe-
rige Umsetzung erstmalig auswerten und 
über das weitere Vorgehen entscheiden.11 Die 
abnehmenden Zahlen eingereichter Initiati-
ven im dritten Jahr ihres Bestehens sind be-
reits jetzt ein Hinweis dafür, dass die anfäng-
liche Euphorie der Ernüchterung gewichen 
ist. 

Anmerkungen 
 

1 Vgl. Europäische Union (11.03.2011): Ver-
ordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 2011 über die Bürgerinitiative. 
In: Amtsblatt der Europäischen Union. 

2 Die Werte, auf die sich die Union grün-
det, sind die Achtung der Menschenwür-
de, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rech-
te der Personen, die Minderheiten ange-
hören. 

3 Sämtliche Informationen über einge-
reichte Initiativen sind dem amtlichen 
Register auf dem durch die Kommission 
verwalteten Portal zur Europäischen 
Bürgerinitiative (http://ec.europa.eu/  
citizens-initiative/public/welcome?lg=de) 
entnommen. 

4 Eine vollständige Übersicht finden Sie 
auf www.budrich-journals.de bei der 
Ausgabe 4-2014 von GWP. 

5 Vgl. Süddeutsche.de (2013): Internet-Nut-
zung in der EU: Offline durchs Leben. 

 

Online verfügbar unter http://www. su-
eddeutsche.de/digital/internet-nutzung-
in-der-eu-offline-durchs-leben-1.1750200, 
zuletzt geprüft am 20.02. 2014. 

6 Vgl. Europäische Kommission (2006): 
Europeans and their Languages. Special 
Eurobarometer 243/Wave 64.3. Online 
verfügbar unter http://ec.europa.eu/public 
_opinion/archives/ ebs/ebs_243_en.pdf, 
zuletzt geprüft am 20.02.2014.: 8-9) 

7 Die Abbildung beinhaltet die im amtli-
chen Register der Kommission angegebe-
nen Bürgerausschussmitglieder. Da eini-
ge Mitglieder das Land, welches sie ver-
treten, nicht veröffentlicht haben, ist in 
der Darstellung der Wohnort von 183 der 
203 Mitglieder abgebildet. 

8 Der Mittelwert von 2.500 Euro ist Aus-
gangspunkt der Einteilung in einen über- 
sowie unterdurchschnittlichen Brutto-
monatsverdienst. Grundlage der Berech-
nung sind die Angaben aus statista 
(2014): Bruttomonatsverdienst in der EU. 
Online verfügbar unter http://de.statista. 
com/statistik/daten/studie/183571/umfrag
e/bruttomonatsverdienst-in-der-eu/. 

9 Die Vergleichsgruppen repräsentieren 
jeweils etwa 50 Prozent der gesamten 
Unionsbevölkerung. Lediglich die Gruppe 
EU-15- und nach 2004 beigetretenen 
Staaten wird aufgrund erheblicher Un-
terschiede bezüglich ihrer Bevölkerungs-
zahlen entsprechend gewichtet. 

10 Vgl. Franzen, Axel; Meyer, Reto (2004): 
Klimawandel des Umweltbewusstseins? 
Eine Analyse des ISSP 2000. In: Zeit-
schrift für Soziologie 33 (2), S. 119–137.: 
121) 

11 Vgl. Die Europäische Bürgerinitiative 
(EBI) (2014): Zwischenstand eines Pro-
jektes partizipativer Demokratie. Online 
verfügbar unter http://eeas.europa.eu/  
delegations/switzerland/press_corner/ 
focus/focus_items/20140905_de.htm, zu-
letzt geprüft am 12.09.2014. 

 
 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=de
http://www.budrich-journals.de
http://www
http://ec.europa.eu/public
http://de.statista
http://eeas.europa.eu/


Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19 
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

Psychosozial-Verlag

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19 
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

Psychosozial-Verlag

Peter Möhring

Verbrecher, Bürger 
und das Unbewusste

Täter, Opfer, Ein-
schaltquoten? Die 
Entstehung von 
Verbrechen muss 
individuell, familiär 
und gesellschaftlich 
nachvollzogen wer-
den.

209 Seiten · Broschur · € 22,90
ISBN 978-3-8379-2356-8

Wolfgang George (Hg.)

Sterben in stationären 
Pflegeeinrichtungen

90% der Deut-
schen verbringen 
ihre letzten Le-
benstage nicht zu 
Hause – Ein An-
lass, die Sterbebe-
dingungen in Pfle-
geeinrichtungen 
genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

ca. 250 Seiten · Broschur · € 29,90
ISBN 978-3-8379-2430-5

Elmar Brähler, Wolf  Wagner (Hg.)

Kein Ende mit der Wende?

Wie vereint ist 
Deutschland 25 
Jahre nach dem 
Mauerfall? In Bei-
trägen aus Ost und 
West wird hier eine 
unbefangene und 
kontroverse Bilanz 
präsentiert.

311 Seiten · Broschur · € 29,90
ISBN 978-3-8379-2425-1

Georg Bruns, Frank Winter (Hg.)

Stalking – Zwischen 
Liebeswahn und Strafrecht

Das Phänomen 
Stalking wird hier 
aus juristischer, so-
zialer, Paarbezie-
hungs- und psycho-
analytischer Pers-
pektive berachtet.

ca. 250 Seiten · Broschur · € 24,90
ISBN 978-3-8379-2393-3

Das Phänomen 
Stalking wird hier 
aus juristischer, so-
zialer, Paarbezie-
hungs- und psycho-
analytischer Pers-
pektive berachtet.

Täter, Opfer, Ein-
schaltquoten? Die 
Entstehung von 
Verbrechen muss 
individuell, familiär 
und gesellschaftlich 
nachvollzogen wer-
den.

mailto:bestellung@psychosozial-verlag.de
http://www.psychosozial-verlag.de


Kolumne 

Gesellschaft • Wirtschaft • Politik (GWP) Heft 4/2014, S. 483-490  www.budrich-journals.de 

Alexander Niedermeier 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexander-
Universität  Erlangen-Nürnberg 
 
 

 
Monika Nürnberger 
Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige 
Berlin e.V. 

Herausforderung Menschenhandel 
Dimensionen, Defizite, und was im deutschen Kontext zu tun ist 

Alexander Niedermeier/Monika Nürnberger 
 

 
 
 

1. Hintergrund 

Auch wenn es schwer fällt sich vorzustellen, dass in den freien und demokratischen 
EU-Staaten Zehntausende Menschen ihrer Freiheit beraubt, zur Erzielung ökonomi-
schen Profits als Waren gehandelt und ausgebeutet werden, so die bisherige EU-
Kommissarin für Inneres Cecili Malmström, stelle dies die traurige Wahrheit dar; 
Menschenhandel finde überall um uns herum statt, und das oft näher als man denke 
(European Commission 2013). Zwar trifft es zu, dass Menschenhandel globalhisto-
risch keineswegs ein neues Phänomen ist, jedoch haben sich durch den Zusammen-
bruch des Ostblocks und die sukzessive Erweiterung der Europäischen Union nach 
Süd- und Mittelosteuropa seine Strukturen nachhaltig verändert. 

Nichtsdestoweniger ist das Bewusstsein in der Bevölkerung der EU-Mitgliedstaa-
ten für Wesen und Implikationen von Menschenhandel nur rudimentär ausgeprägt. 
Zwar gibt es immer wieder punktuelle mediale Aufregung über mehr oder weniger 
spektakuläre Einzelfälle, doch nach wenigen Tagen ist alles vergessen, ohne dass die 
Problematik in ihrer gesamten Dimension im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 
angelangt ist. Weder der von den Vereinten Nationen als Internationaler Tag gegen 
den Menschenhandel ausgerufene 30. Juli noch der EU-weite Tag gegen Menschen-
handel am 18. Oktober haben daran wirklich etwas geändert. Ebenso wenig wie die 
Bestrebungen seitens der EU, wo man dem Thema durchaus einen hohen Stellenwert 
auf der Politikagenda zugebilligt und sowohl für die entsprechende Gesetzgebung als 
auch die nötige finanzielle Unterfütterung gesorgt hat. 

Das große Problem liegt laut Myria Vassiliadou, der Koordinatorin für die Be-
kämpfung des Menschenhandels der EU-Kommission, vielmehr in der bislang weitge-

http://www.budrich-journals.de
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hend fehlenden Implementation von Richtlinien durch die EU-Mitgliedstaaten, wie 
sie im Rahmen eines von der EU-Kommission organisierten Hearings im September 
2014 in Berlin erörterte. Hiervon ist insbesondere die Umsetzung der zentralen EU-
Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer vom 5. April 2011 betroffen, die die bestehende Definition 
von Menschenhandel erweitert, deutlich härtere Strafen als bisher vorsieht und fest-
legt, dass nun auch Anstiftung, Beihilfe und Versuch unter Strafe zu stellen seien. 
Zudem hätten die Mitgliedsstaaten dafür zu sorgen, dass effektive Ermittlungsinstru-
mente, wie diejenigen, die bei der Bekämpfung von schwerer und organisierter Kri-
minalität verwendet werden, ebenfalls beim Vorgehen gegen den Menschenhandel zur 
Verfügung gestellt werden. Auch die Bundesrepublik hat – wie 21 weitere EU-Mit-
glieder – den Termin der Umsetzung in nationales Recht verstreichen lassen. Zwar 
gab es unter der schwarz-gelben Bundesregierung 2013 den Versuch, zumindest ein 
rudimentäres Gesetzespakt zu realisieren, letztlich scheiterte dieses aber an der SPD-
Mehrheit im Bundesrat, die den Entwurf für unzureichend hielt. Jetzt hat sich die 
große Koalition die Implementation auf die Fahnen geschrieben. Darin geht es vor al-
lem um eine bessere Praxisanwendbarkeit der relevanten Paragrafen 232 und 233 
StGB durch die Spezifizierung der Tatbestände, sodass diese im Einklang mit Art. 2 
(3) der Richtlinie 2011/36/EU stehen. Dort wird etwa Ausbeutung im Kontext von 
Menschenhandel als „mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder ande-
re Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, 
einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibei-
genschaft oder die Ausnutzung strafbarer Handlungen oder die Organentnahme“ de-
finiert. 

2. Wesen und Dimensionen des Menschenhandels 

Diese Definition verweist bereits auf die Dimensionen des Menschenhandels: Men-
schen werden gewaltsam oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in fremde Län-
der verbracht, um dort sexuell oder in ihrer Arbeitskraft ausgebeutet zu werden oder 
illegale Aktivitäten auszuführen. Hiervon sind in erster Linie jüngere Erwachsene be-
troffen, jedoch fällt auch der Handel mit Kindern und Kleinstkindern unter diesen 
Tatbestand. Nicht zuletzt wird auch der Handel mit menschlichen Organen dem Be-
reich des Menschenhandels zugerechnet. 

Häufig besteht ein enger Zusammenhang mit weiteren Straftaten. Insgesamt ist 
die Abgrenzung in der Praxis oft problematisch, was die Strafverfolgung immer wie-
der erschwert (Surtees 2008). Begünstigt wird Menschenhandel, der letztlich den 
Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage sowie  von Kosteneffizienz und Gewinn-
maximierung folgt, von derzeit günstigen Rahmenbedingungen wie der Freizügigkeit 
innerhalb der EU sowie hoher Verfügbarkeit und niedrigen Kosten bei Mobilität und 
Kommunikation. Speziell der internetbasierte Menschenhandel hat sich zu einem er-
folgreichen Geschäftsmodell entwickelt, bietet er doch Zugang zu vielen potenziellen 
Opfern wie auch zu den Absatzmärkten. Zugleich ermöglicht er weitgehende Anony-
mität. Menschenhandel wird somit „easy to perform and hard to detect“ wie es Sergio 
d’Orsi von Europol es gegenüber den Autoren jüngst ausgedrückt hat. Das gilt allem 
voran für den Bereich der sexuellen Ausbeutung. 
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3. Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 

Europa hat sich mittlerweile zu einer der weltweit führenden Zielregionen für Sexar-
beiterinnen entwickelt. Beginnend mit dem Ende der 1970er Jahre wurden zunächst 
Frauen aus Asien, Lateinamerika, der Karibik und Westafrika vor allem nach Deutsch-
land, in die Niederlande sowie nach Spanien und Italien in Positionen der Sexarbeit 
geschleust. In den 1990er Jahren folgten sehr junge und nicht selten sogar noch min-
derjährige Frauen aus China, dem Baltikum, Mittelosteuropa und der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS), welche neben den genannten Zielländern nun auch 
noch in den skandinavischen Raum verbracht wurden. Zuletzt zeigte sich eine Verla-
gerung der Hauptströme von außereuropäischen Regionen in die Länder Europas hin 
zu innereuropäischem Menschenhandel. 

Eine bei dieser Entwicklung zentrale Rolle spielte die Erweiterung der Europäi-
schen Union um zehn neue Mitgliedsstaaten, von denen schon in den 1990er Jahren 
einige als Herkunfts- sowie insbesondere auch als bedeutende Transitländer für Men-
schenhandel galten. Anpassungen bei den Grenzregimen vor dem Hintergrund der 
Übertragung der Sicherung von EU-Außengrenzen an die neuen Mitgliedstaaten 
führten dazu, dass Ungarn und Slowenien ihre Bedeutung als Transitländer einbüß-
ten und die Ströme sich auf den Balkan verlagerten. Gleichzeitig etablierten sich die 
Balkanstaaten selbst als neue Hauptherkunftsländer für den Menschenhandel zum 
Zwecke sexueller Ausbeutung in die weiterhin stark expandierenden Sexindustrien 
West- wie auch Mittelosteuropas. Speziell in Westeuropa war es bereits zuvor schwie-
rig geworden, den wachsenden Bedarf an Sexarbeiterinnen mit eigenen Staatsbürge-
rinnen zu decken. Vor diesem Hintergrund nahm der Menschenhandel zum Zwecke 
sexueller Ausbeutung gerade in Südosteuropa dramatische Züge an. Moldavien, Alba-
nien, Rumänien und Bulgarien haben sich zu den Hauptherkunftsländern schlechthin 
entwickelt, gefolgt von den Staaten des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere Ser-
bien, Bosnien, Mazedonien. Selbst den offiziellen Statistiken etwa der zuständigen ru-
mänischen Behörden zufolge, ist das Ausmaß des Menschenhandels zum Zwecke 
sexueller Ausbeutung alarmierend.  

Betrachtet man die Situation in der Bundesrepublik Deutschland, so zeigt sich, 
dass etwa laut Angaben des Bundeskriminalamtes gegenüber den Autoren zwar in 
den vergangenen Jahren die Opferzahlen gestiegen, die Verurteilungen jedoch gesun-
ken sind: So gingen beispielsweise die Verfahrenszahlen im Bereich des Menschen-
handels zum Zwecke sexueller Ausbeutung von 491 im Jahre 2011 auf 425 im Jahre 
2013 zurück. Hierfür sind prozedurale wie soziologische Gründe verantwortlich. Da es 
sich bei den mit dem Menschenhandel verbundenen Tatbeständen um Kontrolldelikte 
handelt, sinkt bei rückläufigen Kontrollen auch die Zahl der Anzeigen, obwohl die De-
liktzahl weiterhin hoch sein kann und regelmäßig auch ist. Zugleich wirken sich die 
in den Herkunftsländern bestehenden sozialen Strukturen und Normen sowie die so-
ziale Gruppe aus, der die Opfer entstammen. So wurde etwa von der grünen Europa-
parlamentsabgeordneten Barbara Lochbihler im Rahmen der Tagung Ware Mensch 
im September 2014 darauf hingewiesen, dass die Hälfte der Opfer von Menschenhan-
del zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung Frauen unter 21 Jahren, 17% jünger als 18 
Jahre und 9% sogar noch unter 14 Jahre alt seien. 

Täter wie Opfer stammen, wie dargelegt, vorranging aus Bulgarien, Rumänien 
und aus anderen süd- und mittelosteuropäischen Staaten, wo ein grundlegend ande-
res Opfer-, Frauen- und Familienverständnis vorherrscht als in den Staaten Nord- 
und Westeuropas. Die betroffenen Frauen verfügen über ein geringes Bildungsniveau 
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und sind häufig in einem Milieu patriarchalischer Clanstrukturen aufgewachsen, wo 
es unhinterfragt ist, in familiären Hierarchien den Vorgaben „ranghöherer“ Familien-
mitglieder bedingungslos Folge zu leisten. Da die Täter ihre Opfer regelmäßig aus 
dem weiteren, nicht selten sogar dem unmittelbaren, familiären Umfeld rekrutieren, 
kommt es für die Frauen allein schon vor diesem Hintergrund nicht in Frage, der 
Entscheidung des Clans, sie sollen Geld für die Familie im Ausland verdienen, zu wi-
dersprechen. Häufig wissen die betroffenen Frauen nicht, wohin und in welchen Tä-
tigkeitsbereich sie verkauft werden. Selbst wenn das der Fall ist, erhalten sie häufig 
kaum Bezahlung und haben – etwa im Falle der Tätigkeit im Bereich sexueller 
Dienstleistungen, hinsichtlich Art und Anzahl der Freier oder sexueller Praktiken – 
keine Mitbestimmung. Den meisten Opfern sexueller oder arbeitskraftspezifischer 
Ausbeutung sind die Möglichkeiten und Rechte, die sie eigentlich etwa durch das 
deutsche Recht gesichert in Anspruch nehmen könnten, nicht bewusst. Insgesamt 
befinden sie sich in einer unklaren Situation, die weder juristisch noch für sie selbst 
klar einzuschätzen ist. Dies gilt umso mehr, als der Menschenhandel mit der Ausbeu-
tung häufig Bedingungen verbindet, die im Vergleich zu den Lebensbedingungen der 
Opfer im Heimatland relativ besser erscheinen, sodass die betroffenen Menschen tat-
sächlich etwas zu verlieren hätten, würden sie gegen ihre Peiniger aufbegehren oder 
ihr Heil in der Flucht suchen. Diese Strategie darf jedoch weder als Ausdruck von 
Wohlwollen verstanden werden, noch darüber hinwegtäuschen, dass das Umfeld von 
hoher Gewaltbereitschaft gegenüber Opfern, eigenen Leuten, geschäftlichen Rivalen 
und dem Staat gekennzeichnet ist. 

Anzeigen erfolgen selten, was sowohl am kulturellen Selbstverständnis der Opfer 
liegt, beispielsweise niemals gegen den eigenen Clan auszusagen, als auch vor dem 
Hintergrund massiver, auch gewalttätiger Einschüchterungen und Übergriffe gegen 
die Betroffenen als auch deren engste Familienangehörigen wie Eltern, Geschwister 
oder Kinder. Daher wurde etwa seitens des BKA zu Recht gefordert, Ermittlungen 
nicht länger von einer Anzeige durch das Opfer abhängig zu machen. 

4. Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskraft 

Dennoch ist die Zahl der Ermittlungen im Bereich des Menschenhandels zur Ausbeu-
tung von Arbeitskraft in Deutschland jüngst stark angestiegen, was jedoch auch an 
einem aktuellen Großverfahren liegt, wie eine Vertreterin des BKA gegenüber den 
Autoren äußerte. Wichtig ist zu unterscheiden, dass die Zielbereiche neben an sich le-
galen Tätigkeiten auch und in wachsendem Maße illegale Aktivitäten sind, in die die 
Opfer von Menschenhandel hineingezwungen werden. Sie werden genötigt, Taschen- 
und Einbruchdiebstähle zu verrichten, Geldautomaten zu knacken oder im Bereich 
der Drogenkriminalität zu arbeiten. Sehr häufig werden straff organisierte Bettler- 
und Diebesbanden aufgebaut. Die Erlöse aus den Aktivitäten kommen ausnahmslos 
den Hintermännern zu Gute. Dies gilt auch für das planmäßige Ausnutzen der sozia-
len Sicherungssysteme namentlich der westeuropäischen Wohlfahrtstaaten, wofür 
nicht selten auch zwangsweise Scheinehen geschlossen werden. 

Illegale Arbeitsmigration in den legalen Sektor findet vor allem im Bereich der 
Erntehilfe, der Textilindustrie, der Gastronomie und des Baues sowie auf dem Markt 
für ungelernte Kräfte statt. Hier sind regelmäßig extreme Ausbeutungsverhältnisse 
anzutreffen. So wurde bei der oben erwähnten von der EU-Kommission organisierten 
Tagung Ware Mensch das Beispiel eines in China angeworbenen Kochs ausgeführt, 
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der hohe Vermittlungsgebühren an die Menschenhändler entrichten musste, um dann 
sieben Tage in der Woche und elf Stunden pro Tag zu schuften. Um die Gebühr der 
Menschenhändler zu decken, erhielt er keinen Lohn, musste in der Küche nächtigen 
und wurde körperlich gezüchtigt. 

Dass derartige Praktiken nicht nur in kleinen Betrieben gang und gäbe sind, zeigt 
das Beispiel der Meyer-Werft in Papenburg, die auch einige Schiffe der AIDA-Flotte 
gebaut hat. Im Rahmen von Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Verdachts 
auf Menschenhandel deckte ein Expertengremium, das in Abstimmung mit dem nie-
dersächsischen Wirtschaftsministerium operierte, sklavenartige Zustände auf: Im 
Rahmen problematischer Werkverträge, bei denen mit Sub- und Sub-Sub-Unternehmen 
kooperiert wurde, die sich am rumänischen Mindestlohn von monatlich 173,80 Euro 
orientierten, wurden die in Massenquartieren untergebrachten Arbeiter teils in Dop-
pelschichten von bis zu 23,55 Stunden eingesetzt. Bei den Lohnzahlungen selbst wur-
den zahlreiche Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, etwa die Nötigung von Arbeitern zum 
Leisten von Blankounterschriften unter Barauszahlungsquittungen, die aus Angst, 
Unsicherheit und Unwissenheit nicht infrage gestellt wurden. Arbeiter, die sich nicht 
fügten, wurden ohne Geld ausgesetzt und mussten obdachlos oft tagelang warten, bis 
die Familie aus dem Heimatland zur Hilfe kommen konnte. Auch der Betriebsrat der 
Meyer-Werft wurde massiv eingeschüchtert (Havlicek 2013). 

Angesichts derartiger Umstände, welche keineswegs Einzelfälle darstellen, hat 
sich die große Koalition vorgenommen, auch und gerade die Arbeitsausbeutung stark 
ins Visier zu nehmen, wie von Vertretern der Koalitionsfraktionen gegenüber den Au-
toren geäußert wurde. Dies ist umso wichtiger, weil auch immer mehr Minderjährige 
in das komplexe System des Menschenhandels eingeschleust und dort rücksichtslos 
ausgebeutet werden. Neben dem Einsatz als Arbeitssklaven sowie in Bettel- und Ein-
bruchsbanden spielt dort in wachsendem Maße auch die Zwangsprostitution eine Rol-
le. Kinder, teilweise gerade einmal sechs oder sieben Jahre alt, würden aus rumäni-
schen Heimen regelrecht „geerntet“ und zur Deckung der steigenden Nachfrage ins 
Ausland verschleppt, wie die CDU-Bundestagsabgeordnete Winkelmeier-Becker auf 
der oben erwähnten Konferenz Ware Mensch darlegte.  

5. Reaktionsmöglichkeiten 

Wie aber kann dieser Herausforderung begegnet werden, bei der allein in Europa 
mehr als dreieinhalbtausend Verbrecherorganisationen geschätzte eine Million Men-
schen als moderne Sklaven halten und damit mutmaßlich etwa 25 Milliarden Euro 
Gewinn im Jahr machen? Sinnvoll erscheint eine Doppelstrategie, die einerseits auf 
die Lage in den Herkunftsländern abzielt, und mittel- bis langfristig Bedingungen 
schaffen soll, damit die Menschen nicht mehr so anfällig für die vermeintlichen Aus-
wege der Menschenhändler werden. Andererseits ist eine Verbesserung von Gesetzes-
lage und Versorgungsangeboten in den Zielländern erforderlich. 

a)  Verbesserung der sozio-ökonomischen und politisch-administrativen 
Lage in den Herkunftsländern 

Derzeit bestehen Risikofaktoren in den Herkunftsländern auf unterschiedlichen Ebe-
nen. Auf makrosozialer Ebene wirken Faktoren wie ein signifikanter Niedergang des 
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Lebensstandards, eine hohe Arbeitslosenquote, das Fehlen an geeigneten Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten, sowie ein soziokulturelles Umfeld, das von Intoleranz und 
Diskriminierung etwa in Form von Rassismus und/oder Sexismus geprägt ist und somit 
Wege zu innerstaatlicher Gewalt ebnet, als begünstigend. Hinzukommen mikrosoziale 
Faktoren wie ein von Armut geprägtes Lebensumfeld, die Zugehörigkeit zu einem nied-
rigen Bildungsmilieu und damit zusammenhängend das Fehlen einer Berufsausbil-
dung, fehlende Sozialleistungen sowie nicht zuletzt die Trennung und/oder Auflösung 
der eigenen Familie beziehungsweise ein problematisches familial-soziales Umfeld, das 
von häuslicher Gewalt, Alkoholismus und Kriminalität gekennzeichnet ist (Goschin 
2009). 

Neben der individuellen Wahrnehmung und Bewertung dieser mikro- und makro-
sozialen Faktoren und dem daraus resultierenden Grad an Lebens(un)zufriedenheit 
spielen persönliche Faktoren wie Risikobereitschaft, Naivität, psychische Aspekte wie 
Resilienz, Dependenz etc. eine Rolle.  

Wirft man den Blick auf die Lage in Südosteuropa, so zeigt sich eben jenes Zu-
sammenwirken der einzelnen Faktoren. Bezieht man zudem das ehemalige Jugosla-
wien mit ein, so kommen erschwerend die Auswirkungen des (Bürger-)Krieges hinzu. 
Nachdem viele Frauen dort von den beteiligten Kombattanten sexuell missbraucht 
und dem Frauenhandel zugeführt worden waren, nicht zuletzt um auch von Angehö-
rigen der Friedenstruppen bzw. humanitären NGOs missbraucht zu werden, hatte 
sich eine Kultur der Gewalt gegen Frauen etabliert, welche in den Nachkriegsgesell-
schaften fortwirkte. In diesen, aber ebenso in den nicht von Kriegen betroffenen, süd-
osteuropäischen Gesellschaften kam es zu einem vergleichsweise abrupten Wandel 
vom Modell der Geschlechtergleichheit als Ausdruck kommunistischer Ideologie hin 
zu einem bipolaren Geschlechterverhältnis, das auf der Betonung der Unterschied-
lichkeit der Geschlechter basiert (Truong 2003). Das Idealbild der Frau war nicht 
mehr primär die Werktätige, sondern wurde entweder die anständige, dem Manne 
untergeordnete Ehefrau, Hausfrau und Mutter, oder die Frau als Projektionsfläche 
männlicher Begierden. Damit ging auch eine Verschiebung der Arbeitsfelder für 
Frauen einher, weg von technischen und Verwaltungstätigkeiten hin zu traditionellen 
und teils informellen Beschäftigungsverhältnissen wie Haushaltshilfen etc., aber eben 
auch verstärkt in Richtung sexuelle Dienstleistungen. 

Noch gravierender wirkte sich die weitgehend nicht regulierte Transition des so-
zio-ökonomischen Systems von Staats- zu Marktwirtschaften mit Folgen wie extremer 
Arbeitslosigkeit (insbesondere von Frauen), Zusammenbruch der Sozialsysteme und 
nahezu flächendeckende Ausbreitung hoher Armut bei gleichzeitiger Entstaatlichung 
bzw. Kommerzialisierung sozialer Sicherheit, Ausbildung und Gesundheit aus 
(Vayrynen 2003). Diese wurden zudem verstärkt durch Veränderungen auf sozio-
politischer Ebene: Das politische Vakuum, das durch die Systemtransformation aus-
gelöst wurde, ermöglichte die Etablierung von Korruption im Bereich von Exekutive 
und Administration, aber auch im Bereich der Judikative und damit einhergehend ein 
nahezu ungehindertes Aufblühen von organisierter Kriminalität in den Ländern 
selbst wie auch grenzüberschreitend; dies galt speziell für die Bereiche Waffen-, Dro-
gen- und eben Menschenhandel. 

Ein Weg, dem Menschenhandel die Grundlagen zu reduzieren, wäre es, auf Good-
Governance-Strukturen in den Herkunftsländern hinzuwirken, etwa um Korruption 
zu bekämpfen und auch das Denken in strikten sozialen Hierarchien zu überwinden 
und eine rechtsstaatliche Kultur zu schaffen, in der Menschenrechte eine ernst zu 
nehmende Größe darstellen. 
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b) Verbesserung von Opferschutz und Täterbestrafung  im Zielland BRD 

In Deutschland herrscht prinzipielle Einigkeit beim Ruf nach mehr Opferschutz sowie 
härteren und effizienteren Strafen für Täter. Im Detail gehen die Vorstellungen dabei 
aber auseinander. So fordern die Grünen etwa eine allgemeine Straffreiheit für Opfer 
von Menschenhandel. Der Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel 
verweist vor allem auf die Bedeutung einer Entkoppelung von Aufenthaltstitel und Be-
reitschaft der Opfer zur Kooperation bei Aufklärung und Anklage der Straftat. Bislang 
wird ein Aufenthaltstitel nur dann erteilt, wenn der Betroffene eine verfahrensrechtlich 
relevante Aussage macht, und auch dann gilt der Aufenthaltstitel nur für die Dauer des 
Verfahrens. Da unter diesen Bedingungen fast 90% der Opfer sich weigern auszusagen, 
könnte sich eine sichere aufenthaltsrechtliche Perspektive, insbesondere verbunden mit 
einer hinreichenden Alimentierung im Sinne eines auch durch die EU-Richtlinie vorge-
sehenen Zugangs zu Sozialleistungen gemäß SGB II, auch positiv für die Justiz auswir-
ken. In diesem Zusammenhang könnte auch die in Niedersachsen zur Erprobung ste-
hende Bedenkphase zum Tragen kommen, in der die Opfer zunächst nicht mit Polizei 
und Justiz zusammentreffen, sondern von Experten betreut werden, um sich zu stabili-
sieren und dann bewusst an der Verbrechensaufklärung mitzuwirken. 

Ein weiterer Aspekt, der bislang zu wenig berücksichtigt wird, ist die Opfer-
Entschädigung. Entweder wird sie erst gar nicht eingeklagt oder aus verfahrenstakti-
schen Gründen nur sehr niedrig angesetzt aus Furcht, hohe Forderungen könnten 
sich trotz ihrer Berechtigung negativ auf die Glaubwürdigkeit der Nebenkläger aus-
wirken. Um auf Situationen reagieren zu können, wie sie im Fall der Meyer-Werft ge-
schildert wurden, wäre es zudem hilfreich, eine Generalunternehmerhaftung einzu-
führen, wie sie im entsprechenden ILO-Protokoll vom Mai 2014 vorgesehen ist. Eben-
so könnte eine Abtretbarkeit von Rechtsansprüchen die Rechtsstellung der Opfer 
stärken, die bislang von Leiharbeitsfirmen systematisch um ihren Lohn betrogen 
werden, weil diese wissen, dass die Arbeiter ohnehin wieder gehen müssen. 

Speziell mit Blick auf die zwangsweise Sexarbeit wird derzeit eine Novellierung 
des Prostitutionsgesetzes von 2002 angestrebt. Die Bewertung der geplanten Maß-
nahmen allerdings fällt gemischt aus: Während die Trennung von legaler und Zwangs-
prostitution in der Praxis schon als überfällig angesehen wird, erscheinen Maßnah-
men wie die Anhebung des Mindestalters von Prostitution von 18 auf 21 Jahre, Mel-
depflichten, Kondompflicht und Freierbestrafung als nur sehr bedingt praxistauglich 
oder zweckdienlich. Eine Veränderung der Altersgrenze etwa kollidiert allein schon 
mit der Volljährigkeit, eine Kondompflicht lässt sich de facto nicht überprüfen und die 
Freierbestrafung ist ein zweischneidiges Schwert, weil Ermittlungen gegen Men-
schenhandel und Zwangsprostitution nicht selten durch Anzeigen von Freiern ihren 
Ausgang nehmen; solche Anzeigen würden dann fraglos unterbleiben und in der Pra-
xis die Justiz schwächen. Überhaupt ist zu konstatieren, dass sich im internationalen 
Vergleich die Situation durch Gesetzgebungsversuche nicht entschärfen ließ; so führ-
ten weder die Legalisierung noch das Verbot von Prostitution zu signifikanten Ände-
rungen der Migrationsströme oder der Lage der betroffenen Frauen. 

Viel wichtiger erscheinen daher Maßnahmen auf praktischer Ebene, allem voran 
die Beratung der Opfer in den Zielländern. Besonders wichtig ist es hierbei, dass die 
relevanten Einrichtungen den Opfern in ihrer jeweiligen Muttersprache begegnen, da 
nur so ein Zugang zur Community erfolgen, kulturelle Barrieren abgebaut und das 
erforderliche Vertrauensverhältnis aufgebaut werden können. Auf diese Weise ist es 
möglich, das Unwissen der Opfer, das deren Ausgeliefertsein maßgeblich mitbestimmt, 
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zu überwinden und die Täter leichter zur Verantwortung zu ziehen. Indem ihnen 
Informationen zu den Möglichkeiten und Ansprüchen gegeben werden, die ihnen das 
deutsche Rechtssystem bietet, erkennen die Betroffenen, dass es sich beim erlittenen 
Unrecht nicht um ein unabdingbares Schicksal handelt, sondern sie sich aktiv zur 
Wehr setzen können. An dieser Stelle gilt es insbesondere auch, die beteiligten 
Behörden weiter für die Problematik zu sensibilisieren. 

Will man sich ernsthaft der Herausforderung Menschenhandel stellen, sind zudem 
finanzielle Mittel erforderlich, nicht nur um Sensibilisierungskampagnen  bei Behörden 
und der Bevölkerung auf den Weg zu bringen, sondern auch, um Betreuer von 
Menschhandelsopfern auszubilden, Polizei, Justiz, Zoll und Fachberatungsstellen besser 
auszurüsten und auch deren Vernetzung untereinander effizienter zu gestalten. Aus 
versorgungstheoretischer Sicht muss den oft hochtraumatisierten und in schlechter 
psychischer wie physischer Verfassung befindlichen Menschen zudem Zugang zu psy-
chologischer und medizinischer Betreuung gewährleistet werden, ergänzt durch lang-
fristige gesicherte Zugänge zu Bildung und Ausbildung. Auf diese Weise nachhaltig 
finanzierte stabile Unterstützungsstrukturen ließen sich dabei mit jüngst angestoßenen 
Maßnahmen wie der Roma-Integrationsstrategie verbinden.  

6. Resümee  

Insgesamt müssen sich Bürger wie auch Gesetzgeber bewusst sein, dass nur durch 
ein Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte die Chance besteht, wenigstens 
einigermaßen wirkungsvoll gegen Menschenhandel vorzugehen. Auch darf nicht aus 
den Augen verloren werden, dass das Strafrecht nur einen Baustein darstellt, der 
zudem erst am Ende des individuellen Leidensweges steht. Prävention sowie aktive, 
praxistaugliche und vernetzte Hilfe für die Opfer müssen als weitere wichtige Ele-
mente einer Gesamtstrategie im Umgang mit Menschenhandel forciert werden. Dabei 
lohnt sich durchaus auch der Blick über die Grenzen Europas hinaus auf die Erfah-
rungen, die etwa im Rahmen der ASEAN oder des Golf-Kooperationsrates mit dem 
Thema gemacht wurden. Organisierte Kriminalität und Menschenhandel sind im 
Zeitalter globaler Vernetzung und wachsender europäischer Integration hochgradig 
flexibel. Der Kampf dagegen kann nur erfolgreich sein, wenn er diese Flexibilität 
aufgreift und den stetigen Wandel stets zeitnah nachvollzieht. 
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Bekommen wir „politikverdrossene“ Lehrer? – 
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bei Lehramtsstudierenden 
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Zusammenfassung 
In vielen Studien werden Bürger dazu befragt, wie sie über Politik denken. Bislang nur wenig unter-
sucht ist hingegen, was in der politischen Bildung Tätige für ein Politikbild haben.  Am Beispiel von 
Lehramtsstudierenden wird dieser Frage nachgegangen. 
 
 
„Schwachpunkt unserer Demokratie: die Bürger“ (Patzelt 2009, S. 12). – Der Dresd-
ner Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt befasst sich seit Jahren mit der Frage, 
warum die Bürger in Deutschland politischen Institutionen, insbesondere dem Bun-
destag, und politischen Akteuren, vor allem Parteien und Politikern, so skeptisch ge-
genüber stehen. Patzelt nimmt neben der politischen Bildung auch die Bürger kri-
tisch in den Blick und fordert: 

 
„Politische Bildner dürften … nicht mehr politikerscheltend den Leuten nach dem Munde reden, son-
dern müssten ganz Anderes behaupten: Unsere politischen Institutionen sind gut, unsere Politiker 
brauchbar – doch Schwachpunkt unserer Demokratie ist die Bürgerschaft mit ihren fossilisierten 
Vorurteilen, durch Halbbildung überwucherten Wissenslücken und einem bloß aufgesetzten Begehren 
nach politischem Engagement, bei dem man sie – bitte! – nicht über die Spaßgrenze hinaus fordern 
soll“ (Patzelt 2009, S. 13). 

 
Die Umsetzung dieser Forderung setzt allerdings voraus, dass die politischen Bildner 
selbst anders über Politik und Politiker denken, als es die Mehrheit der Bevölkerung 
tut. Und dies ist keineswegs gewiss. 

Vielmehr gibt es Hinweise darauf (z.B. Schöne 2010; Dippelhofer 2011), dass auch 
bei angehenden Lehrern eine negative Grundhaltung gegenüber politischen Instituti-
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onen, Prozessen und Akteuren, insbesondere gegenüber Politikern, zu finden ist. Vor 
diesem Hintergrund wird gefragt, ob und inwieweit angehende Lehrer „politikver-
drossen“ sind. Die Studie nimmt bewusst nicht nur die künftigen Fachlehrer in den 
Blick, da Politik zum einen oftmals fächerübergreifend angelegt ist und zum anderen 
oft fachfremd unterrichtet wird.  

Die durchgeführte Untersuchung erhebt nicht den Anspruch auf Repräsentativi-
tät, will aber Hinweise auf die Relevanz der Fragestellung und die Eignung verschie-
dener Erhebungsinstrumente geben.   

1. Forschungsstand 

Wenn es um Einstellungen gegenüber Politik und Politikern geht, kommt man kaum 
an dem Begriff der „Politikverdrossenheit“ vorbei. Politikverdrossenheit ist allerdings 
ein „Modewort der Massenkommunikation“ sowie „ein vieldeutiger und unscharfer 
Begriff“ (Fuchs 2002, S. 339; vgl. zur Diskussion insbesondere Arzheimer 2002). Für 
den wissenschaftlichen Diskurs wird in der Politikwissenschaft der Begriff der „politi-
schen Unterstützung“ favorisiert. „Darunter wird eine Einstellung verstanden, mit 
deren Hilfe sich eine Person bewertend, also positiv oder negativ, gegenüber einem 
politischen Objekt orientiert“ (Fuchs 2002, S. 339). Easton (1965) unterscheidet zwi-
schen verschiedenen Unterstützungsobjekten und verschiedenen Orientierungswei-
sen. In der Weiterentwicklung durch Fuchs (1989), die dem Forschungsprojekt zu-
grunde gelegt wird, lässt sich das wie folgt darstellen: 
 
Tabelle 1: Orientierungs-Objekte und -Modi politischer Unterstützung  

  Orientierungs-Objekte 

  Politische Gemeinschaft Regime Autoritäten 

 Expressiv Identifikation mit der 
politischen Gemeinschaft 

Identifikation mit dem 
Regime 

Identifikation mit den 
Autoritäten 

Orientierungs-
Modi 

Moralisch Legitimität der politischen 
Gemeinschaft 

Legitimität des 
Regimes 

Legitimität der  
Autoritäten 

 Instrumentell Effektivität der politischen 
Gemeinschaft 

Effektivität des 
Regimes 

Effektivität der  
Autoritäten 

Quelle: Fuchs 1989 
 
Überblicksarbeiten zur Politikverdrossenheit gibt es viele (z.B. Fuchs 2002; Weßels 
2008; Fuchs/Roller 2008). Mit Hilfe der dargestellten Übersicht von Fuchs lassen sich 
diese gut verorten und problematische Felder identifizieren. So ist ein immer wieder 
bestätigtes Ergebnis, dass, anders als beispielsweise die Legitimität des Regimes, ins-
besondere die Legitimität der Autoritäten gering ist (Fuchs 2002, S. 341f): Politiker 
sind sogar die Berufsgruppe, der am wenigsten vertraut wird, mit weiterhin sinken-
der Tendenz. Beispielsweise ermittelt der GfK-Vertrauensindex für 2011, dass gerade 
einmal 9% der Deutschen ihren Politikern vertrauen. Zum Vergleich: Werbefachleu-
ten vertrauen 33%.1  

Die geringe Legitimität der Autoritäten kann dabei sowohl durch das Verhalten 
der politischen Akteure selbst als auch durch unangemessene Erwartungen begrün-
det sein. Und an dieser Stelle werden die Bedeutung von Wissen und einer niveauvol-
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len Auseinandersetzung mit Politik deutlich, weshalb in der Tat auch der Bürger kri-
tisch in den Blick zu nehmen ist (vgl. Boeser/Schnebel 2013). Die Unkenntnis oder Ig-
noranz gegenüber Politik zeigt beispielsweise eine Forschungsübersicht (Maier/Glantz/ 
Bathelt 2009) zu der Frage „Was wissen die Bürger über Politik?“. Nach der Betrach-
tung bislang durchgeführter Studien zu dieser Frage, kommen die Autoren zu dem 
ernüchternden Fazit: „Mit Blick auf das politische Wissen ist zwischenzeitlich gut be-
legt, dass zwischen dem Ideal des gut informierten – und damit prinzipiell zu ‚rationa-
len’ Entscheidungen fähigen Bürgers – und der Realität eine erhebliche Diskrepanz 
besteht“ (ebd., S. 577). 

Wie steht es nun um die Einstellungen von angehenden Lehrern? Ergebnisse wei-
sen hier auf Defizite hin, so eine Studie zu Interesse und demokratischen Vorstellun-
gen von Lehramtsstudierenden (Dippelhofer 2011), in der als Fazit festgehalten wird, 
dass „die demokratischen Prinzipien, die sie vertreten, von gewisser Indifferenz und 
Ambivalenz gezeichnet“ seien (ebd., S. 53).  

Ähnlich auch die Untersuchung von Helmar Schöne (2010), der Gruppendiskussi-
onen mit Lehramtsstudierenden und Lehramtsanwärtern führte. Seine Forschungs-
frage: „Welche – kollektiven – Orientierungsmuster existieren gegenüber Parlamen-
ten und Abgeordneten“ (ebd., S. 92)? Schöne schließt sich der eingangs geschilderten 
Auffassung von Patzelt an und betont insbesondere den Alltagsdiskurs über Politik: 
„Indem die anhand antiquierter Vorstellungen gebildeten Urteile über unsere politi-
schen Institutionen in der Alltagskommunikation vieltausendfach vermittelt werden, 
tragen sie zur Vertrauenskrise bei, die sich in den Daten der Umfrageforscher zeigt“ 
(ebd., S. 94). In den Gruppendiskussionen identifiziert Schöne einige Spannungen 
zwischen normativen Erwartungen der angehenden Lehrer und der institutionellen 
Realität (siehe Tabelle). 

 
Tabelle 2:  Normative Erwartungen zur Arbeitsweise politischer Institutionen und 

institutionelle Realität  

Normative Erwartungen Institutionelle Realität 

Entscheidungsprozesse: Konsens, wenige Entscheidungsal-
ternativen 

Entscheidungsprozesse: Konflikte, Dissensmanagement/Kom-
promisse, Berücksichtigung verschiedener Interessen 

transparente Entscheidungen Institutionen: eigene Rollen und Normen; Repräsentationsprin-
zip schließt Bürger von Entscheidungen aus => Entscheidungen 
intransparent und von außen schwer nachvollziehbar 

Ablehnung von Interessensgruppen Pluralismus: Vielzahl von Interessensgruppen 

Opposition: Unterstützung der Regierung, Mitarbeit Aufgabe der Opposition: Kritik an der Regierung 

Abgeordnete als unabhängige Laienpolitiker Parteipolitiker/Berufspolitiker 

Quelle: Schöne 2010, S. 99 
 
Schöne führt aus: „Die Rekonstruktion der Gruppendiskussionen und das dabei ent-
standene Gesamtbild legen die Existenz eines grundlegenden Widerspruchs zwischen 
Verhandlungsprozessen und Kompromisslösungen, die demokratischem Regieren nun 
einmal inhärent sind, und dem Wunsch der Bürger nach Konsens, Interessenidentität 
und effizienten Entscheidungen nahe“ (ebd., S. 100). Abgelehnt werden politischer 
Streit, Parteien, Interessengruppen und Berufspolitiker (ebd.).  
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2. Ergebnisse einer Befragung von Lehramtsstudierenden 

Die hier vorgestellte Untersuchung greift insbesondere die referierte Studie von 
Schöne sowie die Arbeiten von Patzelt auf und ist als Vorstudie konzipiert, die zum 
einen Hinweise auf die Relevanz der angesprochenen Problematik geben soll und zum 
anderen hinsichtlich der Messbarkeit der untersuchten Konstrukte Fortschritte brin-
gen soll.2 Aus Gründen der einfachen Erreichbarkeit, wurde, ähnlich wie bei Schöne, 
der Fokus auf Lehramtsstudierende gelegt. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem 
Vergleich von künftigen Politiklehrern mit Lehramtsstudierenden anderer Fächer.  

Befragt wurden Ende des Wintersemesters 2010/2011 Studierende in Vorlesungen 
für Studienanfänger an der Universität Augsburg und der Justus Liebig-Universität 
Gießen.3 In die eigentliche Auswertung wurden nur Studierende aufgenommen, die 
sich zum Wintersemester 2010/2011 im ersten Fachsemester befanden.4 Aufgrund der 
in der Forschung immer wieder bestätigten Relevanz der Kategorie Geschlecht für 
das Interesse an Politik und auch für politische Lernprozesse, wird in der tabellari-
schen Darstellung zum Sample (und wo nötig auch in der Ergebnisdarstellung) zwi-
schen den Geschlechtern differenziert (vgl. zum Forschungsstand Boeser 2012). 

 
Tabelle 3: Sample der Befragung  

 Lehramt mit Fach Politik Lehramt ohne Fach Politik Gesamt 

Weiblich 44 100 144 

Männlich 34   22   56 

Gesamt 78 122 200 

 
Die Ergebnisdarstellung umfasst vier Bereiche und bezieht sich zum Teil auf gängige 
Erhebungsinstrumente und zum Teil auf Neuentwicklungen: Die politische Unter-
stützung, die demokratischen Grundeinstellungen, die normativen Erwartungen zur 
Arbeitsweise politischer Institutionen und das Wissen über den Bundestag. Unter-
schiede zwischen angehenden Fachlehrern und sonstigen Lehrern werden nur ge-
nannt, wenn sie signifikant sind. Eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse wird 
nicht behauptet. Der Anspruch ist vielmehr, wie schon genannt, Hinweise für die Re-
levanz der Thematik und für die Messbarkeit der untersuchten Konstrukte zu geben.   

2.1 Politische Unterstützung 

Die Studie untersuchte mithilfe gängiger Instrumente die Identifikation mit der poli-
tischen Gemeinschaft, die Legitimität und Effektivität des Regimes sowie die Legiti-
mität und Effektivität der Autoritäten. 

Identifikation mit der politischen Gemeinschaft 

Die Identifikation mit der politischen Gemeinschaft wurde über drei Variablen ermit-
telt, die „Verbundenheit mit Deutschland“, die Wahlbeteiligung und das politische In-
teresse. Insgesamt sprechen die Ergebnisse bei den Befragten für eine hohe und ins-
besondere bei den angehenden Politiklehrern für eine überdurchschnittliche Identifi-
kation. So fühlen sich 81% der künftigen Lehrer stark oder sehr stark mit Deutsch-
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land verbunden.5 Bemerkenswert ist eine sehr hohe Wahlbeteiligung bei der Bundes-
tagswahl 2009: 91,4% der Befragten geben an, bei der letzten Bundestagswahl ge-
wählt zu haben.6 Bei den Studierenden, die das Unterrichtsfach Politik belegen, fin-
det sich darüber hinaus auch noch ein großes Interesse für Politik: 67,4% der weibli-
chen und 70,6% der männlichen Studierenden erklären, sich sehr stark oder stark für 
Politik zu interessieren. Bei den Lehramtsstudierenden ohne Politik sind die Werte 
deutlich geringer und liegen bei den Studenten im Bevölkerungsschnitt, bei den Stu-
dentinnen deutlich darunter (siehe Tabelle).7  
 
Tabelle 4: Prozentsatz der Studierenden, die sich sehr stark oder stark für Politik 

interessieren 

 Männlich Weiblich 

Mit Fach Politik 70,6% 67,4% 

Ohne Fach Politik 36,3% 11,1% 

Legitimität und Effektivität des Regimes 

Die Legitimität des Regimes ist bei den Befragten hoch, nimmt man einen gängigen 
Indikator als Grundlage. So findet sich eine sehr hohe Zustimmung zur Demokratie 
als Staatsform: 93% kreuzen an, die Demokratie sei die beste Staatsform.8 Anders ist 
das Ergebnis bei zwei verwendeten Items zur Messung der Legitimität eines Regimes 
(vgl. Fuchs 1989, S. 39): Lediglich 56,8% stimmen der Aussage zu, das politische Sys-
tem in Deutschland sei gerecht und fair (abgelehnt wird diese Aussage von 26,4%; der 
Rest ist neutral). Und nur 63,8% bejahen die Aussage, unser politisches System 
schütze die grundlegenden Freiheiten der Bürger (Ablehnung durch 21,1%). Die Wer-
te bei den angehenden Politiklehrern sind hier zwar deutlich höher, d.h. sie sprechen 
dem Regime eine höhere Legitimität zu als die Lehramtsstudierenden anderer Fä-
cher. Dennoch gibt es auch hier eine relevante Gruppe, die hinsichtlich der Legitimi-
tät des Regimes Vorbehalte hat. Eine ähnlich große Gruppe mit Vorbehalten findet 
sich auch bei der Frage, ob öffentlichen Institutionen vertraut wird. Bei der Justiz 
(19,5%) und der Polizei (18,0%) ist die Gruppe derjenigen, die diesen Institutionen 
nicht vertrauen, noch relativ klein, bei der öffentlichen Verwaltung (32,0%) gehören 
ihr schon knapp ein Drittel an. Beim Vertrauen in den Bundestag unterscheiden sich 
die Lehramtsstudierenden mit Fach Politik von den anderen dahingehend, dass bei 
ersteren nur 23,1% explizit eher Misstrauen ausdrücken. Bei den anderen Fachleh-
rern erklären 38,5% ihr Misstrauen. Hinsichtlich der Effektivität des Regimes sind 
die Werte ähnlich: 70,5% der Befragten erklären, dass sie mit dem Funktionieren der 
Demokratie in Deutschland zufrieden oder eher zufrieden sind.  

Insgesamt ergibt sich also ein differenziertes Bild: Trotz grundsätzlicher Wert-
schätzung gegenüber der Demokratie als Staatsform gibt es eine Minderheit von ca. 
einem Drittel, die hinsichtlich der Legitimität und Effektivität des Regimes skeptisch 
ist, die Studierenden mit dem Fach Politik etwas weniger als die anderen. Sehr viel 
deutlicher noch zeigt sich eine Skepsis beim nächsten Punkt, der Legitimität und Ef-
fektivität der Autoritäten. 
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Legitimität und Effektivität der Autoritäten 

Das Vertrauen in die politischen Eliten, hier die Parteien und die Politiker, ist bei den 
angehenden Lehrern gering. Zwar ist der Wert bei den künftigen Politiklehrern signi-
fikant höher, dennoch vertraut auch hier die Mehrheit nicht den Autoritäten: 59,5% 
der Befragten vertrauen nicht den Parteien (FachPolitik 51,3%, NichtFachPolitik 
64,8%) und 67,5% nicht den Politikern (FachPolitik 60,3%, NichtFachPolitik 72,1%).9  

Auch hinsichtlich der Effektivität der Autoritäten ist nur eine Minderheit mit der 
Arbeit der Bundesregierung (43,5%) und der Arbeit der Opposition auf Bundesebene 
(34,8%) zufrieden.10 46% der Befragten sind weder mit der Arbeit der Bundesregie-
rung noch der Arbeit der Opposition zufrieden, mithin also insgesamt mit der Arbeit 
der Politiker unzufrieden. 

Zwischenfazit 

Die befragten Lehramtsstudierenden sind nicht grundsätzlich politikverdrossen. So 
zeigt sich eine überdurchschnittliche Identifikation mit der politischen Gemeinschaft 
und immerhin 2/3 der Befragten sprechen dem Regime eine hohe Legitimität und Ef-
fektivität zu. In einer Hinsicht ist es bei den Befragten aber durchaus angemessen 
von politikverdrossenen oder genauer von politikerverdrossenen Lehramtsstudieren-
den zu sprechen, nämlich hinsichtlich des geringen Vertrauens in die politischen Eli-
ten: 67,5% der Befragten vertrauen den Politikern nicht (FachPolitik 60,3%, Nicht-
FachPolitik 72,1%). Würde sich ein ähnliches Ergebnis in einer repräsentativen Be-
fragung unter Lehrern bestätigen, müsste befürchtet werden, dass viele politische 
Bildner nicht nur „politikerscheltend den Leuten nach dem Munde reden“ (Patzelt 
2009, S. 13), sondern dass dies schlichtweg ihrer eigenen Überzeugung entspricht. 

Methodisch ist die Erhebung von politischer Unterstützung, bzw. von bestimmten 
Bereichen politischer Unterstützung insofern hilfreich, als viele Referenzdaten bun-
desweiter Befragungen vorliegen. Die Entwicklung eines theoretisch fundierten, em-
pirisch abgesicherten und in Fachkreisen akzeptierten Messinstruments steht aller-
dings nach wie vor aus und ist auch nach den Ergebnissen der vorgestellten Befra-
gung unrealistisch, da die einzelnen Bereiche nur wenig miteinander korrelieren (vgl. 
Arzheimer 2002). 

2.2 Demokratische Grundeinstellungen 

Seit 1968 werden demokratische Grundeinstellungen in der Meinungsforschung über 
neun Items erhoben, vier beziehen sich auf demokratische Grundwerte und fünf auf 
die demokratische Konfliktregelung (vgl. z.B. Bauer-Kaase 1994; Dippelhofer 2011). 

Bei den Lehramtsstudierenden ist die Zustimmung zu den vier Items, mit denen 
demokratische Grundwerte erhoben werden, zwar deutlich, allerdings weniger klar, 
als in den von Bauer-Kaase referierten repräsentativen Meinungsumfragen:11 

 
‒ Jeder Bürger sollte das Recht haben, für seine Meinung einzutreten, auch wenn 

die Mehrheit anderer Meinung ist (90,5% stimmen zu). 
‒ Jeder Bürger hat das Recht, notfalls für seine Überzeugung auf die Straße zu ge-

hen (86,5% stimmen zu). 
‒ Eine lebensfähige Demokratie ist ohne politische Opposition nicht denkbar (78,4% 

stimmen zu). 
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‒ Jede demokratische Partei sollte grundsätzlich die Chance haben, an die Regie-
rung zu kommen (60,0% stimmen zu). 
 

Die fünf Items, die für eine undemokratische Konfliktregelung stehen, werden, ähn-
lich wie in der Gesamtbevölkerung, nur zum Teil abgelehnt:12 

 
‒ In jeder demokratischen Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte, die mit Gewalt 

ausgetragen werden müssen (86,4% lehnen ab). 
‒ Die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Interessensgruppen in 

unserer Gesellschaft und ihre Forderungen an die Regierung schaden dem Allge-
meinwohl (50% lehnen ab).  

‒ Der Bürger verliert das Recht zu Streiks und Demonstrationen, wenn er damit die 
öffentliche Ordnung gefährdet (25,9% lehnen ab). 

‒ Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, die Regierung zu kritisieren, son-
dern sie in ihrer Arbeit zu unterstützen (19,5% lehnen ab). 

‒ Die Interessen des ganzen Volkes sollten immer über den Sonderinteressen des 
Einzelnen stehen (12,6% lehnen ab). 

Zwischenfazit 

Insgesamt sind die Werte der befragten Studierenden bei den demokratischen Grund-
einstellungen nicht günstiger als in der Gesamtbevölkerung. Dies bezieht sich auch 
auf die künftigen Fachlehrer, die sich kaum von den anderen Lehramtsstudierenden 
unterscheiden. Bemerkenswert ist, dass zwar die Bedeutung der Opposition gesehen 
wird, dass aber die Rolle der Opposition vielen unklar ist (vgl. hierzu auch Reinhardt 
2009).13 Damit wird auch hinsichtlich der demokratischen Grundeinstellungen die Re-
levanz der Fragestellung unterstrichen.  

Forschungsmethodisch haben wir eine ähnliche Problematik wie bei der politi-
schen Unterstützung: Bestehende Instrumente ermöglichen es, Vergleiche anzustel-
len, sind aber hinsichtlich der Messgenauigkeit fragwürdig.  

2.3 Normative Erwartungen zur Arbeitsweise politischer Institutionen 

Auf die Diskrepanz zwischen normativen Erwartungen zur Arbeitsweise politischer 
Institutionen mit der institutionellen Realität, weisen sowohl Patzelt als auch Schöne 
in ihren Studien hin. In der vorliegenden Untersuchung wurden zum einen die von 
Patzelt und Schöne identifizierten Spannungsfelder in den Blick genommen und es 
wurde zum anderen analysiert, wie gefestigt die entsprechenden Einstellungen sind. 
In Anlehnung an Patzelt wurden Aussagen, die die institutionelle Realität beschrei-
ben,14 Statements gegenübergestellt, die eine kritische Perspektive einnehmen.15 An-
schließend wurde gefragt, wie leicht die Entscheidung zwischen diesen Alternativen 
gefallen ist. 

An dem Beispiel zum Thema „Politische Entscheidungsprozesse“ sei dies illus-
triert: 
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Frage 3.8.1: Wie denken Sie über politische Entscheidungsprozesse? Lesen Sie bitte 
zunächst die beiden folgenden Aussagen. Welcher der beiden Aussagen stimmen Sie 
eher zu? 

 
Welcher Aussage stimmen Sie eher zu? 

1 Politischer Streit, mangelnde Einigkeit und der fehlende Wille zum Konsens sind Ursa-
che für die lange Dauer politischer Entscheidungsprozesse. Wenn die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit der politischen Akteure ausgeprägter wäre, bedürfte es keiner Vermitt-
lungsausschüsse und keiner Kommissionen, die das politische Entscheidungsverfahren 
unnötig verlängern und intransparent machen. 

2 Es ist schon richtig, dass politische Prozesse oftmals lange dauern und kompliziert sind. 
Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass es bei der Gesetzgebung darum geht, ver-
schiedene Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und zu-
sätzlich auch wissenschaftlichen Sachverstand zu nutzen. 

 
Frage 3.8.2: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich bei der vorherigen Frage (3.8.1) 
zwischen den beiden Antwortalternativen zu entscheiden?  

 
Wie schwer fiel Ihnen die Entscheidung? 

1 Es war eher leicht, da ich hier eine eindeutige Meinung habe.  

2 Es war eher schwer, da ich hier eine differenziertere Meinung habe.  

3 Es war eher schwer, da ich zu diesem Thema keine Meinung habe.  
 
Als Ergebnis lässt sich zu dieser Thematik festhalten, dass knapp 2/3 der Befragten 
die zweite Alternative und damit die systemunterstützende Aussage wählen. Bei der 
zweiten Frage, der nach der subjektiv empfundenen Schwierigkeit zur Entscheidung, 
geben 11% an, sie hätten Schwierigkeiten mit der Beantwortung gehabt, da sie dazu 
keine Meinung haben, 45% fanden es schwierig, da sie hierzu eine differenziertere 
Meinung haben und 44% fanden die Entscheidung leicht, da sie hier eine eindeutige 
Meinung haben. 

Untersucht wurden neben dem Thema Entscheidungsprozesse die Themen Diä-
ten, Nachbesserung von Gesetzen, Fraktionsdisziplin, Plenardebatte, Parteiinteres-
sen und Interessensgruppen. Am kritischsten sind die angehenden Lehrer beim The-
ma Parteiinteressen. Mehr als ¾ der Befragten stimmen der Aussage zu: „Politiker 
haben viel zu stark Parteiinteressen und die nächste Wahl im Blick als die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger.“ Ähnlich kritisch ist die Einstellung zu den Diäten, hier 
erklären 70% ihre Zustimmung zum systemkritischen Item: „Die Diäten (Bezüge) der 
Abgeordneten und deren Altersversorgung sind unangemessen hoch und sorgen da-
für, dass Politiker den Bezug zum Leben verlieren.“ Jeweils ca. 2/3 der Befragten äu-
ßern sich kritisch gegenüber der Plenardebatte des Deutschen Bundestages16 und ge-
genüber der Fraktionsdisziplin.17 Bezogen auf Interessensgruppen stimmt eine knap-
pe Mehrheit der systemkritischen Aussagen zu.18  

Anders die Ergebnisse bei Entscheidungsprozessen, wo 2/3 der systemunterstüt-
zenden Aussage zustimmen (siehe oben) und bei der Nachbesserung von Gesetzen, wo 
sogar 4/5 der Studierenden, die systemunterstützende Aussage favorisieren. 19 

Größere Unterschiede zwischen den Lehramtsstudierenden mit und denen ohne 
Politik zeigen sich bei den Themen Diäten und Nachbesserung von Gesetzen. Die an-
gehenden Politiklehrer stimmen in beiden Fällen stärker als die anderen Lehrer der 
systemunterstützenden Aussage zu.  
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Ähnlich wie in den oben erwähnten Studien von Patzelt und Schöne findet sich 
damit bei vielen Befragten eine Spannung zwischen der institutionellen Realität und 
den normativen Erwartungen. Anders als bei der Untersuchung von Schöne, lässt 
sich in der vorliegenden Studie jedoch nicht bestätigen, dass die angehenden Lehrer 
Interessensgruppen deutlich ablehnen. Stark kritisiert werden allerdings, und dies 
entspricht wiederum den Ergebnissen Schönes oder auch Patzelts, die angebliche Fo-
kussierung auf Parteiinteressen, die Höhe der Diäten sowie die Arbeitspraxen im 
Deutschen Bundestag (Stellenwert Plenumsdebatte und Fraktionsdisziplin). Bemer-
kenswert und durchaus positiv ist, dass viele der befragten Lehramtsstudierenden of-
fenbar verstehen, dass politische Prozesse notwendigerweise kompliziert und lang-
wierig sind und dass es Gründe gibt, warum Gesetze immer wieder nachgebessert 
werden müssen. 

Interessant ist darüber hinaus die Frage, wie leicht den Studierenden die Positio-
nierung gefallen ist. Kombiniert man die gewählten Aussagen mit der Frage, ob die 
Entscheidung leicht gefallen ist, lassen sich sechs Gruppen bilden:  

 
‒ Unreflektiert Kritische („Keine Meinung“) 
 Diese Gruppe wählt die systemkritische Antwort und erklärt: „Es war eher 

schwer, da ich zu diesem Thema keine Meinung habe.“ Diese Gruppe ist bei allen 
Fragen sehr klein (immer unter 10%).  

‒ Entschieden Kritische („Eindeutige Meinung“) 
 Diese Gruppe wählt die systemkritische Antwort und erklärt: „Es war eher leicht, 

da ich hier eine eindeutige Meinung habe.“ Diese Gruppe ist mit im Durchschnitt 
knapp 1/3 der Befragten die größte. 

‒ Differenziert Kritische („Differenziertere Meinung“) 
 Diese Gruppe wählt die systemkritische Antwort und erklärt: „Es war eher 

schwer, da ich hier eine differenziertere Meinung habe.“ Im Durchschnitt lassen 
sich 1/5 der Befragten dieser Gruppe zuordnen. 

‒ Unreflektiert Systemunterstützende („Keine Meinung“) 
 Diese Gruppe wählt die systemunterstützende Antwort und erklärt: „Es war eher 

schwer, da ich zu diesem Thema keine Meinung habe.“ Ähnlich wie bei den „Unre-
flektiert Kritischen“ ist diese Gruppe sehr klein (bis auf eine Ausnahme immer 
unter 10%) 

‒ Entschieden Systemunterstützende („Eindeutige Meinung“) 
 Diese Gruppe wählt die systemunterstützende Antwort und erklärt: „Es war eher 

leicht, da ich hier eine eindeutige Meinung habe.“ Im Durchschnitt lassen sich 1/5 
der Befragten dieser Gruppe zuordnen. 

‒ Differenziert Systemunterstützende „Differenziertere Meinung“  
 Diese Gruppe wählt die systemunterstützende Antwort und erklärt: „Es war eher 

schwer, da ich hier eine differenziertere Meinung habe.“ Auch hier lassen sich im 
Durchschnitt 1/5 der Befragten zuordnen. 

Zwischenfazit 

Wie sind insgesamt die Ergebnisse zu den normativen Erwartungen einzuschätzen? 
Positiv ist sicherlich, dass sowohl die Gruppen der unreflektiert Kritischen als auch 
der unreflektiert Systemunterstützenden bei allen Fragen relativ klein sind (jeweils 
unter 10%). Positiv ist auch, dass im Schnitt 2/5 der Befragten entweder zu den diffe-
renziert Kritischen oder zu den differenziert Systemunterstützenden gehören, da die-
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se Gruppen schon aus eigener Überzeugung heraus dem Kontroversitätsgebot des Beu-
telsbacher Konsenses im Unterricht Rechnung tragen dürften. Die Gruppe der ent-
schieden Systemunterstützenden, ca. 1/5 der Befragten, läuft hingegen möglicherwei-
se Gefahr, zu systemaffirmativ zu sein, wobei eine eindeutige systemunterstützende 
Positionierung durchaus auch die kritische Position mitreflektiert haben kann. Am 
problematischsten ist die Gruppe der entschieden Kritischen, die mit ca. 1/3 der Lehr-
amtsstudierenden am größten ist, da diese trotz einer berechtigten, der institutionel-
len Realität entsprechenden Gegenaussage eindeutig die systemkritische Aussage 
wählt. Auch hier muss aus einer eindeutigen kritischen Haltung nicht zwingend ein 
einseitiger kritischer Unterricht resultieren. Schließlich würde dies auch dem Beu-
telsbacher Konsens widersprechen. Aber die Gefahr besteht durchaus.  

Methodisch ist die Kombination normativer Erwartungen mit der Frage nach der 
subjektiven Schwierigkeit, sich festzulegen, Neuland. Mit diesem Vorgehen sollte der 
Problematik Rechnung getragen werden, dass es hinsichtlich der institutionellen Rea-
lität durchaus auch unterschiedliche Vorstellungen in Politik und Politikwissenschaft 
gibt (vgl. insbesondere die Arbeiten des Parteienkritikers von Arnim). Mithin ist es 
ein Gebot des Beutelsbacher Konsenses diese Kontroverse auch im Politikunterricht 
zu thematisieren. Und dafür braucht es Lehrer, die, unabhängig von ihrer persönli-
chen Positionierung, über einen differenzierten Blick verfügen.  

2.4 Wissen über den Deutschen Bundestag 

Wissen über den Bundestag wurde in Anlehnung an Patzelt (1996) hinsichtlich zweier 
Aspekte untersucht. Zum einen wurde gefragt, ob bestimmte Gremien und Gruppen 
des Bundestages bekannt sind. Zum anderen wurde nach der Bedeutsamkeit der je-
weiligen Gremien bzw. Gruppen für die Arbeit des Bundestages gefragt. 

Bekannt sind über 80% der Befragten Fraktionen, Ausschüsse, Koalitionsrunden, 
Fraktionsvorstände und der Vermittlungsausschuss. Etwas weniger als 80% kennen 
hingegen Fraktionsarbeitskreise und -gruppen. Am wenigsten bekannt sind Anhö-
rungen und Hearings, hier unterscheiden sich auch die angehenden Politiklehrer von 
ihren Kommilitonen (MitFachPolitik 75,6% und OhneFachPolitik 63,1%). Im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung ist das Wissen der angehenden Lehrer damit etwas 
größer, als Patzelt dies ermittelte (vgl. Patzelt 1996, S. 9). 

Hinsichtlich der Bedeutsamkeit der einzelnen Gremien/Gruppen ergibt sich bei 
den Befragten folgendes Ranking: Ausschüsse werden als am wichtigsten einge-
schätzt, gefolgt von Fraktionen, Koalitionsrunden und Vermittlungsausschuss. Anhö-
rungen/Hearings, Fraktionsarbeitskreise und -gruppen sowie Fraktionsvorstände 
sind nach Einschätzung der angehenden Lehrer die drei als am wenigsten wichtig 
eingeschätzten Gremien/Gruppen, was mit dem geringeren Bekanntheitsgrad korres-
pondiert.  

Zwischenfazit  

Hinsichtlich des hier abgefragten Wissens über den Bundestag ist ein kritischer Blick 
auf die befragten Lehramtsstudierenden nicht angemessen, insbesondere dann nicht, 
wenn man sie mit der Gesamtbevölkerung vergleicht. Bemerkenswert ist allerdings, 
dass gerade Anhörungen und Hearings, also Orte einer bewusst um Sachlichkeit be-
mühten politischen Auseinandersetzung, vergleichsweise wenig bekannt sind. 



 Bekommen wir „politikverdrossene“ Lehrer?     501 
 

Fraglich ist aber insgesamt, ob das abgefragte Faktenwissen zum Bundestag 
überhaupt relevant ist für politische Einstellungen, was von Patzelt behauptet wird 
(siehe hierzu den nächsten Punkt).  

3. Fazit 

Die geringe Legitimation der Eliten bei den Befragten, insbesondere bei den Lehr-
amtsstudierenden ohne das Fach Politik, ist vielleicht das markanteste Ergebnis der 
Untersuchung. Sollte sich ein derartiges Ergebnis in repräsentativen Befragungen bei 
Lehrern bestätigen,  wäre die Einstellung vieler Lehrer etwas, was eine wahrschein-
lich schon bestehende Negativspirale zwischen der Politikerverdrossenheit der Bürger 
und der Bürgerverdrossenheit der Politiker weiter verstärken könnte und deshalb 
problematisiert werden müsste (vgl. z.B. Bundeszentrale 2010; Blome 2011; Boe-
ser/Schnebel 2013).  

Im Rahmen einer heuristischen Auswertung wurde der Fokus deshalb auf das ge-
ringe Vertrauen gelegt, welches die befragten Lehramtsstudenten gegenüber Politikern 
empfinden. Da dieses sehr hoch mit dem Vertrauen in den Bundestag und in die Partei-
en korreliert, wurden diese Institutionen in die Auswertung miteinbezogen. Hierzu 
wurden zwei Gruppen verglichen, und zwar jeweils diejenigen, die dem Bundestag, den 
Parteien und den Politikern eher vertrauen, mit denjenigen, die eher nicht vertrauen. 
Und tatsächlich sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen erheblich. Zum 
einen sind die Lehramtsstudierenden mit Fach Politik in derjenigen Gruppe überreprä-
sentiert, die den genannten Institutionen und Akteuren eher vertrauen. Zum anderen 
finden sich bei mehreren der erhobenen Variablen signifikante Unterschiede.  

Diejenigen, die dem Bundestag, den Parteien und den Politikern eher vertrauen, 
interessieren sich mehr für Politik, sind zufriedener mit der Demokratie, sprechen 
dem politischen Regime eine höhere Legitimität zu, identifizieren sich stärker mit der 
politischen Gemeinschaft, haben ein  größeres Bewusstsein für die Bedeutung der 
Opposition und haben eine systemunterstützende Position zu Diäten und Parteiinte-
ressen. Betrachtet man zusätzlich noch den Gruppenvergleich „Vertrauen in Politi-
ker“ zeigt sich auch ein Unterschied dahingehend, dass diejenigen die den Politikern 
eher vertrauen, bei der Thematik Nachbesserung von Gesetzen ebenfalls die system-
unterstützende Position wählen. 

Bezogen auf das Wissen über den Deutschen Bundestag bestehen überraschen-
derweise keine durchgängigen Unterschiede. Allerdings weist zumindest der Grup-
penvergleich hinsichtlich des Vertrauens in Politiker bei zwei Wissensvariablen signi-
fikante Unterschiede auf: Kenntnis von Fraktionsarbeitskreisen und -gruppen sowie 
Kenntnis von Fraktionsvorständen. 

Damit finden sich auch in der hier dargestellten Untersuchung Hinweise auf die 
von Patzelt und Schöne vermuteten Zusammenhänge zwischen Wissen und Politik-
verdrossenheit bzw. zwischen den mit der institutionellen Realität kollidierenden 
normativen Erwartungen und Politikverdrossenheit. Eine weiterführende Studie soll-
te hier aufbauen und den Zusammenhang zwischen Wissen, normativen Erwartun-
gen, Einstellungen sowie der Haltung als Lehrender in den Fokus nehmen. Aufgrund 
der damit verbundenen erheblichen methodischen Herausforderungen und aufgrund 
der oben angedeuteten Probleme mit bestehenden Messinstrumenten erscheint hier 
die interdisziplinäre Kooperation zwischen Wissenschaftlern aus den Gesellschafts-
wissenschaften und der Fachdidaktik sinnvoll.  
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Anmerkungen 
 
1 http://www.gfk.com-/imperia/md/content/presse/pressemeldungen_2011/20110617_trust_index_   

dfin.pdf, aufgerufen am 12.04.2013 
2 An der Untersuchung mitgewirkt haben Can Atalay, Gilak Darwichpour und Frank Wagner, de-

nen ich herzlich danke. 
3 Die Durchführung der Untersuchung an zwei Universitäten war nötig, da auf der einen Seite in 

Gießen keine Erhebung bei allen Lehramtsstudierenden möglich war und da auf der anderen Sei-
te in Augsburg nur wenige Lehramtsstudierende das Fach Politik studieren. Dies schränkt die 
Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse dieser Vorstudie natürlich ein.  

4 Ursprünglich war die Untersuchung als Längsschnittstudie (Panelstudie) angelegt. Aufgrund des 
geringen Rücklaufs einer zum Ende des Studiums erfolgten Online-Befragung sind über die Ent-
wicklung während der Studienzeit jedoch keine belastbaren Aussagen möglich.  Eine Folgestudie 
sollte deshalb bewusst Lehramtsstudierende in der Schlussphase ihres Studiums und/oder Leh-
rer in den Fokus nehmen. 

5 Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung (Westdeutschland) gehörten 2006/07 78% zu dieser 
Gruppe, bei den 18-34jährigen 73% (Fuchs/Roller 2008, S. 400). 

6 Zum Vergleich: Bei der Gesamtbevölkerung lag 2009 die Wahlbeteiligung bei 71,4%, bei den un-
ter 21jährigen bei 63% und bei den 21-25jährigen bei 59,1% (http://www.bundeswahlleiter.de/ 
de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/heft4.pdf, aufgerufen am 18.09.2013). 

7 Das Interesse der Bürger an Politik wird seit 1969 in repräsentativen Bevölkerungsumfragen 
über die Frage erhoben: „Wie stark interessieren Sie sich für Politik?“ Antwortmöglichkeiten: 
sehr stark, stark, mittel, wenig, überhaupt nicht (Weßels 2008, S. 391). In der Gesamtbevölke-
rung (Westdeutschland) ließen sich 2006 30% der Gruppe der an Politik Interessierten zuordnen 
(ebd., S. 392). 

8 Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung (Westdeutschland) waren dies 2006/07 89% 
(Fuchs/Roller 2008, S. 397), in der Altersgruppe der 18-34jährigen waren es im Westen 2006/2007 
86% (ebd., S. 399). 

9 Zum Vergleich: Laut einer Forsa-Umfrage von 2013 vertrauen aktuell gerade einmal 18% der 
Deutschen den politischen Parteien: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3612/umfrage/ 
institutionen-denen-die-deutschen-vertrauen/, aufgerufen am 17.09.2013 

10 Zum Vergleich: Im September 2013 erklärten in einer Befragung von ARD-Deutschland Trend 
47%, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung sind: http://de. 
statista.com/statistik/daten/studie/2953/umfrage/zufriedenheit-mit-der-arbeit-der-bundesregierung/, 
aufgerufen am 15.11.2013  

11 Kritisch anzumerken ist an diesem Erhebungsinstrument, dass der Reliabilitätskoeffizient mit 
0,65 bei diesen vier Items nicht mehr im akzeptablen Bereich liegt. 

12 Auch hier ist der Relabilitätskoeffizient mit 0,37 nicht akzeptabel. 
13 Die Formulierung des Items „Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, die Regierung zu 

kritisieren, sondern sie in ihrer Arbeit zu unterstützen.“ ist allerdings auch fragetechnisch prob-
lematisch, da die „richtige“ Antwort (lehne ab) auf eine doppelte Verneinung hinausläuft, was in 
Fragebogenstudien vermieden werden sollte.  

14 Hier als „systemunterstützend“ bezeichnet. 
15 Hier als „systemkritisch“ bezeichnet. 
16 Zustimmung bei der folgenden Aussage: „Ich habe oft den Eindruck, dass die Bundestagsabge-

ordneten bei den Debatten gar nicht mehr auf die Argumente der anderen eingehen, sondern von 
vornherein feststehende Meinungen vortragen. Hier wird gar nicht versucht, andere zu überzeu-
gen. Das ist aber nicht der Sinn einer Bundestagsdebatte.“ 

17 Zustimmung bei der folgenden Aussage: „Ich finde, dass sich jeder Abgeordnete selber eine eigene 
Meinung bilden und dann auch dementsprechend abstimmen sollte. Es macht nichts, wenn Abge-
ordnete einer Partei oder einer Fraktion unterschiedliche Standpunkte vertreten und auch ver-
schieden abstimmen.“ 

18 Zustimmung bei der folgenden Aussage: „Der Einfluss von Interessensgruppen auf die Politik ist 
viel zu groß. Es stehen nicht die Interessen der Wählerinnen und Wähler im Mittelpunkt, son-
dern die von Lobbyisten.“ 

19 Zustimmung bei der folgenden Aussage: „Es stimmt schon, dass Gesetze oft nachgebessert wer-
den müssen. Dies liegt aber an der Komplexität moderner Gesellschaften, in denen die Auswir-
kungen politischer Entscheidungen oft nicht vorhersehbar sind. Das hat zur Folge, dass Wirkun-
gen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen manchmal nicht den Zielen entsprechen.“ 

http://www.gfk.com-/imperia/md/content/presse/pressemeldungen_2011/20110617_trust_index_
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/heft4.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/heft4.pdf
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3612/umfrage/
http://de
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Deutschland unterwegs – von einem 
Gastarbeiterland zu einem modernen 
Einwanderungsland 
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Zusammenfassung 
Seit sechs Jahrzehnten ist Deutschland dabei, sich von einem Gastarbeiterland über ein Zuwande-
rungsland wider Willen zu einem modernen Einwanderungsland zu entwickeln. Eine Hypothek aus 
der Gastarbeiterphase ist die tendenzielle Unterschichtung der deutschen Sozialstruktur durch Mig-
ranten. Sie bereitet bei der Integration erhebliche Probleme.  
 
In den letzten fünfzig Jahren sind Migranten und Migrantinnen zu einem wichtigen 
Bestandteil der deutschen Sozialstruktur geworden. 1960 lebten erst knapp 700.000 
Ausländer in der Bundesrepublik. Dazu kamen noch knapp 400.000 deutschstämmige 
Aussiedler aus der damaligen Sowjetunion und anderen Ländern Ost- und Südosteu-
ropas. Beide Gruppen zusammen machten nur etwa 2% der bundesdeutschen Bevöl-
kerung aus. Nach der letzten Volkszählung, dem Zensus 2011, leben in Deutschland 
im Jahr 2011 knapp 6 Millionen Ausländer und weitere 9 Millionen sog. Deutsche mit 
Migrationshintergrund, wie sie in den offiziellen Statistiken heißen. Dazu gehören 
(Spät-)Aussiedler, eingebürgerte ehemalige Ausländer sowie in Deutschland geborene 
Deutsche mit mindestens einem Elternteil, der zugewandert oder in Deutschland als 
Ausländer geboren ist. Die Migrantinnen und Migranten – so werde ich die 15 Millio-
nen Personen mit Migrationshintergrund der sprachlichen Einfachheit halber ab und 
zu nennen – stellen heute 19% der Bevölkerung Deutschlands. Das multi-ethnische 
Segment der deutschen Sozialstruktur hat sich also fast verzehnfacht.1 Und es ist ab-
sehbar, dass es sich in den beiden nächsten Jahrzehnten weiter vergrößern wird.  

Die Migranten sind nicht gleichmäßig auf die Bundesrepublik verteilt, sondern 
konzentrieren sich auf die alten Bundesländer und dort wiederum auf Großstädte und 
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industrielle Ballungszentren. In den neuen Ländern (ohne Berlin) leben 2011 nur 
knapp 500.000 der 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (knapp vier 
Prozent der Wohnbevölkerung) im Vergleich zu 13,7 Millionen (21,4 Prozent der Wohn-
bevölkerung) in Westdeutschland (ohne Berlin). Ostdeutschland ist eine weitgehend 
mono-ethnische Gesellschaft geblieben. 

1. Phasen der Geschichte von Migration und Integration 

Die deutsche Nachkriegsgeschichte von Migration und Integration lässt sich recht 
klar in vier Phasen unterteilen: in die Gastarbeiterphase (1955-1973), die Phase der 
ersten Integrationsversuche (1973-1981), die Abwehrphase (1981-1998) und die Ak-
zeptanzphase (ab 1998). 

Gastarbeiterphase (1955-1973) 

Die Jahre 1955 bis 1973 markieren die Periode der Gastarbeiterphase, die man auch 
„Anwerbephase“ nennen kann. Um ihren Arbeitskräftebedarf zu decken, warb die auf-
blühende westdeutsche Wirtschaft Menschen aus den Mittelmeer-Ländern an und 
schloss entsprechende Abkommen mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), 
der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien 
(1968) ab. Wie begehrt und hochwillkommen Ausländer seinerzeit in Deutschland wa-
ren, macht das folgende Ereignis deutlich: Die zweimillionste Gastarbeiterin, eine Ju-
goslawin, wurde 1972 in München vom Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit und 
vom bayrischen Arbeitsminister mit Sekt und Blumen begrüßt und mit einem tragba-
ren Fernsehgerät beschenkt. 

Die zuständigen deutschen Stellen, die Entsendeländer und nicht zuletzt die Be-
troffenen selbst gingen anfangs vom so genannten Rotationsprinzip aus: Die angewor-
benen Arbeitnehmer sollten nach einigen Jahren in ihre Herkunftsländer zurückkeh-
ren und – bei Bedarf der deutschen Wirtschaft – durch neue Gastarbeiter ersetzt wer-
den. Die große Mehrheit hielt sich in diese Regelung. So kamen zwischen 1955 und 
1973 circa 14 Millionen Ausländer in die Bundesrepublik, und etwa elf Millionen 
kehrten wieder in ihre Heimat zurück (Bade 1994, 19).  

Erste Integrationsversuche (1973-1981) 

Ölkrise, Wirtschaftsrezession und drohende Arbeitslosigkeit veranlassten die Bundes-
regierung im Jahr 1973, einen bis zum Jahr 2000 gültigen Anwerbestopp zu verhän-
gen. Damit wurde eine Phase der Konsolidierung und ersten Integrationsversuche 
eingeleitet. Obwohl die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer von 2,6 Millionen im 
Jahr 1973 innerhalb von drei Jahren unter die Zwei-Millionen-Grenze sank und diese 
erst in den 1990er-Jahren wieder überschritten wurde, nahm die ausländische Wohn-
bevölkerung durch Familiennachzug und hohe Geburtenraten weiter zu (Familien-
migration). 

Gleichzeitig wiederholte sich in Deutschland ein Phänomen, das die Schweiz be-
reits zwei Jahrzehnte vorher erfahren hatte; der Schweizer Schriftsteller Max Frisch 
hat es auf die einprägsame Formel gebracht: „Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es 
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kommen Menschen.“ Es wurde deutlich, dass das rein ökonomisch gedachte Rotati-
onsprinzip die menschlichen Aspekte der Arbeitsmigration außer Acht gelassen hatte. 
Die angeworbenen Migranten wurden immer häufiger von kurzfristigen „Gastarbei-
tern“ zu länger verweilenden Arbeitnehmern oder auch bleibewilligen Einwanderern. 
Die deutsche Gesellschaft stand damit vor der Herausforderung, den bleibewilligen 
Teil der Arbeitsmigranten einzugliedern. Die sozialliberale Regierung trug dieser Auf-
gabe Rechnung, indem sie 1978 das Amt des Integrationsbeauftragten – die genaue 
Bezeichnung lautete „Beauftragter der Bundesregierung für die Integration der aus-
ländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen“ – einrichtete und mit 
Heinz Kühn, einem prominenten ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-
Westfalen, besetzte. Kühn – er wird heute meist fälschlicherweise als „Ausländerbe-
auftragter“ bezeichnet – verfasste ein Jahr nach Amtsantritt ein beeindruckendes Me-
morandum zur Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien. Wer 
es heute liest, meint, es sei gestern geschrieben worden. So heißt es dort z.B.: „Den 
(vermutlich in großer Zahl) bleibewilligen Einwanderern, namentlich der zweiten und 
dritten Generation, muss das Angebot einer vorbehaltlosen und dauerhaften Integra-
tion gemacht werden … Bereits jetzt haben gravierende Bildungs- und Ausbildungs-
nachteile einen großen Teil der ausländischen Jugendlichen in eine Außenseiterrolle 
gedrängt, die nicht nur für den Einzelnen schwerste persönliche Probleme schafft, 
sondern auch bereits in den Kriminalstatistiken evident wird.“ Es müsse mehr Geld 
für Bildung und Ausbildung der jungen Ausländer ausgegeben werden. Wenn dies 
nicht geschehe: „Möglicherweise werden dann anstelle eines Lehrers zwei Ordnungs-
kräfte notwendig.“ Allerdings blieb Kühn ein ungehörter Rufer in der Wüste.  

Abwehrphase (1981-1998) 

Mit dem Beginn der 1980er-Jahre wurde ein neues, bis heute andauerndes Migrati-
onsphänomen offensichtlich: die Anziehungskraft Deutschlands für Asylsuchende aus 
den Krisengebieten der europäischen und außereuropäischen Welt, wo Krieg, Elend 
und Unterdrückung herrschen. 1980 verdoppelte sich die Zahl der Asylbewerber ge-
genüber dem Vorjahr und überstieg mit 108.000 erstmals die 100.000-Linie. Die Poli-
tiker reagierten darauf mit einer Wende in der Ausländerpolitik: Die zaghaften Integ-
rationsbemühungen Ende der 1970er-Jahre schlugen um in „ein Rennen nach einer 
Begrenzungspolitik“ (Meier-Braun 1995, 17). Der Konsolidierungsphase mit ersten 
Integrationsversuchen folgte eine fast zwei Jahrzehnte dauernde „Abwehrphase“. 

Dabei geriet die Integration der Arbeitsmigranten immer mehr in Vergessenheit, 
obgleich die stille Metamorphose vom Gastarbeiter zum Einwanderer kontinuierlich 
voran schritt. Umfragedaten zeigen, dass immer mehr Zuwanderer aus den ehemali-
gen Anwerbeländern ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden hatten und 
sich darauf einrichteten, auf längere Zeit oder auch auf Dauer in der Bundesrepublik 
zu leben. Konkrete Rückkehrabsichten äußerten 2002 nur noch – mit leichten Unter-
schieden zwischen den ethnischen Gruppen – zwischen 10 und 14%, von der jüngeren 
Generation unter 25 Jahren lediglich zwischen 1 und 7% (Venema/Grimm 2002, 155f., 
206).Von allen ausländischen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren waren An-
fang 2004 bereits 69% in Deutschland geboren (Lagebericht 2005, 316 und 320). 

Die Verwandlung der Gastarbeiter zu Einwanderern vollzog sich eher im Stillen, 
die öffentliche Aufmerksamkeit konzentrierte sich stattdessen auf Asylsuchende und 
Flüchtlinge. Mit der Krise und dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme nahm 
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der Zuwanderungsdruck eine neue Qualität an: Zu den Asylsuchenden aus den Ar-
muts- und Konfliktregionen der Dritten Welt kamen viele Menschen, die die geöffne-
ten Grenzen im Osten dazu nutzten, den Krisen und dem Krieg in Ost- und Südosteu-
ropa zu entkommen. 

Die Zahl der Asylsuchenden stieg zu Beginn der 1990er-Jahre stark an und er-
reichte 1992 mit 438.000 Antragstellenden den Höhepunkt. Deutschland gehörte zu 
den bevorzugten Zielen der nach Westeuropa strebenden Menschen, wenn auch die 
Zahl der Asylsuchenden pro Kopf der Bevölkerung in vielen europäischen Gesellschaf-
ten noch höher lag. So kamen zum Beispiel im Gipfeljahr 1992 in Schweden auf 1.000 
Bewohner zehn Anträge auf Asyl, in Deutschland lediglich fünf. 

Mit der Änderung des Asylrechts durch die „Drittstaatenregelung“ im Jahre 1993 
ging die Zahl der Asylsuchenden schlagartig zurück. Sie fiel nahezu kontinuierlich 
über 71.000 (2002) auf 19.000 im Jahr 2007, steigt aber seitdem wieder an. 2013 wur-
den 127.000 Anträge auf Asyl gestellt, und vom Januar bis zum Oktober 2014 waren 
es bereits 158.000 (BAMF 2014). 

Im Hinblick auf die Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer lässt sich al-
lerdings sagen: Das erneute starke Wachstum von 4,5 Millionen im Jahr 1988 auf 7,3 
Millionen im Jahr 1996 ist weniger auf Flüchtlinge, sondern hauptsächlich auf den 
vermehrten Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zurückzuführen. Die Zahl der er-
werbstätigen Ausländer nahm zwischen 1987 und 1993 um fast zwei Drittel von 1,8 
Millionen auf drei Millionen zu.2 Die Arbeitgeber brauchten zusätzliche Arbeitsmig-
ranten und nutzten die Schlupflöcher, die ihnen der Anwerbestopp gelassen hatte. 
Hinter der Fassade des unrealistischen Dogmas „Deutschland ist kein Einwande-
rungsland“ boomte die Ausländerbeschäftigung.  

Zusammenfassend lässt sich die Entwicklung wie folgt charakterisieren: Deutsch-
land ist seit den 1960er-Jahren aus ökonomischen, demographischen und humanitä-
ren Gründen de facto zu einem Zuwanderungsland geworden – allerdings über zwei 
Jahrzehnte zu einem „Zuwanderungsland wider Willen“. Die Politik war zu sehr mit 
Begrenzung und Abwehr befasst und hat es darüber versäumt, ein durchdachtes Kon-
zept zur Eingliederung der Migrantinnen und Migranten zu entwickeln und der deut-
schen Bevölkerung bei der Bewältigung der Integrationsprobleme zu helfen. 

Der Migrationsforscher Klaus J. Bade (1994, 28) beschreibt die Folgen dieser Ver-
säumnisse: „Die lange anhaltende Konzeptions- und Perspektivlosigkeit im Gesamt-
bereich von Migration, Integration und Minderheiten hatte zweifelsohne beigetragen 
zur Eskalation ... (von) ... Fremdenangst und schließlich auch Fremdenfeindlichkeit“. 

In den 1990er Jahren dürfte das Ignorieren der Integrationsproblematik auf Lan-
des- und Bundesebene auch damit zusammengehangen haben, dass Deutschland 
durch die über Nacht hereingebrochene Wiedervereinigung eine Integrationsaufgabe 
von ganz anderen Dimensionen zu bewältigen hatte und immer noch hat. Auf lokaler 
Ebene – sozusagen „vor Ort“ – hat es in vielen Städten wie z.B. Stuttgart, Frankfurt 
am Main oder Berlin durchaus große Bemühungen gegeben, die vielen Migranten an-
gemessen am städtischen Leben teilnehmen zu lassen.  

Akzeptanzphase (seit 1998) 

Der Regierungswechsel von Kohl zu Schröder im Herbst 1998 läutet eine neue Perio-
de ein – ich bezeichne sie als Akzeptanzphase. „Es besteht Einigkeit darüber, dass die 
Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland ist und nicht werden soll“ 
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(BMI 1998, 10). In diese klaren Worte fasst Manfred Kanther, der letzte Innenminis-
ter der Regierung Kohl, 1998 das Dogma der Abwehrphase. Kurz danach verspricht 
Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung „eine entschlossene Politik der In-
tegration … Die Realität lehrt uns, dass in Deutschland in den vergangenen Jahr-
zehnten eine unumkehrbare Zuwanderung stattgefunden hat.“ Und unter den Regie-
rungen Merkel wird dieser Weg mit noch mehr Konsequenz und Einfallsreichtum 
fortgesetzt. „Integration ist eine Schlüsselaufgabe dieser Zeit“ –  auf diese Formel 
komprimiert Angela Merkel das Problem in der Regierungserklärung zu ihrem Amts-
antritt im November 2005.  

Die Akzeptanzphase beruht auf zwei Grundeinsichten:  
 

1. Deutschland hat Einwanderer aus demographischen und ökonomischen Gründen 
gebraucht, braucht sie heute und wird sie auch in absehbarer Zukunft brauchen. 

2. Wer Einwanderer braucht, muss diese in die Kerngesellschaft integrieren. Wenn 
dies nicht geschieht, gibt es Probleme und Konflikte. 
 

Diese Grundeinsichten waren bei vielen Migrations- und Integrationsforschern schon 
seit langen Jahren vorhanden. Sie kamen z.B. im „Manifest der 60 – Deutschland und 
die Einwanderung“ (Bade 1993) zum Ausdruck – ein von 60 Professoren unterzeichne-
tes Plädoyer für eine neue Migrations- und Integrationspolitik. 

Seit der Jahrtausendwende werden die beiden Grundeinsichten von großen Teilen 
der politischen Eliten mit durchaus unterschiedlichen Nuancen akzeptiert und in po-
litische Maßnahmen umgesetzt. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts erleich-
tert seit 2000 die Einbürgerung und ermöglicht jungen Ausländern durch das „Opti-
onsmodell“ bis spätestens zum 23. Lebensjahr die doppelte Staatsangehörigkeit. Die 
derzeit regierende Große Koalition hat die Optionspflicht für den überwiegenden Teil 
der jungen Migranten abgeschafft. Wer in Deutschland sechs Jahre lang eine Schule 
besucht hat oder eine Schule oder Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, 
kann Bürger zweier Staaten bleiben. 2005 tritt das erste Zuwanderungsgesetz der 
deutschen Geschichte in Kraft. Im selben Jahr wird in Nordrhein-Westfalen das erste 
Integrationsministerium eines Bundeslandes geschaffen und mit Armin Laschet (CDU) 
besetzt, der ein Jahr später einen „Aktionsplan Integration“ vorlegt. Inzwischen exis-
tieren in weiteren sechs westdeutschen Ländern Ministerien oder Senatorenämter, zu 
deren Amtsbezeichnung das Etikett „Integration“ gehört. 2006 beginnen zwei Serien 
von bisher acht Islamkonferenzen und sechs Integrationsgipfeln, um – in durchaus 
nicht unumstrittener Art – Integrationsprobleme auch mit Vertretern der Migranten 
und ihrer Organisationen zu besprechen. Auf Initiative der Integrationsbeauftragten 
Maria Böhmer (CDU) entwickelten zahlreiche Arbeitsgruppen mit Vertretern aus Po-
litik und Zivilgesellschaft (darunter auch Migranten) in den Jahren 2006/07 einen 
„Nationalen Integrationsplan“, dem 2011 ein „Nationaler Aktionsplan“ folgte – beides 
ebenfalls Premieren in der deutschen Geschichte. Erwähnenswert ist auch der Para-
digmenwechsel im öffentlichen Diskurs über Migration und Integration. Aus einem 
Diskurs über „unerwünschte Ausländer“, in dem das realitätsfremde Dogma „Deutsch-
land ist kein Einwanderungsland“ dominierte und der Begriff Integration nicht vor 
kam, ist ein Diskurs über das Wie der als notwendig erkannten Migration und In-
tegration geworden (Geißler 2010a). 
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2. Eine fast unübersehbare Vielfalt 

Das multiethnische Segment ist in sich ausgesprochen vielgestaltig, differenziert und 
dynamisch. Die verschiedenen Gruppen von Migranten unterscheiden sich nicht nur 
durch ihre unterschiedlichen ethnokulturellen Wurzeln, sondern auch durch Unter-
schiede in den Zuwanderungsmotiven, im Rechtsstatus und im Grad der Eingliede-
rung in die Mehrheitsgesellschaft. 

(Spät-)Aussiedler 

(Spät-)Aussiedler und ihre Familien stellen 2011 mit 4,2 Millionen fast die Hälfte der 
Migranten mit deutschem Pass. Seit 1950 werden deutschstämmige Zuwanderer aus 
dem Osten und aus Südosteuropa nicht mehr Flüchtlinge oder Vertriebene genannt, 
sondern „Aussiedler“, seit 1993 „Spätaussiedler“. Sie sind sog. „deutsche Volkszugehö-
rige“ im Sinne des Grundgesetzes (Art. 116) und erhalten nach ihrer Einreise die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Aussiedler sind geschichtsträchtige Migranten, sie verbinden das moderne deut-
sche Einwanderungsland mit seinen lange zurückliegenden Perioden als Auswande-
rungsland. Fast die Hälfte der (Spät-)Aussiedler (knapp 2,4 Millionen) kommt aus 
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Es sind in der Regel Nachkommen der 
deutschen Auswanderer, die seit Katharina der Großen – einer deutschen „Heirats-
migrantin“ auf dem russischen Zarenthron (1762–1796) – angeworben worden waren, 
um unbesiedeltes, aber fruchtbares russisches Land, insbes. an der Wolga („Wolga-
Deutsche“), zu kultivieren. Nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion wurden sie 
von Stalin als angebliche Kollaborateure verfolgt und in die asiatischen Teile seines 
Imperiums vertrieben – insbes. nach Kasachstan und Sibirien. Die zweitgrößte Grup-
pe – knapp 1,5 Millionen – stellen die deutschen Minderheiten aus Polen, und 430.000 
sind Remigranten aus Rumänien. Teile ihrer Vorfahren, z.B. die „Siebenbürger Sach-
sen“, waren bereits im 12. Jahrhundert vom ungarischen König als Siedler in das Ge-
biet des heutigen Rumäniens geholt und mit Privilegien ausgestattet worden. 

Die Zuzüge unterliegen erheblichen Schwankungen. Polendeutsche siedeln bereits 
seit den 1950er Jahren in relativ großer Zahl über. Seit Ende der 1990er Jahre ist ih-
re Zuwanderung so gut wie abgeschlossen. Die Rumäniendeutschen nutzen den Zu-
sammenbruch des kommunistischen Regimes und ziehen insbes. in der kurzen Zeit 
von 1989–2004 nach Deutschland. Auch die Russlanddeutschen profitieren von der 
Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ im Zuge der Perestroika. Sie wandern als letzte der 
drei Gruppen ein, seit 1992 stellen sie fast allein das gesamte Kontingent der Spät-
aussiedler. 2006 ist aber auch ihre Einwanderung so gut wie beendet. 

Von den 4,5 Millionen Einwanderern seit 1950 leben 2011 noch 3,2 Millionen in 
Deutschland. In ihren Familien wurden nach der Einreise in Deutschland eine Milli-
on Kinder geboren.3 

Arbeitsmigranten 

Kräftige Spuren hat die Gastarbeiterphase hinterlassen. 6 Millionen – das sind 38% 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund – stammen aus früheren Anwerbestaa-
ten. Migranten aus der Türkei (2,9 Millionen), aus den Staaten des früheren Jugosla-
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wien (1,4 Millionen) und aus Italien (780.00) besetzen die Spitzenplätze in der Liste 
mit den größten Migrantengruppen ohne (Spät-)Aussiedler.  
 
Abb. 1: Die größten Migrantengruppen nach Herkunftsländern 2011 (ohne Aussiedler) 

Personen mit Migrationshintergrund 2011 (ohne Aussiedler) 

Herkunftsland insges. Ausländer Deutsche 

 in 1000 in 1000 in % 
Türkei1 2929 1721 41 
Ex- Jugoslawien² 1393 1022 27 
Italien 780 604 23 
Polen 712 392 45 
Russische Föderation 422 240 43 
Griechenland 392 317 19 
Kroatien 360 270 25 
Rumänien3 336 104 69 
Kosovo 302 209 31 
Serbien 286 224 22 
Österreich 282 185 34 
Niederlande 229 168 27 
Bosnien-Herzegowina 228 171 25 
Ukraine 220 157 29 
Frankreich 174 118 32 
Vietnam 170 96 44 
Kasachstan3 165 55 67 
Spanien 160 113 29 
Portugal 159 129 19 
USA 159 93 42 
Vereinigtes Königreich 150 102 32 
Marokko 150 59 61 
Iran 146 54 63 
Afghanistan 145 62 57 
Migrationshintergrund insg.    
(ohne Aussiedler) 11.754 7.191 39 

 
1 davon heute schätzungsweise mindestens 500.000 Kurden (Basar  2003, 83) 
2 die Staaten des ehemaligen Jugoslawien; Kroatien, Kosovo, Serbien und Bosnien-Herzegowina 

sind nochmals separat aufgelistet, weil sie zu den größten Gruppen gehören 
3 eventl. einschl. einer nicht quantifizierbaren Zahl von Spätaussiedlern  

Quelle: StBA 2012, 60, 100 sowie Auskünfte des StBA zu einigen Herkunftsländern. 

 
Auch die früheren Gastarbeiter und ihre Nachkommen aus Griechenland (knapp 
400.000), Spanien (160.000), Portugal (159.000) und Marokko (150.000) gehören zu 
den größten Einwanderergruppen. Die Angaben für Jugoslawien enthalten auch eine 
nicht genau quantifizierbare Zahl von Flüchtlingen aus den Kriegswirren beim Zerfall 
Jugoslawiens, und auch unter den Zuwanderern aus der Türkei sind zahlreiche 
Flüchtlinge, insbes. Kurden. Eine weitere Million – darunter vermutlich auch ein Teil 
Heiratsmigranten und –migrantinnen – machen die Einwanderer aus den wichtigsten 
europäischen Nachbarländern – Österreich, Niederlande, Frankreich und Vereinigtes 
Königreich – sowie aus den USA aus. Noch mehr – nämlich knapp 1,3 Millionen – 
sind aus dem postsozialistischen Osteuropa – aus Polen, Rumänien und der Ukraine – 
zugewandert. 



512     Rainer Geißler 

Flüchtlingsgruppen  

In den Migrationsstatistiken lässt sich nicht eindeutig erkennen, wie viele der 15 Mil-
lionen Menschen mit Migrationshintergrund Flüchtlinge sind, aber sie geben dazu ei-
nige Hinweise (vgl. Geißler 2014, 279ff.). Der Mikrozensus hat die 15-74jährigen Zu-
wanderer letztmals 2008 nach dem Hauptgrund ihrer Einwanderung gefragt. Von 
ihnen geben 570.000 „politische oder humanitäre Gründe, Asyl“ an. Die Angaben sind 
unvollständig, weil die Jüngeren unter 15 Jahren und die in Deutschland geborenen 
Kinder der Flüchtlingsfamilien fehlen.  

Die Flüchtlinge kommen aus vielen Ländern und Kulturen und unterscheiden 
sich insbes. auch durch den unterschiedlichen Rechtsstatus:  

 
‒ Mindestens gut 360.000 sind anerkannte Flüchtlinge mit unbefristeter Aufent-

halts- oder Niederlassungsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, Rechten auf soziale Si-
cherung sowie Ansprüchen auf Eingliederungshilfen.  

‒ Etwa 51.000 Flüchtlinge erhielten in den Jahren 2007 und 2008 ein vorläufiges 
Bleiberecht. Voraussetzung dazu war, dass sie sich mindestens 6–8 Jahre in 
Deutschland aufgehalten hatten sowie dauerhaft beschäftigt und nicht von staat-
lichen Unterstützungen abhängig waren. Ende 2013 lebten weitere 43.000 Aus-
länder in Deutschland, denen der „subsidiäre Schutz“ gegen eine Abschiebung 
gewährt wird, weil ihnen nach der Ausreise „eine schwerwiegende Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit“ droht. 

‒ Etwa 160.000 sind „geduldete“ – so der rechtliche Ausdruck – Flüchtlinge in 
höchst prekärer Situation ohne Perspektive: Auf Grund verschiedener rechtlicher 
Regelungen wird die Ausreisepflicht nicht umgehend durchgesetzt. Ihre Zukunft 
bleibt im Dunkeln. 

‒ 100.000 Asylbewerber, deren Verfahren am 31.1.2014 noch nicht abgeschlossen 
war, unterliegen strikten Reglementierungen, die in den letzten Jahren etwas ge-
lockert wurden. Ihre Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wur-
de 2012 angehoben, weil sie in der bisherigen Form nach einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts nicht dem in Deutschland rechtlich festgelegten men-
schenwürdigen Existenzminimum entsprach.                    

„Illegale“ 

Als „Illegale“ werden Ausländer bezeichnet, die ohne Genehmigung oder mit gefälsch-
ten Papieren eingereist sind oder nach Ablauf ihrer Aufenthaltsgenehmigung nicht 
ausgereist oder „untergetaucht“ sind. Mit der Ost-Erweiterung der EU im Jahr 2004 
dürfte die Zahl der Illegalen kleiner geworden sein, weil sich Migranten aus den neu-
en Mitgliederstaaten nunmehr legal in Deutschland aufhalten können. Nach einer 
Schätzung des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts leben 2009 zwischen 138.000 und 
330.000 Menschen illegal in Deutschland (BAMF 2012,167). Ihre Lebensbedingungen 
sind ausgesprochen prekär und belastend. 2011 wurde die Meldepflicht von Schulen 
und anderen Erziehungseinrichtungen abgeschafft, so dass die „Entdeckungsgefahr“ 
beim Schulbesuch der Kinder weitgehend verschwunden ist. 
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3. Soziallage – Lebenschancen – Integration 

Starke tendenzielle Unterschichtung 

Die Lebenschancen der Migranten werden wesentlich beeinflusst von der starken 
tendenziellen Unterschichtung der deutschen Sozialstruktur durch Zuwanderer: Mig-
ranten sind in den unteren Schichten häufiger und in den höheren Schichten seltener 
platziert als Einheimische. 2009 gehören gut 15% der Ausländer im Vergleich zu 6% 
der Deutschen ohne Migrationshintergrund der Unterschicht an; sie bestreiten ihren 
Lebensunterhalt überwiegend durch staatliche Mindestunterstützung (Sozialgeld, Ar-
beitslosengeld II, Sozialhilfe). Weitere 38% leben in Familien von Un- und Angelern-
ten (Deutsche 22%). Die Schichtzugehörigkeit der Deutschen mit Migrationshinter-
grund ist nicht wesentlich besser als diejenige der Ausländer: 16% leben von staatli-
cher Mindestunterstützung und weitere 30% in Familien von Un- und Angelernten. 
Besonders stark betroffen von den Unterschichtungstendenzen sind die Migranten 
aus der Türkei (Geißler 2014, 290). 

Eine Sonderauswertung der Daten von PISA 2006 ermittelt die durchschnittli-
chen Unterschiede im sozioökonomischen Status zwischen den Familien von Einhei-
mischen und Migranten im europäischen Vergleich (Geißler 2010, 33). Dabei wird 
deutlich, dass die Statuskluft In Deutschland besonders stark ausgeprägt ist. Unter 
den 15 wichtigsten Einwanderungsländern der OECD belegt Deutschland zusammen 
mit Luxemburg den ersten Rang. In einigen europäischen Nachbarländern – Verei-
nigtes Königreich, Frankreich, Schweden und Norwegen – sind die Statusunterschie-
de zwischen Einheimischen und Migranten nur etwa halb so groß wie in Deutschland, 
und in klassischen Einwanderungsländern wie Kanada, Australien und Neuseeland 
fehlen sie völlig. Die starke tendenzielle Unterschichtung ist eine Hypothek, die uns 
die frühere Gastarbeiterpolitik, das lange Fehlen einer zukunftsorientierten Migrati-
onspolitik und die damit zusammenhängenden Integrationsversäumnisse hinterlas-
sen haben. 

Die starke Unterschichtung beeinträchtigt die Lebenschancen der Migranten in 
mehreren Bereichen.  

Arbeitslosigkeit – Armut 

Ausländische Erwerbstätige arbeiten überproportional häufig in krisenanfälligen 
Branchen (schrumpfendes produzierendes Gewerbe, Stahl und Bau) und in Positionen 
mit niedrigen Qualifikationsanforderungen. Daher ist ihr Risiko, den Arbeitsplatz zu 
verlieren und in der Folge unter die Armutsgrenze zu geraten, besonders hoch. 2013 
beträgt ihre Arbeitslosenquote 14,4% und liegt um das 2,3-fache über der Quote der 
Deutschen mit 6,2% (BfA 2014, 33). Ihre relativ niedrigen Einkommen – sie entspre-
chen denjenigen der Deutschen mit ähnlichen Qualifikationen, eine direkte Lohndis-
kriminierung besteht also nicht – und die hohen Arbeitsplatzrisiken haben zur Folge, 
dass viele Migranten an oder unter die Armutsgrenze gedrückt werden. 2010 lebten 
32% der Ausländer und 26% aller Menschen mit Migrationshintergrund in relativer 
Armut (60%-Mediangrenze), von den einheimischen Deutschen waren es 12% (Integra-
tionsbeauftragte 2011, 87). 
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Bildung und Ausbildung 

Bildung ist der Schlüssel zur Integration der Migrantennachkommen. Im allgemein-
bildenden Schulwesen konnten die zweite und dritte Generation der Ausländer ihre 
Bildungsdefizite in den drei letzten Jahrzehnten deutlich vermindern. Aber auch 2012 
ist ihr Risiko, auf eine Förderschule für Lernbehinderte überwiesen zu werden oder 
das Schulsystem ohne Hauptschulabschluss zu verlassen, mindestens doppelt so hoch 
wie bei Deutschen. Ein hoher Anteil von 33% erwirbt immer noch den Hauptschulab-
schluss im Vergleich zu 17% der Deutschen. Beim Abitur ist die Situation fast genau 
umgekehrt: 37% der Deutschen erreichen diesen Abschluss, aber nur 16% der Aus-
länder.  
 
Abb. 2: Schulabschlüsse von jungen Ausländern 1983-2012 (in Prozent)  

 ohne Haupt-
schulabschluß 

Hauptschul-
abschluß 

Realschul-
abschluß 

Fachhoch-
schulreife 

allg. Hoch-
schulreife 

Alle 
Abschlüsse 

Ausländer 1983 31 44 19 2   4 100 

   1993 19 39 29 4   9 100 

   2003 17 36 32 7   9 101 

   2012 11 33 38 2 16 100 

Deutsche  2012   5 17 40 2 37 101 

1983 früheres Bundesgebiet, ab 1993 Deutschland 
 

Quellen: berechnet nach BMBF 2004, 86f., 94f. (1983, 1993) und Angaben des Statistischen Bundes-
amtes (2003, 2012). 
 
Zwischen den verschiedenen Nationalitäten bestehen erheblich Unterschiede beim 
Besuch der Sekundarstufe. Von den Schülern der ehemaligen Anwerbeländer gehen 
im Schuljahr 2011/12 die Kroaten, Slowenen und Spanier am häufigsten auf ein Gym-
nasium. Bosnier, Griechen und Tunesier liegen im Mittelfeld, während Italiener und 
Türken zusammen mit den Serben, Mazedoniern und Marokkanern die Schlusslichter 
bilden. Nicht alle Ausländer sind benachteiligt. So besuchen junge Menschen aus ei-
nigen Flüchtlingsländern – aus Vietnam, dem Iran sowie aus Russland und der Ukra-
ine (unter letzteren machen jüdische Einwanderer große Anteile aus) fast so häufig 
ein Gymnasium wie Deutsche oder sogar häufiger (Geißler/Weber-Menges 2008, 17; 
Geißler 2014, 300). 

Die Unterschiede zwischen Migranten und Einheimischen beim Schulbesuch sind 
nachweislich auf entsprechende Unterschiede in den Schulleistungen zurückzufüh-
ren. Aber die Leistungsunterschiede sind wiederum zu großen Teilen Unterschichtungs-
effekte. So schneiden z.B. 15-jährige Einheimische beim Lesen um 96 PISA-Punkte 
und in Mathematik um 93 Punkte besser ab, als die in Deutschland geborene zweite 
Generation aus zugewanderten Familien. Das entspricht immerhin dem Lernfort-
schritt von mehr als zwei Jahren. Vergleicht man dann junge Einheimische und An-
gehörige der zweiten Generation mit gleichem sozioökonomischem Status, dann hal-
biert sich die Kluft auf 48 beziehungsweise 45 Punkte, also auf gut ein Jahr Lernfort-
schritt (OECD 2007, 257). 

Die tendenzielle Unterschichtung ist in Deutschland, wie bereits erwähnt, nicht 
nur besonders stark, sondern ihre Folgen sind hier auch besonders verhängnisvoll. 
Denn internationale Vergleichsstudien wie PISA, IGLU oder TIMSS zeigen, dass 
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Deutschland zu denjenigen Gesellschaften der OECD gehört, wo die Schulleistungs-
unterschiede der Jugendlichen aus verschiedenen Schichten besonders weit auseinan-
derklaffen . 
 
Abb. 3: 25–34jährige Migranten ohne beruflichen Abschluss oder Hochschulabschluss 

2010 

 
Quelle: eigene Grafik nach Daten bei Integrationsbeauftragte 2011, 47. 
 
Alarmierend sind die Probleme der jungen Migranten in der beruflichen Ausbildung. 
2010 stehen immer noch 38% der ausländischen 25-34jährigen sowie ein Drittel der 1. 
Generation, die mit ihren Eltern eingewandert ist,  ohne beruflichen Abschluss da. 
Für viele junge Migranten ist damit der Weg in die Arbeitslosigkeit und Randstän-
digkeit, für einige auch in die Kriminalität vorprogrammiert. Die Situation, die Heinz 
Kühn bereits vor 35 Jahren diagnostizierte und kritisierte, hat sich bis heute nicht 
entscheidend verändert.  

Kulturelle, soziale und politische Integration 

Zu den wichtigen Erkenntnissen der internationalen Identitätsforschung gehört, dass 
ein großer Teil der Einwanderer bikulturelle, hybride Persönlichkeiten ausbildet. Nach 
einer repräsentativen Studie der Bertelsmann-Stiftung (2009) versuchen in Deutsch-
land fast Dreiviertel (74%) der Migranten, die Werte und Traditionen ihres Her-
kunftslandes mit den deutschen zu verbinden. In diesem Zusammenhang ist ein Er-
gebnis der internationalen Forschung in 12 Ländern – darunter auch Deutschland – 
wichtig: Bikulturell orientierte Jugendliche sind am besten integriert – erheblich bes-
ser als herkunftsorientierte, aber auch besser als assimilierte (Berry u. a. 2006). 

Regelmäßige Kontakte zwischen Migranten und Einheimischen gehören inzwi-
schen auch im privaten Bereich zur alltäglichen Normalität. Viele Migranten und Mi-
grantinnen, insbes. unter den Jüngeren, zählen auch Einheimische zu ihren drei 
engsten Freunden. Bei türkischen und griechischen Migranten ist der Anteil derjeni-
gen, die enge Freundschaften ausschließlich zu Angehörigen der eigenen ethnischen 
Gruppe pflegen, besonders hoch (Haug 2010, 26ff.). 

In der breiten Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung hat die Akzeptanz der 
Migranten seit den 1980er Jahren über zwei Jahrzehnte langsam, aber nahezu konti-
nuierlich zugenommen. Nach dem Integrationsbarometer des SVRIM (Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration) geben 2010 gut zwei Drit-
tel der Migranten an, keinerlei Benachteiligungen in Schule und Ausbildung, bei der 
Arbeitssuche und am Arbeitsplatz sowie bei Behörden und Ämtern erfahren zu haben; 

9%

25%

33%

38%

Deutsche ohne Migrationshintergrund

in Deutschland geboren

eingewandert

Ausländer
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mehr als Dreiviertel berichten dasselbe über die Nachbarschaft. Von sehr starken oder 
eher starken Diskriminierungen berichten 10-11% in Hinblick auf die drei ersten Be-
reiche und 5% in Hinblick auf die Nachbarschaft, am häufigsten die Einwanderer und 
deren Nachkommen aus der Türkei. Fast alle fühlen sich in Deutschland sehr wohl 
(60%) oder eher wohl (35%), damit übertreffen sie sogar noch geringfügig die Einhei-
mischen (93%) (SVRIM 2010, 46ff.). 

Eine Minderheit der Deutschen hat weiterhin deutliche Vorbehalte gegenüber den 
Migranten. Nach einer Langzeitstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist der Anteil der 
„Ausländerfeinde“ in Westdeutschland zwischen 2002 und 2012 geringfügig von 24% 
auf 22% zurückgegangen. In Ostdeutschland ist er allerdings von 30% auf 38% ange-
stiegen (Decker u.a. 2012, 50). Besonders drastisch sind die Ost-West-Unterschiede 
am rechten gewalttätigen Rand. Der Verfassungsschutz geht weiterhin davon aus, 
dass die Hälfte der etwa 10.000 gewaltbereiten Rechtsextremisten in den neuen Län-
dern lebt (BMI o.J., 58). 

Seit den 1990er Jahren beginnt allmählich auch die politische Integration der 
Migranten. Die uneingeschränkten politischen Teilnahmerechte – das passive und ak-
tive Wahlrecht – wird nur den Einwanderern mit deutscher Staatsbürgerschaft ge-
währt. Bei der Bundestagswahl 2013 hatten gut 9% der Wahlberechtigten einen Mig-
rationshintergrund (Egeler 2013). Dazu gehören alle Aussiedler, sie stellen die größte 
Gruppe.  

Nach dem Beginn der Gastarbeiterphase hat es vier Jahrzehnte gedauert, ehe 
1994 die zwei ersten Abgeordneten aus Einwandererfamilien – Cem Özdemir für 
Bündnis 90/Die Grünen und Leyla Onur für die SPD – in den Bundestag gewählt 
wurden. 2013 haben nach den Recherchen des Mediendienstes Integration 37 Abge-
ordnete des neu gewählten Bundestages einen Migrationshintergrund, sie stellen 
5.9% aller Parlamentarier. 

In den Landesparlamenten sieht es deutlich ungünstiger aus. Von den 1825 Abge-
ordneten der 16 Landesparlamente stammten 2009 lediglich 39 (2,1%) aus eingewan-
derten Familien. Auch in den 77 deutschen Großstädten mit mindestens 100.000 Ein-
wohnern, wo im Durchschnitt ca. ein Viertel der Einwohner einen Migrationshinter-
grund hat, stellen die Migranten im Jahr 2011 lediglich 198 von 4670 Ratsmitgliedern 
(4,2%). 2006 waren es erst 116 (vgl. Geißler 2014, 294 f.). 

4. Resümee und Perspektiven 

Zusammenfassend lässt sich zur Entwicklung von Migration und Integration festhal-
ten: Deutschland ist auf dem holprigen Weg von einem Gastarbeiterland über ein Zu-
wanderungsland wider Willen zu einem modernen Einwanderungsland ein erhebli-
ches Stück vorangekommen.  

Es ist sicher, dass die Anteile der Menschen mit Migrationshintergund weiter zu-
nehmen werden. Bereits die jüngere Altersstruktur der hier lebenden Migranten 
macht diese Zunahme vorhersehbar. Hinzu kommen weitere Zusammenhänge mit der 
allgemeinen Bevölkerungsentwicklung: Deutschland ist wegen der niedrigen Gebur-
tenraten, der Alterung seiner Bevölkerung und dem damit verbundenem Schrumpfen 
seines Arbeitskräftepotenzials aus demografisch-ökonomischen Gründen auf weitere 
zusätzliche Einwanderer angewiesen. Die meisten Berechnungen und Schätzungen ge-
hen davon aus, dass in den kommenden Jahrzehnten etwa 200.000 weitere Einwan-
derer pro Jahr erforderlich sind (SVR 2011, 22ff.). Die deutsche Politik, aber auch die 
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deutsche Gesellschaft sowie die Migranten und ihre Organisationen stehen also vor 
der Aufgabe, die Integration der Einwanderer weiter voranzutreiben und den einge-
schlagenen Weg zu einer angemessenen Teilhabe der Menschen mit Migrationshin-
tergrund am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben fortzuset-
zen. 

Anmerkungen 
 
1 Statistische Einzelheiten der Entwicklung in der Grafik bei Geißler 2014, 270. 
2 Einzelheiten bei Geißler 2014, 270. 
3 Zu den (Spät-)Aussiedlern vgl. Worbs u.a. 2013; ein kurzer Überblick bei Geißler 2014, 282-287. 
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Innerparteiliche Demokratie: 
Der Mitgliederentscheid bei der SPD 

Nicolai Dose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Mitgliederentscheid, mit dem die SPD-Spitze die Mitglieder ihrer Partei an der Entscheidung 
über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag und damit über den Eintritt in eine erneute 
Große Koalition beteiligte, war einerseits ein kluger Schachzug und andererseits ein großes persönli-
ches und politisches Wagnis. Kurzzeitig hohe Wellen schlug der Mitgliederentscheid wegen geäußer-
ter verfassungsrechtlicher Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht verweigerte jedoch den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung gegen den Mitgliederentscheid. Es verwies u.a. auf die Autonomie der 
Parteien, selbst über die Art der innerparteilichen Vorbereitung des parlamentarischen Willensbil-
dungsprozesses entscheiden zu können. Schließlich wird das Verhältnis von repräsentativ-
demokratischer Verfassung und Parteiplebisziten diskutiert. Für sie wurde eine gewisse Eignung zur 
Belebung der Demokratie erkannt.  

1. Der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag 2013 

„Diese Angst vor innerparteilicher Diskussion ist eine Gefahr für die Volksparteien (…). 
Es wird ein geistiges Sultanat errichtet, innerhalb dessen das Denken verödet. Die Se-
quenz ist unausweichlich: Uniform, konform, chloroform“ (Geißler 2005: 276). Dieses 
Urteil des ehemaligen Generalsekretärs der CDU beschreibt den Zustand nicht nur der 
sogenannten Volksparteien, sondern auch den vieler der etablierten Parteien.  

Gerade die SPD, die noch mit ihrer von oben ohne substantielle Diskussionspro-
zesse durchgesetzten „Agenda 2010“ viele ihrer Mitglieder verprellt hatte, vollzog eine 
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Kehrtwende um 180 Grad, als die Parteispitze beschloss, über die Annahme oder Ab-
lehnung des nach langwierigen Verhandlungen zustande gekommenen Koalitionsver-
trags die Mitglieder entscheiden zu lassen: Vom 27.11.2013 – dem Ende der Koaliti-
onsverhandlungen mit der CDU – bis zum 12.12.2013 waren die 473.000 SPD-Mitglie-
der aufgerufen über den Koalitionsvertrag und damit über den Eintritt in die Regie-
rung zu entscheiden. Um sich ein eigenes Bild machen zu können, stand der Koaliti-
onsvertrag nicht nur im Internet zum Download zur Verfügung, sondern als 95 Seiten 
umfassende Sonderausgabe der parteieigenen Zeitung „Vorwärts“ wurde er jedem 
SPD-Mitglied ins Haus geschickt. Nicht von ungefähr bemühte der SPD-Vorsitzende 
Sigmar Gabriel in seinem Vorwort den ehemaligen SPD-Vorsitzenden und Bundes-
kanzler Willy Brandt, der seinem eigenen politischen Schaffen den Leitsatz „Mehr 
Demokratie wagen“ gegeben hatte. Dass es Gabriel aber eher um die Annahme des 
Koalitionsvertrages als um demokratisches Handeln aus eigener Begründung ging, 
wird durch den Verweis auf Brandts Einschätzung, dass das Wesen der Demokratie 
der Kompromiss sei, deutlich. Denn auch der Koalitionsvertrag war ein Kompromiss 
zwischen den politischen Auffassungen der SPD und der Union, für den es zu werben 
galt. Tatsächlich dienten insgesamt 32 Regionalkonferenzen nicht nur dem Reden 
über den Koalitionsvertrag. Vielmehr bewarben die verantwortlichen Politiker eine 
gemeinsame Koalition mit der Union auf Basis der erzielten Kompromisse. Und tat-
sächlich gelang es trotz einer anfänglich äußerst skeptischen Haltung in weiten Tei-
len der SPD, eine deutliche Mehrheit für den Koalitionsvertrag und die Koalition zu 
erreichen. Die vorgegebene Mindestbeteiligung von 20 Prozent der SPD-Mitglieder 
wurde mit 369.680 abgegebenen Stimmen (ca. 78 Prozent) klar erreicht. Dass knapp 
76 Prozent mit Ja stimmten, stärkte die Parteispitze und den Vorsitzenden Gabriel 
deutlich. 

2. Der Wunsch der SPD-Mitglieder nach verstärkter Beteiligung an 
politischen Grundsatzentscheidungen der Partei 

Parteien werden allgemeinhin als zentrale Institutionen einer funktionierenden De-
mokratie betrachtet (Cross/Katz 2013: 1). Ausdruck hiervon ist die Normierung nach 
Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG, dass die innere Ordnung von Parteien in Deutschland de-
mokratischen Grundsätzen zu entsprechen habe. Konkret bedeutet dies, dass die 
Parteiämter auf der Basis innerparteilicher Wahlen zu besetzen sind. Auch muss die 
innerparteiliche Freiheit und Gleichheit gewährleistet sein. Diese äußert sich bei-
spielsweise in dem grundsätzlichen Anspruch der Aufnahme in eine Partei, im Min-
derheitenschutz und der Möglichkeit innerparteilicher Opposition. Schließlich sind 
die innerparteiliche Organisation und die Verfahrensabläufe demokratisch zu gestal-
ten. Keine Festlegung erfolgt über das Ausmaß basisdemokratischer Verfahren und 
die Bedeutung einer rein repräsentativen Struktur.  

Das basisdemokratische Element der SPD wurde im Dezember 2011 deutlich ge-
stärkt, als vor dem Hintergrund einer klar repräsentativ-demokratischen Struktur 
auf einem Bundesparteitag mit einer entsprechenden Novellierung die Hürden für ei-
nen Mitgliederentscheid merklich gesenkt wurden (Bukow 2013: 249). Begleitet und 
vorbereitet wurde der Beschluss von deutlicher Kritik an den bekannten repräsenta-
tiv-demokratischen Verfahren der politischen Entscheidungsfindung auf Parteitagen. 
So formulierte die ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin Edith Niehuis (2011: 
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9) u.a. vor dem Hintergrund der Basta-Politik des ehemaligen Bundeskanzlers 
Schröder: „Parteitage verkommen zu Akklamationsparteitagen, auf denen von Kom-
missionen vorbereitete Papiere geräuschlos abgesegnet (…) und Spitzenpositionen 
nach den Vorgaben des medialen Politikerrankings vergeben werden“. Nicht nur Nie-
huis verweist auf die Folgen für die unteren Parteigliederungen. Örtliches, parteipoli-
tisches Engagement speise sich aus politischen Zielen, die auch gesamtgesellschaft-
lich ausgerichtet seien. Sei das Engagement eng auf lokale Projekte bezogen, könne 
diesem auch in Bürgerinitiativen nachgegangen werden. Parteimitglieder müssen al-
so die Möglichkeit haben, sich wirkungsvoll in die parteiinternen Willensbildungspro-
zesse einzubringen, was die Bundespolitik klar einschließt. Ein Mangel an innerpar-
teilicher Demokratie wird schließlich in einem engen Zusammenhang mit dem steti-
gen Mitgliederverlust der Parteien gesehen (Cross/Katz 2013: 2). 

Empirische Untersuchungen im SPD-Unterbezirk Siegen-Wittgenstein bestätigen 
diese Einschätzung. Im Rahmen von zwei sich gegenseitig ergänzenden Studien wur-
den von Juli 2010 bis März 2011 ehemalige SPD-Mitglieder und von Dezember 2011 
bis Januar 2012 eingeschriebene SPD-Mitglieder befragt (Dose 2012: 297ff.). In beiden 
Untersuchungen sollte u.a. die Beurteilung des Zustands der innerparteilichen De-
mokratie durch die (ehemaligen) Mitglieder ermittelt werden. Wie Tabelle 1 zeigt, 
werden die innerparteilichen Mitbestimmungsmöglichkeiten von aktuellen Mitgliedern 
besser beurteilt als von den ehemaligen. Deutlich wird jedoch auch, dass der Umfang 
der innerparteilichen Demokratie oberhalb des Ortsvereins sowohl von den aktuellen 
Mitgliedern als auch von den ehemaligen Mitgliedern als verhältnismäßig schlecht 
eingeschätzt wird. Dabei schätzen die ehemaligen Mitglieder die Situation nochmals 
negativer ein als die aktuellen Mitglieder. Allerdings sehen die ehemaligen Mitglieder 
sich und ihre politischen Auffassungen auch auf Ortsvereinsebene deutlich schlechter 
berücksichtigt. Diese Ergebnisse legen nahe, in den als unbefriedigend empfundenen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten u.a. einen Grund für den Parteiaustritt zu sehen. Tat-
sächlich haben 14,4 Prozent der befragten aktuellen Mitglieder, die schon einmal an 
einen Austritt gedacht haben, angegeben, dass hierfür u.a. die zu schwach ausgepräg-
ten Möglichkeiten, Einfluss auf die Entscheidungen der Partei zu nehmen, ursächlich 
seien.  
 
Tabelle 1: Mitbestimmung in der Partei – Einschätzung aktueller und ehemaliger 

Mitglieder im Vergleich in Prozent 

 
Aussagen zur  
Mitbestimmung 

stimme voll zu,  
stimme zu 

teils teils Stimme nicht zu, stim-
me überhaupt nicht zu 

aktuelle ehemalige aktuelle ehemalige aktuelle ehemalige 

Ich kann in meinem OV an-
gemessen mitbestimmen 

71,9 65 18,6 27 9,6 8 

Ich kann in der Parteiorgani-
sation oberhalb des OV an-
gemessen mitbestimmen 

34,2 31 37,3 25 28,6 44 

OV-Vorstand hat Meinungen 
der Mitglieder bei Entschei-
dungen berücksichtigt 

71,7 52 21,5 30 6,9 17 

Quelle: Dose 2012: 300, korrigiert. 
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Auch wenn die Durchführung des Mitgliederentscheids in erster Linie taktisch moti-
viert war (siehe dazu weiter unten), entsprach er also – wie die Zahlen und eine ent-
sprechende Kritik verdeutlichen – dem expliziten Wunsch vieler SPD-Mitglieder, die 
Inhalte der politischen Positionen der Partei stärker mitbestimmen zu können. 

3. Auswirkungen des Mitgliederentscheids auf die 
Mitgliederentwicklung 

Wenn eine als unzureichend empfundene innerparteiliche Mitbestimmung zur Aus-
trittsentscheidung beigetragen hat, kann erwartet werden, dass eine Intensivierung 
der innerparteilichen Demokratie einen Unterschied macht. Im zeitlichen Umfeld des 
Mitgliederentscheids sind also ein Anstieg an Eintritten und eine Reduzierung von 
Austritten zu erwarten. Tatsächlich hat sich die Zahl der Neumitglieder, die um die 
Zeit des Mitgliedervotums innerhalb von zwei Monaten in die Partei eingetreten sind, 
merklich erhöht. Allerdings darf man nicht alle Neueintritte allein auf den Mitglie-
derentscheid zurückführen. Denn von den ca. 3.000 Neumitgliedern können nur die 
Hälfte bis zwei Drittel auf die Befragung der Mitglieder zurückgeführt werden. Bei 
den übrigen Eintritten dürfte es sich um den normalen Zulauf handeln, der um Wahl-
termine herum immer etwas höher ausfällt. Auch sollten die zusätzlichen Parteiein-
tritte nicht als uneingeschränkt positive Reaktion gesehen werden. Denn analysiert 
man die Einträge in entsprechenden Foren, zeigt sich, dass insbesondere Gegner des 
Koalitionsvertrages neu in die SPD eingetreten sind, um gegen ihn stimmen zu kön-
nen, wobei zum Teil bereits geplant war, unmittelbar nach der Abstimmung wieder 
auszutreten. Auch wenn dies angesichts von ca. 473.000 SPD-Mitgliedern eher irrati-
onal ist, sollte die genannte Motivation für einen Eintritt nicht von Vornherein ausge-
schlossen werden. 

Schließlich muss man in Rechnung stellen, dass nicht nur einige der neu Einge-
tretenen, sondern auch einige der Altmitglieder wegen der Koalition mit der Union 
aus der Partei ausgetreten sind. Streng genommen darf man diese Personen jedoch 
nicht in Zusammenhang mit dem Mitgliederentscheid bringen. Denn sie sind ja wegen 
eines inhaltlichen Dissenses und nicht wegen der Durchführung des Mitgliederent-
scheids ausgetreten. Es darf sogar vermutet werden, dass der für die Parteispitze er-
folgreiche Mitgliederentscheid Parteimitglieder davon abgehalten hat, aus der Partei 
auszutreten. Zieht man die neuesten Mitgliederzahlen heran, fällt auf, dass die SPD 
im Jahre 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 in sechs Bundesländern ihre Mitglieder-
zahlen steigern konnte (Niedermayer 2014: 417). Im mitgliederstarken Bundesland 
NRW verlor die SPD allerdings im Saldo von Eintritten, Austritten und Sterbefällen 
1,2 Prozent ihrer Mitglieder. Da viele Mitglieder des nordrhein-westfälischen Landes-
verbands starke Vorbehalte gegen eine erneute Große Koalition hatten, kann diese 
Zahl jedoch nicht weiter verwundern. Wie Tabelle 2 verdeutlicht, konnte die SPD ih-
ren bundesweiten Mitgliederschwund im Jahre 2013 auf 0,7 Prozent verlangsamen. 
In den Jahren 2011 und 2012 hatte der Rückgang noch 2,5 Prozent und 2,6 Prozent 
betragen. Nimmt man als Vergleichsmaßstab das Jahr 2009, in dem wie im Jahre 
2013 eine Bundestagswahl stattgefunden hat und bildet damit den Umstand ab, dass 
in Wahlzeiten vergleichsweise mehr Bürger in eine Partei eintreten, zeigt sich, dass 
der seinerzeitige Mitgliederschwund bei 1,9 Prozent und damit deutlich über den 0,7 
Prozent des Jahres 2013 liegt. Vergleichsweise ungünstiger gestaltet sich die Mitglie-
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derentwicklung der CDU, bei welcher der Rückgang im Jahre 2009 bei 1,5 Prozent 
und im Jahre 2013 bei 1,9 Prozent lag. Während die Werte sich bei der SPD also ver-
bessert haben, beschleunigte sich bei der CDU der Mitgliederschwund sogar noch, 
wenn man ausschließlich die Jahre vergleicht, in denen eine Bundestagswahl stattge-
funden hat. Besser stellen sich die Zahlen bei der CSU dar. Sie konnte sich von einem 
Rückgang um 1,9 Prozent im Jahre 2009 zu einem leichten Anstieg um 0,3 Prozent im 
Jahre 2013 verbessern. Die Grünen konnten gar über den gesamten Zeitraum ein, 
wenn auch stark unterschiedliches Mitgliederwachstum beobachten. Insgesamt kann 
man formulieren, dass die SPD vor dem Hintergrund des Eintritts in die Große Koaliti-
on und des erfolgreich durchgeführten Mitgliederentscheids ihren Mitgliederschwund 
deutlich verlangsamen konnte. Ein Gutteil dieser Entwicklung dürfte auf gerade die-
sen Mitgliederentscheid zurückzuführen sein. 
 
Tabelle 2:  Entwicklung der Parteimitgliedschaften 2009 bis 2013 von SPD und 

Unionsparteien, Veränderungen zum Vorjahr in Prozent 

Jahr SPD CDU CSU Grüne 
 n % n % n % n % 

2009 512.520 -1,6 521.149 -1,5 159.198 -1,9 48.171 6,8 

2010 502.062 -2,0 505.314 -3,0 153.890 -3,3 52.991 10,0 

2011 489,638 -2,5 489.896 -3,1 150.585 -2,1 59.074 11,5 

2012 477.037 -2,6 476.347 -2,8 147.965 -1,7 59.653 1,0 

2013 473.662 -0,7 467.076 -1,9 148.380 0,3 61.359 2,9 

Quelle: Niedermayer 2014: 420. 

4. Verhandlungstaktische Klugheit oder parteipolitischer 
Selbstmord? 

Die Annahme des Koalitionsvertrags und damit den erneuten Eintritt in die Große 
Koalition mit den Unionsparteien von einem positiven Ausgang eines Mitgliederent-
scheids abhängig zu machen, zielte zunächst einmal auf die eigene Partei. Waren die 
Erfahrungen der SPD mit einer Großen Koalition nach ihrer aus der eigenen Sicht er-
folgreichen Regierungsbeteiligung in der Großen Koalition 2005-2009, die sich jedoch 
nicht in Wahlerfolge umsetzen ließen, eher schlecht. Der in eigener Wahrnehmung 
große Anteil an einer erfolgreichen Bewältigung der Finanzkrise zahlte sich nicht am 
Wahltag aus. Insbesondere die Kanzlerin und die Union profitierten von den gemein-
samen politischen Erfolgen, was eigentlich nicht verwundern kann. Denn der Erfolg 
einer Regierung – von wem auch immer zu verantworten – ist meistens auch der Er-
folg des Regierungschefs/der Regierungschefin. In einer solchen Situation wollte ein 
substanzieller Teil der SPD-Mitglieder die Partei kein zweites Mal sehen. Die CDU-
Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel wurde als „schwarze Witwe“ gesehen, wel-
che die Koalitionspartner „auszehre“ (Sturm 2013: 143), wobei sie letztendlich – gele-
gentlich – den Partner frisst. Um nicht massive Proteste der Parteibasis und eine 
neue Austrittswelle zu provozieren, musste also eine Möglichkeit gefunden werden, 
um dem Eintritt in eine neue Große Koalition den Weg zu ebnen. So wurde neben der 
Aufnahme weitgehend unverbindlicher Sondierungsgespräche die Durchführung ei-
nes Mitgliederentscheids beschlossen und in die Partei die Losung getragen „Wir wa-
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gen mehr Demokratie“ – so die Überschrift eines Interviews mit dem Parteivorsitzen-
den Sigmar Gabriel in der Novemberausgabe der Parteizeitung Vorwärts. Damit war 
die inhaltliche Verbindung zum ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt hergestellt, 
der vor seiner Kanzlerschaft Außenminister in einer Großen Koalition mit der Union 
(1966-1969) gewesen war. Es wurde also implizit die Erwartung transportiert, dass es 
diesmal gelingen könnte, über eine Große Koalition in der nachfolgenden Legislatur-
periode den Kanzler stellen zu können. Um nicht erneut zum Verlierer einer Koalition 
mit der Union zu werden, sollte nur dann ein Koalitionsvertrag unterschrieben wer-
den, wenn dieser nicht den sozialdemokratischen Kern der SPD infrage stelle. Zudem 
beschloss der SPD-Parteikonvent einen 10-Punkte-Katalog mit unverzichtbaren In-
halten eines möglichen Koalitionsvertrages, an dem sich die Koalitionsverhandlungen 
zu orientieren hatten und an dem ihr Ergebnis gemessen werden konnte. 

Dieses Vorgehen, das zunächst einmal auf die eigenen Mitglieder und deren Fol-
gebereitschaft gerichtet war, bedeutete gleichzeitig einen großen taktischen Vorteil in 
den Verhandlungen mit der Union. Denn es war klar, dass die SPD die eigenen Mit-
glieder nicht überzeugen könnte, wenn sie mit einem als unbefriedigt empfundenen 
Ergebnis in den Mitgliederentscheid gehen würde. Gleichzeitig hatten weder die CDU/ 
CSU noch die SPD Interesse an Neuwahlen. Ganz abgesehen von dem Aufwand und 
den Kosten wäre nicht sicher gestellt gewesen, dass sich ein Ergebnis eingestellt hät-
te, das eine andere Regierungskonstellation ermöglichen würde. Vielmehr bestand so-
gar die Gefahr, dass die AfD in den Bundestag eingezogen wäre, was dann zu einem 
Verlust an Abgeordnetensitzen geführt hätte. 

Für die Parteispitze der SPD war der Mitgliederentscheid jedoch ein großes per-
sönliches und parteipolitisches Wagnis. Wäre keine Mehrheit zustande gekommen, 
hätte dies ein (vorläufiges) Ende der politischen Karrieren von Gabriel, Nahles und 
der anderen prominenten Verfechter der Neuauflage der Großen Koalition bedeutet. 
Zumindest hätten sie einen deutlichen Dämpfer erhalten. Hätte sich hingegen eine 
nur knappe Mehrheit eingestellt, wäre die SPD noch klarer als relativ kleiner Junior-
partner in die Koalition eingetreten. Die von der SPD gestellten Minister wären deut-
lich geschwächt gewesen. In beiden Fällen hätte auch die SPD als Partei verloren. 
Diese Argumentation wurde von den Parteilinken als „Katastrophenszenario“ kriti-
siert, mit dessen Ausmalung man eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag herbeire-
den wollte. Zur perfekten Regie der Parteispitze hätten auch die Regionalkonferenzen 
gehört, auf denen kritische Fragen jeweils nur verlesen worden wären, die anschlie-
ßend ausführlich von Parteiprominenten mit der Empfehlung mit Ja zu stimmen be-
antwortet worden wären. Die Kritiker der Großen Koalition seien also kaum zu Wort 
gekommen. 

Durch die klare Zustimmung zum Koalitionsvertrag und die hohe Beteiligung am 
Mitgliederentscheid wurden nun trotz oder auch wegen aller Negativszenarien die 
Parteispitze und insbesondere der Vorsitzende Gabriel klar gestärkt. Auch innerhalb 
der SPD hat sich eine Art Befriedungseffekt nach Abschluss des Mitgliederentscheids 
eingestellt. Die immerhin ca. 88.000 unterlegenen SPD-Mitglieder haben ganz offen-
sichtlich die Mehrheitsmeinung akzeptiert. Dies zeigt sich auch an einer ausbleiben-
den Austrittswelle, mit der noch anfangs des Meinungsbildungsprozesses für den Fall 
eines Eintritts in die Große Koalition gerechnet wurde. 

Ob die sozialdemokratische Handschrift des Koalitionsvertrages sich auch in Er-
folge für die SPD bei der nächsten Bundestagswahl übersetzen lässt, ist allerdings 
längst noch nicht ausgemacht. Denn in der Tat ist ein Erfolg der SPD-Minister immer 
auch ein Erfolg der Regierungschefin und damit der Bundeskanzlerin Merkel. Obwohl 
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die SPD ihr wichtige politische Anliegen wie die Einführung des Mindestlohnes und 
auch wie die Rente mit 63 (bei 45 Beitragsjahren) verwirklichen konnte, weisen die 
derzeitigen Umfragewerte nicht auf eine gewachsene Zustimmung bei den Wählern 
hin. Im Vergleich zu den bei der letzten Bundestagswahl erreichten 25,7 Prozent liegt 
die SPD bei der Sonntagsfrage aktuell (Forsa-Daten vom 6. Aug. 2014) bei 24 Prozent. 
Im Vergleich dazu konnte die Union trotz Maut-Debakel und heftig kritisiertem Be-
treuungsgeld von 41,5 Prozent bei der Bundestagswahl auf aktuell 43 Prozent zule-
gen.  

5. Verfassungsrechtliche Beurteilung vor dem Hintergrund des 
repräsentativ-demokratisch ausgerichteten Grundgesetzes 

Gestört wurde der Ablauf des Mitgliederentscheids durch einen Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung gegen den Mitgliederentscheid. Staatsrechtler Degen-
hart machte geltend, dass der Mitgliederentscheid den Aufträgen und Weisungen na-
hekomme, die mit dem Repräsentationsprinzip des Art. 38 Abs. 1 GG („Vertreter des 
ganzen Volkes“) unvereinbar seien. Das Recht der Abgeordneten frei zu entscheiden 
sei durch den Mitgliederentscheid eingeschränkt. Der Mitgliederentscheid habe Ele-
mente eines imperativen Mandats, das grundgesetzlich ausgeschlossen sei. Auch ver-
stoße der Mitgliederentscheid gegen Art. 21 Abs. 1 GG. Die Abstimmung sei geeignet, 
das Ergebnis der Bundestagswahl zu verfälschen. Die Abgeordneten seien überwie-
gend von Nichtmitgliedern gewählt. Wenn jetzt aber den SPD-Mitgliedern und nicht 
den repräsentativ-demokratisch legitimierten Abgeordneten die Entscheidung zufalle, 
erhalte die Partei einen zu weitgehenden Einfluss. Sie sei nicht allein für die politi-
sche Willensbildung zuständig, sondern wirke nach den Vorstellungen des Grundge-
setzes nur an ihr mit. In einem Aufsehen erregenden Interview, das die Journalistin 
Marietta Slomka für das heute journal mit dem SPD-Vorsitzenden Gabriel am 6.12. 
2013 führte, setzte Gabriel dagegen, dass das Ergebnis des Mitgliederentscheids nicht 
an die Abgeordneten, sondern an den Parteivorstand gerichtet sei, der als zahlenmä-
ßig viel kleineres Organ ansonsten über die Koalitionsfrage entschieden hätte. Ganz 
so, wie das bei der Union der Fall sei. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den An-
trag auf einstweilige Anordnung bereits in einer Kammerentscheidung ab (BVerfG 2 
BvQ 55/13). Auch wenn bei der Entscheidung über den Erlass einer einstweiligen An-
ordnung die vorgetragenen Gründe grundsätzlich außer Betracht bleiben, erkannte 
die Kammer, dass eine entsprechende, noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde un-
zulässig wäre. Denn diese könne sich im betrachteten Fall nicht gegen einen Akt öf-
fentlicher Gewalt richten, was aber Voraussetzung für eine zulässige Verfassungsbe-
schwerde sei. Die Kammer führte hierzu aus, dass Parteien zwar an der politischen 
Willensbildung des Volkes mitwirkten, aber mit der Durchführung des Mitgliederent-
scheids übe die SPD keine öffentliche Gewalt aus. Diese sei Sache des Staates, die 
Parteien seien jedoch nicht Teil des Staates. Inhaltlich führte die Kammer in Ausei-
nandersetzung mit der gelieferten Begründung des Antrags aus, dass Koalitionsver-
einbarungen einer fortlaufenden Umsetzung bedürften. Dies geschehe durch in Frak-
tionen zusammengeschlossene Abgeordnete, die dabei als Vertreter des gesamten 
Volkes frei von Aufträgen und Weisungen nur ihrem Gewissen unterworfen seien. 
Wie die politischen Parteien den parlamentarischen Willensbildungsprozess innerpar-
teilich vorbereiteten, könne von diesen – solange sie die Vorgaben aus Art. 21 und 38 
GG beachteten – autonom entschieden werden. Der Mitgliederentscheid verpflichte 
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die Abgeordneten nicht stärker als dies die Fraktionsdisziplin tue, welche notwendige 
Einrichtung des Verfassungslebens sei. Insgesamt wurde damit eine mögliche Verfas-
sungsbeschwerde als unbegründet angesehen; der Antrag auf einstweilige Anordnung 
gegen den Mitgliederentscheid war damit gescheitert (siehe auch Steinberg 2014: 
402ff.). 

Wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Mitglie-
derentscheid noch von einer Sichtweise getragen, die darauf gerichtet war, eine Ge-
fährdung der repräsentativen Demokratie durch den Mitgliederentscheid zu konstru-
ieren, ist möglicherweise eine entgegengesetzte Sichtweise angebrachter. So legt 
Steinberg (2014: 414 f.) unter Bezug auf Fraenkel dar, dass sich durch direktdemo-
kratische Verfahren in den Parteien die Legitimität der Repräsentativverfassung 
stärken lasse. Aufgabe der Parteien sei es, den empirischen Volkswillen zum Tragen 
kommen zu lassen. Dies könne durch die plebiszitäre Öffnung der Parteien gesche-
hen. Durch sie ließe sich gegebenenfalls vermeiden, „grobschlächtige plebiszitäre Ele-
mente in die Repräsentativverfassung des Grundgesetzes einzufügen“ (Steinberg 
2014: 415). Parteiplebiszite sollten in kluger Dosierung – gemeint sind Abstimmungen 
über Personal- und grundlegende Richtungsentscheidungen – eingesetzt werden. Auch 
die hohen Kosten des SPD-Mitgliederentscheids in Höhe von 1,6 Mio. Euro würden zu 
umsichtigem Handeln auffordern. Insgesamt könnten Parteiplebiszite zum Abbau der 
Partei- und Politikverdrossenheit beitragen und eine Revitalisierung des demokra-
tischen Systems bewirken (Steinberg 2014: 414 f.). 

6. Fazit und Ausblick 

Tatsächlich wagte die SPD-Spitze mit dem Mitgliederentscheid mehr Demokratie. Die 
Parteimitglieder konnten auf einem hinreichend niedrigen Komplexitätsniveau über 
den Eintritt in eine große Koalition entscheiden und damit auch die Bundespolitik 
mitbestimmen. Ein Mangel hieran wurde von einem durchaus bedeutenden Anteil der 
Parteimitglieder seit geraumer Zeit beklagt. Folglich ist die Durchführung des Mit-
gliederentscheids zwar dem Bestreben der Parteispitze geschuldet, den Eintritt in ei-
ne große Koalition zu vermitteln, gleichzeitig wurde aber auch dem Wunsch vieler 
Mitglieder nach mehr inhaltlicher Beteiligung Raum gegeben. Während der Durch-
führung des Mitgliederentscheids hervorgebrachte Zweifel an deren Verfassungsmä-
ßigkeit schlugen kurzzeitig hohe Wellen, wurden dann aber relativ zügig vom Bundes-
verfassungsgericht beruhigt. Es lässt sich sogar überzeugend argumentieren, dass 
Parteiplebiszite die Legitimität der Repräsentativverfassung steigern können, weil sie 
den Volkswillen stärker in den repräsentativ-demokratischen Prozess hereinholen 
würden. Es besteht also die Chance, durch Parteiplebiszite die Partei- und Politikver-
drossenheit abzumildern. Innerparteilich hat sich ein Befriedungseffekt eingestellt. 
Die unterlegenen ca. 88.000 SPD-Mitglieder haben den Mehrheitsentscheid weitge-
hend akzeptiert. Letzte Kritiker werden aber nur durch eine ausgeprägt sozialdemo-
kratische Handschrift der Regierungspolitik überzeugt werden. Erfolg würde sich 
dann in Output-Legitimation niederschlagen. Ob diese dann zu besseren Wahlergeb-
nissen für die SPD führt, bleibt allerdings weiterhin offen. Demokratie wurde tatsäch-
lich von der Parteispitze „gewagt“. Denn das Wagnis Mitgliederentscheid hätte auch 
anders ausgehen können – mit deutlich negativen Auswirkungen für das Spitzenper-
sonal und die Partei. 
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Ökonomischer und ideologischer Neoliberalismus 
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Zusammenfassung: 
Viele Stimmen kritisieren, dass immer weitere Bereiche des sozialen und politischen Lebens ökonomi-
schen Rationalitätskriterien unterworfen werden und machen hierfür den Einfluss des Neoliberalis-
mus verantwortlich. In dem Beitrag zeichnen wir historisch und theoretisch nach, dass Politik und 
Ökonomie vom 17. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts getrennte Sphären darstellten. Mit 
dem Siegeszug des Neoliberalismus Ende der 1970er Jahre verschob sich jedoch die Grenze: auch de-
mokratische Politik sollte sich jetzt an ökonomischen Effizienzkriterien orientieren und sowohl kon-
servative als auch linke Regierungen haben überall auf der Welt ihre Politik entsprechend ausgestal-
tet. Der Aufsatz rekonstruiert, wie es zu dieser Entwicklung kam und schlägt eine Differenzierung in 
ökonomischen und ideologischen Neoliberalismus vor, um die Veränderungen der letzten drei Jahr-
zehnte besser verstehen und erklären zu können. 
 
 
Vor allem politisch eher linke AutorInnen vertreten die Position, dass der Neolibera-
lismus heute nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik und sogar das soziale 
Miteinander der BürgerInnen in den Demokratien des Westens maßgeblich prägt 
(vgl. Brown 2003; Crouch 2008, Sandel 2012). Doch während in den späten 1970er 
und 1980er Jahren neoliberale Ideen durch konservative Politiker wie Margaret 
Thatcher und Ronald Reagan politisch umgesetzt wurden, waren es in den 1990er 
Jahren „linke“ bzw. sozialdemokratische Politiker – u.a. Bill Clinton, Tony Blair und 
Gerhard Schröder – die das neoliberale Reformprojekt entscheidend voran getrieben 
haben (vgl. Streeck 2013). Es besteht kein Zweifel daran, dass die deutsche, britische 
und die amerikanische Gesellschaft sich nach mehreren Jahrzehnten neoliberaler Po-
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litik deutlich verändert haben. Die Frage, ob dieser gesellschaftliche Wandel Resultat 
eines neoliberalen Reformprojekts ist oder anderen Entwicklungen geschuldet ist, 
kann nur schwer beantwortet werden, da dass Konzept des Neoliberalismus in weiten 
Teilen des wissenschaftlichen Diskurses in den letzten Jahren überdehnt und zu ei-
nem Catch-All-Begriff mit geringem analytischen Potenzial wurde. Zudem ist der Be-
griff Neoliberalismus nicht nur in der politischen Diskussion, sondern auch in der 
Wissenschaft zu einem politischen Kampfbegriff mutiert (Klein 2009). Um den Ein-
fluss des Neoliberalismus angemessen verstehen zu können, wollen wir in diesem Es-
say ein differenzierteres Konzept des Neoliberalismus präsentieren.  
Die Grundzüge dieses Konzeptes erscheinen deutlich in der grundlegenden linken 
Kritik am Neoliberalismus, die sich an seiner „Übergriffigkeit“ entzündet: Marktwirt-
schaftliche Logik werde heute nicht länger nur in der Sphäre der Ökonomie genutzt, 
sondern auch in der politischen und sozialen Sphäre. Dieses Argument geht davon 
aus, dass die Sphären der Ökonomie und der Politik sich zwar überschneiden, aber 
jeweils ihrer eigenen Logik folgen sollen. Folgt man dieser Kritik, so existiert der Neo-
liberalismus gleichsam doppelt: einerseits als ökonomische Theorie und andererseits 
als politische Ideologie. Als ökonomische Theorie muss er sich in der Sphäre der Öko-
nomie behaupten und besitzt dort seine Berechtigung wie andere ökonomische Theo-
rien (z.B. der nach John Maynard Keynes (*1883; †1946) benannte Keynesianismus); 
als politische Ideologie stellt er jedoch den Eigensinn und die Eigenlogik der politi-
schen Sphäre in Frage, indem er marktwirtschaftliche Logik als die angemessenste 
Form der Entscheidungsfindung in allen Bereichen des menschlichen Lebens postu-
liert. Seine gesellschaftliche Wirkung entfaltet der Neoliberalismus dabei maßgeblich 
sprachlich, d.h. über eine spezifische Rhetorik und argumentative Rationalität (vgl. 
Brown 2006). Der Prozess der Neoliberalisierung ist damit ein Prozess der Entgren-
zung und Entdifferenzierung: Entgrenzung, weil vormals nur in der ökonomischen 
Sphäre genutzte Logik überall Anwendung finden soll; Entdifferenzierung, weil damit 
die zuvor genutzten Logiken der anderen Sphären an Relevanz verlieren und sich die 
Entscheidungs- und Handlungskriterien vormals unterschiedlich prozessierender Sys-
teme annähern. Deshalb sprechen wir in diesem Essay auch von „Ökonomisierung“, 
weil wir davon ausgehen, dass damit die skizzierte Entwicklung der Neoliberalisie-
rung genauer und unideologischer bezeichnet werden kann.  

Eine kritische Diskussion des Neoliberalismus und des Prozesses der Ökonomisie-
rung immer weiterer Bereiche der Gesellschaft muss an den Grenzen und Eigenlogi-
ken der ökonomischen und der politischen Sphäre ansetzen. Dieser Spur wollen wir 
im Folgenden in theoretischer und historischer Perspektive nachgehen. 

1. Das Verhältnis von Staat und Markt – eine ideenhistorische 
Skizze 

Die im Begriff der Ökonomisierung mitgeführte Diagnose einer „Übergriffigkeit“ markt-
wirtschaftlicher Logik auf die Sphäre des Politischen setzt voraus, dass Staat und 
Markt, oder allgemeiner Politik und Ökonomie, prinzipiell eigenständige, voneinan-
der getrennte gesellschaftliche Bereiche sind. Als Ergebnis historischer Ausdifferen-
zierungsprozesse und ihrer semantischen Reflexion und Durchsetzung lässt sich die-
ses Hintergrundverständnis anhand ideengeschichtlicher Knotenpunkte nachvollzie-
hen. 



 Ökonomischer und ideologischer Neoliberalismus     531 
 

Die Grundlagen unseres modernen Verständnisses von Politik und Wirtschaft als 
eigenständige gesellschaftliche Sphären wurden mit der neuzeitlichen Abkehr von der 
mittelalterlichen Konzeption einer göttlich geordneten, harmonischen Einheitswelt 
etabliert. War mit dem scholastischen Begriff des Ordo Universi im Mittelalter die 
Vorstellung der göttlichen Planung und transzendenten Legitimation politischer 
Herrschaft einhergegangen, so kann die Entwicklung der Ordnungsvorstellungen vom 
Mittelalter zur frühen Neuzeit als die Entdeckung und Entfaltung der Idee der Kon-
tingenz rekonstruiert werden. In jenem Maße, in dem gesellschaftliche Ordnung und 
politische Herrschaft sich als von Menschen gestaltbar herausstellen, gewinnt das Po-
litische an Eigensinn und emanzipiert sich von theologisch-religiösen Vorgaben. In 
ideengeschichtlicher Perspektive vorbildhaft für diese Entwicklung ist die von Niccolò 
Machiavelli (*1469; †1527) vollzogene Loslösung der Politik von Religion und Moral, 
die erst die Rede von einer spezifisch politischen Sphäre begründet. Aus der Einsicht 
in die Kontingenz und grundlegende Veränderbarkeit politischer Ordnung resultiert 
die Notwendigkeit ihrer diesseitigen politischen Legitimation. Relevant wird damit 
eine Trias von Konzepten, die seit ihrer Einführung durch Thomas Hobbes (*1588; 
†1679) das politische Denken der Moderne nachhaltig prägen: die Vertragstheorie als 
zentrale legitimationstheoretische Figur politischer Ordnungen, der Liberalismus als 
politische Theorie des aufstrebenden Bürgertums und der normative Individualismus 
als sein handlungstheoretischer Kern.  

Der Markt in der Bedeutung einer distinkten Handlungssphäre bildet die andere, 
der Sphäre des Politischen entgegengesetzte Seite unserer Differenzierung. Historisch 
wirkungsmächtig konzeptualisiert wird der Markt als eigenständiger Teil gesell-
schaftlichen Zusammenlebens insbesondere in The Wealth of Nations (1776) von 
Adam Smith (*1723; †1790). Dessen Grundannahme lautet, dass eine moralische Be-
wertung des Handelns in der ökonomischen Sphäre nicht nur unangemessen, sondern 
auch dysfunktional wäre. Aus diesem Blickwinkel heraus werden die Transformation 
von „private vices“ in „public benefits“ in der ökonomischen Sphäre und die Vorstel-
lung einer „invisible hand“ plausibel: Folgt jeder Akteur als Marktteilnehmer seinen 
eigennützigen Interessen, so entsteht und reproduziert sich daraus eine Ordnung sui 
generis, die allen zugute kommt; das Eindringen marktfremder Handlungsmotive 
würde diesen Prozess nur stören und seine Effizienz gefährden. 

Die für „westliche Gesellschaften übliche“ (Nullmeier 2013: 428) Abgrenzung zwi-
schen dem Politischen und dem Ökonomischen hat deswegen so bedeutsame Konse-
quenzen, weil nun einerseits das Politische eigene normative Kriterien entwickelt, die 
sich als ethische oder moralische Imperative an die PolitikerInnen und die BürgerIn-
nen richten. Folglich kann andererseits die ökonomische Sphäre von Moral entlastet 
bleiben und gerade deshalb erfolgreich werden. Es ist die strikte Trennung der hand-
lungsleitenden Motive in Politik und Ökonomie, die das Denken von Adam Smith 
auszeichnet. Die Eigenständigkeit der beiden Sphären ist grundlegend und es findet 
sich in seinem Werk auch keine Stelle, in der er das Prinzip der „invisible hand“ oder 
die Vorstellung, dass „private vices“ zu „public benefits“ führen, auf die Sphäre der 
Politik ausweiten will. Umgekehrt impliziert dies, dass die Politik, mit Ausnahme von 
elementaren Aufgaben, wie etwa der Sicherung der Rechtsordnung als Voraussetzung 
ökonomischen Handelns, sich nicht regulierend in die ökonomische Sphäre einmi-
schen darf. 

In den Werken von Adam Smith und Niccolò Machiavelli sind zwei für das Ver-
ständnis von Ökonomisierung relevante Transformationen in der Moderne theoretisch 
vollzogen worden, die das Verhältnis von Staat und Markt noch heute beeinflussen. 
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Niccolò Machiavelli trennte Moral und Politik und löste damit die Politik aus den 
Fängen der Philosophie einerseits und der Theologie andererseits. Damit konzeptua-
lisierte er die Politik in prototypischer Weise als eigenständige und eigensinnige 
Sphäre. Adam Smith tat das Gleiche für die Ökonomie. Er etablierte sie theoretisch 
als eigenständiges Handlungsfeld, das durch die Orientierung an spezifisch rationa-
len Handlungsimperativen charakterisiert ist, die ausschließlich in der ökonomischen 
Sphäre normative Geltung beanspruchen. Die heutige Vorstellung eines Konkurrenz-
verhältnisses von Staatslogik auf der einen und Marktlogik auf der anderen Seite, bei 
dem die Gefahr von Grenzverletzungen seitens der Ökonomie droht, entbehrte zu die-
ser Zeit noch empirischer wie theoretischer Evidenz. Nicht Konkurrenz, sondern 
Komplementarität beschreibt hier das Verhältnis von Staat und Markt. 

Im Zuge der Konstitution der politischen und ökonomischen Sphäre werden dann 
sukzessive weitergehende Eigenlogiken des Politischen sowie des Ökonomischen etab-
liert, etwa hinsichtlich der jeweiligen Zielvorstellungen oder der Akteursideale. Die 
Ziele der Sphäre der Ökonomie sind relativ eindeutig zu erfassen: individueller öko-
nomischer Erfolg und daraus resultierend kollektiver Wohlstand, der jedoch über die 
unterschiedlichen Klassen der Gesellschaft deutlich variiert. Für die Sphäre der Poli-
tik ist dieses Ziel schwieriger zu definieren. Folgt man dem Liberalen John Locke 
(*1632; †1704), so besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen Regierten und Regie-
renden. Dieses hängt von der Einschätzung der Qualität der Politik aus der Perspek-
tive der Regierten ab. Qualität bemisst sich dabei anhand der Idee des Gemeinwohls, 
das gegebenenfalls auch in Konflikt mit individuellen (egoistischen) Interessen stehen 
kann und ihnen gegenüber Vorrang besitzt. Bereits in der Gründergeneration des Li-
beralismus beschränkt sich die Aufgabe des liberalen Staates nicht auf die Sicherung 
individueller Abwehrrechte und die Bereitstellung institutioneller Strukturen für er-
folgreichen Handel. Es wird immer anerkannt, dass der Staat für jene Güter zu sor-
gen hat, die nicht marktgängig sind, also in heutiger Diktion öffentliche Güter. Deut-
lich wird in diesem Zusammenhang außerdem, dass die politische Sphäre eine spezifi-
sche Erscheinungsform besitzt: Sie zeichnet sich durch ihre Orientierung auf eine be-
stimmte Form sprachvermittelter Rationalität aus, die es ermöglicht, das Gemein-
wohl unabhängig von den individuellen Interessen zu identifizieren. Anders als dies 
im republikanischen Strang der Vertragstheorie – vor allem bei Jean-Jacques Rous-
seau (*1712; †1778) – der Fall ist, wird das Gemeinwohl nicht substantiell verstan-
den, sondern kommunikativ-rational. Erst auf der Ebene der Akteure folgt daraus, 
dass der Homo oeconomicus in der ökonomischen Sphäre dominiert, während in der 
politischen Sphäre der räsonierende und deliberierende Bürger verortet ist. 

Die historische Ausgangssituation der Trennung von politischer und ökonomi-
scher Sphäre ist damit skizziert; und sie unterscheidet sich deutlich von den heute di-
agnostizierten und von der politischen Linken kritisierten Dominanz der neoliberalen 
Ideologie, deren Übergriffigkeit auf alle möglichen Lebensbereiche angekreidet wird. 
Dies wirft die Frage auf, welche historischen Veränderungen und welche ideologischen 
Verschiebungen zur gegenwärtigen Situation geführt haben. Dieser Frage werden wir 
im Folgenden nachgehen, indem wir den Neoliberalismus in seiner ganzen Bandbreite 
als ökonomische Theorie und als politische Ideologie in den Mittelpunkt der Betrach-
tung stellen. 
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2. Vom Liberalismus zum Neoliberalismus 

In der Trennung zwischen Politik und Ökonomie, die in theoretischer Hinsicht zu-
nächst maßgeblich den Liberalismus geprägt hat, liegt die Wurzel des Neoliberalis-
mus. Der Liberalismus ist allerdings bei weitem nicht nur die „Vorläufer-Theorie“ des 
Neoliberalismus, sondern eine der erfolgreichsten Theorien der Moderne. Er war in 
den letzten drei Jahrhunderten fundamental für die Entwicklung der Demokratie(-
theorie), erlebte jedoch unterschiedliche Konjunkturzyklen: Unter erheblichen Druck 
geriet er von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. 

Hintergrund der sinkenden politischen wie auch philosophischen Attraktivität des 
Liberalismus war zunächst das Nichteinlösen eines seiner zentralen Versprechen. Seit 
Adam Smith hatte der Liberalismus als ökonomische Theorie (vgl. hierzu ausführlich 
Wegner 2012) nicht nur die Freiheit des Individuums betont, sondern auch die Her-
stellung von menschenwürdigen Lebensbedingungen. Zwar artikuliert Adam Smith in 
The Wealth of Nations (1776), dass starke Einkommensunterschiede zwischen den 
Arbeitern und den besitzenden Klassen bestehen würden. Wenn der Staat nicht in 
den Markt eingriffe, könnten sich aber auf dem Markt die natürlichen Preise durch-
setzen, was bedeute, dass auch die Arbeiter ein Einkommen erzielen müssten, das 
über dem Existenzminimum liegt. 

Adam Smith verfasste seine Studie noch vor der industriellen Revolution und 
konnte deshalb nicht absehen, dass mit dem Übergang von der Manufaktur zur in-
dustriellen Massenproduktion zwar die Produktivität – wie vorhergesagt – exponenti-
ell steigen würde, damit jedoch die Verarmung der Industriearbeiter einhergeht. Es 
entstand eine neue Klasse, die das Gesicht der industriellen Revolution prägte: das 
„Proletariat“. Angesichts der in der „sozialen Frage“ offenbar werdenden Verwerfun-
gen der Industrialisierung wurde deutlich, dass die Einheit von Freiheit und ökono-
mischer Sicherheit, die der Liberalismus versprach, unter dem Regime des laissez-
faire nicht realisierbar ist. 

In dem Maße, in dem der Laissez-faire-Liberalismus als gescheitert gelten konnte, 
stieg eine Theorie auf, die sich ebenfalls durch die Verheißung der Freiheit auszeich-
nete, dieser jedoch eine andere ökonomische Theorie zu Grunde legte: der Marxismus. 
Die Verarmung der Industriearbeiter, das Erstarken des Nationalismus mit seinen 
protektionistischen Tendenzen und die kriegsinduzierte Einführung planwirtschaftli-
cher Methoden im Ersten Weltkrieg führten dazu, dass der Liberalismus in den Zwi-
schenkriegsjahren kaum Einfluss auf die Wirtschaftspolitik besaß. Dass die ökono-
mischen Risiken, die sich aus einem Laissez-faire-Liberalismus ergeben, nicht nur das 
Industrieproletariat betreffen, wurde darüber hinaus ab 1928 in der ersten Weltwirt-
schaftskrise deutlich. Die Antwort des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt 
(*1882; †1945) auf diese Krise war ein breiter Maßnahmenkatalog von Wirtschafts- 
und Sozialreformen, bekannt als New Deal (1933-1938), der das Verhältnis von Staat  
und Markt grundlegend änderte und dem Keynesianismus den Weg zum dominanten 
Paradigma der Wirtschafts- und Geldpolitik ebnete. Eine massive Interventionspoli-
tik, die Regulierung des Bankensystems und die Einführung von Sozialversicherun-
gen kennzeichnen den bis dato wohl größten Umbruch im Verhältnis von Politik und 
Ökonomie in der Geschichte der Vereinigten Staaten. 

Erst die Krise des Keynesianismus führte zum Wiedererstarken des Liberalismus, 
jedoch nicht in Form des klassischen Liberalismus, sondern als ein „neuer“ Liberalis-
mus. Der Begriff Neoliberalismus wurde bereits 1938 bei einem Kolloquium von 25 li-
beralen Ökonomen und Sozialwissenschaftlern in Paris geprägt. Was die Teilnehmer 
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verband, waren eine kritische Haltung gegenüber dem Laissez-faire-Liberalismus, die 
Sorge um die Zukunft der Freiheit, die sie zum Beispiel durch die New-Deal-Politik 
von Franklin D. Roosevelt gefährdet sahen, und die Kritik an der nachfrageorientier-
ten Wirtschaftslehre von John Maynard Keynes (1936). Richtungsweisend für die wei-
tere Entwicklung des Neoliberalismus war schließlich das Gründungstreffen der Mont 
Pélerin Society (MPS) am 1. April 1947. Die MPS versteht sich noch heute als „Dach-
organisation“ jener Ökonomen, die dem Neoliberalismus nahestehen. 

Zusammenfassend kann der Neoliberalismus als eine Theorierichtung charakteri-
siert werden, die vom Staat, jener „unbeschränkten Demokratie“ (Hayek 1976: 206), 
eine Selbstbeschränkung in Bezug auf die Nutzung seiner Interventionsmöglichkeiten 
mit dem Ziel fordert, den ökonomischen Wohlstand der Nation zu maximieren. In ei-
ner nach freiheitlichen Wettbewerbsmustern organisierten Wirtschaftsordnung, die 
als Kernelemente die Anerkennung des Privateigentums, die freie Preisbildung, die 
Wettbewerbs- und Gewerbefreiheit sowie den Freihandel aufweist, sind staatliche In-
terventionen nur zur Ermöglichung des Marktaustausches gewünscht, etwa durch die 
Herstellung von innerer und äußerer Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit sowie die Auf-
rechterhaltung von Verwaltungsstrukturen. 

Auf Basis dieser geteilten Anliegen können drei Ansätze des Neoliberalismus dif-
ferenziert werden: der „Ordoliberalismus“, der „evolutorische Neoliberalismus“ (vgl. 
Biebricher 2012: 58) und der „monetaristische Neoliberalismus“. 

Der Ordoliberalismus beschreibt eine Theorieschule, die in den 1940er und 1950er 
Jahren in Deutschland von einflussreichen Ökonomen wie Franz Böhm, Walter Eu-
cken, Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow (Freiburger Schule) entwickelt wurde. 
Sie erkannten die Notwendigkeit des Staates als Garant der institutionellen Rah-
menordnung der Ökonomie an und akzeptierten deshalb staatliche Eingriffe in die 
Wirtschaft, wenn sie das Marktgeschehen fördern, die Bildung von Monopolen oder 
Kartellen verhindern, Konjunkturschwankungen ausgleichen oder dem sozialen Aus-
gleich dienen und so zur Legitimität des politischen Systems insgesamt beitragen 
(vgl. Grenier/Orléan 2007). Unter den Spielarten des Neoliberalismus ist der Ordoli-
beralismus jene, die, trotz des prinzipiellen Plädoyers für freie Märkte und Subsidia-
rität, eine vergleichsweise positive Haltung gegenüber staatsinterventionistischen 
und sozialpolitischen Maßnahmen aufweist. 

Der maßgeblich von Friedrich August von Hayek (*1899; †1992) vertretene evolu-
torische Neoliberalismus hingegen betont weit deutlicher die Vorteile der Selbststeue-
rung der Marktwirtschaft. Der Markt wird hier als das beste Medium betrachtet, um 
dezentral vorhandene Informationen zu vernetzen und zur Basis von hochwertigen 
Entscheidungen zu machen. Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Komplexität 
und Kontingenz infolge funktionaler Differenzierung wäre keine staatliche Instanz 
auch nur annähernd in der Lage, jene Informationen zu sammeln, geschweige denn 
zu verarbeiten, die dezentral und permanent von den Marktteilnehmern generiert 
und ausgetauscht werden. Vor dem Hintergrund dieser Annahmen ist für Hayek der 
Schluss zwingend, dass staatliche Interventionen in den Markt, die über die Funktion 
der Rahmensetzung hinausgehen, schlechtere Ergebnisse erzielen müssen als ein auf 
Marktsteuerung basierendes Verfahren. Zudem geht Hayek nicht davon aus, dass 
Märkte zu einem Gleichgewicht tendieren, denn jedes Gleichgewicht bedeutet, dass 
ein System stagniert. Der Markt stagniert jedoch nicht – er ist dynamisch und damit 
ein evolutionärer Mechanismus. 

Von zentraler Bedeutung für den dritten Ansatz, den monetaristischen Neolibera-
lismus, ist die Chicago-School, und hier insbesondere Milton Friedman (*1912; †2006), 
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der seit Anfang der 1970er Jahre mit seiner Forderung nach freien Märkten und frei-
em Handel sowie einer nicht regulierten, nationalstaatlich verfassten Wirtschaftsord-
nung als zentralen Voraussetzungen für Demokratie und Freiheit zunehmend deu-
tungsmächtig geworden ist (vgl. Klein 2009). Der monetaristische Neoliberalismus 
geht von der Vorstellung aus, dass in einem vollkommenen Markt Angebot und Nach-
frage einander automatisch austarieren. Störungen des Marktes, die eine optimale 
Marktfunktion behindern, wie etwa hohe Steuern oder stark regulierte Arbeitsmärk-
te, gilt es zu beseitigen. Das Spezifische dieser Variante des Neoliberalismus besteht 
in seiner strikten Angebotsorientierung – im Unterschied zur Nachfragepolitik des 
Keynesianismus. In Teilen ist der monetaristische Neoliberalismus etwa in den USA 
unter Ronald Reagan (Reaganomics), in Großbritannien unter Margaret Thatcher 
(Thatcherismus) oder in Neuseeland unter Roger Douglas (Rogernomics) praktiziert 
worden. Er verlangt vom Staat die Umsetzung von Deregulierung und Privatisierung 
sowie die Reduktion von Bürokratie und die kompromisslose Durchsetzung des Frei-
handels. 

Diese skizzenartige Rekonstruktion der drei wichtigsten theoretischen Spielarten 
des Neoliberalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verdeutlicht bereits, 
dass die Trennung von Markt und Staat unterschiedlich konzeptualisiert wird – und 
dass es deshalb analytisch irreführend sein muss, in der Forschung von dem Neolibe-
ralismus zu sprechen. Der heute in der politikwissenschaftlichen Literatur artikulier-
ten Kritik am Neoliberalismus liegt in erster Linie eine Kritik an der Wirkungsmäch-
tigkeit des monetären Neoliberalismus der Chicago School zugrunde. Es ist dieser 
Ansatz, nicht die Betonung gegenseitiger Verantwortungsannahme freier Bürgerin-
nen und Bürger, wie sie die Freiburger Schule idealisiert, und auch nicht primär die 
von Friedrich August von Hayek gestellte Frage nach möglichen Informationsdefizi-
ten staatlicher Institutionen, der als Angriff ökonomischer auf die politische Logik in-
terpretiert wird. 

Dennoch wäre es nicht korrekt, den Gebrauch des Terms Neoliberalismus in ent-
sprechenden Texten als unmittelbare Kritik am Denken Milton Friedmans aufzufas-
sen – vielmehr hat sich seit den 1980er Jahren ein viertes Konzept des Neoliberalis-
mus herausgebildet, das dessen Kritikwürdigkeit stets impliziert und das auf der An-
nahme einer neoliberalen Hegemonie fußt. Diesen Gebrauch bezeichnen und erläu-
tern wir im Folgenden als ideologischen Neoliberalismus. Die These neoliberaler He-
gemonie kann unmittelbar auf den Erfolg des monetaristischen Neoliberalismus zu-
rückgeführt werden. Anfang der 1970er Jahre befanden sich viele westliche Demokra-
tien in einer Phase der Stagflation (also gleichzeitiger Inflation und wirtschaftlicher 
Stagnation), einer Krise, für die der keynesianistische Werkzeugkasten keine Lösung 
bot. In diese Lücke stieß der monetaristische Neoliberalismus mit vier klaren Policy-
Empfehlungen: 

 
1. Umstellung der Wirtschaftstheorie von Nachfrage- auf Angebotsorientierung. 
2. Politik der geringen Inflationsrate durch kontinuierliche, aber langsame Auswei-

tung der Geldmenge. 
3. Senkung der produktionsbezogenen Steuern. 
4. Kein aktiver Eingriff des Staates in den Markt. 

 
Diese einfachen Policy-Empfehlungen, die (vermeintlich) intuitiv nachvollziehbaren 
Erklärungsmodelle (z.B. die Annahme von Egoismus von Marktakteuren und die li-
neare Verknüpfung von Anstrengung und Belohnung) sowie der Einfluss der Mont 
Pélerin Society und die Dominanz des Neoliberalismus im fachwissenschaftlichen 
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Diskurs Anfang der 1970er Jahre ebneten dem Neoliberalismus den Weg in die Poli-
tik. Dabei kann man mit Biebricher (2012: 124) zwischen zwei Phasen differenzieren: 
dem roll-back und dem roll-out des Neoliberalismus. 

Der roll-back wird mit der Politik von Margret Thatcher und Ronald Reagan asso-
ziiert. Er bezieht sich auf das Zurückdrängen keynesianistisch inspirierter Politik ei-
nerseits und die Implementation von neuen, monetaristisch-neoliberal inspirierten 
Politiken andererseits. In dieser Phase artikuliert der Neoliberalismus Vorbehalte ge-
genüber der Effizienz, mit welcher der demokratische Staat Güter zur Verfügung 
stellt, Dienstleistungen produziert oder steuernd in die Marktprozesse eingreift. Das 
Problem besteht darin, dass der demokratische Staat als Institution vergleichsweise 
unfähig ist, Güter und Dienstleistungen effizient zu produzieren, was darin begründet 
liegt, dass er als Monopolist jenseits adäquater Informationen und außerhalb des 
Wettbewerbs stehend schlicht nicht genötigt ist, effiziente Strukturen auszubilden. 
Die grundlegende Frage lautet also nicht Staat oder Markt?, sondern Monopol oder 
Wettbewerb?. Der demokratische Staat, der ja immer noch als Garant von Recht und 
Sicherheit benötigt wird, muss folglich zu einem Wettbewerbsakteur werden. Dazu 
muss er entweder seine bislang über ein Monopol produzierten Güter und Dienstleis-
tungen outsourcen oder er muss innerhalb seiner eigenen Institutionen und Struktu-
ren künstlich Marktbedingungen erzeugen. Einschlägig ist in diesem Kontext die Li-
teratur zu New Public Management, wobei zum programmatischen Kern dieser Zeit 
auch die Privatisierung vormals staatlicher Konzerne, die Privatisierung vormals 
staatlicher Leistungen sowie die Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen gehören 
(vgl. Klein 2009). 

Die zweite Phase des programmatisch verdichteten monetaristischen Neolibera-
lismus, der roll-out, wird mit der Politik von Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard 
Schröder assoziiert. Diese Phase findet in einem diskursiven Kontext statt, in welchem 
der monetäre Neoliberalismus nach Ansicht seiner Kritiker bereits hegemonial ge-
worden ist und damit als öffentliches Begründungsmuster gesetzt ist. Die negativen 
Effekte und die Konsequenzen der Politiken aus dem roll-back der ersten Phase wer-
den „eingefangen“. Die Kehrseite dieses Einfangens besteht in dem Effekt, dass die 
nunmehr noch subtiler vermittelten Leitideen des monetaristischen Neoliberalismus 
diffundieren, also in immer mehr Bereiche politischer Gestaltung eindringen. Sie er-
bringen in immer weiteren und zunehmend auch in eigentlich ökonomieaversen Berei-
chen des täglichen Lebens normative Orientierungsleistungen. Diese Phase des roll-
out, die von einigen AutorInnen wegen ihrer Verbindung zu sozialdemokratischer Po-
litik auch als „linker Neoliberalismus“ bezeichnet wird, bedeutet somit eine Beschleu-
nigung  des neoliberalen Projekts. Es ist diese Form und Phase des Neoliberalismus, 
die im Mittelpunkt der ideologischen (und schließlich auch demokratietheoretischen) 
Kritik am Neoliberalismus steht – die als solche jedoch in der Regel nicht klar identi-
fiziert und von anderen Formen und Phasen des Neoliberalismus bzw. der Ökonomi-
sierung differenziert wird. 

3. Der ideologische Neoliberalismus 

In seinen Vorlesungen am Collège de France (2004a; 2004b) hat Michel Foucault 
(*1926; †1984) eine Analyse des Neoliberalismus als Herrschaftstechnik entworfen 
und somit eine Diskussion entfacht, die sich von der wirtschaftspolitischen Perspekti-
ve löst und eine kritische Zielsetzung verfolgt. In seinem Denken liegt somit der Ur-
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sprung jener politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus 
begründet, die heute von großem Einfluss ist. Im Rahmen seines Gouvernementali-
tätsansatzes entwirft Foucault eine Erzählung zum Verhältnis von Politik und Öko-
nomie, die dem modernen, auf Eigensinnigkeit, Sphärentrennung und Komplementa-
rität abstellenden Selbstverständnis gegenläufig ist (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 
2000). Er diagnostiziert eine „Übergriffigkeit“ der Sphären. Dabei handelt es sich zu-
nächst um Übergriffe der politischen auf die ökonomische Sphäre, da ökonomische 
Akteure durch Herrschaftstechniken überhaupt erst subjektiviert, d.h. als solche ge-
schaffen werden. Trotz ihrer Handlungsfreiheit in der ökonomischen Sphäre bleiben 
die Wirtschaftssubjekte jedoch regierte Subjekte, denn der Homo oeconomicus bildet 
die Schnittstelle zwischen Regierung und Individuum. Mit Blick auf das Hegemoni-
alwerden des Neoliberalismus konstatiert Foucault jedoch auch eine in die entgegen-
gesetzte Richtung verlaufende Vereinnahmung. So beschreibt er als einer der ersten 
Neoliberalismus-Kritiker, dass ökonomische Handlungsmaximen am Ende des 20. 
Jahrhunderts immer stärker die politische Entscheidungsfindung prägen. 

Foucaults Kritik an der Ökonomisierung schließt unmittelbar an sein großes 
Thema an: die Untersuchung von Techniken der Beherrschung, Verwaltung und 
Normierung des Lebens. Die von ihm unterstellte Tendenz in der Anwendung dieser 
Techniken deutet darauf hin, dass die Beherrschung, Verwaltung und Normierung 
des Lebens von der Verfügbarkeit des menschlichen Körpers bis in die Denkweise der 
Menschen hinein gewandert ist. In diesem Sinne stellt die Biopolitik einen Kulmina-
tionspunkt von Beherrschungspraktiken dar, weil hier der Mensch erstmals aus eige-
nem Antrieb seine Unterwerfung unter ein Herrschaftssystem selbst vollzieht und 
vervollkommnet. 

In seiner Analyse des konkreten Wirkens staatlicher Machttechniken hat 
Foucault den Aspekt der Kontroll- und Verwaltungsabsicht des Staates gegenüber 
seinen Bewohnern hervorgehoben und dafür den Begriff der Gouvernementalität ge-
prägt. Die Ausübung von Macht beschränkt sich dabei nicht nur auf sichtbare, mani-
feste und dem Menschen äußerliche, sondern auch auf subtile, auf das Innere des 
Menschen abzielende Techniken. Die spezifische Rationalität neoliberalen Begrün-
dens kann dabei als ein Dispositiv moderner Regierungstechnik begriffen werden, 
weil sie eine Verbindung zwischen verschiedenen Aspekten des Regierens, also dem 
Staat, dem Markt und den Menschen knüpft, das offenes Begründen jenseits einer 
neoliberalen Kompatibilitätsvermutung – alles ist Markt – zwar nicht ausschließt, 
mit Blick auf seinen letztlichen Erfolg bei der kollektiv verbindlichen Entscheidungs-
findung jedoch weniger wahrscheinlich macht. 

Im Rahmen seiner Analyse von Souveränität zwischen Gouvernementalität und 
Biopolitik stellt Foucault den Neoliberalismus als post-totalitäre Lösung einer perfekt 
verschleierten Beherrschungstechnik vor. Eine ideale Lösung für die Verschleierung 
ist der Neoliberalismus, weil er sich gleichermaßen als Technik zur Unsichtbarma-
chung von Souveränität und zur herrschaftslosen Durchsetzung von Herrschaft er-
weist, da es ihm gelingt, den Subjekten (den BürgerInnen) als komplett intrinsisch 
angelegt zu erscheinen. Angespornt durch materielle Belohnungen, also durch Erfolg, 
begründen die Individuen ihre Selbstdisziplinierung und -perfektionierung nicht nur, 
sondern setzen sie auch konsequent fort. Die fortschreitende Humankapitalisierung 
des Homo oeconomicus als „Unternehmer seiner selbst“ – der im Falle seines Erfolgs 
als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft gelten kann, Misserfolg hingegen wird 
dem Individuum, nicht aber der Gemeinschaft angelastet – geht hier vollkommen in 
der modernen staatlichen Regierungsmaschinerie auf: „In der Theorie wird so aus 
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dem Homo sapiens der ‚Homo oeconomicus´, der sich seiner Präferenzen und Interes-
sen bewusst ist und stets danach handelt, weil er über die rationalen Fähigkeiten ei-
ner effektiven Umsetzung verfügt. Aus der Summe der Einzelnutzen ergibt sich dann 
ein gesellschaftlicher Gesamtnutzen, dessen Maßstab die berühmte Grundregel des 
Utilitarismus von Jeremy Bantham ist: ‚das größte Glück der größten Zahl´“ (Ptak 
2007: 30) 

Selbstregierung, Regierung und Ökonomie, also der Mensch, der Staat und der 
Markt werden – das ist für Michel Foucault die politische Innovation des Neolibera-
lismus als Rationalität des Regierens im 20. Jahrhundert – identisch (vgl. Gre-
nier/Orléan 2007). 

Versteht man den Liberalismus als eine politische Theorie der Freiheit, so besteht 
die korrespondierende Regierungstechnik laut Foucault in einer Herrschaft durch 
Freiheit, das heißt in der Konstituierung der Individuen als freie, nur auf sich selbst 
zurückgeworfene Entitäten. Freiheit und Herrschaft sind damit keine Gegensätze 
mehr, stattdessen zeigt sich, dass Herrschaft durch Freiheit ausgeübt werden kann. 
Die historischen Wurzeln dieser liberalen Subjektivierungstechnik liegen für Foucault 
im Liberalismus des 18. Jahrhunderts – seine ‚perversen Effekte´ zeigen sich jedoch 
vor allem heute, angesichts der Hegemonie des Neoliberalismus. Hegemonial gewor-
den ist der Neoliberalismus also nicht, weil er die richtigen Antworten auf die ökono-
mischen Fragen seiner Zeit gegeben hat, sondern weil er als Ideologie fungiert. 

Dem Neoliberalismus können jedoch aus einer solchen Perspektive, die weitge-
hend losgelöst von den Beschreibungen der ökonomischen Theorie agiert, auch empi-
rische Phänomene zugeschrieben werden, die keine oder kaum noch Anknüpfungs-
punkte an die Aussagen des monetaristischen Neoliberalismus aufweisen. Die europä-
ischen Bankenrettungen der letzten Jahre können als ein entsprechendes Beispiel 
angeführt werden. Sie werden aufgrund ihres unmittelbaren Nutzens für ökonomi-
sche Eliten immer wieder als Beleg für den Neoliberalismus aufgefasst, weil die Mas-
se der Steuerzahler den Interessen verantwortungsloser Spekulanten dienen müsse. 
De facto entspricht eine derartige Interventionspolitik jedoch eher einem keynesiani-
schen Verständnis als einem neoliberalen, wie die prinzipielle Kritik von Friedrich 
August von Hayek und Milton Friedman an den „kontingenten“ Folgen politischer 
Eingriffe in den Markt verdeutlicht. 
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Zusammenfassung 
Die geplanten Wirtschaftsabkommen der EU mit den USA (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) und Kanada (Canada EU Trade Agreement, CETA) sind heftiger öffentli-
cher Kritik ausgesetzt. Der Artikel erörtert exemplarisch anhand eines Teils der Abkommen 
(Investitionsschutz), inwieweit die Kritik berechtigt ist. 

1. Fragestellung 

Die geplanten Wirtschaftsabkommen der EU mit den USA (TTIP) und Kanada 
(CETA) werden von vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen (BUND, Greenpeace u.ä.) 
heftig kritisiert, da diese Abkommen aus ihrer Sicht Rechtsstaat und Demokratie un-
tergraben. Besonders umstritten ist, dass TTIP und CETA keine reinen Freihandels-
abkommen sind, sondern auch Investitionsschutzabkommen unter Einbezug interna-
tionaler Schiedsgerichte umfassen. Für Heribert Prantl, Leiter des Ressorts Innenpo-
litik der Süddeutschen Zeitung, stellen diese einen „Anschlag auf die parlamentari-
sche Demokratie“, einen „Staatsstreich in Zeitlupe“ dar. Auch europäische Grüne und 
der europäische Gewerkschaftsbund teilen die Kritik. 

Die EU-Kommission, die die Verhandlungen für die EU – inhaltlich relativ auto-
nom und ohne Beteiligung anderer EU-Organe – führt, hat wegen der Kritik die Ver-
handlungen zum Investitionsschutz zwar temporär ausgesetzt und eine öffentliche 
Konsultation abgehalten, weist die Kritik aber zurück. Es gehe darum, seit langem 
existierende, aber veraltete Investitionsabkommen zu verbessern, indem man den 
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Rechtsschutz internationaler Investitionen, aber auch das staatliche Recht auf deren 
Regulierung stärke. Industrieverbände wie Business Europe bestärken die Kommissi-
on. Auch die Journalistin Helene Bubrowski weist Prantls Staatsstreich-Vorwurf zu-
rück: Investitionsschutz sei nichts Gefährliches, sondern schütze gerade mittelständi-
sche Firmen vor Diskriminierung im Ausland und stärke die Rechtssicherheit inter-
nationaler Investitionen. Internationale Schiedsgerichte verfügten dort über mehr Ex-
pertise und seien neutraler: „Schiedsgerichte sind gerechter“ (Bubrowski, FAZ 25.1. 
2014). 

Im Folgenden analysiere ich, ob das heutige internationale Investitionsschutzre-
gime und dessen Schiedsgerichtsbarkeit demokratisch-rechtsstaatlichen Standards 
genügen oder ob sie diese Standards auf nationaler/europäischer Ebene aushöhlen 
könnten. Inwiefern und für wen ist diese Schiedsgerichtsbarkeit (un)gerechter? Stellt 
der Vorschlag der EU-Kommission zum Investitionsschutz im TTIP eine Verbesse-
rung gegenüber bisherigen Abkommen dar? Welche Alternativen gibt es? 

2. Das globale Investitionsschutzregime 

In Investitionsschutzabkommen, die bisher meist bilateraler, selten plurilateraler Na-
tur sind, sichern sich Staaten für Investoren aus dem Land des Vertragspartners re-
ziprok vier Schutzgarantien zu: 1) Verbot der Diskriminierung ausländischer Investo-
ren, 2) Verbot entschädigungsloser Enteignung der Investoren, 3) faire und rechtmä-
ßige Behandlung der Investoren und 4) Recht auf Rücktransfer des Kapitals. 

Global gibt es ca. 3500 Abkommen; Deutschland ist mit 134 Abkommen Spitzen-
reiter. Zentrales Movens der Entstehung des Investitionsschutzregimes nach der Ko-
lonialzeit war, dass Konzerne kapitalexportierender Industrieländer Schutz für ihre 
Investitionen in kapitalimportierenden Entwicklungsländern suchten, wo deren Judi-
kative dies wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit nicht garantieren konnte. Indem 
man die Gefahr der opportunistischen Ausbeutung (z.B. Enteignung) ausländischer 
Investoren nach getätigter Investition durch heimische Regierungen vertraglich aus-
schloss, wollte man Investitionsanreize steigern und die Entwicklung armer Länder 
fördern. 

Um die bindende Wirkung der Verträge zu stärken, enthalten Investitionsabkom-
men vier wichtige prozedurale Vorgaben: 

 
1) Der Investor selbst kann den Gaststaat bei Vertragsverletzung verklagen (im Kon-

trast zur Welthandelsorganisation (WTO), wo nur der Staat des Exporteurs den 
Importstaat bei Protektionismus anklagen kann). 

2) Die Klage wird nicht vor einem nationalen Gericht des Gaststaats, sondern vor 
einem der internationalen Schiedsgerichte verhandelt (meist das ICSID, Interna-
tional Centre for Settlement of Investment Disputes, eine Organisation der Welt-
bank). 

3) Der Investor kann bei Erfolg das Urteil (monetäre Kompensation) in jedem der 
heute 143 Mitgliedsländer der ICSID-Konvention direkt wie ein letztinstanzliches 
Urteil jedes nationalen Gerichts vollstrecken, z.B. via Beschlagnahmung von Ei-
gentum des Gaststaats. 

4) Der Schutz für getätigte Investitionen dauert 10-20 Jahre nach möglicher Kündi-
gung des Abkommens fort. 
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Die Zahl der Streitfälle vervierfachte sich von weniger als 13 pro Jahr vor 2000 auf 
über 50 pro Jahr ab 2010. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt zurzeit 568 (davon 96 ge-
gen EU-Staaten), von denen 274 entschieden sind. In 31% war der Investor erfolg-
reich, in 43% der Staat; in 26% kam es zum Vergleich. Der Schadensersatz im Er-
folgsfall betrug im Schnitt 10 Mio. $. Die bisher höchste Entschädigung entsprach 3% 
des BIP des Staats. 

Zunehmend werden Investitionsabkommen auch zwischen Industrieländern abge-
schlossen, sodass diese immer mehr von Klagen betroffen sind: 2013 richteten sich 
42% der Klagen gegen ein EU-Mitglied. 

 

Fallbeispiel: Suez u.a. vs. Argentinien 

1993 privatisierte Argentinien die Wasserversorgung von Buenos Aires, die von europäischen 
Investoren (Suez u.a.) erworben wurde. Um die notorische Inflation einzudämmen und aus-
ländischen Investoren Sicherheit bzgl. des Werts ihrer Einnahmen zu geben, wurde die Wäh-
rung Peso im Verhältnis von 1:1 fest an den Dollar gebunden und im Vertrag vereinbart, 
dass die Investoren bei evtl. Abwertung des Peso die Wasserpreise gleichermaßen erhöhen 
dürfen. 
Im Jahr 2000 erlebte Argentinien eine schwere, teils selbst verursachte Wirtschaftskrise, de-
ren Linderung eine Abwertung des Pesos um 70% erforderte. Die Investoren wollten die 
Wasserpreise daher vertragsgemäß verdreifachen. Da dies die Wasserversorgung für viele 
Bürger unbezahlbar gemacht hätte, fror die Regierung die Preise ein. Daraufhin verklagten 
die Investoren Argentinien auf Basis von dessen Investitionsabkommen mit Frankreich u.a. 
am ICSID. Die Mehrheit des Tribunals gab den Klägern wegen Verletzung ihrer legitimen 
Erwartungen Recht. Die Schadenssumme steht noch aus; sie dürfte einige hundert Mio. Dol-
lar betragen. 

3. Kritik am globalen Investitionsschutzregime 

3.1. Schiedsrichter mit Bias? 

Investitionsschiedsgerichte konstituieren sich anders als ordentliche nationale Ge-
richte. Sie bestehen aus drei Schiedsrichtern, von denen je einer durch die zwei Streit-
parteien ernannt wird; der dritte Schiedsrichter wird im Konsens durch diese beiden 
Schiedsrichter bestimmt. Die Schiedsrichter sind keine öffentlich bestellten, fest an-
gestellten Amtsträger mit festem Gehalt. Vielmehr können die Parteien jede Person 
wählen, die sie für geeignet halten; die Zuordnung von Streitfällen zu Richtern erfolgt 
nicht per Rotation o.ä. Das Metier weist eine hohe Konzentration auf: 55% aller Fälle 
wurden von einem elitären Kreis aus 15 Schiedsrichtern entschieden (CEO/TNI 2012, 
38). Auch Staaten müssen, wenn sie Erfolg haben wollen, Anwälte und Schiedsrichter 
aus diesem Elitezirkel wählen, da nur diese das nötige Insiderwissen besitzen um 
Streitfälle zu gewinnen. Der Stundenlohn eines Schiedsrichters beträgt zwischen 375 
und 700 $; bei Fällen mit einer Klagesumme von 100 Mio. $ verdient er im Schnitt bis 
zu 350000 $ (ebd., 35). 

Bei den Schiedsrichtern handelt es sich oft um Rechtsanwälte aus internationalen 
Großkanzleien, die auf Wirtschaftsrecht spezialisiert sind und nicht auf Verwaltungs-, 
Umwelt-, Verbraucherrecht etc., obwohl diese Belange in den Prozessen oft wichtig 
sind. Im Gegensatz zu nationalen Richtern ist es Investitionsschiedsrichtern erlaubt, 
in anderen Investitionsstreitfällen als Anwalt eines Investors oder Staats zu arbeiten. 
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Mehr als 50% der Schiedsrichter haben als Anwalt einen Investor vertreten, 10% ei-
nen Staat (Gerstetter & Meyer-Ohlendorf 2013, 7). 

Juristische Kritiker (van Harten 2014) werfen dem System einen Interessenkon-
flikt, d.h. mangelnde Unabhängigkeit der Schiedsrichter vor, da es Anreize zur inves-
torenfreundlichen Auslegung der vage formulierten Verträge (s.u.) und Rechtspre-
chung setze: Je investorenfreundlicher Schiedsrichter das Recht auslegen und so im-
plizit andere Investoren zu künftigen Klagen ermuntern, umso mehr Einkommen 
können sie als Schiedsrichter und Anwälte verdienen, zumal sich die hohen Verdiens-
te auf eine kleine Gruppe konzentrieren. Vielleicht noch wichtiger für einen mögli-
chen Bias der Schiedsrichter ist ihre spezifische berufliche Sozialisation im Wirtschafts-
recht. Diese Kritik ist bisher nicht eindeutig empirisch belegt. Schon der Anschein ist 
aber heikel, zumal manche Anwälte und Schiedsrichter vor- und nachher in Regie-
rungspositionen an der Formulierung der geheim verhandelten Investitionsabkom-
men beteiligt waren. 

3.2. Inkonsistente Rechtsprechung und fehlendes Berufungsgericht 

Ein zentrales Problem bisheriger Investitionsabkommen liegt darin, dass deren Inhal-
te sehr vage formuliert sind. Dies eröffnet den Schiedsrichtern Auslegungsspielräume, 
was teils zu divergenten Interpretationen von Vertragsklauseln und differenten Be-
wertungen von Fällen bei gleichen Sachverhalten führt (Gerstetter & Meyer-Ohlen-
dorf 2013): „Widersprüchliche Schiedssprüche, die trotz Präzedenzfallorientierung zu 
zahlreichen wichtigen Fragen des Investitionsrechts existieren, stellen den Grundsatz 
der Rechtssicherheit und damit das Rechtsstaatsprinzip in Frage.“ (Schill 2014) 

Unklar ist u.a. die exakte Bedeutung der Termini „indirekte Enteignung“ und 
„fair and equitable treatment“, die oft über den Erfolg einer Klage entscheiden. 

Neben dem Verbot entschädigungsloser Enteignungen untersagen Investitionsab-
kommen auch staatliche Maßnahmen mit „ähnlichem Effekt“. Dieses Konzept der in-
direkten Enteignung stellt Maßnahmen wie z.B. den Entzug der Betriebserlaubnis 
und prinzipiell jede staatliche Vorschrift, die Eigentumsrechte begrenzt, auf den 
Prüfstand des Gerichts. Während manche Schiedsgerichte das Vorliegen einer ent-
schädigungspflichtigen Regulierung nur anhand des Umfangs der ökonomischen Fol-
gen für den Eigentümer bestimmt haben (sole effects doctrine), analysieren andere 
Schiedsgerichte, ob das Handeln der Regierung notwendig für ein legitimes öffentli-
ches Interesse ist (police power doctrine). Bei letzterem sind die Regulierungsfreiräu-
me des Staats größer, doch auch zur Frage, was als „notwendig“ und „legitim“ gilt, 
gibt es unterschiedliche Schiedsurteile. 

Verletzung von „fair and equitable treatment“ (FET) interpretieren Schiedsgerich-
te so, dass es neben Verweigerung des Rechtswegs, Diskriminierung, Nötigung u.ä. 
auch vagere Konzepte wie „manifest arbitrariness“ und „protection of legitimate ex-
pectation“ umfasst: der Staat soll ökonomische (Rendite-)Erwartungen des Investors 
vor der Investition bzw. die der Staat gehegt hat, nicht ex post durch unerwartbare 
Maßnahmen vereiteln. Zu Verurteilungen aufgrund der FET-Klausel kam es bisher 
i.d.R. nur bei vorherigen Verträgen und Absprachen der Regierung mit dem Investor. 
Dabei wurde FET aber z.T. unterschiedlich streng ausgelegt. 

Eine Ursache der inkonsistenten Rechtsprechung liegt darin, dass man gegen Ur-
teile keine Berufung im üblichen Sinn einlegen kann: ein echtes Berufungsgericht 
fehlt. Das ist ein Unterschied zur Welthandelsorganisation (WTO), deren Berufungs-
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instanz mit ihren sieben Mitgliedern, die fest auf vier Jahre repräsentativ von Vertre-
tern aller WTO-Staaten gewählt werden, viel zur Konsistenz der WTO-Rechtspre-
chung beigetragen hat. 

3.3. Parallelklagen, ökonomistischer Bias und verfassungsrechtliche 
Kollision 

Ausländische Investoren können im Streitfall vor einem globalen Schiedsgericht kla-
gen ohne zuvor den nationalen Rechtsweg ausschöpfen zu müssen. Dagegen gilt in al-
len anderen Bereichen des Völkerrechts wie z.B. bei Verletzung von Menschenrechten 
das Gebot der Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs. Zudem dürfen ausländische 
Investoren einen Staat parallel vor einem nationalen Gericht und einem internationa-
len Schiedsgericht verklagen. 

Inländische Investoren sind dagegen auf den nationalen Rechtsweg beschränkt. 
Dies stellt Inländerdiskriminierung dar und ist ein Verstoß gegen das Gebot der 
Wettbewerbsgleichheit und Art. 3 GG (Gleichheit vor dem Gesetz) (Flessner 2014; 
Bellak 2014). Während Schiedsgerichte bei indirekten Enteignungen nach dem Prin-
zip „Dulde und liquidiere“ verfahren, d.h. illegale Regulierungen werden nicht revi-
diert, sondern monetär entschädigt, verfährt das Bundesverfassungsgericht bei über-
mäßiger regulatorischer Beschränkung des Eigentumsrechts umgekehrt, da es das 
Prinzip „Dulde und liquidiere“ ablehnt. Ausländische Investoren haben im Erfolgsfall 
somit zusätzlich Zugang zu Entschädigungszahlungen, die inländischen Investoren 
nicht zustehen. 

Eine besonders eklatante Asymmetrie des Investitionsregimes liegt darin, dass 
ausländische Investoren vor internationalen Schiedsgerichten klagen können, aber 
dort nicht verklagt werden können. Das internationale Klagerecht ausländischer In-
vestoren wird damit begründet, dass sie wegen möglicher nationalistischer Bias der 
Gerichte des Gaststaats diskriminiert werden können, da es vielen Ländern an 
Rechtsstaatlichkeit mangelt. Das ist ein triftiges Argument. Doch ebenso bedeutsam 
und häufig sind andere Konflikte, in denen mächtige ausländische Konzerne die Men-
schen-, Arbeits-, Umweltrechte etc. inländischer Bürger verletzen, ohne dass deren 
Regierung dagegen vorgeht, da sie ausländische Investoren wegen ökonomischen 
Gründen, Korruption etc. nicht abschrecken will. Dabei kommt es vor, dass die Bürger 
vor heimischen Gerichten kein Recht bekommen, wenn es eins der vielen Länder ist, 
deren Judikative über zu wenig Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive verfügt. 

Will man also ausländische Investoren in Ländern mit schwacher Rechtsstaatlich-
keit gegen Diskriminierung schützen, müsste man so konsequent sein, auch die Be-
völkerung dieser Staaten gegen die Macht ausländischer Konzerne zu schützen, und 
zwar so, dass die Konzerne selbst (und nicht nur der ignorante Staat, d.h. die Steuer-
zahler) zur Entschädigung verurteilt werden können (van Harten 2010). Heute kön-
nen Bürger vor internationalen Gerichten jedoch bestenfalls Staaten und nur bei Ver-
letzung von Menschenrechten im engeren Sinn verklagen, wobei sie im Gegensatz zu 
ausländischen Investoren im Investitionsrecht erst den nationalen Rechtsweg durch 
alle Instanzen ausschöpfen müssen. Selbst wenn sie den internationalen Rechtsweg 
erreichen und Erfolg haben, sind Entschädigungssummen und effektive Durchsetz-
barkeit der Urteile geringer als im Investitionsrecht. Auch können sie anders als In-
vestoren nicht die personelle Besetzung des Gerichts mitbestimmen. Diese Privilegie-
rung von Investoren und ihren Eigentumsrechten gegenüber Bürgern und ihren Men-
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schen-, Umwelt-, Arbeitsrechten etc. zeigt den ökonomistischen Bias des globalen In-
vestitionsregimes. 

Heikel ist zudem, dass Schiedsgerichte die diffizile Abwägung privater Eigentums-
rechte vs. öffentlicher Regulierungsrechte betreiben, denn dies sind verfassungsrecht-
liche Fragen. Die Schiedsgerichte sind dabei nicht an die nationalen Verfassungen 
und Urteile der Verfassungsgerichte gebunden, sondern „entwickeln“ auf Basis dün-
ner Vertragstexte „peu à peu vom nationalen Recht unabhängige, eigene Rechtmäßig-
keitsstandards für staatliches Handeln“ (Schill 2014). Ein Verfassungsgericht kann 
das Urteil eines Schiedsgerichts nicht aufheben, auch wenn es dem Verfassungsrecht 
zuwiderläuft. 

Erstens ist dies rechtsstaatlich fragwürdig, da dieselbe Sachfrage zugleich vor ei-
nem Schiedsgericht und dem Verfassungsgericht verhandelt werden kann, die zu kon-
trären Urteilen kommen können. So hat der schwedische Energiekonzern Vattenfall 
Verfassungsbeschwerde gegen den Atomausstieg 2011 vor dem Bundesverfassungsge-
richt eingelegt und zugleich auf Basis des Energiecharta-Vertrags eine Klage gegen 
den deutschen Staat beim ICSID angestrengt, da es die Eigentumsrechte an seinen 
Investitionen in stillgelegte Kraftwerke verletzt sieht. Auch Australien ist zugleich 
mit einer Verfassungsbeschwerde und einer Klage auf Basis eines bilateralen Investi-
tionsvertrags konfrontiert: Tabakkonzerne sehen durch die gesundheitspolitisch mo-
tivierte Einführung brauner Einheitsverpackungen für Zigaretten ihr geistiges Eigen-
tumsrecht an den Marken(logos) verletzt. Das australische Verfassungsgericht hat die 
staatliche Maßnahme für legal erklärt, doch kann das Schiedsgericht anders urteilen, 
zumal der Investitionsvertrag Investorenrechte stärker betont. 

Solche Verhältnisse sind zweitens inhaltlich fragwürdig, da die Beurteilungs-
grundsätze differieren. So bildet z.B. im deutschen Grundgesetz das Konzept der So-
zialbindung des Eigentums (Art. 14, 2) einen anerkannten Pfeiler der Verfassung, der 
sich so in keinem Investitionsabkommen findet (Hoffmann 2013). Das Grundgesetz 
orientiert sich am öffentlichen Gemeinwohl; in Investitionsabkommen steht die Rechts-
position des Investors im Mittelpunkt. 

Drittens ist dies demokratietheoretisch fragwürdig, denn die Macht der Schieds-
gerichte (und damit ihr Vorrang vor dem Verfassungsrecht bei ausländischen Invest-
ments) kann man nicht wie Tietje & Baetens (2014, 92) damit legitimieren, dass der 
Abschluss von Investitionsabkommen die Entscheidung demokratisch gewählter Re-
gierungen sei. Denn die demokratische Öffentlichkeit war sich beim Abschluss von In-
vestitionsabkommen bis vor kurzem gar nicht bewusst, welche gravierenden Folgen 
damit verbunden sein können, sodass sie keine Notiz davon nahm. Verfassungen und 
deren Interpretation durch Verfassungsgerichte sind dagegen stark von der politi-
schen Öffentlichkeit geprägt (empirisch dazu Vanberg 2005), da die Bürger deren Re-
levanz kennen. Insofern ist deren demokratische Legitimität weit höher als von In-
vestitionsabkommen, zumal diese wie TTIP und CETA per Geheimdiplomatie verfasst 
werden. Überdies können Bundestag und Bundesrat die von der EU-Kommission aus-
gehandelten Abkommen faktisch nur in toto befürworten oder ablehnen und nicht wie 
bei nationalen Gesetzen einzelne Teile ändern. Zudem können Staaten Investitionsab-
kommen (bzw. deren Interpretation durch Schiedsrichter) wegen des Einstimmig-
keitsprinzips viel schwieriger reformieren als nationale Gesetze. Wichtige Politikin-
halte werden so per Minderheitsblockade der Änderung durch künftige neue demo-
kratische Mehrheiten entzogen. 
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3.4. Intransparenz und fragwürdige Verteilung der Prozesskosten 

Die Verhandlungen der Schiedsgerichte, die eingereichten Dokumente und Stellung-
nahmen sind nicht öffentlich, was die öffentliche Kontrolle der Rechtsprechung er-
schwert. 

Gängige Praxis der ICSID-Schiedsgerichte ist, dass jede Partei unabhängig vom 
Urteilsspruch ihre Prozesskosten selbst trägt: Staaten bzw. deren Steuerzahler müs-
sen i.d.R. auch dann hohe Kosten tragen, wenn ein Investor seine Klage verliert; diese 
belaufen sich im Schnitt auf 8 Mio. $ und übersteigen zuweilen 30 Mio. $. Dies erhöht 
das Risiko, dass Regierungen aus Furcht vor Klagen auf politische Maßnahmen ver-
zichten. 

4. Das Verhandlungskonzept der EU-Kommission 

Die EU-Kommission hat im März 2014 eine öffentliche Konsultationsphase eingelei-
tet, in der sie ihr Konzept zum Investitionsschutz erläutert und mit Auszügen aus 
CETA konkretisiert. Sie behauptet, alle Probleme bisheriger Investitionsverträge ge-
löst zu haben. Das ist jedoch fraglich. 

Das Problem möglicher Bias und Interessenkonflikte der Schiedsrichter wird 
kaum angesprochen. Die EU-Kommission schlägt nur vor, dass ein EU-US-Komitee 
einen Verhaltenskodex für Schiedsrichter aufstellen soll, ohne dessen Inhalt anzuge-
ben, z.B. ob Schiedsrichter weiter zugleich als Anwalt arbeiten dürfen. Das Komitee 
soll auch eine Schiedsrichter-Liste erstellen, die aber nur für den dritten Schiedsrich-
ter gilt, wenn die Streitparteien sich nicht auf diesen einigen können. Sonst besteht 
weiter die (scheinbar) freie Wahl der Schiedsrichter (faktisch begrenzt auf Personen 
des Elitezirkels, s.o.). Die Ersetzung der Schiedsrichter durch ordentliche Richter mit 
Expertise über das Wirtschaftsrecht hinaus und fester Entlohnung, die Streitfällen 
per Blindverfahren zugewiesen werden, ist nicht geplant (van Harten 2014). 

Zum Problem der Interpretationsfreiräume und inkonsistenten Rechtsprechung 
schlägt die EU-Kommission vor, dass nicht-diskriminierende politische Regulierungen 
im öffentlichen Interesse keine indirekte Enteignung sein sollen, außer in „rare cir-
cumstances“, wenn diese „manifestly excessive“ seien. Es ist offen, ob diese Formeln 
die Schiedsrichter nicht wieder zu subjektiven Auslegungen einladen (Krajewski 
2014a; IISD 2014). Zum „fair and equitable treatment“ hat sie eine Liste von Indika-
toren erstellt, ohne explizit klarzustellen, dass die Liste nicht vom Schiedsgericht er-
weitert werden darf (van Harten 2014). Ebenso wird nicht klargestellt, dass die Wah-
rung der „legitimate expectations“ des Investors keinen Anspruch auf Stabilität regu-
latorischer Gesetze verbürgt und Investoren „legitimate expectations“ nur auf Basis 
schriftlicher Staatszusagen o.ä. einklagen können (IISD 2014; van Harten 2014). Die 
EU-Kommission meint dennoch, das „right to regulate“ der Staaten gesichert zu ha-
ben. Eine Klausel im Vertrag selbst, die dieses Recht auf die gleiche Stufe mit Inves-
torenrechten stellt, fehlt jedoch (IISD 2014; van Harten 2014). Nur in der Präambel 
tauchen derlei Wendungen auf, doch ist deren Relevanz strittig: einige Juristen hal-
ten sie für „wirkungslos“ (Krajewski 2014a), andere für „wichtig“ (Tietje & Baetens 
2014). Ähnlich inkonsistent könnten Schiedsrichter damit umgehen. 

Die EU-Kommission schlägt zudem vor, dass ein EU-US-Komitee jederzeit Inter-
pretationen für Vertragsklauseln vorgeben kann, die für Schiedsrichter verbindlich 
sein sollen, um ungewollte Interpretationen durch diese zu stoppen. Diese Regelung 



548      Thorsten Hippe 

gibt es bereits im Investitionskapitel von NAFTA (Freihandelsvertrag zwischen Ka-
nada, USA und Mexiko). Die Erfahrung damit ist aber eher ernüchternd, da ein Teil 
der Schiedsgerichte diese Vorgaben ignoriert oder fragwürdig auslegt (Krajewski 
2014a; van Harten 2014). Zudem erfordern die Vorgaben den Konsens aller Vertrags-
staaten, was Klarstellungen z.B. zum Umweltschutz erschwert, wenn z.B. marktradi-
kale Republikaner die US-Regierung stellen. 

Die neuralgische Frage bleibt, wie Schiedsrichter mit ihrer (Interpretations-)Macht 
umgehen werden: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass … Schiedsgerichte … 
den Standard der offensichtlichen Willkür im Einzelfall weit, ggf. deutlich weiter als 
es dem verfassungsrechtlichen Verständnis entsprechen würde, auslegen. (…) Anders 
als im nationalen Recht genügt eine extreme Außenseiterposition eines Schiedsge-
richts, um den Handlungsspielraum des Gesetzgebers nachhaltig zu beeinträchtigen, 
da diese Entscheidung keiner weiteren Kontrolle unterliegt.“ (Krajewski 2014b) 

Laut EU-Kommission soll ein EU-US-Komitee dennoch nur prüfen, ob die Einfüh-
rung einer Berufungsinstanz sinnvoll sein könnte. Weitere Informationen dazu fehlen. 
Derlei Versprechen stehen auch in anderen Investitionsabkommen, ohne dass sich 
viel getan hätte. 

Die EU-Kommission verzichtet zudem darauf, vor Anrufung der Schiedsgerichte 
(wie sonst im internationalen Recht) die Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs zu 
verlangen oder den Nachweis, dass das nationale Rechtssystem nicht vertrauenswür-
dig ist. Auch das Problem der Parallelklagen geht sie unzureichend an, da sie nur sol-
che Doppelklagen vor Gerichten ausschließt, die beide eine Entschädigung anstreben. 
Da viele nationale Gerichte keine Entschädigung, sondern die Rücknahme der staatli-
chen Maßnahme anordnen, wären solche Parallelklagen vor einem internationalen 
Schiedsgericht und nationalen Gericht weiter möglich (IISD 2014). 

Alle Prozesskosten soll laut EU-Kommission im Regelfall der Verlierer tragen. 
Ein Schiedsgericht darf aber davon abweichen, wenn es dies in einem Fall für „un-
reasonable“ hält. 

In punkto Transparenz der Verfahren stellt das Konzept der EU-Kommission eine 
Verbesserung dar: alle verfahrensleitenden Anträge, Schriftsätze inkl. der Anlagen 
und Anhörungen vor den Schiedsgerichten sollen öffentlich zugänglich sein. 

5. Alternativen 

Unter Juristen ist strittig, ob die Rechte ausländischer Investoren in den Rechtsstaa-
ten der EU und der USA sicher genug sind oder einer relevanten Gefahr nationalisti-
scher Diskriminierung unterliegen. Im ersten Fall kann man ein Investitionsabkom-
men in TTIP und CETA für unnötig halten. Im zweiten Fall kann man dieses für 
sinnvoll halten. Dann stellt sich aber die Frage, warum die EU-Kommission den In-
vestorenschutz nicht zielgenau auf das Problem, mit dem sie dessen Notwendigkeit 
begründet, zuschneiden will, d.h. auf die Diskriminierung ausländischer Investoren, 
sondern darüber hinausgehende Generalformeln wie „fair and equitable treatment“ 
(FET) etc. anstrebt, die das Potential haben, demokratisch legitimiertem (Verfas-
sungs-)Recht zuwiderzulaufen. Klodt (2014) schlägt daher für TTIP vor, Klagen vor 
globalen Schiedsgerichten nur zuzulassen, wenn ein ausländischer Investor gegen-
über inländischen Investoren vom Staat diskriminiert wird und die nationale Judika-
tive dies nicht verhindert. Generalformeln wie FET u.a. will Klodt streichen. Das wä-
re für TTIP und CETA ein sachgerechter Kompromiss und entspräche dem Subsidia-
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ritätsprinzip: die höhere politische Ebene wird nur dann und soweit tätig, wie die un-
tere Ebene keine angemessene Lösung findet. Das wäre kein Novum, da Investitions-
verträge mancher Länder kein FET vorsehen. 

Denkt man aber über TTIP hinaus an das Problem des Schutzes ausländischer 
Investoren in der ganzen Welt, sieht man aber, dass dies dafür womöglich keine was-
serdichte Lösung ist. So verfügt Deutschland über 134 Investitionsabkommen mit an-
deren Ländern, darunter Schwellen- und Entwicklungsländer. Es ist möglich, dass 
künftig multinationale Konzerne via Tochterunternehmen aus diesen Ländern, die in 
Deutschland investieren, den deutschen Staat verklagen – unter den in Kapitel 3 ge-
zeigten prekären Bedingungen. Selbst wenn man daher diese Verträge gemäß Klodts 
Vorschlag neu verhandeln könnte und wollte, um den Regulierungsspielraum des 
deutschen Staats zu sichern, würde sich dann das Problem ergeben, ob es genügt, 
deutsche Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern mit schwacher 
Rechtsstaatlichkeit nur gegen Diskriminierung zu schützen. Denn es mag sein, dass 
es in solchen Ländern keine vergleichbaren inländischen Unternehmen gibt oder ein 
Staat die Eigentumsrechte aller Unternehmen illegitim verletzt. Man kann nicht für 
deutsche Investoren in diesen Ländern Schutzstandards festlegen, die über Nicht-
Diskriminierung hinausgehen, aber Investoren aus diesen Ländern in Deutschland 
nur Anspruch auf Nicht-Diskriminierung gewähren. Das verstieße gegen das völker-
rechtliche Prinzip der Reziprozität (Schill 2014). 

Diese Überlegung ist auch deshalb wichtig, weil das zentrale Motiv der USA und 
EU für TTIP darin liegt, einen Präzedenzfall, einen globalen Standard zu schaffen für 
hohen Investitionsschutz, den sie dann auch in künftigen Verhandlungen mit Schwel-
len- und Entwicklungsländern durchsetzen können. So verhandelt die EU seit 2013 
ein Investitionsabkommen mit China. Es wäre diplomatisch schwierig, von China ho-
hen Investitionsschutz zu verlangen, wenn man in TTIP darauf verzichtet. 

Manche Kritiker wollen ganz auf Investitionsabkommen verzichten: deutsche Un-
ternehmen sollen sich durch gängige Privatversicherungen gegen das politische Risi-
ko in Schwellen- und Entwicklungsländern schützen. Das wäre volkswirtschaftlich 
aber nicht kostenlos, da Unternehmen die Versicherungskosten auf ihre Kunden um-
legen, mit gewissem Recht öffentliche Subventionen für Versicherungsbeiträge ein-
fordern o.ä. Das Problem illegitimer Staatsübergriffe gegen Eigentum würde monetär 
kompensiert, nicht kuriert. 

Kritische Reformer wie van Harten (2014) befürworten einen internationalen In-
vestitionsgerichtshof, dessen Richter unabhängig, öffentlich bestellt, fest entlohnt und 
dauerhaft angestellt wären, nicht als Anwalt arbeiten dürfen und breite Expertise im 
öffentlichen Recht besitzen. Zwingende Bedingung müsste dann auch sein, dass In-
vestoren dort nicht nur Staaten wegen Verletzung von Eigentumsrechten anklagen 
können, sondern dass Investoren dort oder vor einem anderen internationalen Gericht 
auch von Bürgern bei Verletzung von Menschen-, Arbeits- und Umweltrechten etc. 
auf Entschädigung verklagt werden können, falls ihre nationale Judikative so dys-
funktional ist, dass sie kein Recht bekommen. 

Doch auch ein internationaler Investitionsgerichtshof würde Urteile fällen, die 
verfassungsrechtliche Implikationen haben, und es ist möglich, dass es zu einem un-
beabsichtigten Kontrollverlust der Staaten gegenüber dem Gericht käme, denn auch 
unabhängige internationale Gerichte neigen dazu, eigenmächtig ihre Kompetenzen zu 
erweitern und autonome Rechtsfortbildung bis zur Vertragsumdeutung zu betreiben, 
was bestimmte politische Ideologien begünstigen kann (dazu Höpner 2011 am Bei-
spiel des Europäischen Gerichtshofs). Internationale Richter als Vertreter des Völker-
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rechts gehören oft einer epistemischen Community an, die von einer globalen Mission 
beseelt ist und dem Subsidiaritätsprinzip wenig Beachtung schenkt (ebd.). 

Kann man den Selbstermächtigungsdrang von Richtern einhegen? Juristen haben 
dazu unterschiedliche Ideen. Schill (2014) appelliert an den guten Willen der Schieds-
richter: sie sollen sich bei Abwägung privater Investorenrechte und öffentlicher Regu-
lierungsrechte in ihren Urteilen (freiwillig) fragen, wie nationale Verfassungsgerichte, 
der Europäische Gerichtshof u.ä. urteilen würden, auch wenn es nicht in den Ab-
kommen steht. Tams (2014) argumentiert dagegen, dass die Staaten selbst schuld sei-
en, wenn Schiedsrichter investorenfreundlich urteilen, da die Verträge falsch formu-
liert seien. Die Schiedsrichter könnten daher gar nicht anders urteilen als sie es tun. 

Führt man beide Ansätze zusammen, ergibt sich folgendes: Investitionsabkommen 
müssten die zwingende Vorgabe für Schiedsrichter enthalten, bei einem Streitfall zur 
Investition in einem Land private Eigentumsrechte und öffentliche Regulierungsrech-
te auf Basis der Verfassung dieses Landes abzuwägen statt auf Basis vager Klauseln 
wie „fair and equitable treatment“. Dies könnte das demokratische Selbstbestim-
mungsrecht der Völker schützen und zugleich Investoren Rechtsschutz vor einem in-
ternational-neutralen Forum geben. Doch das würde voraussetzen, dass Autokratien 
wie China ihre Verfassung zugunsten eines besseren Schutzes individueller Eigen-
tumsrechte ändern, was unwahrscheinlich ist. Zudem können Autokraten, die Inves-
toren enteignen wollen, eine rechtsstaatliche Verfassung zuvor rasch ändern. 

Unterm Strich bleibt ein Zielkonflikt: Wenn deutsche Investoren in Ländern mit 
hohem politischen Risiko wasserdichten Schutz vor (in)direkter Enteignung etc. haben 
sollen, muss sich aus Gründen völkerrechtlicher Reziprozität der deutsche Staat vor 
internationalen Gerichten dem Risiko aussetzen, für aus deutscher Sicht verfassungs-
gemäßen Regulierungen von ausländischem Eigentum zu Schadensersatz verurteilt 
zu werden. Und umgekehrt: Lehnt man letzteres ab, muss man akzeptieren, dass das 
Eigentum deutscher Investoren im Ausland nicht wasserdicht geschützt sein kann. 

6. Fazit 

Somit ist beim globalen Investitionsschutz das Spannungsverhältnis zwischen frikti-
onsloser ökonomischer Globalisierung und nationaler demokratischer Selbstbestim-
mung kaum in Gänze aufzulösen. Rodrik (2012) hat Ähnliches für die globale Han-
delspolitik gezeigt. Es gibt diverse Optionen zur Vermittlung der zwei Ziele, die aber 
alle das eine stärker auf Kosten des anderen begünstigen. Es liegt somit ein Interes-
sen- und Wertekonflikt vor, bei dem rational und fair denkende Bürger zu konträren 
Urteilen kommen können. Daher bedarf es schon vor dem Start von Verhandlungen 
zu Abkommen wie TTIP und CETA einer öffentlichen Diskussion mit offenem Aus-
gang über das Wie und Ob des Investorenschutzes. Die technokratische Geheimdip-
lomatie der EU-Kommission und der von ihr extrem beschränkte Zugang zu Verhand-
lungsdokumenten selbst für EU-Parlamentarier (Giegold 2014) sind damit unverein-
bar. 
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Sie lesen jetzt den fünften Beitrag zur Serie „Forschen in der Schule“; er befasst sich 
mit der Sekundäranalyse bereits erhobener sozialwissenschaftlicher Daten sowie mit 
der Frage, wie Ihre SchülerInnen Zugang zu solchen Daten finden können.  

Auch wenn es letztendlich wünschenswert wäre, dass Ihre SchülerInnen im Sozi-
alkundeunterricht mit Primärdaten (also mit eigens und selbst erhobenen Daten) ar-
beiten würden, wäre es doch gut zu wissen, wo man welche bereits vorliegenden Daten 
zu welchen Themen und zu welchen Fragestellungen abrufen kann. Egal ob es sich 
um Daten der amtlichen Statistik handelt oder um frei zugängliche Daten aus sozial-
wissenschaftlichen Studien – sie erneut zu bearbeiten und auszuwerten kann von 
großem Nutzen sein.  

Zum einen können Ihre SchülerInnen über die Sekundäranalyse einen eigenstän-
digen Zugang finden zu Forschungsergebnissen, die auf der Basis bereits vorliegender 
Daten erzielt und publiziert worden sind; sie können die Daten re-analysieren, die 
gewonnenen Forschungsergebnisse überprüfen oder sie aus einem anderen, eigenen 
Blickwinkel heraus kommentieren. Zum anderen können Ihre SchülerInnen bereits 
vorliegende Daten dazu verwenden, die eigenen, selbst erhobenen Primärdaten zu er-
gänzen oder sie zum Vergleich mit den eigenen Daten heranziehen.  

Was ist Sekundäranalyse? 

Von Sekundäranalyse sprechen wir dann, wenn die Daten, die wir auswerten möch-
ten, nicht von uns selbst erhoben worden sind, sondern von anderen Personen, die uns 
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oder der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit im Allgemeinen ihre Daten zur weiteren 
Auswertung zur Verfügung stellen. Im Gegensatz zur Primärforschung, bei der die Aus-
werterInnen selbst an der Konzeption einer Umfrage und der Entwicklung des ein-
gesetzten Fragebogens beteiligt gewesen sind, erhalten SekundäranalytikerInnen 
„fertige“ Datensätze. 

Daten, die zur Sekundäranalyse herangezogen werden, können sowohl aus Befra-
gungen wie auch aus amtlichen oder nicht-amtlichen Statistiken gewonnen werden2. 
Entscheidend ist, dass diese Daten frei zugänglich sind. 

Wozu nützt Sekundäranalyse? 

Zunächst einmal hat die sekundäranalytische Auswertung vorhandener Daten natür-
lich einen Selbstzweck: Sie können Ihre eigenen sozialwissenschaftlichen Fragestel-
lungen empirisch bearbeiten, ohne selbst Daten erheben zu müssen – vorausgesetzt, die 
zur Verfügung gestellten Daten sind zur Bearbeitung Ihrer Fragestellung geeignet. 

Darüber hinaus bietet die Sekundäranalyse aber – auch für Ihre schulischen Pro-
jekte – weitere durchaus interessante Möglichkeiten. Ihre SchülerInnen können die 
Daten nutzen, … 

 
‒ um sie mit ihren eigenen, selbst erhobenen Daten zum gleichen Thema zu verglei-

chen: Unterscheiden sich – als Beispiel – ihre Befragungspersonen in der Partei-
präferenz von Personen, die an einer bundesweiten Befragung teilgenommen und 
die gleichen Fragen beantwortet haben? 

‒ um zu prüfen, ob die Befragungspersonen in der eigenen Studie soziostrukturell 
vergleichbar sind mit den Befragten bereits durchgeführter anderer Studien im glei-
chen geografischen Raum; Beispiel: Ihre SchülerInnen befragen zu einem aktuellen 
lokalpolitischen Thema in der Stadt Worms und können anhand bereits vor-
liegender Daten prüfen, ob bzw. inwieweit ihre Befragungspersonen nach Alter, Ge-
schlecht und Schulbildung mit den Befragten der Referenzstudie übereinstimmen. 

‒ um zu prüfen, ob sie bei der Auswertung der zur Sekundäranalyse freigegebenen 
Daten zu den gleichen Ergebnissen kommen wie die Primärauswerter oder ob sie 
mit den gleichen Daten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen wären und 
schließlich 

‒ um die eigenen, selbst erhobenen Daten in einem umfassenderen inhaltlichen 
Kontext zu betrachten, indem sie durch Kombination der eigenen mit den zur Se-
kundäranalyse freigegebenen Daten ein bestimmtes Thema breiter und vertiefend 
behandeln können; Beispiel: Ihre SchülerInnen beschäftigen sich mit dem Thema 
„Integration von Personen mit Migrationshintergrund“ in Freiburg und können 
dazu auf eigene Daten und – fiktiv, sofern vorhanden – Daten der Universität 
Freiburg zugreifen. 

Welche Vor- und Nachteile hat Sekundäranalyse? 

Zunächst können wir alle Punkte, die gerade unter Nutzen der Sekundäranalyse ge-
nannt wurden, auch als deren Vorteile bezeichnen. Darüber hinaus bietet die Sekun-
däranalyse aber weitere, eher logistische oder pragmatische Vorteile, auch für Ihre 
SchülerInnen: 
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‒ Die Möglichkeit, auf vorhandene Datensätze zurückgreifen zu können, erleichtert 
Forschung und macht sie billiger, weil nicht jedes Mal neue Umfragen durchge-
führt werden müssen, wenn man Analysen durchführen möchte; geringer Auf-
wand und geringe Kosten – beides käme Ihren SchülerInnen sehr zugute. 

‒ Vorhandene Daten können von unterschiedlichen ForscherInnen (auch Ihren 
SchülerInnen) bearbeitet und dadurch intensiver genutzt werden; bei Ihren Schü-
lerInnen kann man das auch unter dem Aspekt der Ausbildung sehen, wenn Sie 
unterschiedlichen SchülerInnen die gleichen Daten zu Verfügung stellen und 
dann prüfen, ob die richtigen Auswertungsverfahren genutzt und unterschiedliche 
SchülerInnen-Gruppen übereinstimmende Ergebnisse erzielen. 

‒ Daten, die zur Sekundäranalyse freigegeben werden, sind normalerweise fehler-
bereinigt, zumindest wenn man sie aus den Archiven seriöser Forschungseinrich-
tungen bezieht; hier sei vor allem auf GESIS, das Leibniz-Institut für Sozialwis-
senschaften, verwiesen3, insbesondere auf dessen Arbeitsbereich „Datenarchiv für 
Sozialwissenschaften“ in Köln4.  
 

Wo Sonne ist, ist auch Schatten. Natürlich hat die Sekundäranalyse auch ihre Nach-
teile: 

 
‒ Zunächst einmal muss man die richtigen Daten finden; dazu muss man auch wis-

sen, wo man zu suchen hat. Und natürlich nützt das alles nur dann, wenn die Da-
ten auch für die (wissenschaftliche) Öffentlichkeit freigegeben sind. 

‒ Die NutzerInnen der Daten haben im Normalfalle keinen Einfluss auf ihr Zu-
standekommen. Sie müssen mit den Daten arbeiten, die vorhanden sind. 

‒ Wir müssen uns bei der Definition unserer Forschungsfrage beschränken auf die 
Möglichkeiten, die vorliegende Datensätze bieten, und wir müssen damit leben 
können, dass wir nur solche Forschungsfragen bearbeiten können, deren Operati-
onalisierung in den vorgegebenen Fragebogen erfolgt ist.  
 

Das heißt ganz allgemein gesprochen: Wir sind darauf angewiesen, dass wir in den 
Daten finden, was wir brauchen, und wir müssen die Datensätze nach Verwertbarem 
durchsuchen. Das bedeutet auch, dass wir keinen Einfluss haben auf Fehler oder Un-
genauigkeiten in den Daten, weil wir deren Zustandekommen ja nicht kontrollieren 
konnten, wie wir das bei eigenen, von uns selbst erhobenen Daten können. 

Datenquellen für die Sekundäranalyse 

Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Ihre SchülerInnen Zugang zu Daten 
für die sekundäranalytische Auswertung bekommen können, wollen wir erst mal den 
Versuch wagen, einen Überblick zu geben über Datenquellen, auf die Ihre SchülerIn-
nen zugreifen und Datensätze, mit denen Ihre SchülerInnen Auswertungen zu sozial-
wissenschaftlichen Fragestellungen vornehmen können. Wir schicken gleich voraus, 
dass die folgende Darstellung keineswegs vollständig ist – sicher gibt es weitere, hier 
nicht genannte Datenquellen für Sekundäranalysen, aber die folgenden Quellen bil-
den doch einen guten Ausgangspunkt für die Suche nach sozialwissenschaftlichen Da-
ten. Wir beschränken uns dabei auf Daten, die sich auf die Bundesrepublik Deutsch-
land oder regionale Untereinheiten derselben beziehen.5 Wir unterscheiden zwischen 
statistischen Aggregatdaten, prozessproduzierten Mikrodaten und Umfragedaten. 
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Statistische Aggregatdaten (auch Makrodaten genannt), sind Daten, die eine Vielzahl 
von Einzelbeobachtungen (auch Mikrodaten genannt) zusammenfassen. Hierzu zäh-
len etwa das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Arbeitslosenquote in Stuttgart oder das 
durchschnittliche Haushaltseinkommen in Konstanz. Wir können bei statistischen 
Aggregatdaten nicht auf die Ausgangsdaten zurückgreifen, d.h. wir wissen nicht, wel-
cher Haushalt in Konstanz welches Einkommen hat, wir erhalten nur gebündelte In-
formationen (Durchschnittswerte, Verteilungen in Einkommensgruppen, etc.), also 
aggregierte Daten. 

 
Prozessproduzierte Mikrodaten sind zumeist im Rahmen von Verwaltungshandeln 
entstandene Daten der öffentlichen Verwaltungen, aber auch Daten aus Wirtschafts-
unternehmen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie im Regelfalle nicht zum Zwecke wissen-
schaftlicher Bearbeitung erhoben werden, sondern eben im verwaltungsmäßigen oder 
unternehmerischen Arbeitsablauf. 

 
Unternehmerische Daten enthalten oft wettbewerbsrelevante Informationen und 
werden von daher zumeist nicht öffentlich zugänglich gemacht; wollen Sie mit solchen 
Daten arbeiten, müssen Sie sich mit den Unternehmen auseinandersetzen, welche die 
Verwendung der Daten – wenn überhaupt – zumeist nur unter restriktiven Nutzungs-
bedingungen erlauben. Mit Daten aus öffentlichem Verwaltungshandeln ist das leich-
ter, weil viele dieser Daten – wie statistische Aggregatdaten auch –  über statistische 
Ämter, das Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung (IAB) oder die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) frei zugänglich sind – allerdings auch hier fast ausnahmslos 
nur unter sehr restriktiven Bedingungen. 

 
Umfragedaten schließlich (auch als Mikrodaten bezeichnet) liefern Informationen zu 
einzelnen Beobachtungseinheiten, etwa zu Privathaushalten und Betrieben, vor allem 
aber – und für schulische Arbeiten vielleicht am bedeutendsten – zu Verhalten, Ein-
stellungen, Wertorientierungen sowie strukturelle Daten (Alter, Geschlecht, Schulbil-
dung etc.) von Einzelpersonen. 

Gegenüber aggregierten und prozessproduzierten Daten haben Umfragedaten den 
entscheidenden Vorteil, dass sie Analysen bis hin auf die Ebene von Individualeinhei-
ten (sofern deren Anonymität durch geeignete Anonymisierungsverfahren sicherge-
stellt ist) und darüber hinaus die Bearbeitung der Daten auf die speziellen Fragestel-
lungen Ihrer schulischen Arbeiten hin ermöglichen.  

Nun, da wir wissen, welche Institutionen uns Daten zur sekundäranalytischen 
Auswertung liefern, stellt sich die Frage, wie wir – als SchüIerInnen und LehrerInnen 
– Zugang zu diesen Daten finden können. Wir wollen uns dabei schwerpunktmäßig 
mit dem Zugang zu Umfragedaten beschäftigen, die beiden anderen Datenquellen nur 
kurz streifen. 

Zugang zu Daten 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit betrachten wir im Folgenden Möglichkeiten, wie 
Ihre SchülerInnen Zugang zu Daten finden können; der Schwerpunkt der Darstellung 
liegt – wie gesagt – auf dem Zugang zu Umfragedaten. 
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A) Zugang zu statistischen Aggregatdaten 

Beginnen wir mit dem Zugang zu statistischen Aggregatdaten. Suchen Sie statisti-
sche Aggregatdaten, werden Sie bei den Statistischen Ämtern des Bundes und der 
Länder, bei Städten, Gemeinden und Landkreisen fündig. Dort erhalten Sie Daten zu 
ganz unterschiedlichen sozioökonomischen Bereichen wie z.B. Gesundheit, Wohnen, 
Bildung, Wahlen oder Sozialleistungen. 

Die wichtigste Quelle für bundesweite Daten dieser Art ist das Statistische Bun-
desamt (Destatis)6: Hier finden Sie ein riesiges Angebot an Informationen aus den Be-
reichen Gesamtwirtschaft und Umwelt, Wirtschaftsbereiche, Gesellschaft und Staat. 
Neben diesen bundesweit abbildenden Informationen finden Sie darüber hinaus Regi-
onaldaten und diverse Indikatoren, z.B. Konjunkturindikatoren oder Indikatoren zur 
nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, in ver-
schiedenen Datenbanken (z.B. GENESIS-online oder der Regionaldatenbank Deutsch-
land) tiefgegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik abzurufen. Und schließlich fin-
den Sie über die oben genannten Web-Seiten Möglichkeiten zum Abruf einer Vielzahl 
von Publikationen, aus denen wir Ihnen z.B. den „Datenreport“, zuletzt in der Fas-
sung von 2013 vorgelegt7, wärmstens empfehlen können. Und was besonders für 
SchülerInnen von Bedeutung sein wird: Die meisten der vom Statistischen Bundes-
amt angebotenen Leistungen sind (teilweise nach Registrierung als NutzerIn) kosten-
frei direkt über das Internet zu beziehen. 

Gehen wir eine Stufe „zurück“, auf Landesebene. Es gibt in Deutschland vierzehn 
Statistische Landesämter8, die dem Statistischen Bundesamt vergleichbare Informa-
tionen anbieten, eben nur auf der Ebene des jeweiligen Landes. Eine Übersicht über 
die Statistischen Landesämter finden Sie unter https://www.destatis.de/DE/Presse 
Service/ Adressbuch/National.html. Von dieser Seite aus gelangen Sie direkt auf die 
Web-Seiten der Ämter und können sich dort über die Leistungen und Angebote in-
formieren. 

Darüber hinaus gibt es ein gemeinsames Angebot der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder, das Sie unter http://www.statistikportal.de/statistik-portal/ 
LinksUebersicht.asp finden. Über dieses Statistik-Portal haben Sie Zugriff auf natio-
nale und internationale Aggregatdaten zu den unterschiedlichsten Themen und Fra-
gestellungen. Und Sie werden auch auf Angebote anderer Einrichtungen geleitet, z.B. 
der Deutschen Bundesbank oder des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). 

Und zu guter Letzt: Statistische Aggregatdaten für Städte, Gemeinden und Land-
kreise finden Sie auf deren Webseiten oder über das Regionaldatenangebot der Statisti-
schen Landesämter, am Beispiel von Rheinland-Pfalz über die Seite http://www.statistik 
.rlp.de/regionaldaten/. 

B) Zugang zu prozessproduzierten Mikrodaten 

Prozessproduzierte Mikrodaten werden ebenfalls über die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder zugänglich gemacht, aber auch über das bereits genannte In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), über die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) oder die Deutsche Bundesbank. Zumeist erfolgt der Datenzugang über insti-
tutseigene „Forschungsdatenzentren“.  

Die Daten, die hier angeboten werden, können allerdings nur unter eher restrikti-
ven Bedingungen genutzt werden, sind zumeist kostenpflichtig und werden aus-

https://www.destatis.de/DE/Presse
http://www.statistikportal.de/statistik-portal/
http://www.statistik
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schließlich WissenschaftlerInnen zur Verfügung gestellt, die sie nur auf begründeten 
Antrag erhalten.  

Von daher ist diese Form der Datenbereitstellung der Vollständigkeit halber hier 
mit angeführt, für Ihre schulischen Projekte dürften die Daten aber fast ausnahmslos 
nicht abrufbar und damit irrelevant sein. 

C) Zugang zu Umfragedaten 

Umfragedaten sind Mikrodaten, die im Normalfalle datenschutzrechtlich sensibel 
sind, weil sie eben Informationen über Individuen enthalten, die bei mangelnder 
Anonymisierung im Prinzip identifizierbar sein könnten. Von daher haben sich die 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften schon sehr früh daran gemacht, Umfragedaten 
in eigens eingerichteten Archiven und später dann in Forschungsdatenzentren zu 
sammeln und für die wissenschaftliche Nutzung aufzubereiten.  

Für Deutschland sind vor allem diejenigen Forschungsdatenzentren von Bedeu-
tung, die vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)9 akkreditiert sind; aus 
der Vielzahl dieser Forschungsdatenzentren10 wollen wir im Folgenden einige vorstel-
len, bei denen auch Daten für schulische Projekte abgerufen werden können.11 Wir 
konzentrieren uns dabei auf sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Daten. 

Der Mikrozensus 

Der Mikrozensus12 ist eine repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statis-
tik in Deutschland, bei der – seit 1957 – jährlich ein Prozent der Bevölkerung per Zu-
fall ausgewählt und befragt wird. Der Mikrozensus stellt Daten zur Bevölkerungs-
struktur und zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung zur Verfügung, 
unter anderem zu Familie und Lebenspartnerschaften, zu Arbeitsmarkt und Erwerbs-
tätigkeit, zu Beruf und Ausbildung. 

Die Daten des Mikrozensus sind an sich WissenschaftlerInnen vorbehalten, die 
sie gegen Gebühr und unter Beachtung der Nutzungsbedingungen13 auswerten kön-
nen. Allerdings, und das macht den Mikrozensus auch für SchülerInnen interessant, 
gibt es sog. „Campus-Files“ aus den Bereichen Sozialstatistik, Wirtschaftsstatistik, 
Finanz- und Steuerstatistik sowie Agrar- und Umweltstatistik, die speziell für Lehr- 
und Übungszwecke erstellt worden sind. Die Campus-Files können per Download aus 
dem Internet oder gegen geringes Entgelt auf CD oder DVD bezogen werden.14 Aller-
dings: Für tiefer gehende Analysen sind die Campus-Files aufgrund der starken In-
formationsreduktion in der Regel nicht geeignet. Und: Sie müssen, um mit Campus-
Files zu arbeiten, natürlich auf gängige sozialwissenschaftliche Analyseprogramme 
wie SPSS oder STATA zugreifen können. 

Neben den Campus-Files stellen die Forschungsdatenzentren des Bundes und der 
Länder einer breiten Öffentlichkeit, damit also auch Ihnen, „public use files“ (PUF) 
zur Verfügung. Public use files enthalten absolut anonymisierte Mikrodaten; auf-
grund der Anonymisierung sind allerdings nur ausgewählte Merkmale enthalten. 
Fachlich tief gegliederte Merkmale werden in der Regel aggregiert. Tiefere räumliche 
Auswertungen können auf der Basis von Public-Use-Files meist nicht vorgenommen 
werden. Und: Die Nutzung von public use files ist kostenpflichtig.15 Sie erhalten die 
Daten auf CD oder DVD, die Preise dafür liegen im Schnitt bei etwa 250 Euro.16  
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Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 
(ALLBUS) 

Die zweifellos interessanteste Datenquelle für sozialwissenschaftliche Sekundärana-
lysen, die öffentlich zugänglich ist, ist die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozi-
alwissenschaften (ALLBUS). Der ALLBUS wird seit 1980 von GESIS, dem Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften (respektive dessen Teil-Vorgängerinstitut ZUMA, 
dem „Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen“ in Mannheim) in Kooperation 
mit der sozialwissenschaftlichen Profession durchgeführt. Der ALLBUS erfasst seit 
dieser Zeit mit zweijährlich durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsumfragen 
Meinungen, Einstellungen, Verhalten und Sozialstruktur der deutschen Bevölkerung. 

Themenschwerpunkte der bisherigen ALLBUS-Umfragen waren unter anderem 
Bildung und Kulturfertigkeiten, Einstellungen gegenüber ethnischen Gruppen in 
Deutschland, Einstellungen zum politischen System und politische Partizipation, 
Freundschaftsbeziehungen, Religion und Weltanschauung, Sanktionen und abwei-
chendes Verhalten oder soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat.17  

Das komplette Leistungsangebot, das der ALLBUS zur Verfügung stellt, finden 
Sie unter http://www.gesis.org/allbus/allbus-home/. Von dieser Seite ausgehend öffnet 
sich Ihnen die ALLBUS-Welt. Sie können dort allgemeine Informationen zu diesem 
Umfrageprogramm abrufen und die inhaltlichen Schwerpunkte kennenlernen, Sie er-
fahren dort alles über jede einzelne Umfrage seit 1980, Sie können in Codebüchern 
und Fragetexten gezielt nach Themen suchen, die Sie interessieren, und Sie haben 
auch die Möglichkeit, für Sie relevante Literatur zu recherchieren, die auf der Basis 
von ALLBUS-Daten erstellt worden ist. 

Vor allem aber: Sie können von dieser Seite ausgehend auf die Fragebogen aller 
ALLBUS-Umfragen zugreifen, auf die Methodenberichte zur Vorbereitung und 
Durchführung der Befragungen, und – am wichtigsten – Sie können von hier aus di-
rekt online die Daten der ALLBUS-Umfragen abrufen. Bei nicht-kommerzieller Nut-
zung – und das trifft auf Ihre schulischen Projekte zu – können Sie die Daten direkt 
und kostenfrei downloaden (Sie müssen sich nur registrieren lassen), für die Erstel-
lung und Zusendung einer Daten-DVD wird Ihnen ein Betrag von derzeit 25 Euro in 
Rechnung gestellt. Für diesen Betrag erhalten Sie einen kompletten Satz aller ver-
fügbaren Datensätze (SPSS, STATA, portable) und Dokumentationsmaterialien aus 
den Haupterhebungen sowie die neuesten Replikationsreihen in der ALLBUS-Kumu-
lation. 

GESIS ‒ Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 

GESIS bietet nun nicht nur den ALLBUS als Quelle für sozialwissenschaftliche Se-
kundäranalysen an, sondern darüber hinaus auch Zugang zu anderen Mikrodaten. 

Das Datenforschungszentrum Wahlen bei GESIS stellt Daten zu Studien zur Ver-
fügung, die im Zusammenhang mit Bundes- und Landtagswahlen in Deutschland 
durchgeführt worden sind, unter anderem Studien zu den Bundestagswahlen seit 
1949, den DeutschlandTrend (seit 2008), das Politbarometer (seit 1977) oder Studien 
zu Landtagswahlen (seit 1962). Diese Daten liegen in verschiedenen nutzerfreundlich 
aufbereiteten Versionen vor und stehen unmittelbar nach ihrer Aufbereitung und Do-
kumentation allen Interessenten in Forschung und Ausbildung zur Verfügung.18   

http://www.gesis.org/allbus/allbus-home/
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Wie beim ALLBUS können Sie auch hier die Daten nach Registrierung kostenfrei 
downloaden oder gegen eine geringe Gebühr (für die Standardversion in der Regel 50 
Euro für nicht-akademische Nutzer, 25 Euro für Studierende) auf DVD beziehen. 

Welche Daten GESIS darüber hinaus anbietet, ob Sie als Personen außerhalb 
akademischer Kontexte die Daten erhalten und was Sie dafür bezahlen müssen, er-
fahren Sie über das Angebot des GESIS-„Datenservice für Sekundäranalysen“: Im 
GESIS-Datenarchiv lagern derzeit über 5000 Studien zu sozialwissenschaftlichen 
Fragestellungen, die für Sekundäranalysen zur Verfügung stehen. Ausgangspunkt ist 
hier die Seite http://www.gesis.org/?id=121.19  

Zur gezielten Suche nach Studien oder Thematiken, die Sie interessieren, nutzen 
Sie den Datenbestandskatalog DBK; er enthält Studienbeschreibungen zu allen im 
Datenarchiv langfristig gesicherten Studien. Sie können darin Studien recherchieren 
und die Daten zu Studien für die Sekundäranalyse downloaden oder bestellen. 

Beenden wir an dieser Stelle den Abschnitt über Zugang zu Umfragedaten. Wie 
schon angedeutet ist die Auswahl, die wir hier vorgenommen haben, nicht „repräsen-
tativ“ und nicht vollständig. Es ging vor allem darum, Quellen und Institutionen zu 
benennen, die für eine breitere Öffentlichkeit Studien und Daten zur Verfügung stel-
len. Andere Anbieter kostenfreier Daten wären z.B. das Forschungsdatenzentrum des 
Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA)20, welches Daten des Deutschen Al-
terssurveys (DEAS) und des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS) für nicht-gewerb-
liche Zwecke zur Verfügung stellt. Datenquellen wie das Sozioökonomische Panel 
(SOEP)21 oder das Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit (BA) im 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung22 richten sich dagegen ausschließlich 
an wissenschaftliche Nutzer, sind oft nicht kostenfrei und unterliegen restriktiven 
Zugangsbedingungen – für Sie deshalb nicht interessant. 

Zum Schluss 

Soweit der kurze Überblick über die Möglichkeiten und Einschränkungen der sekun-
däranalytischen Vorgehensweise und den Zugang zu Daten für die Sekundäranalyse. 
Im nächsten Beitrag wollen wir uns wieder rückbesinnen auf den eigentlichen 
Schwerpunkt dieser Artikelserie, nämlich die Durchführung von Umfrageprojekten 
im Rahmen schulischer Forschungsarbeiten. Wir werden uns dann mit Arten von Be-
fragungen und Befragungstechniken beschäftigen, also mit der Frage, auf welche Ar-
ten und Weisen SchülerInnen zu Daten kommen, wenn sie primäranalytisch arbeiten 
wollen, also mit eigenen, eigens zur Beantwortung ihrer eigenen Fragestellungen er-
hobenen Daten. Dabei werden wir die unterschiedlichen Befragungsarten und Befra-
gungstechniken vorstellen und diskutieren. Wie sehen diese Verfahren aus, wodurch 
kennzeichnen sie sich, wann wenden wir welches Verfahren an? 

Anmerkungen 
 
1  Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und für Vorschläge zur seiner Verbesserung 

danke ich Ruth Holthof, Studienrätin im Fach Sozialkunde am Eleonoren-Gymnasium in 
Worms. 

2  Bei letzteren handelt es sich im Regelfall um „prozessproduzierte Daten“ (siehe Porst 2014: 
414). 

http://www.gesis.org/?id=121.19
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3  http://www.gesis.org/ 
4  http://www.gesis.org/das-institut/wissenschaftliche-abteilungen/datenarchiv-fuer-

sozialwissenschaften/ 
5  Natürlich gibt es auch jede Menge frei zugänglicher Daten aus anderen Ländern oder über 

unterschiedliche Länder vergleichend; die dürften aber im Normallfalle für schulische Ar-
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9  Siehe http://www.ratswd.de/ 
10  Siehe http://www.ratswd.de/forschungsdaten/fdz 
11  Die Auswahl der Forschungsdatenzentren, die näher vorgestellt werden, erfolgt mit einer 

gewissen Beliebigkeit und ist eher Folge der institutionellen Einbindung und professionel-
len Orientierung des Autoren.   

12  Siehe https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/  
Mikrozensus.html 

13  http://www.forschungsdatenzentrum.de/nutzungsbedingungen.asp 
14  Sie finden die Campus-Files unter http://www.forschungsdatenzentrum.de/campus-file.asp. 
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asp#p_puf. 
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Bundesamtes am 6. Oktober 2014 
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ter http://www.gesis.org/allbus/allbus-inhalte/schwerpunktthemen/. 
18  Ausführliche Informationen zu den Umfrageprogrammen finden Sie ausgehend von der Sei-

te http://www.gesis.org/wahlen/wahlen-home/. 
19  Benutzungsordnung und Kostenübersicht für den GESIS-Datenservice finden Sie auf den Sei-

ten http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/benutzungsordnung/ 
und http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/gebuehrenordnung/ 

20  http://www.dza.de/fdz.html 
21  http://www.diw.de/de/soep 
22  http://fdz.iab.de/ 
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Wie geht es mit der FDP weiter? 

Eckhard Jesse 
 
 
 
 
 

1. Überraschende Entwicklung 2013 

Womit kaum einer gerechnet hatte, trat bei der Bundestagswahl 2013 ein: ein Desas-
ter für die FDP. Vermochte sie 2009 noch 14,6 Prozent zu erzielen, so verlor sie dies-
mal zwei von drei Wählerstimmen. Dem besten Ergebnis in ihrer Geschichte folgte 
das schlechteste. Aber nicht nur das: Mit 4,8 Prozent scheiterte sie zum ersten Mal 
bei Bundestagswahlen an der Fünfprozentklausel. Ein Novum: Eine kleine Koalition 
wurde nach einer Legislaturperiode abgewählt. Damit kam eine Fortsetzung des 
schwarz-gelben Bündnisses arithmetisch nicht mehr in Frage.1 Hätte die Union 0,2 
Prozent der Stimmen weniger und die FDP 0,2 Prozent mehr erhalten, wäre eine 
Mehrheit für ein „bürgerliches“ Bündnis erreicht worden.  

Der politische Liberalismus ist eine Ideenströmung, die die Freiheit des Individu-
ums – im Gegensatz zum Kollektivismus – in den Vordergrund rückt, bezogen auf die 
ökonomische, die rechtsstaatliche und die kulturelle Sphäre. In der deutschen Partei-
engeschichte war der Liberalismus organisatorisch gespalten, in eine mehr wirt-
schaftsliberale und eine mehr sozialliberale Strömung. Diese Spaltung wurde nach 
1945 zwar organisatorisch überwunden, doch blieben die unterschiedlichen Strömun-
gen erhalten, jetzt in einer Partei. Friedrich August von Hayek (1899-1972) und Wil-
helm Röpke (1999-1966) gehörten zu den führenden Repräsentanten zumal des öko-
nomischen Liberalismus, der weit über die FDP hinausreichte.2 

Zwei Fragen stehen im Vordergrund des Essays: Wird die FDP scheitern? Und ge-
rät damit auch die Idee des Liberalismus für die nächste Zeit in eine Krise? Als Krite-
rium für das Scheitern der FDP gilt ein erneutes Scheitern bei der nächsten Bundes-
tagswahl an der Fünfprozenthürde, als Kriterium für das Scheitern des Liberalismus 
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ein Verzicht der anderen Parteien, sie in ihrer Programmatik und in der Praxis ver-
stärkt aufzugreifen. Ist das erste Kriterium gut fassbar, gilt dies für das zweite weni-
ger klar. Selbstverständlich wird sich die Partei der Liberalen nicht auflösen, und das 
nicht völlige Verschwinden der liberalen Idee liegt auf der Hand. Die Frage ist nur: 
Welche Relevanz kommt ihr zu?  

Vier Varianten bieten sich an: (1) Sowohl die FDP als auch der liberale Gedanke 
ist weiterhin von Bedeutung; (2) die FDP wird wieder stärker, nicht aber die Idee des 
Liberalismus; (3) diese erhält Zulauf, ohne dass die FDP davon profitiert; (4) weder 
die FDP noch der Liberalismus vermag zu reüssieren. Strukturelle und situative Fak-
toren spielen bei allen vier Szenarios eine Rolle. Insofern sind die nachfolgenden 
Überlegungen nicht frei von einem Gran an Spekulation, da die weitere Entwicklung 
von zahlreichen Faktoren abhängt, etwa personellen Der Übertritt eines führenden 
CDU-Politikers wie Friedrich Merz wäre ein positives Signal für die Liberalen, der 
Rücktritt des Vorsitzenden Christian Lindner ein Debakel. Freilich spricht weder viel 
für das eine noch für das andere Szenario. 

2. Gegenwärtige Entwicklung 

Das Scheitern der FDP 2013 basierte auf mannigfachen Gründen. Zum einen hatte 
die FDP nach der Bundestagswahl 2009 schwere Fehler gemacht. Fixiert auf Steuer-
senkung, war sie auf anderen Gebieten nicht sonderlich präsent. So kritisierte sie die 
Haftung für die Schulden anderer Länder nur halbherzig, und die Justizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger konnte weder bei der Kritik an der Vorratsda-
tenspeicherung noch bei der Kritik an den Aktivitäten der NSA nachhaltige Akzente 
setzen. Die FDP hatte sich schnell das negative Image einer Klientelpartei erworben. 
Personelle Wechsel an der Spitze gingen nicht einher mit strukturellen inhaltlichen 
Änderungen. Die folgende Konstruktion rief, milde formuliert, öffentliches Erstaunen 
hervor: Zur Bundestagswahl 2013 gab es neben dem Parteivorsitzenden Philipp Rös-
ler einen „Spitzenkandidaten“ Rainer Brüderle. Der bisweilen etwas markig-nass-
forsch auftretende Guido Westerwelle, der frühere Vorsitzende, erwies sich als ein gu-
ter Oppositionspolitiker und als ein weniger guter Regierungspolitiker. Sein Wort von 
der „spät-römischen Dekadenz“ empfanden viele Wähler als eine nicht hinnehmbare 
Provokation. Die enge Bindung an die Union dürfte schwerlich ein Fehler gewesen 
sein (wohl aber die gewisse Distanz der Union gegenüber der FDP), denn die Libera-
len schnitten in der Vergangenheit meistens immer dann schwach ab, wenn sie sich 
um eine klare Koalitionsaussage herumdrückten (wie etwa 1957, 1969 und 2002)3, 
wobei weitere Faktoren wie das Auftreten der Konkurrenz eine Rolle spielten. Aller-
dings wirkte ihre Rolle als reine „Funktionspartei“ 2013 nicht überzeugend, da eine 
liberale Identität auf vielen Politikfeldern (z.B. Demographie; Digitalisierung; Kli-
mawandel) allenfalls schwach erkennbar war. Wie gering die Stammwählerschaft der 
FDP gewesen ist, zeigt etwa der niedrige Erststimmenanteil von 2,4 Prozent (halbier-
ter Zweitstimmenanteil). 

Zum anderen hatten es ihr die Gegner schwergemacht, nicht nur die Oppositions-
parteien (die Häme nach Bekanntgabe der Wahltagsbefragungen fiel heftig aus) und 
ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Meinung (für manche Medien war die FDP als 
Kraft des als kalt geltenden „Neoliberalismus“, des „Turbokapitalismus“, eine Art 
Prügelknabe), sondern auch die Union, der größere Koalitionspartner, frustriert über 
das vergleichsweise schlechte Ergebnis 2009, ließ kaum eine Profilierung zu (Philipp 
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Rösler erzwang allerdings die Kandidatur Joachim Gaucks für das Amt des Bundes-
präsidenten), nicht in der Außenpolitik durch die dominierende Rolle der Kanzlerin, 
nicht in der Finanzpolitik durch Minister Wolfgang Schäuble, der einen strikten Anti-
Steuersenkungskurs fuhr und damit die Strategie der FDP ins Leere laufen ließ. Und 
manche Entscheidung wurde der Union zugeschrieben, so die Aussetzung der Wehr-
pflicht durch Verteidigungsminister Guttenberg, obwohl die FDP schon länger deren 
Abschaffung gefordert hatte. Das wenig selbstbewusste Werben um Zweitstimmen in 
der Woche vor der Bundestagswahl nach dem Scheitern der Partei in Bayern an der 
Fünfprozentklausel schreckte potentielle Wähler eher ab. Ebenso trug das geänderte 
Wahlsystem – Überhangmandate werden erstmals durch Ausgleichsmandate ausgegli-
chen – zum Scheitern der FDP an der Fünfprozenthürde bei. Schließlich war so der Reiz 
für ein Stimmensplitting deutlich geringer geworden, ließen sich doch nunmehr keine 
Überhangmandate herbeiführen. Das war ein wesentliches Motiv von Wählern aus dem 
Umfeld von Union und FDP für ein Stimmensplitting, unabhängig davon, dass sich 
dadurch in der Regel gar kein Überhangmandat erzielen ließ.  

Dass die führenden Politiker der FDP nach dem Scheitern bei der Bundestags-
wahl ihre Posten niederlegten, war unvermeidlich, doch mussten sie auch gleich als 
Lobbyisten tätig sein, wie die früheren Minister Daniel Bahr (als Generalbevollmäch-
tigter der Allianz Private Krankenversicherung) und Dirk Niebel (beim Rüstungskon-
zern Rheinmetall AG)? Zum einen hat das ein Geschmäckle, zum andern wäre ein Zu-
rück in die zweite Reihe glaubwürdiger gewesen, zumal die FDP gegen Versorgungs-
mentalität zu Feld zieht. Ist der Vorsitzende Philipp Rösler für das Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos tätig, so haben sich Köpfe wie Rainer Brüderle und Guido Westerwelle 
ebenso aus der aktiven Politik zurückgezogen.  

Die FDP gilt als ausgesprochene „Regierungspartei“. Bis zur Bundestagswahl 
2013 war sie diejenige politische Kraft, die am häufigsten in der Bundesregierung ver-
treten war, meistens mit der Union (1949-19564, 1961-1966, 1982-1998, 2009-2013). 
Umso gravierender ist der Einbruch bei der letzten Wahl. Die FDP, früher wegen des 
zuweilen schlechten Abschneidens bei Landtagswahlen als „Dame ohne Unterleib“ ti-
tuliert, hatte verheerende Niederlagen bei Landtagswahlen kassiert (so zwischen 
1991 und 1994 und im Jahre 1999), sich aber wieder „aufgerafft“, nicht zuletzt wegen 
ihrer tragenden bundespolitischen Rolle. Das ist nun anders ‒ jetzt muss der Auf-
schwung aus den Ländern kommen. Selbst Anhänger der Liberalen räumen ein, die 
Existenz der FDP als parlamentarische Kraft im Bund stehe auf dem Spiel.5 

Das Abschneiden im Jahr nach der Bundestagswahl fiel noch deprimierender für 
die Partei aus. Der „Wahlkalender“ meinte es nicht gut mit den Liberalen. Bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament erreichten sie lediglich 3,4 Prozent (2009: 11,0 
Prozent), obwohl die Fünfprozentklausel weggefallen war. Der Niedergang setzte sich 
fort: bei den drei Landtagswahlen in den neuen Bundesländern im Spätsommer 2014. 
In Sachsen, wo sich die Liberalen unter Holger Zastrow von der als konturlos emp-
fundenen Bundespartei stark abgrenzten („Sachsen ist nicht Berlin“) kam sie auf 3,8 
Prozent (2009: 10,0 Prozent), in Thüringen bloß auf 2,5 (2009: 7,6 Prozent) und in 
Brandenburg gar nur auf 1,5 Prozent (2009: 7,2 Prozent). Die Selbstironie im Wahl-
kampf – in Brandenburg: „Kein Sau braucht die FDP“; in Thüringen: „Wir sind dann 
mal weg“ – verfing nicht.  



566      Eckhard Jesse 

3. Vier Entwicklungsszenarien 

Dem ersten Szenario (Erfolg der FDP, Erfolg des Liberalismus) liegt die Annahme zu-
grunde, die FDP werde wieder Fuß fassen und die Idee des Liberalismus gedeihen. 
Das könnte dann der Fall sein, wenn sie vor der nächsten Bundestagswahl einen 
spektakulären Erfolg bei einer Landtagswahl „einfährt“, bedingt z.B. durch den öf-
fentlich wahrgenommenen „Stillstand“ der Großen Koalition, verursacht z.B. durch 
enge Zusammenarbeit von Politikern der Union mit denen der FDP6 oder auch durch 
Avancen der SPD und der Grünen. Und die Idee des Liberalismus ließe sich u.a. dann 
wieder mit Leben erfüllen, nähmen Paternalismus und Protektionismus im Bereich 
der (Wirtschafts-)Politik überhand. 

Der Erfolg der FDP vermag den liberalen Gedanken zu fördern wie umgekehrt 
dessen Reüssieren der Partei des Liberalismus hilft. Dafür muss sich in Teilen der Öf-
fentlichkeit die Auffassung durchsetzen, es sei notwendig, die Ideen des Liberalismus, 
die auf Freiheit, Subsidiarität und Eigenverantwortung basieren, stärker zu propa-
gieren. Die negative Konnotation des Begriffs „Neoliberalismus“ steht dem gegenwär-
tig entgegen. 

Das zweite Szenario (Erfolg der FDP, Misserfolg des Liberalismus) läuft darauf 
hinaus, dass die FDP auf Kosten des liberalen Gedankens Fahrt aufnimmt. Sie ge-
winnt Stimmen gerade deshalb, weil ihr Kurs sich nicht so sehr an liberalen Strö-
mungen orientiert, sondern an populistischen, indem sie etwa die gesellschaftspoliti-
schen Positionen der Alternative für Deutschland (AfD) übernimmt. Dieser Schwenk, 
der ihr vorübergehenden Erfolg bescheren könnte, sofern die AfD wie die Piratenpar-
tei zuvor schnell scheitert, wäre folglich mit einer Aufgabe tragender Prinzipien des 
Liberalismus erkauft. 

Dieser würde sich aus dem öffentlichen Diskurs praktisch verabschieden, da ihn 
keine andere politische Kraft belebt. Weithin „sozialdemokratisierte“ Parteien stün-
den rechtspopulistischen gegenüber. Die Strömung des Liberalismus fristete damit in 
der parteiförmigen Arena ein Schattendasein. Die Tendenz zu staatlicher Interventi-
onspolitik fördert die Große Koalition, die alle Interessen großzügig bedienen will, 
statt ihnen Einhalt zu gebieten. 

Das dritte Szenario (Misserfolg der FDP, Erfolg des Liberalismus) besagt, dass die 
FDP auf keinen grünen Zweig kommt, obwohl die Idee des Liberalismus gedeiht. Es 
liefe auf eine gegenteilige Position zum eben genannten Szenario hinaus. Liberal ge-
sinnte Wähler sehen ihre erste Präferenz in der parteipolitischen Konkurrenz: in den 
Grünen etwa, die sich teilweise linksliberaler Positionen befleißigen, um vom Verbots-
image wegzukommen; in der Union, die betont ein wirtschaftsliberales Klientel an-
spricht; in der SPD, die durch die Wirtschaftspolitik von Sigmar Gabriel einen Teil 
des sozialliberalen Milieus „einfängt“; und in der AfD, einer „frischen Kraft“, der die 
Wähler mehr als den Liberalen zutrauen.  

Es ließe sich das Argument vorbringen, die FDP habe sich zu Tode gesiegt“. 
Schließlich sei der Liberalismus eine Weltanschauung, die mittlerweile in allen wich-
tigen Parteien mehr oder weniger salonfähig geworden ist. Ein paradoxes Ergebnis: 
Gerade deshalb, weil die Ziele des politischen Liberalismus als konsensfähig gelten, 
gerät die Kraft, die diese Richtung organisatorisch verkörpert, in eine massive Defen-
sive. 

Das vierte Szenario (Misserfolg der FDP, Misserfolg des Liberalismus) wäre das 
krasse Gegenteil zur ersten Variante. Die mangelnde Zukunftsfähigkeit trifft für die 
Partei wie für die hinter ihr stehende Idee zu. Die FDP, mit dem Verliererimage ver-
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sehen, gilt als verbraucht, der Liberalismus, mit dem Image von Rücksichtslosigkeit 
ausgestattet, in einer Zeit staatlicher Interventionen als überholt.  

Eine solche Entwicklung wäre bei einer Spaltung der Partei programmiert. Die 
Vergrößerung der Zahl liberaler parteiförmiger Kräfte liefe auf eine Schwächung der 
Partei wie des Liberalismus insgesamt hinaus. Konflikte würden nicht mehr intern 
erörtert, sondern in aller Öffentlichkeit. So ist die Gründung der „Neuen Liberalen“ 
im Herbst 2014 in Hamburg eine Totgeburt – zugleich schwächt sie die dortige FDP 
bei der nächsten Wahl eines Landesparlaments (15. Februar 2015). Dabei war die 
FDP erst 2011 wieder ins Parlament eingezogen, das erste Mal nach 2001.  

4. Wahrscheinliche Entwicklung 

Bisher sind vier mögliche Positionen erwähnt worden, ohne die Wahrscheinlichkeit 
prospektiver Positionen zu gewichten. Die folgenden Überlegungen kommen, wie er-
wähnt, angesichts der Vielzahl an Unwägbarkeiten wahrlich nicht ohne spekulative 
Elemente aus.7 Zunächst: Wie oft schon ist das Totenglöcklein für die PDS bzw. Die 
Linkspartei bzw. Die Linke geläutet worden, ohne dass es zum Verschwinden oder gar 
nur zur Schwächung des organisierten Postkommunismus gekommen ist. Die Volati-
lität des Wahlverhaltens ist angesichts der nachlassenden Bindungen an herkömmli-
che Milieus beträchtlich. Erst jüngst hat der Berliner Publizist und Historiker Paul 
Nolte die These vertreten, der Ideenhaushalt der Grünen sei erschöpft. „Wir schreiben 
das Ende des grünen Zeitalters.“8  

Gewiss, die Partei der Grünen war nach der Bundestagswahl 1990 ebenso nicht 
im Parlament vertreten wie die PDS nach der Bundestagswahl 2002, doch seinerzeit 
dominierten klar die stark situativen Gründe, im Fall der Grünen die Skepsis gegen-
über der Wiedervereinigung, im Fall der PDS die Strategie, in erster Linie Edmund 
Stoiber, den Kanzlerkandidaten der Union, zu bekämpfen und die dezidierte Ableh-
nung eines militärischen Einsatzes im Irak durch Bundeskanzler Gerhard Schröder.  

Diesmal jedoch dürften die strukturellen Faktoren stärker sein. Die FDP, von der 
öffentlichen Meinung größtenteils ignoriert, ist in keiner Landesregierung mehr ver-
treten, in keinem ostdeutschen Landesparlament, und sie spielt bei öffentlichen De-
batten kaum eine vernehmbare Rolle (mehr). Mit der Alternative für Deutschland hat 
sie eine starke Konkurrenz bekommen, die nicht zuletzt in ihrem Milieu „wildert“. Die 
Union, lange ihr „natürlicher“ Koalitionspartner, scheint sie weithin abzuschreiben. 
Der Satz „nicht ist so erfolgreich wie der Erfolg“ gilt umgekehrt auch. Insofern spricht 
mehr für ein Scheitern der Partei bei der nächsten Bundestagswahl an der Fünfpro-
zentklausel als umgekehrt, nicht jedoch für ein Scheitern des politischen Liberalis-
mus insgesamt, denn dieser findet über das Elektorat der FDP hinaus gewisse Unter-
stützung. 

Angebotsstrukturen und Gelegenheitsstrukturen entscheiden gleichermaßen über 
das Abscheiden der FDP. Allerdings besteht zwischen beiden ein enger Zusammen-
hang. Ein gutes Angebot bedeutet zugleich eine gute Gelegenheit für die Partei zur 
Profilierung; und schlechte Gelegenheitsstrukturen tragen nicht zu einem besseren 
personellen Tableau der Partei bei. Diese hat von Ende 2009 bis Ende 2013 mehr als 
20 Prozent ihrer Mitglieder verloren (Ende 2013: 57.263)9 – sie besitzt so wenige wie 
vor mehr als 40 Jahren, wobei der Trend weiter nach unten zeigt. Die FDP, die den 
Wettbewerb fordert wie keine andere Partei, könnte mit ihren geringeren Ressourcen 
im Wettbewerb scheitern. 
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Ende Oktober 2014 lag die FDP in den einschlägigen Meinungsumfragen der In-
stitute viermal bei 3,0 Prozent, dreimal bei 2,0 Prozent.10 Gewiss, Umfragen sind kei-
ne Ergebnisse, aber es ist gegenwärtig eine Ursache für einen Wandel schwer er-
kennbar. Sollte die AfD angesichts interner Zerwürfnisse einbrechen – das Beispiel 
der „Piraten“ zeigt die enorme Fluktuation des Elektorats –, könnte dies eine Chance 
für die Liberalen bedeuten. 

5. Wünschenswerte Entwicklung 

Bisher ist nur die prospektive Ebene berührt worden, nicht die präskriptive. Welche 
ist für eine offene Gesellschaft anstrebenswert? Das Wahrscheinliche muss nun nicht 
das Wünschenswerte sein. Wird eine Partei wie die FDP wirklich nicht mehr benö-
tigt? Um einige Alleinstellungsmerkmale anhand rhetorischer Fragen aufzuzählen: 
Gibt es eine politische Kraft, die so stark gegen die kalte Progression zu Felde zieht 
wie die FDP (weil sie Leistung anerkannt sehen will), eine Partei, die derart ent-
schieden den Solidaritätszuschlag ablehnt (handle es sich doch um eine versteckte 
Steuererhöhung), eine Partei, die dem Mindestlohn kritisch gegenübersteht (die FDP 
fürchtet eine Vernichtung von Arbeitsplätzen), eine politische Kraft, die nicht nur bei 
der „Energiewende“ der Subventionspolitik entgegentritt (um keine Verzerrungen des 
Wettbewerbes zu provozieren), eine Partei, die aus prinzipiellen Erwägungen keiner 
Verbotsmentalität das Wert redet, ohne das Prinzip der streitbaren Demokratie in 
Frage zu stellen (selbst ein Verbot der klar rechtsextremistischen NPD tue dem poli-
tischen Wettbewerb in einer freiheitlichen Demokratie nicht gut)?  

Und allgemein gesprochen: Wer für mehr Eigenverantwortung plädiert, das Leis-
tungsprinzip hoch hält, für weniger Bürokratie streitet, die Konsolidierung der Haus-
halte fordert und gegen grassierende Ausgabenerhöhungen wettert, sich den Prinzi-
pien des Rechtsstaates verpflichtet weiß, ist ein ernsthafter Wettbewerber. Er sollte 
unter der Konstellation einer Großen Koalition mindestens jeden 20. Wähler auf die 
eigene Seite ziehen können. Es ließe sich sogar sagen, die Bundesrepublik sei ange-
sichts der Politikverflechtung ein „Staat der Großen Koalition“ (Manfred G. Schmidt), 
unabhängig von der jeweiligen Koalitionsfärbung. Nur: Die Partei hat ein notorisch 
negatives Image, an dem sie freilich nicht allein die Schuld trägt. 

Die FDP ist konsequent, was die sozio-ökonomische und die sozio-kulturelle Kon-
fliktlinie anlangt: Sie fordert „weniger Staat“ in allen Bereichen der Politik, in der Si-
cherheitspolitik ebenso wie in der Wirtschaftspolitik. Hingegen gilt das so nicht für 
die beiden großen Parteien. Die Union betont „mehr Staat“ im Bereich der inneren Si-
cherheit, nicht aber in dem der Wirtschaft. Bei der SPD ist es umgekehrt. Würde die 
FDP hinfort im Bundesparlament fehlen, wäre eine wichtige politische Facette nicht 
mehr vertreten, Vielfalt reduziert. In einer Grundsatzrede auf dem außerordentlichen 
Parteitag im Dezember 2013 sprach sich Christian Lindner für eine „Lebenslaufho-
heit“ der Menschen aus, um ein Alleinstellungsmerkmal der Liberalen, den Individua-
lismus, zu stärken.  

Wer die bisherige Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands Revue passieren 
lässt, kommt nicht um die Erkenntnis herum, dass der parteiförmige Liberalismus al-
le Grundlagenentscheidungen der „großen Politik“ mitgetragen hat: die Westbin-
dungspolitik Konrad Adenauers, die Politik der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Er-
hards, die Ostverbindungspolitik Willy Brandt, die Anti-Terrorismuspolitik Helmut 
Schmidts, die Wiedervereinigungspolitik Helmut Kohls. Und selbst als die FDP in der 
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Opposition war, hat sie sich nicht gegen die Wehrpolitik gesperrt (in den fünfziger 
Jahren), nicht gegen die flexible Ostpolitik (in den sechziger Jahren), nicht gegen die 
Politik des sozialstaatlichen Umbaus unter Gerhard Schröder (vor einem Jahrzehnt). 
Sie übernahm eine Scharnierfunktion, indem sie Regierungswechsel von der Union 
zur SPD bzw. wieder zur Union ermöglichte. Heute ist sie in der größten Krise ihrer 
Existenz weit davon entfernt. Sie kann sich, da sie die Bindung an eine andere Partei 
hinfort zu vermeiden sucht, nicht mehr auf eine Zweitstimmenkampagne verlassen, 
sondern muss offensiv den „Fürsorgestaat“, den „Gefälligkeitsstaat“, den „Interventi-
onssaat“, den „Steuerstaat“, den „Schuldenstaat“ und den „Umverteilungsstaat“ mit 
ihrem Konzept von der freiheitlichen „Bürgergesellschaft“ herausfordern. 
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Waffenlieferungen in Krisengebiete 

Axel F. Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Entscheidung der Bundesregierung im August 2014, Waffen an die kurdi-
schen Peschmerga-Kämpfer im Irak zu liefern, wurde eine kontroverse Diskussion 
ausgelöst. Bisher standen Waffenlieferungen in Deutschland immer wieder besonders 
dann im Fokus der Öffentlichkeit, wenn Rüstungsexportvorhaben bekannt wurden, 
wenn der bisher jährliche und zukünftig halbjährliche Rüstungsexportbericht der Bun-
desregierung erschien oder wenn das Stockholm International Peace Research Insti-
tute (SIPRI) Deutschland als eine der großen Rüstungsexportnationen weltweit er-
wähnte.  

Bei den Waffenlieferungen an die Kurden im Irak handelt es sich jedoch nicht um 
eine Entscheidung im Rahmen der bisherigen deutschen Rüstungsexportpolitik, son-
dern um eine Waffenlieferung in ein Krisengebiet. Mithilfe der Waffen sollen sich 
Menschen schnell und zumindest ansatzweise vor der Brutalität der Terrormiliz „Is-
lamischer Staat” schützen können. 

Im Kern geht die in Politik und Medien geführte Debatte um die Frage, ob diese 
Waffenlieferung eine Abkehr von der bislang zurückhaltenden deutschen Rüstungs-
exportpolitik oder aber als eine durch die besonderen Umstände gerechtfertigte Aus-
nahme von derselben bewertet werden muss. 

Deutsche Rüstungsexporte und auch die jüngsten Waffenlieferungen befinden 
sich in einem komplexen Spannungsfeld aus historischer und moralischer Verantwor-
tung, außen- und sicherheitspolitischen Interessen, internationalen Verpflichtungen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. Hinzu kommen wirtschafts- und industriepoli-
tische Interessen in Bezug auf Rüstungsexporte. Deswegen ist grundsätzlich und 
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auch vor dem Hintergrund der Entscheidung der Bundesregierung im August 2014, 
Waffen in den Irak und somit in ein Krisengebiet und an nicht-staatliche Akteure zu 
liefern, eine sachliche Debatte notwendig. 

Konsens über zurückhaltende Rüstungsexportpolitik 

In Deutschland gibt es einen breiten Konsens, dass Rüstungsexportpolitik restriktiv sein soll, 
wie eine repräsentative Umfrage aus dem Frühjahr 2014 zeigt. 
http://tinyurl.com/qhnc9w3  

 
Dieser Konsens findet sich auch als Ziel in den „Politischen Grundsätze [n] für den Export von 
Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern” aus dem Jahr 2000 (im Folgenden: „Politische 
Grundsätze”) wieder, die in erster Linie die Beschränkung von Rüstungsexporten anhand von 
bestimmten Kriterien an bestimmte Staatengruppen (NATO-/EU-/NATO-gleichgestellte und 
sonstige Staaten) regeln. Hier spielen u.a. das Sicherheitsbedürfnis und das außenpolitische In-
teresse der Bundesrepublik Deutschland, die innere Lage und Menschenrechtssituation im 
Empfängerland sowie die Sicherung des Endverbleibs eine bedeutende Rolle. 
http://tinyurl.com/qbtsq2x 

 
Rüstungsexporte sind laut Joachim Krause1 ein völlig legitimes Mittel der zwischenstaatlichen 
Beziehungen, solange das Gewaltmonopol ein wichtiges Zeichen von Staatlichkeit ist. So hätten 
alle Bundesregierungen aus unterschiedlichen Überlegungen Rüstungsexporte zugelassen. 
Krause erläutert in seinem Artikel „Gibt es eine Merkel-Doktrin? Nein. Nur eine etwas überhitzte 
Rüstungsdiskussion in Deutschland“ u.a. regional- und allianzpolitische, rüstungswirtschaftli-
che und ethische Begründungen und bemerkt, dass keine Bundesregierung grundsätzlich ver-
sucht hat, die Politik der Zurückhaltung aufzugeben. 
http://tinyurl.com/kmy3u3b 

 
Vor diesem Hintergrund wird gegenwärtig in Politik und Medien eine grundsätzliche Debatte 
über Waffenlieferungen in Krisengebiete sowie über die derzeitige Praxis und Ausrichtung der 
deutschen Rüstungsexportpolitik geführt. 

Die deutsche Rüstungsindustrie steht aufgrund nicht ausreichender nationaler Aufträge, 
sinkender europäischer Verteidigungsbudgets und europäischer Konkurrenz unter Exportdruck, 
sodass der Präsident des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindust-
rie, Armin Pappberger, der Politik bei einer restriktiven Rüstungsexportpolitik gar mit dem Ab-
bau von Arbeitsplätzen in Deutschland und der Abwanderung ins Ausland drohte. 
http://tinyurl.com/pgqpytw 

  
Die Lieferung von alten Bundeswehr-Lagerbeständen kann zwar im Zuge der soge-
nannten „Ertüchtigungsinitiative“ gesehen werden, welche Partner durch Ausbildung 
und Ausrüstung befähigen soll, selbst für Stabilität in ihrer Region zu sorgen, ist wirt-
schaftspolitisch und im Hinblick auf industriepolitische Interessen jedoch eher uner-
heblich. Kritiker sehen in der mitunter auch als „Merkel-Doktrin“ bezeichneten Initi-
ative jedoch einen Paradigmenwandel in der deutschen Rüstungsexportpolitik zu ei-
ner weniger restriktiven Exportpraxis. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Waffenlieferung an die Kurden in den Irak eine Ab-
kehr von der bislang zurückhaltenden deutschen Rüstungsexportpolitik ist oder aber 
als eine durch die besonderen Umstände mehr oder weniger gerechtfertigte Ausnah-
me zu bewerten ist. 
 

http://tinyurl.com/qhnc9w3
http://tinyurl.com/qbtsq2x
http://tinyurl.com/kmy3u3b
http://tinyurl.com/pgqpytw
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Argumente für Waffenlieferungen 

‒ Rüstungsexporte und Waffenlieferungen sind ein Element der deutschen Außen- 
und Sicherheitspolitik. 

‒ Waffenlieferungen bzw. militärische Mittel könnten die Voraussetzungen für poli-
tische Lösungen schaffen und Partnerstaaten in die Lage versetzen, selbst für 
Stabilität zu sorgen, sodass negative Auswirkungen auf Deutschlands Sicherheits-
interessen reduziert werden könnten.  

‒ Empfängerländer  bzw. Regionen können eine strategische Bedeutung für 
Deutschland haben, indem Partner in einer Region gestärkt werden, wirtschaftli-
che Interessen geschützt und Mitgestaltungs- und Kooperationsfähigkeiten gesi-
chert werden.  

‒ Politische Verantwortung bedeutet, auch mit einer pazifistischen Grundhaltung, 
dass alle Folgen des eigenen Handelns und Nicht-Handelns in die Entscheidungs-
findung mit einbezogen werden. So könnten Waffenlieferungen beispielsweise 
ethnische Säuberungen verhindern. 

‒ Staaten bzw. Akteure werden bei einer deutschen Absage zu einem Rüstungsex-
port oder Waffenlieferungen wahrscheinlich nicht auf (den Erwerb dieser) Waffen 
verzichten, sondern woanders Waffen kaufen oder von anderen Akteuren ausge-
rüstet werden.  

Argumente für Waffenlieferungen in ein Krisengebiet am Beispiel 
der Waffenlieferungen an die Kurden im Irak im Kampf gegen den 
Terror des „Islamischen Staats“ 

„Kein Konflikt der Welt lässt sich allein militärisch lösen. Aber immer wieder standen wir in 
den letzten Jahren vor Entscheidungen, bei denen auch deutlich wurde: Es gibt Situationen, in 
denen nur noch militärische Mittel helfen, um wieder eine politische Option zu haben.“  

 
„In den vergangenen Wochen sind wir Zeugen unfassbarer Gräueltaten einer Terrorgruppe un-
ter dem Namen „Islamischer Staat“ in Irak und Syrien geworden. Marodierend, plündernd, 
mordend sind ihre schwerbewaffneten Milizen im Irak vorgerückt […]. Alles, was nicht ihrem 
Weltbild entspricht, räumen sie grausam aus dem Weg.“  

 
„UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay spricht von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit; in den Gebieten, in denen ISIS agiert, würden ethnische und religiöse Säuberungen durch-
geführt.“  

 
„…wir sind […] bereit, in begrenztem Umfang und in enger Abstimmung mit unseren Partnern 
den Streitkräften der autonomen Region Irakisch-Kurdistan Waffen und Munition für den 
Kampf gegen die ISIS-Terrormiliz bereitzustellen.“ 

 
„Diese Entscheidung ist weitreichend. Wir haben sehr sorgsam abgewogen und dabei sämtliche 
außen- und sicherheitspolitischen Aspekte beleuchtet. Wir standen vor der Wahl, kein Risiko 
einzugehen, nicht zu liefern und letztlich die Ausbreitung des Terrors hinzunehmen oder dieje-
nigen zu unterstützen, die verzweifelt, aber mutig mit knappsten Ressourcen gegen den grau-
samen ISIS-Terror kämpfen. Uns sind die Risiken einer solchen Unterstützung bewusst. Wir 
haben sie natürlich bedacht. Umgekehrt haben wir aber auch gefragt: Was ist mit den akuten 
Risiken, die von der Terrorgruppe ISIS ausgehen, wenn wir jetzt keine Waffen und keine Muni-
tion liefern? Können wir wirklich warten und hoffen, dass andere sich dieser akuten Gefahr 
stellen? Nein. Dies entspricht nicht unserer Vorstellung von Verantwortung in dieser Situation. 
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Das immense Leid vieler Menschen schreit zum Himmel, und unsere eigenen Sicherheitsinte-
ressen sind bedroht.“  
Bundeskanzlerin Angela Merkel begründet am 01.09.2014 in einer Regierungserklärung Waffen-
lieferungen in den Irak. 
http://tinyurl.com/nsu7ycl 

 
„Wenn ISIS jetzt auch noch Jordanien und den Libanon, wohin sich Millionen Flüchtlinge aus 
dem syrischen Bürgerkrieg gerettet haben, angreift und destabilisiert, dann brennt eine ganze 
Region, dann droht eine humanitäre Katastrophe ungekannten Ausmaßes. Ich finde, in einer 
solchen Situation nur passiv zuzuschauen und anderen die Verantwortung zu überlassen, das 
wäre nicht angemessen. […] Es ist bitter, dass wir uns eingestehen mussten, dass die internati-
onale Gemeinschaft beim Völkermord in Ruanda ihrer Verantwortung nicht ansatzweise ge-
recht wurde. Trotz aller Unterschiede muss uns das eine Mahnung sein. Das sollten wir stets 
vor Augen haben, wenn wir heute über die richtigen Antworten auf die Situation im Nordirak 
debattieren. […] ISIS vertreibt ganze Volksgruppen und religiöse Minderheiten. Wer sich nicht 
bedingungslos unterwirft, wird exekutiert. Kinder werden gezwungen, öffentlichen Hinrichtun-
gen zuzuschauen. Frauen und Mädchen werden von der Terrorgruppe wie eine Kriegsbeute be-
handelt, misshandelt, vergewaltigt oder als Sklavinnen verkauft.” 
Thomas Oppermann (SPD) am 01.09.2014 im Deutschen Bundestag. 
http://tinyurl.com/nsu7ycl  
„die Konflikte einer Welt, die aus den Fugen gerät, lassen sich nicht mit pazifistischer Gesin-
nungsethik allein bewältigen. In Teilen Syriens und im Nordirak hat der „Islamische Staat” ein 
grausames Terrorregime errichtet; es wirkt wie ein Magnet auf islamisch inspirierte Fanatiker 
auch in Europa und bedroht die ganze Region- und nicht nur die. Dieser Bedrohung stellen sich 
die irakischen Kurden entgegen. Es ist richtig, dass Deutschland ihnen mit Gewehren und mit 
Panzerabwehrwaffen hilft, mit dieser Bedrohnung fertig zu werden und die Terrortrupps aufzu-
halten. […] der Vorwurf, ein Tabu werde gebrochen, ignoriert das Ausmaß der vom „Islamischen 
Staat” verübten Verbrechen- Enthauptungen sind gang und gäbe […] Man kann mit ernster 
Miene über das Böse in der Welt klagen, keine Waffen liefern- und diejenigen ihrem Schicksal 
überlassen, die sich mit der Bitte um Hilfe auch an Deutschland gewandt haben […] Ist das eine 
verantwortungspolitisch edle Haltung? Faktische Teilnahmslosigkeit im Angesicht der Barba-
rei? Mit Seminaren über Friedenserziehung lassen sich weder ein vernichtungswütiger Terro-
rismus bekämpfen noch unsere Sicherheit wahren. Die Bundesregierung hatte versprochen, 
künftig substanzieller und entschiedener zu handeln- sie hat Wort gehalten.” 
Aus dem Artikel „Wider die Barbarei“ von Klaus-Dieter Frankenberger in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung vom 02.09.2014, S.10. 

 
„In Fällen, in denen es eine ungerechte Aggression gibt, ist es legitim, den Angreifer zu stop-
pen“. Aber er [Papst Franziskus, Anmerkung des Autors] unterstreiche „das Verb stoppen; nicht 
bombardieren oder Krieg führen“. So ein „Anhalten“ dürfe auch nicht von einzelnen Staaten 
ausgehen; hier müssten die Vereinten Nationen eine gemeinsame Lösung finden; denn „man 
sollte im Kopf behalten, wie oft mit der Entschuldigung, einen Angreifer zu stoppen, ein Erobe-
rungskrieg begonnen wurde.“ 
Aus dem Artikel „Vatikan vollzieht Kurswechsel. Papst befürwortet Eingreifen im Nordirak“ von 
Jörg Bremer in der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.08.2014. 
http://tinyurl.com/k3gugh4 

Argumente gegen Waffenlieferungen 

‒ Waffenlieferungen können zu vielen Toten und Menschenrechtsverletzungen füh-
ren und zur inneren Repression genutzt werden. 

http://tinyurl.com/nsu7ycl
http://tinyurl.com/nsu7ycl
http://tinyurl.com/k3gugh4
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‒ Globale und regionale Rüstungsdynamiken müssen verhindert werden. Zusätzli-
che Waffen sorgen eher für Instabilität als für Stabilität. 

‒ Der Endverbleib der Waffen ist ungewiss. Waffen könnten bei einem Regime-
Wechsel gegen UN-/NATO-/ EU-Truppen verwendet werden. 

‒ Durch Waffenlieferungen könnte Deutschland in einen Konflikt hineingezogen 
werden. So könnte beispielsweise die Gefahr von Terroranschlägen steigen. 

‒ Es gibt einen Mangel an Transparenz und Kontrolle bei der Entscheidungsfindung, 
da Entscheidungen im geheim tagenden Bundessicherheitsrat getroffen werden und 
das Parlament nicht beteiligt, sondern nur nachträglich informiert wird.  

Argumente gegen Waffenlieferungen in ein Krisengebiet am 
Beispiel der Waffenlieferungen an die Kurden im Irak im Kampf 
gegen den Terror des „Islamischen Staats“ 

Wenn der Irak von etwas genug hat, dann sind das Waffen. Die Peschmerga – […]– überlassen 
nicht selten kampflos ihre Waffen, also dann auch der Organisation „Islamischer Staat“. Das 
wird dann auch mit deutschen Waffen geschehen. Neu ist […], dass sie an Kampfverbände ge-
hen, die nicht der Regierung unterstehen. Das hat es noch nicht gegeben, und das ist ein solches 
Novum, dass ich meine, schon deshalb hätte der Bundestag darüber entscheiden müssen. 
Gregor Gysi (Die Linke) am 01.09.2014 im Deutschen Bundestag. 
http://tinyurl.com/nsu7ycl 

 
„Deutschland handelt im Kampf gegen den IS-Terror inkonsequent: In den Irak werden Waffen 
geliefert, bei den in Syrien drohenden Massakern schaut die Bundesregierung weg.“  
Aus dem Artikel „Gute Kurden, schlechte Kurden“ in der Online-Ausgabe der „Zeit“ vom 02. Ok-
tober 2014. 
http://tinyurl.com/mmv39md 

 
„Sie schlagen uns nun vor, Waffen an die Kurden zu liefern, um der Bedrohung durch ISIS Herr 
zu werden. Erstmals in der Geschichte soll Deutschland Waffen direkt in einen kriegerischen 
Konflikt liefern. Wir reden von Tausenden Gewehren, Pistolen und Panzerfäusten. […] 
Niemand kann kontrollieren, wo diese Waffen am Ende landen oder zu welchem Zweck sie spä-
ter eingesetzt werden. Die Kurden werden diese Waffen nicht wieder zurückgeben. Diese Waf-
fen könnten der Treibstoff für zukünftige massive innerirakische Konflikte zwischen Irakisch-
Kurdistan und der Zentralregierung werden. Waffen an eine Konfliktpartei zu liefern, hat sich 
in der Vergangenheit bereits öfters als schwerer Fehler erwiesen. Die Humvees, mit denen die 
ISIS-Kämpfer in der Wüste unterwegs sind, sind ursprünglich aus den USA geliefert worden, 
sicher nicht mit der Intention, dass der ISIS damit kämpft. […] Diese zukünftigen Risiken 
überwiegen aus unserer Sicht gegenüber dem möglichen kurzfristigen Nutzen, den die Liefe-
rung dieser Waffen bringen kann. Den Grundsatz, keine Waffen in Krisenregionen zu liefern, 
sollten wir auch in diesem Fall aufrechterhalten.” 
Anton Hofreiter (Grüne) am 01.09.2014 im Deutschen Bundestag. 
http://tinyurl.com/nsu7ycl 

 
„Wenn Deutschland dem Rüstungsgeschäft den Rücken kehrt, werden andere Staaten folgen – 
wie beim Atomausstieg", so die ehemalige Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Margot Käßmann. Zudem sei es ein Skandal und im Gegensatz zum christlichen 
Auftrag, Frieden zu schaffen, dass sich Deutschland zum weltweit drittgrößten Waffenexporteur 
nach den USA und Russland entwickelt habe.  
Aus dem Artikel „Margot Käßmann macht gegen Rüstung mobil“ in der Online-Ausgabe des 
Hamburger Abendblatts vom 04.11.2011. 
http://tinyurl.com/lucvfnm 

http://tinyurl.com/nsu7ycl
http://tinyurl.com/mmv39md
http://tinyurl.com/nsu7ycl
http://tinyurl.com/lucvfnm
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 „Hätte Deutschland 1945 nicht sagen müssen, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen wol-
len? Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wenn man der drittgrößte Waffenex-
porteur der Welt ist, verdient man an jedem Krieg. Genau das steht uns nicht zu. Wir sollten so 
schnell wie möglich wenigstens jetzt Waffenexporte verbieten.” 
Gregor Gysi (Die Linke) am 01.09.2014 im Deutschen Bundestag. 
http://tinyurl.com/nsu7ycl 

Anmerkung 
 

1 Prof. Dr. Joachim Krause lehrt Internationale Politik und ist Direktor des Instituts für Si-
cherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK). 
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Burka und Niqab: 
Darf ein europäischer Staat die Vollverschleierung 
in der Öffentlichkeit verbieten? 
Der EGMR sagt: JA 

Heiner Adamski 
 
 
 
 
 
 
In Europa – gemeint ist der ganze Kontinent – leben ungefähr 800 Millionen Men-
schen in 51 Staaten. Etwa 600 Millionen gehören zur größten und etwa 40 bis 50 Mil-
lionen zur zweitgrößten Weltreligion: dem Christentum und dem Islam. Ein kleiner 
Anteil von zwei Millionen zählt zum Judentum. Diese drei Religionen haben gemein-
same Wurzeln in der Gestalt Abrahams und werden deshalb abrahamitische Religio-
nen genannt. Sie sind geprägt und verbunden vom Glauben an den „einen Gott“. Im 
Verlauf der Religionsgeschichte sind aber auf dem Hintergrund der heiligen Schriften 
(Tanach und Talmud im Judentum, Bibel im Christentum und Koran im Islam) sowie 
unter vielerlei Einflüssen und Interessen unterschiedliche Vorstellungen vom „rech-
ten Glauben“, von den „richtigen“ Ordnungen des Staates und der Gesellschaft und 
von der Rolle der Frauen und Männer entstanden. Dabei hat besonders in der Welt 
des Islam ein religiöses Verständnis von Recht Bedeutung. Es wirkt sich auch aus auf 
das Verständnis der Menschenrechte. Das westliche Verständnis wird keineswegs als 
universal gültig akzeptiert. Einen alltäglichen Unterschied zwischen Judentum und 
Christentum einerseits und Islam andererseits kann man in islamischen Ländern 
und mittlerweile auch überall in Europa sehen: Frauen aus der islamischen Welt tra-
gen „weite Gewänder“ und Kopftücher oder – in Europa aber selten – eine Vollver-
schleierung: eine Burka oder einen Niqab. Eine Burka verschleiert vollständig den 
Körper. Ein Niqab ist ein Gesichtsschleier. Frauen mit solchen Kleidungen sind als 
Person nicht zu erkennen und sehen selber die Welt nur durch einen „Sehschlitz“. Ein 
Gebot zur Kopfbedeckung leiten viele Muslime aus dem Koran ab. In einigen Suren 
ist die Rede von einem Kleidungsstück, das sich die Muslima über den Oberkörper le-
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gen soll, so dass sie „als Gläubige erkannt und nicht belästigt“ wird (Sure 24, Vers 31 
sowie Sure 33, Vers 53 und 59). 

Diese Kleidungspraxis – vor allem die Vollverschleierung – wird in Europa vielfach 
als Unterdrückung von Frauen gesehen und als unvereinbar mit Menschenrechten und 
der Lebensweise in einer aufgeklärten Gesellschaft kritisiert. In einigen europäischen 
Staaten wurde deshalb die Vollverschleierung verboten – und dann hat es aufgrund ei-
ner Beschwerde einer jungen (1990 geborenen) französischen Muslima mit pakistani-
schen Wurzeln und juristischer Ausbildung ein Verfahren vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gegeben. Die Muslima sah sich 
durch ein in Frankreich per Gesetz ergangenes strafbewehrtes Verbot der Vollver-
schleierung in der Öffentlichkeit in ihren Menschenrechten verletzt. Sie ist gescheitert. 
Der EGMR hat das Gesetz akzeptiert (EGMR, Urteil vom 1.7.2014 – 43835/11 – S.A.S./ 
Frankreich).1 

Das Urteil ist in vielen Medien begrüßt worden. Der Tenor war oft: Ein richtiges 
Urteil. In Europa zeigt man sein Gesicht. – In deutschen Medien war vielfach auch zu 
lesen, dass das in Deutschland geltende Vermummungsverbot selbstverständlich für 
Burka und Niqab gelten müsse. Dabei wurde aber übersehen, dass dieses Verbot für 
die Teilnehmer an Demonstrationen gilt und die Muslima ja nicht demonstriert, son-
dern lediglich in einer für eine europäische Wahrnehmung ungewohnten und viel-
leicht problembehafteten Vollverschleierung ihre Wege geht, und dass sich, wenn die 
Muslima es so will, weil sie so identisch zu leben meint, im Falle eines gesetzlichen 
Verbots dieser Kleidung schon einige verfassungsrechtliche Fragen stellen. Das aber 
wurde in den Medien selten erwähnt. Es wurde auch selten berichtet, dass Teile des 
Urteils nicht einstimmig gefasst wurden; zwei Richterinnen am EGMR – eine Deut-
sche und eine Schwedin – haben in einigen Punkten abweichend geurteilt und ein 
Dissenting Vote verfasst. Aber ein solches Votum ändert ja die Rechtslage nicht – und 
die ist nun so: In Europa können die unter der Jurisdiktion des EGMR stehenden 
Staaten des Europarats (siehe dazu Abschnitt I) – so sie es denn wollen und so es 
nach innerstaatlichem Recht zulässig ist – die Vollverschleierung in der Öffentlich-
keit verbieten. 

I. Einige Begriffsklärungen: Europarat – EMRK – EGMR 

Der Europarat ist eine 1949 durch den Vertrag von London gegründete europäische 
Organisation. Zu ihm gehören heute 47 Staaten aus allen Teilen des Kontinents (da-
runter alle 28 EU-Staaten sowie Russland, die Türkei, Zypern und die Kaukasusre-
publiken Armenien, Aserbaidschan und Georgien). Die Satzung des Europarats sieht 
eine allgemeine Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zur Förderung des wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritts vor. Er hat nach Art. 1 der Satzung „die Aufgabe, einen 
engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen.“ Im Rahmen 
der Arbeiten des Europarats wurde die Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten geschaffen (die Europäische Menschenrechtskonvention – 
EMRK). Sie trat 1953 in Kraft. Die Akzeptanz der Konvention ist zu einer Beitritts-
bedingung für die Zugehörigkeit zum Europarat geworden. Über ihre Umsetzung 
wacht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Er ist 
ein auf Grundlage der EMRK eingerichteter Gerichtshof. Einzelpersonen können Be-
schwerden über Menschenrechtsverletzungen beim Gerichtshof in Straßburg einrei-
chen, wenn sie alle innerstaatlichen Rechtsmittel in dem betroffenen Staat ausge-
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schöpft haben. Die Europäischen Jungendzentren in Straßburg und Budapest bieten 
jungen Menschen Schulungen in den Bereichen Demokratie und Menschenrechte an. 
Der Europarat ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat (dem Organ der 
Staats- und Regierungschefs) und dem Rat der Europäischen Union (dem Minister-
rat). 

II. Verschleierungsverbote 

Seit 2010 sind in einigen Staaten Europas Verbote des Tragens von Ganzkörperschlei-
ern in der Öffentlichkeit ergangen (in den Medien werden sie oft unzutreffend „Bur-
kaverbot“ genannt). Als erstes Land hat Belgien dazu ein Gesetz verabschiedet. Es ist 
vom belgischen Verfassungsgerichtshof bestätigt worden.2 Verbote ergingen ebenfalls 
2010 in Spanien und 2011 in Frankreich sowie 2012 in den Niederlanden. In der 
Schweiz gab es 2013 bei einer Volksabstimmung (Kanton Tessin) eine Mehrheit für 
ein Verhüllungsverbot. Die Strafvorschriften sind unterschiedlich. Das französische 
Gesetz sieht ein Bußgeld von 150 Euro sowie Verpflichtungen zum Besuch von Staats-
bürgerkundekursen vor. Männern droht im Falle der erzwungenen Vollverschleierung 
Gefängnis und bis zu 30.000 Euro Geldstrafe. Bußgeld wurde 750-mal verhängt. In 
der Bundesrepublik Deutschland und in einigen anderen Ländern wird über ein Ver-
bot diskutiert; in Deutschland wäre ein generelles Verbot nach Meinung einiger Ver-
fassungsrechtler und einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deut-
schen Bundestags aber verfassungswidrig (siehe dazu Abschnitt V). 

III. Die Beschwerde gegen das Verbot der Vollverschleierung 

Die Beschwerdeführerin hat 2011 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
Beschwerde eingelegt und gerügt, dass das französische Gesetz ihr die Möglichkeit 
nehme, sich in der Öffentlichkeit vollständig zu verschleiern. Zur Beschwerde wird im 
Urteil des Gerichtshofs ausgeführt: „Die 1990 geborene Beschwerdeführerin ist fran-
zösische Staatsbürgerin und wohnt in Frankreich. Sie bezeichnet sich als praktizie-
rende Muslima und trägt Burka und Niqab, um mit ihrem Glauben, ihrer Kultur und 
ihren persönlichen Überzeugungen im Einklang zu sein. Die Burka ist nach ihrer Er-
klärung ein Kleidungsstück, das den Körper ganz verhüllt und vor dem Gesicht einen 
Schleier hat, der Niqab ein Tuch, das das Gesicht verhüllt und nur die Augen freilässt 
... Die Beschwerdeführerin betont, dass weder ihr Ehemann noch andere Familien-
mitglieder Druck auf sie ausüben, sich auf diese Weise zu kleiden. Sie trage den Ni-
qab privat und in der Öffentlichkeit, aber nicht ausnahmslos, z.B. nicht beim Arzt, 
wenn sie Freunde treffe oder Menschen kennenlernen wolle. Sie legt aber Wert da-
rauf, den Niqab in der Öffentlichkeit tragen zu können, wenn sie das wegen ihrer re-
ligiösen Gefühle möchte. Es gebe Zeiten, z.B. bei religiösen Ereignissen wie dem Ra-
madan, in denen sie das Gefühl habe, den Niqab in der Öffentlichkeit tragen zu müs-
sen, um ihre Religion, ihren persönlichen Glauben und ihre Kultur zu bekennen. Da-
bei sei nicht ihr Ziel, anderen Unannehmlichkeiten zu bereiten, sie wolle vielmehr mit 
sich selbst im Einklang sein. Sie nehme nicht das Recht in Anspruch, den Niqab bei 
einer Sicherheitskontrolle, in einer Bank oder im Flughafen zu tragen und ist bereit, 
ihr Gesicht bei einer erforderlichen Identitätsüberprüfung zu zeigen.“ 
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Die Beschwerde stützte die Muslima auf die Artikel 3, 8, 9, 10 und 11 EMRK je-
weils für sich genommen und in Verbindung mit Artikel 14 EMRK. Diese Artikel ga-
rantieren unter anderem Verbote bzw. folgende Rechte: 

 
Artikel 3 bestimmt, dass niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen werden darf. Für dieses Verbot gilt Artikel 15. Er erlaubt es den 
Mitgliedsstaaten, von den in der Konvention genannten Rechten abzuweichen, wenn „das Leben 
der Nation“ durch Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand bedroht ist. Von Artikel 3 
darf aber nach Artikel 15 in keinem Fall abgewichen werden.  
Artikel 8 schützt u.a. das Privat- und Familienleben.   
Artikel 9 enthält die Menschenrechte der Gedankenfreiheit, der Gewissensfreiheit und der Reli-
gionsfreiheit.  
Artikel 10 enthält u.a. das Recht auf freie Meinungsäußerung.  
Artikel 11 enthält das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit.  
Artikel 14 verlangt von den Mitgliedsstaaten, dass sie sicherstellen, dass jeder ohne Diskrimi-
nierung die Rechte der Menschenrechtskonvention wahrnehmen kann. 

IV. Das Urteil des EGMR 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einen Teil der in der Verhand-
lung vorgebrachten Argumente des französischen Staates zur Begründung des Ver-
bots des Ganzkörperschleiers zurückgewiesen. Er hat nicht anerkannt, dass die Gleich-
stellung zwischen Mann und Frau und der Respekt der Menschenwürde hinlängliche 
Motive für eine Rechtfertigung des Verbots des Ganzkörperschleiers im öffentlichen 
Raum sind. Nach Ansicht des Gerichts führt das Verbot im angegriffenen Gesetz zu 
einer Benachteiligung der betroffenen Frauen. Dennoch bewertet er das Verbot im 
Blick auf die Erhaltung des „gesellschaftlichen Zusammenlebens“ als verhältnismä-
ßig. Den Begriff „gesellschaftliches Zusammenleben“ versteht das Gericht als flexibel, 
aber es sei zu berücksichtigen, dass das Tragen eines Gesichtschleiers im öffentlichen 
Raum für andere Personen eine Abgrenzung bedeute, durch die die Möglichkeiten für 
offene zwischenmenschliche Kontakte in grundsätzlicher Weise beeinträchtigt wer-
den. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit anderen sei ein unverzichtbares Ele-
ment des Lebens in einer Gesellschaft.  

Die deutsche und die schwedische Richterin haben den Sachverhalt in einigen 
Punkten anders beurteilt. Sie schreiben in ihrem Dissenting Vote: „Konkrete indivi-
duelle Rechte, welche die Konvention garantiert, wurden hier abstrakten Prinzipien 
unterworfen.“ Und: „Unserer Ansicht nach ist ein dermaßen generelles Verbot, wel-
ches das Recht einer jeden Person auf eine eigene kulturelle und religiöse Identität 
tangiert, in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig.“ Die Richterinnen rie-
fen in Erinnerung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Zusam-
menhang mit Angriffen auf die Meinungsäußerungsfreiheit wiederholt unterstrichen 
hat, dass die Konvention nicht nur Ansichten schütze, welche „mit Genugtuung ange-
nommen oder als harmlos und gleichgültig betrachtet werden, sondern auch (...) all 
diejenigen, die Schmerzen verursachen, schockieren und beunruhigen“. Dies wolle 
„der Pluralismus, die Toleranz und der offene Geist, ohne den es keine demokratische 
Gesellschaft gebe.“ 

In Leitsätzen zur Entscheidung des Urteils des EGMR heißt es3:  
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1. Die Beschwerdeführerin muss weder nachweisen, dass sie praktizierende Muslima 
ist, noch dass ihr Glaube das Tragen des Niqab in der Öffentlichkeit gebietet. Sie 
kann geltend machen, ein Gesetz verletze auch ohne konkreten Durchführungsakt ih-
re Rechte und deswegen sei sie Opfer (...). 

 
2. Das für die Anwendung von Art. 3 EMRK (Verbot der Folter) erforderliche Min-
destmaß an Schwere der Misshandlung wird im vorliegenden Fall nicht erreicht. 
Deswegen ist die darauf gestützte Beschwerde offensichtlich unbegründet. 

 
3. Ein Staat kann sich nicht auf die Gleichberechtigung der Geschlechter berufen, um 
eine Bekleidung zu verbieten, die Frauen – wie die Beschwerdeführerin – im Rahmen 
der Ausübung ihrer in Art. 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und 
9 EMRK (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) garantierten Rechte verteidi-
gen. Auch die Achtung der Menschenwürde, so wichtig sie ist, kann ein allgemeines 
Verbot der Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen. 

 
4. Wegen der Auswirkungen auf die Rechte der Frauen, die aus religiösen Gründen 
den Gesichtsschleier tragen möchten, ist ein absolutes Verbot, in der Öffentlichkeit 
ein Kleidungsstück zu tragen, welches das Gesicht verschleiert, nur bei einer allge-
meinen Bedrohung für die öffentliche Sicherheit verhältnismäßig. 

 
5. Die betroffenen Frauen müssen wegen des Verbots ein Element ihrer Identität voll-
ständig aufgeben, das sie für wichtig halten, und die von ihnen gewählte Art und 
Weise des Bekenntnisses ihrer Religion oder Weltanschauung, obwohl das von der 
Regierung genannte Ziel durch eine einfache Verpflichtung hätte erreicht werden 
können, ihr Gesicht zu zeigen und sich zu identifizieren, wenn eine Gefahr für die Si-
cherheit für Personen oder Sachen besteht oder die besonderen Umstände den Ver-
dacht einer Täuschung über die Identität einer Person begründen. Das allgemeine 
Verbot ist also in einer demokratischen Gesellschaft für die öffentliche Sicherheit im 
Sinn von Art. 8 und 9 EMRK nicht notwendig. 

 
6. Das umstrittene Verbot ist aber insoweit gerechtfertigt, als es die Voraussetzungen 
für das Zusammenleben der Menschen garantieren will. Es gehört zweifellos zu den 
Aufgaben des Staates, die Voraussetzungen für das Zusammenleben der Menschen in 
ihrer Unterschiedlichkeit zu garantieren. Es ist nachvollziehbar, dass ein Staat in 
diesem Zusammenhang den zwischenmenschlichen Beziehungen besondere Bedeu-
tung beimisst, die beeinträchtigt werden, wenn Personen ihr Gesicht in der Öffent-
lichkeit verschleiern. 

 
7. Die Barriere, die gegenüber anderen durch einen das Gesicht verbergenden Schlei-
er errichtet wird, kann als Angriff auf das Recht anderer verstanden werden, in einem 
sozialen Raum zu leben, der das Zusammenleben erleichtert. 

 
8. Der Gerichtshof muss im vorliegenden Fall bei seiner Prüfung, ob die Konvention ein-
gehalten ist, zurückhaltend sein, denn sie führt zu einer Bewertung einer ausgleichen-
den Entscheidung, die nach demokratischen Regeln in der französischen Gesellschaft ge-
troffen worden ist. Der Entscheidung der staatlichen Institutionen muss besondere Be-
deutung beigemessen werden, wenn es um Fragen allgemeiner Politik geht, über die in 
demokratischen Staaten verständlicherweise tiefgreifende Unterschiede bestehen kön-
nen. Frankreich hat deswegen im vorliegenden Fall einen weiten Ermessensspielraum. 

 
9. Deswegen kann das Verbot durch das Gesetz vom 11.10.2010 als verhältnismäßig zu 
dem verfolgten Ziel angesehen werden, die Voraussetzungen für ein Zusammenleben 
der Menschen als Teil des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer zu erhalten.  
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V. Rechtslage in Deutschland  

Auszüge aus einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestags4 

 
1. Derzeitige Rechtslage: In Deutschland gibt es keine Rechtsgrundlage, die das Tragen 
der Burka generell verbietet. Lediglich bei öffentlichen Versammlungen im Sinne des 
Versammlungsgesetzes besteht gem. § 17a Abs. 2 Nr. 1 VersG ein Vermummungsver-
bot. (...) 

 
2. Vereinbarkeit eines einfachgesetzlichen Burkaverbots mit dem GG: Nach Artikel 4 
Abs.1 des GG sind die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religi-
ösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Dies wird noch durch Art. 4 
Abs. 2 GG verstärkt, der die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Die Gewähr-
leistung der Freiheit des Glaubens, des religiösen und weltanschaulichen Bekennt-
nisses und der Religionsausübung bilden den einheitlichen Schutzbereich der Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit. Neben der Freiheit, einen Glauben zu bilden und zu ha-
ben, ist auch geschützt, einen Glauben zu äußern und entsprechend zu handeln. (...) 
Dem Staat ist es verwehrt, bestimmte Bekenntnisse zu privilegieren oder den Glauben 
oder Unglauben seiner Bürger zu bewerten. (...) Die Religionsfreiheit ist ein Menschen-
recht für jedermann, wird also auch für Ausländer und Muslime gewährleistet. 
a) Schutzbereich der Religionsfreiheit: Unter den Schutz des Grundrechts fällt nicht 
nur der private Glaube, sondern auch das öffentliche Bekenntnis zu der eigenen Religi-
on. Dazu kommt die in Art. 4 Abs. 2 GG ausdrücklich erwähnte Religionsausübung, also 
die religiöse Betätigung. Hierzu zählen alle kultischen Handlungen wie Gottesdienst, 
Gebet, Feier von Sakramenten. Auch das Tragen besonderer Kleidung, um seine religi-
ösen Überzeugungen kundzutun, wird von Art. 4 GG geschützt. Maßgeblich ist zudem, 
was nach dem Selbstverständnis der jeweiligen Religion oder religiösen Vereinigung 
von ihrer Religionsausübung umfasst ist. (...) Die Verhüllung des Körpers hat seine Ur-
sprünge zwar in vorislamischer Zeit, dennoch gilt die Verschleierung muslimischer 
Frauen weithin bei gläubigen Muslimen als direkt aus dem Koran ableitbar. (...) (Es) 
besteht Einigkeit darüber, dass eine gläubige Muslima die aus dem Koran ableitbaren 
Kleidungsvorschriften einhalten muss. (...) Die Rechtsprechung anerkennt, dass eine 
Verschleierung ein religiöses Bekenntnis sein kann und bejaht dies für das Kopftuch. 
Das Tragen einer Burka fällt damit in den Schutzbereich des Art. 4 GG, soweit die Trä-
gerin dies als verbindlich von den Regeln ihrer Religion vorgeschrieben empfindet. So-
weit die Burka aus anderen Motiven – etwa aufgrund äußeren Zwangs – getragen wird, 
unterfällt dies nicht dem Schutzbereich des Artikels 4 GG. 
b) Rechtfertigung: Um nicht verfassungswidrig zu sein, bedarf ein Eingriff in die Reli-
gionsfreiheit der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. (...) Möglicherweise gebietet 
die Gewährleistung der negativen Religionsfreiheit, besonders intensive Formen der 
Religionsausübung in der Öffentlichkeit zu unterbinden. Das Tragen der Burka ist 
ein starkes Bekenntnis zu den Kleidungsvorschriften des Islam. Allerdings hat in ei-
ner Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, der ein-
zelne kein Recht darauf von fremden Glaubensbekundungen verschont zu bleiben. In-
sofern gewährt die negative Religionsfreiheit weder das Recht die Bekenntnisäuße-
rung anderer zu verhindern, noch durch den Staat vor Konfrontationen mit religiösen 
Fakten geschützt zu werden. (...) Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG normiert ein Staatsziel, 
durch das Maßnahmen zur Angleichung der Lebensverhältnisse von Männern und 
Frauen ergriffen werden sollen. (...) Damit wird der Gleichberechtigungssatz des Art. 
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3 Abs. 1 GG ergänzt. Beide Regelungen zielen aber auf die Rechtsgleichheit zwischen 
den Geschlechtern. Der Staat erhält dadurch keinen Erziehungsauftrag für seine 
Bürger, der ihn legitimiert, ein Verbot der Vollverschleierung auch gegen den Willen 
der betroffenen Frauen durchzusetzen. (...) 

 
4. Tragen einer Burka bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes: Das Tragen einer 
Burka bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes wird derzeit schon in den meisten 
Bundesländern insbesondere für den Bereich der Schulen und Kindergärten verboten. 
Die Bundesländer Berlin und Hessen haben darüber hinausgehende Regelungen, die 
sich auch auf Beamte und Angestellte in der Landesverwaltung beziehen. Derartige ge-
nerelle Regelungen auf Landesebene sind nur durch einfachgesetzliche Regelung mög-
lich, die erst nach Abwägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Interes-
sen erlassen werden darf.  Im Bundesbeamtenrecht gibt es keine mit den landesgesetz-
lichen Regelungen vergleichbaren Verbote des Tragens religiöser Bekleidung. Das poli-
tische Mäßigungsverbot kann grundsätzlich nicht dahingehend ausgelegt werden, dass 
Beamtinnen das Tragen von Kopftüchern oder Burkas verboten werden kann. Ein Ver-
bot des Tragens der Burka im öffentlichen Dienst bedürfte einer Änderung des Beam-
tenrechts. Eine solche Regelung dürfte aber weder konkret eine bestimmte Religion 
diskriminieren noch ein bestimmtes religiöses Kleidungsstück verbieten. Sie könnte 
auch nicht mit der Abwehr unbestimmter abstrakter Gefahren begründet werden, son-
dern wäre nur bei einer konkreten Gefahr für gleichrangige Verfassungsgüter gerecht-
fertigt. Auch für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst kann ein Burkaverbot 
nur einfachgesetzlich geregelt bzw. im Hinblick auf die Tarifautonomie gem. Art. 9 Abs. 
3 GG von den Tarifparteien tarifvertraglich vereinbart werden. Zudem darf kein Ver-
stoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorliegen.  

VI. Kommentar 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte akzeptiert das in Frank-
reich erlassene Gesetz zum Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und da-
mit auch andere ähnliche Gesetze. Tatsächlich geht es aber nicht nur um die Vollver-
schleierung. Es geht auch oder vielleicht sogar vorrangig europaweit um eine rechtliche 
Auseinandersetzung mit einer islamischen Kleidungspraxis und damit auch um den Is-
lam: also um eine Auseinandersetzung mit einer Religion und dem Menschenrecht der 
Religionsfreiheit. Diese Freiheit wird durch das Urteil eingeschränkt. In den europäi-
schen Staaten mit einer Verbotspraxis können nun Frauen bestraft und damit der Ge-
walt des Staates ausgesetzt werden, wenn sie das tun, was sie aus religiösen Motiven 
tun wollen. Sie werden vor die Alternative der Bestrafung oder der Verleugnung oder 
Verdrängung eines wie auch immer zu verstehenden „religiösen Bedürfnisses“ gestellt. 
Und warum? Weil wir – „die anderen“ – ein Recht haben, das Gesicht dieser Frauen zu 
sehen und evtl. mit ihnen zu kommunizieren? Ein solches Recht haben wir doch gar 
nicht. Die Muslima hingegen hat das Recht auf Andersartigkeit; sie hat – wie jeder von 
uns – das Recht, sich unerkannt und vielleicht zugleich bekenntnishaft in der Öffent-
lichkeit zu bewegen und zu signalisieren, dass sie selber über Kommunikation bestim-
men will. Die Wahrnehmung dieses Rechtes mag – und es ist ja für den europäischen 
Normalbürger so – befremdlich und manchmal auch „mehr als seltsam“ wirken. Kon-
krete Erfahrungen der Vollverschleierung etwa im Lesesaal einer Universitätsbiblio-
thek, in einem Seminar – vielleicht sogar in einem Seminar über die Theorie des kom-
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munikativen Handelns – oder auf einem Elternabend machen das sehr sinnlich deut-
lich. Aber es geht um Freiheit: um Religionsfreiheit. Dieses Recht hätte der EGMR 
stärken sollen. Freiheit ist ja ein Gut, das sich vermehrt, wenn es genutzt wird; sie ist 
ein Gut, das wertloser wird, wenn es nicht genutzt wird – und deshalb ist die Reduzie-
rung der Freiheit ein zu hoher Preis. Die deutsche verfassungsrechtliche Lage zum 
„Burka-Verbot“ ist wohl besser als das EGMR-Urteil. 

Das Urteil ist auch Anlass zu fragen, welche Positionen es im Islam zu den Men-
schenrechten gibt. Hier müssen wir sehen, dass in der westlichen (christlichen) Welt die 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 fi-
xierten Menschenrechte mit dem Anspruch verbunden sind, überall und immer und für 
alle Menschen gültig zu sein. Das wird aber nicht überall so gesehen. In der „Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte im Islam“ (1981 vom Islamrat für Europa heraus-
gegeben) und der „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ (1990 von der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz veröffentlicht ) wurden zwei islamische Gegen-
entwürfe vorgelegt. In ihnen wird die Scharia – das islamische Recht – über alle ande-
ren Rechte gestellt. Kollektivrechte haben dort eine größere Bedeutung als in der Men-
schenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Dies kann so verstanden werden, dass 
das Wohl der Familie und das Wohl der Gemeinschaft aller Muslime (die umma) über 
das individuelle Wohl zu stellen ist. Die hier erkennbaren Unterschiede zu westlichen 
Wertvorstellungen müssen diskutiert werden können – in Freiheit. Dabei hat „der Wes-
ten“ nicht das Recht, seine Werte zu exportieren; er hat aber das Recht, in seinem jewei-
ligen Land seine Rechtswerte konsequent zu verteidigen und alle in dieser Rechtswelt 
lebenden Muslime zur Akzeptanz dieses Rechts zu zwingen. Hier darf es keine Toleranz 
an falschen Stellen geben. Sie könnte zu Parallelgesellschaften und irgendwann zu ei-
ner privaten Scharia-Polizei führen. (Für die politische Bildung brauchbare Texte dazu 
gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.5) 

Ein letzter und ganz anderer Punkt: Die Epidemiologin Christa Scheidt-Nave vom 
Robert-Koch-Institut verweist auf medizinische Studien, die belegen, dass Menschen, 
die ihre Haut bedecken, nicht genügend Vitamin D produzieren und dass selbst mil-
dere Mangelzustände langfristig chronische Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems oder Krebserkrankungen zur Folge haben. Auf diese Studien reagieren Islam-
verbände reserviert. Ali Ihsan Ünlü, der Generalsekretär der Deutsch-Türkisch Isla-
mischen Anstalt für Religion (DITIB) und selber Mediziner, warnt vor einem Miss-
brauch der Forschungsergebnisse für andere Absichten: „Man sollte die Meinungen 
der Experten als rein gesundheitliche Kritik auslegen und nicht als Kritik an der 
Verschleierung“. Andere Islam-Verbände teilen diese Meinung.6  

Die Lage ist wahrhaft schwierig – aber angesichts der politischen Konflikte (Stich-
worte sind „Islamischer Staat“ und „Salafisten“) gibt es andere Probleme als die Voll-
verschleierung einiger Muslima auf dem Champs Elysee oder irgendwo in Europa. 

Anmerkungen 

1 http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145240#{„itemid“:[„001-145240“]} 
2 http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf 
3 BeckRS 2014,14932 – beck-online 
4 http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/ 
 http://wobo.de/news/burkaverbot-in-deutschland 
5 http://www.bpb.de (Suchbegriffe: Islam Recht Menschenrechte) 
6 http://www2.evangelisch.de (Suchbegriff: Vitaminmangel) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145240#%7B%E2%80%9Eitemid%E2%80%9C:[%E2%80%9E001-145240%E2%80%9C]
http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/
http://wobo.de/news/burkaverbot-in-deutschland
http://www.bpb.de
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Zusammenfassung 
Der Aufsatz zeigt typische Handlungsprobleme von Lehrenden der Sozialkunde auf. Dazu geht 
er von der strukturtheoretischen Professionstheorie aus und vertritt die These, dass sich einige 
Probleme des Lehrerhandelns in der politischen Bildung zuspitzen. Exemplarisch wird dies am 
Urteilsproblem und am Emanzipationsproblem in der politischen Bildung verdeutlicht. 

1. Einleitung 

Den Fall „Anna“ haben zwei Studentinnen der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
aus dem Praxissemester in das wahlobligatorische Nachbereitungsseminar „Taktvoll 
gegen Rechts“ mitgebracht. Die Lehrveranstaltung wird für Lehramtsstudierende al-
ler Fächer angeboten und beschäftigt sich mit Handlungsproblemen, die sich im wei-
testen Sinne aus demokratiefeindlichen, menschenverachtenden und rechtsextrem af-
fizierten Äußerungen im Unterricht ergeben und die die Studierenden im Praxisse-
mester in der ein oder anderen Weise erlebt haben. 

Fall „Anna“ 

„Wir absolvierten unser Praxissemester an einer staatlichen Regelschule mit einem 
ländlichen Einzugsgebiet. Unter den ca. 130 Schülern der einzügigen Schule sind kei-
ne ,offensichtlichen‘ Nazis zu erkennen. 
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Am Montag, den 25.11. hospitierten wir bei Frau S. in der 6. Klasse im Englisch-
unterricht. Thema der Stunde waren Farben. Frau S. fragte die Schüler nach ihren 
Lieblingsfarben. Einige meldeten sich. Die Antworten waren sehr ,bunt‘.“ 

Dann fragte Paul Frau S., ob ihre Lieblingsfarbe schwarz sei oder ob sie ein Go-
thic sei („… oder sind Sie ein Gothic?“). 

 
Frau S. antwortete darauf: ,Nein ich bin kein Gothic.‘ 
Darauf Jonas: ,Mögen Sie Gothics?‘ 
Frau S. antwortete: ,Ich mag alle Menschen außer Nazis.‘ 
Darauf Anna ganz empört: ,Also mögen Sie meinen Bruder nicht?‘ 
Darauf hin Frau S.: ,Wenn er ein Nazi ist, dann ja.‘ 

 
Anna wirkte daraufhin etwas ,betröppelt‘ und der Unterricht wurde fortgesetzt“. 

Im Folgenden soll der zitierte Fall als Ausgangspunkt genutzt werden, um im An-
schluss an die strukturtheoretische Professionstheorie (Kap. 2.2) einige Herausforde-
rungen an professionelles Handeln nachzuzeichnen, mit denen sich Lehrende in der 
politischen Bildung konfrontiert sehen.  

2. Zur Strukturlogik pädagogischen Handelns in der Schule 

2.1 Der Fall Anna und die ‚pädagogische Situation‘ 

Die Szene stammt aus dem Englischunterricht. Die Lehrerin versucht, über ein The-
ma mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Ein Blick in die 
Rahmenrichtlinien für den Englischunterricht in Thüringen zeigt, dass die Schülerin-
nen und Schüler lernen sollen, Texte in englischer Sprache zu verstehen sowie Texte 
zu produzieren. Darüber hinaus sollen sie lernen, in Alltagssituationen kommunika-
tiv zu agieren, was u.a. die Fähigkeit zur Übersetzung beinhaltet. Schließlich geht es 
darum, über Sprache und Sprachverwendung zu reflektieren. All dies soll an ver-
schiedenen Inhaltsbezügen bzw. Themen erfolgen, etwa der eigenen Person und dem 
persönlichen Umfeld, Kunst und Kultur, aber auch Natur und Umwelt. Offenbar ver-
folgt die Lehrerin hier die Kompetenzanbahnung an einem Thema (Farben), bei dem 
es um persönliche Vorlieben der Schüler geht, vielleicht um Kunst und Kultur. Es 
lässt sich nur vermuten, dass die Frage von Paul nach der Lieblingsfarbe der Lehre-
rin etwas mit ihrem Kleidungsstil zu tun hat. Dafür spricht allerdings die nachge-
schobene Frage des Schülers „… oder sind Sie ein Gothic?“. 

Durch die Frage von Paul und die Antwort der Lehrerin „Nein ich bin kein Go-
thic“ verschiebt sich das Thema der Situation. Es geht nicht mehr darum, dass die 
Kinder zum Zwecke der Kompetenzanbahnung Fragen der Lehrerin beantworten. Die 
Kinder unterstellen, dass es sich nicht um eine Lehrerfrage handelt, sondern um das 
Angebot eines freien Gesprächs. Im herkömmlichen sogenannten gelenkten Unter-
richtsgespräch ist so etwas nicht vorgesehen. In diesem ist die Gesprächskonstellation 
asymmetrisch; der Lehrende verfügt über einen Kompetenzvorsprung und stellt Fra-
gen lediglich zum Zwecke der Kompetenzanbahnung und Kompetenzüberprüfung. Ein 
freies oder offenes Gespräch ist dagegen symmetrisch; es geht um einen gleichberech-
tigten Gedankenaustausch mit Rede und Gegenrede. 

In dieser verschobenen Situation ist nun aber die Lehrerin nicht mehr die Sach-
walterin und Garantin der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Mit 
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den Fragen von Paul, was die Lehrerin mag und was sie ist, wird sie nicht als Funkti-
onsträgerin des staatlichen Schulsystems adressiert. Es wird – wenn vielleicht nicht 
nach ihrer ganzen Person – so doch nach Facetten ihrer personalen Identität gefragt; 
es wird verhandelt, wie sie sich definiert – und zwar abgesehen von den Normen und 
Orientierungen, die ihr durch Rollenhandeln als Lehrerin vorgegeben sind. 

Auf die Verneinung, dass sie kein Gothic sei, setzt Jonas nach, ob Frau S. Gothics 
möge. Hier wird nicht mehr verhandelt, ob Frau S. den Kleidungsstil, den Musikge-
schmack und die Einstellungen praktiziert und damit der Szene zuzuordnen ist. 
Vielmehr fragt Jonas, ob Frau S. Gothics Sympathien entgegenbringt. 

Es werden nicht die geteilten kollektiven Einstellungen und Praktiken der ju-
gendkulturellen Szene angesprochen, sondern die personifizierten Vertreter der Szene 
selbst. Das „mögen“ in der Frage von Jonas richtet sich nicht auf ein abstraktes Welt-
bild, sondern auf konkrete Menschen, die einem Weltbild anhängen. 

In der Antwort auf die Frage von Jonas macht Frau S. einerseits deutlich, dass 
eine jugendkulturelle Orientierung für sie kein Kriterium dafür abgeben kann, einen 
Menschen zu mögen oder nicht zu mögen. Implizit vermittelt Frau S. die Botschaft, 
dass die Vertreter aller Jugendkulturen das Menschsein teilen und dies für sie Grund 
genug sei, ihnen eine grundsätzliche Anerkennung entgegenzubringen – vielleicht 
kognitive Achtung und soziale Wertschätzung im Sinne von Axel Honneth (1994). An-
dererseits schränkt sie diese Transzendierung und das universelle Anerkennungs-
prinzip ein, indem sie eine Gruppe, Nazis, ausnimmt. In diesem Zusatz setzt sich fort, 
dass nicht anonyme und unpersönliche Einstellungen abgelehnt werden, sondern die 
personalisierten Träger dieser Einstellungen selbst. 

In der empörten Frage von Anna „Also mögen Sie meinen Bruder nicht?“ schließt 
Anna erstens an die personalisierende Äußerung der Lehrerin an. Sie bringt ihren 
Bruder ins Spiel. Der Bruder erfüllt in der Sicht Annas offenbar die Bedingungen, die 
dazu führen, dass er von Frau S. nicht gemocht werden würde. Unklar bleibt, ob Frau 
S. den Bruder von Anna tatsächlich persönlich kennt. Selbst wenn Frau S. anonyme 
Anerkennungsprinzipien der kognitiven Achtung und sozialen Wertschätzung im 
Sinne von Axel Honneth transportiert, so erlaubt es doch die personalisierende Rede 
von Gothics und Nazis, dass Anna die emotionale Zuwendung gegenüber ihrem Bru-
der thematisieren kann. Zweitens kommt in der Empörung von Anna die emotionale 
Verbundenheit zu ihrem Bruder zum Ausdruck. Ein Familienmitglied, dem sie emoti-
onal zugeneigt ist, wird scheinbar durch die Aussagen der Lehrerin als nicht zuwen-
dungswürdig deklariert. In Frage steht für Anna somit nicht nur die potentielle Zu-
wendung der Lehrerin gegenüber ihrem Bruder. Auch Annas eigene empfundene Zu-
neigung gegenüber dem Familienmitglied wird von der Lehrerin in Frage gestellt. 

In der Antwort von Frau S. wird die Frage von Anna bejaht. Damit bestätigt sie 
vor dem Publikum der Schulklasse die Ahnung von Anna, dass der Bruder in den Au-
gen der Lehrerin keine emotionale Zuneigung verdient. Frau S. stellt implizit die 
Empfindungswelt von Anna in Frage. „Anna wirkte daraufhin etwas ‚betröppelt‘ und 
der Unterricht wurde fortgesetzt.“ 

2.2 Die Herausforderung pädagogischen Handelns im Lichte der 
strukturtheoretischen Professionstheorie 

Was lässt sich aus dem besprochenen Fall über die Anforderungen und Charakteris-
tika des Lehrerberufs und insbesondere den Beruf des Sozialkundelehrers lernen? 
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Nach Ulrich Oevermann richtet sich die pädagogische Tätigkeit in der Schule im Kern 
nicht auf die Entwicklung der ganzen Person. Bei Unterricht gehe es „in seiner inne-
ren Notwendigkeit“ um die „sozialisatorisch eingeschränkte Funktion der Vermitt-
lung von Wissen, Tradition und Technik“ (Oevermann 1996, 143) und darüber hinaus 
um die Vermittlung von Normen. Vermittelt werden sollen die spezifischen Kultur-
techniken und Orientierungen einer differenzierten und spezialisierten Gesellschaft, 
die nicht mehr darauf setzen kann, dass die kulturelle Reproduktion durch die Teil-
nahme der Kinder an den familialen Praktiken erfolgen wird. Diese Funktion ist auch 
im vorgestellten Fall sichtbar. Die Lehrerin verfolgt, wie oben dargelegt, mit ihrem 
Unterricht die Entwicklung von sprachlichen Kompetenzen bei den Schülerinnen und 
Schülern. Darüber hinaus geht es im Fall auch um die Anerkennungswürdigkeit poli-
tischer Einstellungen. Im Normalfall verfolgt pädagogisches Handeln also Ziele und 
erfüllt Funktionen, die sich auf die Entwicklung von nur wenigen, spezifischen, parti-
kularen Aspekten der personalen Identität beziehen. 

Da Kinder bis zur Pubertät, so Oevermann, nun aber noch gar nicht in der Lage 
sind, in der Interaktion mit dem Lehrer zwischen partikularen und personenumfas-
senden Anteilen der Adressierung zu unterscheiden, fühlen sie sich immer in ihrer 
gesamten Person angesprochen. So werden Aussagen über die inhaltlichen Äußerun-
gen, über die fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu Statements 
über die „Totalität“, die ganze Person. Weil Lehrerinnen und Lehrer bei der Kompe-
tenz- und Wissensvermittlung auf sachliche Kritik und Zurückweisung, auf Bewer-
tung und Korrektur, auf Hinterfragung und kritische Prüfung verwiesen sind, laufen 
sie ständig Gefahr, dass dies von den Schülerinnen und Schülern als diffuse Zurück-
weisung ihrer gesamten Person verstanden wird (Oevermann 1996). Die Gewährung 
von emotionaler Zuwendung und Anerkennung ist aber entscheidend dafür, dass In-
dividuen Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung, mithin psychosoziale 
Normalität entwickeln. Damit ist für Oevermann neben der Wissens- und Normen-
vermittlung eine weitere, nämlich therapeutische Dimension professionellen pädago-
gischen Handelns angesprochen. Therapeutisch vorstrukturiert ist Handeln von Leh-
renden allerdings nicht im Sinne der Heilung von Pathologie, sondern im Sinne der 
Vorbeugung von Pathologie. Es geht um „prophylaktisches Handeln“ (Oevermann 
1996, 149).  

In der politischen Bildung wird die Gefahr einer empfundenen gesamtpersonalen 
Abwertung und damit der Behinderung von Lernprozessen besonders virulent: Mit 
der Hinterfragung oder gar Zurückweisung politischer Urteile, in die politische Ein-
stellungen einfließen und die zentraler Gegenstand des Sozialkundeunterrichts sind, 
laufen die Lehrenden, aber auch die Mitschüler, schnell Gefahr, Lernende als ganze 
Person zurückzuweisen. Dies liegt – so kann vermutet werden – daran, dass politische 
Einstellungen zwar partikulare Persönlichkeitsaspekte abbilden, aber anders als et-
wa mathematische oder sprachliche Fähigkeiten eher für eine gesamtpersonale 
Selbstdarstellung herangezogen werden können und insbesondere bei extremen Ein-
stellungen in peerkulturelle Orientierungen eingewoben sind (Krüger, Helsper, Fritz-
sche, Pfaff, Sandring & Wiezoreck 2012). Die Zurückweisung politischer Urteile kann 
somit weitreichende Folgen haben: „Politische Topoi können zwischen Jugendlichen – 
und zwar dann, wenn die Abgrenzung zwischen Jugendlichen zentral über politische 
Semantik erfolgt – zum Katalysator gegenseitiger Abwertung und konfrontativer 
Konfliktverschärfung werden“ (Krüger et. al. 2012, 282). 

Im Beispiel wird diese grundsätzliche Gefahr durch die Verschiebung des Themas 
der Situation gesteigert. Im Anschluss an die Fragen der Schüler richtet sich die Leh-
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rerin mit ihren Äußerungen nicht nur auf partikular-inhaltliche Aspekte im Rahmen 
des Englischunterrichts oder der politischen Bildung. Frau S. spricht nicht etwa von 
politischen Ansichten oder Forderungen, die sie ablehnt. Mit ihrem politischen 
Statement, sie möge Nazis und Annas Bruder nicht, werden explizit ganze Personen, 
personenumfassende Identitäten angesprochen. 

Genau hier aber zeigen sich die Verwicklungen des Lehrerberufes: Einerseits ist 
eine zu starke Orientierung des Lehrers auf die sachliche Seite des Unterrichtens und 
eine Ignoranz gegenüber einer gesamtpersonalen Anerkennung der Schülerinnen und 
Schüler – von expliziten Zurückweisungen wie im Fall ganz zu schweigen – sowohl 
der psychosozialen als auch, da Störungen der Lehrer-Schüler-Interaktion wahr-
scheinlich werden, der fachlich-kognitiven Entwicklung abträglich. Andererseits si-
chert eine zu starke Beachtung gesamtpersonaler Anerkennung, eine Zurückstellung 
inhaltlicher Kritik am Lernprozess zwar eine psychosoziale Normalität der Schüler, 
vernachlässigt aber die domänenspezifische Kompetenzentwicklung. Pädagogisches 
Handeln ist also grundsätzlich ein Handeln im Spannungsfeld von Personenorientie-
rung und Sachorientierung. 

3. Zur Handlungsproblematik Professioneller in der politischen 
Bildung 

3.1  Strukturelle Antinomien pädagogischen Handelns und 
Handlungsprobleme in der politischen Bildung 

Das Denken in Widersprüchen ist ein altes Motiv in der Pädagogik. Klassisch ist etwa 
die Frage Kants „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ (Kant 1983, 711). 
Auch die Verortung der Pädagogik bei Friedrich D. E. Schleiermacher zwischen All-
macht und Ohnmacht oder Entwickeln und Gegenwirken ist hier zu nennen (Schlei-
ermacher 1994). Im Rahmen des strukturtheoretischen Ansatzes ist es besonders das 
Verdienst von Werner Helsper, diese Grundspannung im Anschluss an Ulrich Oever-
mann ausdifferenziert und als pädagogische Antinomien beschrieben zu haben. Unter 
Antinomien werden in der Logik zwei gültige Sätze verstanden, die sich gegenseitig 
ausschließen. Werner Helsper hat für pädagogisches Handeln u.a. die „Widerspruchs-
konstellationen“ (Helsper 2010, 15) von ‚Differenz und Einheit‘, von ‚Freiheit und 
Zwang‘ sowie von ‚Entfaltung der kindlichen Natur und Disziplinierung‘ herausgear-
beitet und in Teilen empirisch rekonstruiert (Helsper 2010). 

Helsper betont, dass eine fachspezifische Rekonstruktion der Antinomien und Di-
lemmata notwendig ist (Helsper 2011). Meine These ist, dass einige der pädagogi-
schen Antinomien gerade durch die inhaltliche Ausrichtung politischer Bildung, 
durch die explizit angestrebten Kompetenzen sowie normativen Orientierungen eine 
besondere Zuspitzung erfahren. Dort, wo politische Bildung betrieben wird, also im 
Sozialkundeunterricht und auch insgesamt in der Schule als Institution mit explizit 
politischem Bildungsauftrag, steigern sich einige dieser Verwicklungen des Lehrer-
handelns: Das Urteilsproblem erscheint als eine fachspezifische Ausformung der An-
tinomie von Differenz und Einheit, das Emanzipationsproblem als Strukturvariante 
der Antinomie von Freiheit und Zwang, das Brückenproblem schließlich als eine fach-
spezifische Variante der Antinomie von kindlicher Natur und Disziplinierung (genau-
er May 2014). 
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Die fachspezifische Fassung strukturbedingter Handlungsprobleme in der politi-
schen Bildung kann eine Forschungslücke in der politikdidaktischen Professionstheo-
rie schließen: Einerseits wird in vielen politikdidaktischen Publikationen Professiona-
lität zwar fachspezifisch, aber in Absehung von den strukturellen Dilemmata vor-
nehmlich normativ bestimmt. Hier geht es dann beispielsweise um die Auseinander-
setzung der Lehrpersonen mit der Philosophie des Faches, normative Zielbestimmun-
gen und fachspezifische Unterrichtsmethoden (z.B. Massing 2013). Andererseits haben 
wir seit der Dissertation von Sibylle Reinhardt zur Konfliktstruktur der Lehrerrolle 
von 1972 eine lange und anhaltende Tradition strukturtheoretischen Denkens. Aller-
dings wird hier die Konfliktstruktur der Lehrerrolle kaum mit der Fachstruktur in 
Verbindung gebracht (auch Reinhardt 1995). 

Im Folgenden gehe ich mit dem Urteilsproblem und dem Emanzipationsproblem 
auf zwei Handlungsdilemmata bzw. paradoxale Verstrickungen politisch-bildneri-
schen Handelns ein. Das vielfach beschriebene Brückenproblem vernachlässige ich. 
Zur Veranschaulichung, d.h. also ohne Rekonstruktion, nutze ich Fälle aus ganz un-
terschiedlichen Kontexten. Der erste Fall stammt aus einem eigenen Projekt zum 
kompetenzorientierten Unterricht, der zweite aus einer Fallsammlung von Carla 
Schelle. 

3.2 Das Urteilsproblem in der politischen Bildung  

In einer Gruppendiskussion führte eine 10. Realschulklasse ein Gespräch über das 
Daschner-Dilemma. Polizei-Vizepräsident Daschner stand 2002 vor der Entscheidung, 
einem mutmaßlichen Entführer Folter anzudrohen und dadurch das Versteck des ent-
führten Kindes zu ermitteln. Er konnte also entweder die Menschenrechte des Täters 
wahren oder das Leben des Kindes retten. Beides zugleich ging nicht. Nach Kenntnis-
stand der Polizei drohte das Kind zu verdursten. Die Polizei hatte zum Zeitpunkt der 
Entscheidung deutliche Indizien für eine Täterschaft des festgenommenen Mannes. 
Über diesen Fall diskutierten die Schüler also in der Gruppendiskussion. 

Fall „…etwas abschneiden wollen“ 

Dm: Stell dir mal vor; hör-ma-zu. 
Em: ja mach ich 
Dm: du bist Papa. du hast ne süße kleine Tochter ja, 
Em: ja 
Dm: und-auf-einmal-isse-weg. Da-würdst du doch den Entführer doch och irgendetwas ab-
schneiden wollen.[…] 
Dw: Nee (.) wenn dein Kind nicht gefunden wird (.) ja (.) der würd andauernd nicht sagen wo 
das is der würd ich den umbringen,  
Jw: ja 
Dw: oder solange quälen bis er es sagt 

 
Auffällig ist, dass die Schüler gar nicht das Dilemma des Amts- und Funktionsträgers 
Daschner diskutieren. Vielmehr betrachten sie den Fall probeweise aus der Sicht be-
troffener Eltern. Das Dilemmatische an der Situation wird gar nicht behandelt. Der 
mutmaßliche Täter solle gequält werden, bis er es sagt. Gleichzeitig mischen sich an-
scheinend noch Motive von Rache und Vergeltung in die Äußerungen – „etwas ab-
schneiden“ und „umbringen“ wird nicht im Zusammenhang mit der Auffindung des 



 Politische Bildung als Beruf     591 
 

Kindes thematisiert. Die Schüler zeigen hier also eine Tendenz zur Umgehung rechts-
staatlicher Verfahren und zu menschenverachtenden Urteilen. Die Urteilsstruktur 
der Schüler ließe sich noch weiter analysieren, aber ich möchte auf das sich abzeich-
nende Handlungsproblem der Lehrperson eingehen. 

Politische Urteilsbildung ist so etwas wie eine Megakompetenz in der politischen 
Bildung. Sie kommt in allen Kompetenzsets an prominenter Stelle vor. Sozialkunde-
lehrer oder politische Bildner sind dabei – bei aller zulässigen Kontroversität – nor-
mativ darauf orientiert, so etwas wie demokratische Standards bei der Urteilsbildung 
der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Dies schließt menschenverachtende und 
demokratiefeindliche Urteile aus. Die Orientierung auf demokratische Grundprinzi-
pien ist politikdidaktisch durch die klassischen Theorien der politischen Bildung seit 
dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus legitimiert. Nicht zuletzt sind Lehre-
rinnen und Lehrer aber auch durch die Rahmenpläne und das Schulgesetz darauf 
verpflichtet. Die Rede ist dort etwa von der Achtung vor dem menschlichen Leben, 
den grundlegenden Werten der Verfassung und dem Geist des Humanismus. Hier 
zeigt sich, dass Schule und Unterricht, besonders aber politische Bildung, funktional 
auf soziale Kohäsion der Demokratie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform 
angelegt sind. 

Auf der anderen Seite stehen politische Bildner vor erheblichen Problemen bei der 
Einlösung dieser normativen Orientierungen – und dies aus verschiedenen Gründen. 
So ist es politikwissenschaftlich mit erheblichen Problemen behaftet, die Güte eines 
politischen Urteils theoretisch zu bestimmen. Verschiedene politische Theorien ermit-
teln die Güte von Urteilen lediglich theorieimmanent. Die Vielfalt der politischen Ur-
teile korrespondiert mit einer kontroversen Theorielandschaft in der politischen Phi-
losophie. Von Bredow und Noetzel (2009) formulieren prägnant: Es kann „keine ‚Ge-
setze‘ des richtigen politischen Urteilens geben“ (15). Für die Lehrenden heißt das: Sie 
stehen zumindest auf wackligen Beinen, wollen sie die theoretische Zulässigkeit oder 
Nichtzulässigkeit von politischen Urteilen bestimmen. Viel wichtiger ist aber, dass 
sich die Lehrenden mit einer heterogenen Schülerschaft konfrontiert sehen, die durch 
die Prozesse von Individualisierung, Pluralisierung und Wertewandel erfasst ist. Poli-
tische Sozialisation ist eben auch maßgeblich durch andere Sozialisationsinstanzen 
wie die Familie oder die Peergroup mitbestimmt. Mit anderen Worten: Politische Ur-
teilsbildung erfolgt bei den Schülerinnen und Schülern auf einer Wertegrundlage, die 
so vielfältig ist wie die Milieus der differenzierten Gesellschaft oder die jugendkultu-
rellen Szenen selbst (Hitzler & Niederbacher 2010). 

Das Handlungsdilemma lässt sich umreißen: Lehrerinnen und Lehrer können ge-
genüber solchen Äußerungen einerseits auf demokratischen Mindeststandards der Ur-
teilsbildung beharren. Dann lösen sie zwar die normative Orientierung ein, laufen 
aber Gefahr, die Pluralität und den Eigensinn der Schülerschaft mit moralischen Ap-
pellen zu überformen. Weil es bei der politischen Urteilsbildung auch immer um Fra-
gen der eigenen Identität geht, kann es bei solchen Appellen auch zu einem Abblo-
cken und zu einer Verweigerungshaltung kommen. Wilhelm Heitmeyer formuliert: 
„Je größer die Moralisierung, desto geringer die Kommunikationschancen“ (Heitmey-
er 1995, 192). Lehrer könnten andererseits aber mit einer relativistischen „Das-kann-
man-so-oder-so-sehen“-Haltung reagieren. Hierbei wird zwar der Eigensinn der Schü-
lerschaft berücksichtigt, identitätstragende Einstellungen der Schüler werden vor Zu-
rückweisung geschont. Eine Orientierung auf die demokratischen Werte und Prinzi-
pien sowie auf soziale Kohäsion wird aber vernachlässigt. – Lehrkräfte bewegen sich 
hier also in einem Spannungsfeld von Universalismus und Relativismus. 
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3.3 Das Emanzipationsproblem in der politischen Bildung 

Ich beginne wieder mit einem Transkript, dieses Mal von Carla Schelle (Schelle, Ra-
benstein & Reh 2010, 111). Es handelt sich um eine 8. Gesamtschulklasse im Fach 
Politik. 

Fall „… keiner will ja sonst“ 

Lehrer: also was hier noch dazu gehört Klassensprecher ihr habt gewählt 
Zwei Klassensprecher welche sind das Katrin? 
[Gelächter] 
Katrin: Klaus und Sabine 
Lehrer [kann Katrin nicht verstehen]: Klaus und ? 
Markus: Sabine hat sie gesagt 
Lehrer: richtig Klaus und Sabine 
Günter [laut und belustigt]: ich weiß das gar nicht mehr 
[es entsteht ein Durcheinander/Zurufe/Gelächter] 
Lehrer: Sabine du bist Klassensprecherin ne? 
Sabine: was? 
[Gelächter] 
Günter [über Sabine]: sie weiß es selber nicht woher sollen wir es denn wissen 
Sabine: doch glaub 
Günter: (  ) keiner will ja sonst 

 
Auch hier setze ich bei den normativen Orientierungen der politischen Bildung an. 
Politische Bildung ist darauf orientiert, die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg 
zu mündigen und emanzipierten Staatsbürgern zu unterstützen. Geht es bei Mündig-
keit in Anlehnung an Kant vor allem um den eigenständigen Gebrauch des Verstan-
des, so ist mit Emanzipation die Freisetzung, die Befreiung aus einem Zustand der 
Abhängigkeit angesprochen. Mündigkeit und Emanzipation – und das ist das Beson-
dere in der politischen Bildung – sollen hierbei nicht lediglich bildungsphilosophische 
Wunschprosa sein, sondern ein durchgängig leitendes Motiv von den didaktischen 
Konzeptionen bis hin zu den Curricula und den unterrichtspraktischen Konsequen-
zen. Unter den Klassikern der politischen Bildung war es z.B. Rolf Schmiederer, der 
die Gedanken von Mündigkeit und Emanzipation stark machte (Hedtke 2011). 

Die Diskussion um Mündigkeit und Emanzipation als Ziele der politischen Bil-
dung erfolgte seit den 1970er Jahren insbesondere im Anschluss an die Kritische 
Theorie. Ihre Vertreter begriffen die gesellschaftliche Entwicklung seit der Aufklä-
rung als dialektisch. Auf der einen Seite haben die Menschen nie gekannte Möglich-
keiten der Selbstentfaltung, auf der anderen Seite werden sie durch die Wahrneh-
mung genau dieser Möglichkeiten in neue Formen der Abhängigkeit und Fremdsteue-
rung gepresst. Diese Dialektik der Aufklärung ist durch die Autoren der Kritischen 
Theorie variantenreich beschrieben worden. Jürgen Habermas‘ Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit ist ein Beispiel dafür. Er zeigt, wie die freisetzenden Potentiale von Buch-
produktion und Presse in Kommerzialisierung, Medienmacht und Manipulation der Öf-
fentlichkeit etwa durch die Dominanz der Werbung umschlagen können. Das Besondere 
daran ist, dass die neuen Formen der Abhängigkeit und Fremdsteuerung äußerst subtil 
gleichsam hinter dem Rücken der Individuen auftreten (Habermas 1995). 

Der Weg einer auf Mündigkeit und Emanzipation orientierten politischen Bil-
dung, mit solchen subtilen Herrschaftsstrukturen umzugehen, ist nun, das Schülerin-
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teresse in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. Am deutlichsten ist dies bei Rolf 
Schmiederer (Hedtke 2011) und mit dem Grundsatz der Schülerorientierung im Beu-
telsbacher Konsens formuliert. 

Im zitierten Fall haben wir es mit dem Versuch des Lehrers zu tun, die Interessen 
der Schülerinnen und Schüler im mikropolitischen Nahraum ins Zentrum des Unter-
richts zu stellen. Es geht um den Klassensprecher und um Möglichkeiten der Schü-
lermitsprache im Schulleben. Man könnte mit einigem Idealismus vermuten, dass die 
Schüler hochgradig daran interessiert sein würden, welche Möglichkeiten sie haben, 
sich und ihre Interessen einzubringen. Der Unterricht zeigt indes nicht nur Desinte-
resse am Thema, sondern auch wenig Motivation zu Partizipation selbst – „keiner will 
ja sonst“. Wie ist dies zu interpretieren? 

Erstens sind die Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler durch 
das Schulgesetz eingeschränkt. Sie haben meist eine beratende Funktion und können 
– etwa bei den Fachkonferenzen – majorisiert werden. Häufig zeigt sich in der Wahl 
der Schülersprecher und der Thematisierung im Unterricht ein pseudodemokrati-
scher Formalismus. 

Zweitens erscheint es problematisch, auf der Basis einer strukturell verhinderten 
Emanzipation der Schülerinnen und Schüler, das Schülerinteresse umstandslos in 
den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen und auf Emanzipation und Mündigkeit zu 
hoffen. Hedtke (2011) meint dazu, dass das verschüttete Schülerinteresse unter den 
gegebenen Bedingungen kaum durch Schülerzentrierung befreit werden kann. Mit 
Nietzsche kann man von ‚Münchhausenscher Verwegenheit‘ sprechen: Die Schüler 
sollen sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. 

Drittens schließlich verwickelt sich der Lehrer im Lichte der strukturtheoreti-
schen Professionstheorie hier in eine paradoxe Situation. Ein Paradox ist eine Aussa-
ge oder Handlung, die ihre eigene Geltung negiert. Ein Beispiel dafür ist der Satz 
„Dieser Satz ist falsch“. Ähnlich wie bei diesem Satz ist der Politikunterricht anfällig 
für paradoxe Verwicklungen, weil er – wie auch im Beispiel – Mündigkeit und Eman-
zipation durch Außenlenkung und Arbeitsaufträge anstreben muss. Lehreraufträge 
zur mündigen Urteilsbildung und Aufforderungen, die eigenen aufgeklärten Interes-
sen wahrzunehmen, können – wie dies Werner Helsper (1996, 551) formuliert – in 
Formen „verordneter Autonomie“ umschlagen und wie im Fall in Desinteresse und 
Rückzug der Lernenden münden. 

3.4 Fazit 

Das Handeln politischer Bildner und Sozialkundelehrerinnen ist in Handlungsdi-
lemmata und paradoxe Handlungsprobleme verwickelt. Sozialkundelehrer agieren 
allgemein formuliert in einem Spannungsfeld der Orientierung auf die Sache und der 
Orientierung an einer heterogenen, eigensinnigen Schülerschaft. Die Handlungsprob-
leme korrespondieren mit einigen diagnostizierten Antinomien von Werner Helsper. 
Allerdings erfahren die Antinomien in der politischen Bildung eine besondere Steige-
rung, weil sie nicht nur strukturelle Bedingungen pädagogischen Handelns in moder-
nen Gesellschaften sind, sondern Aspekte dieser Antinomien im Sozialkundeunterricht 
selbst thematisch werden. Sie sind selbst Gegenstand des Unterrichts. Das wird insbe-
sondere beim Urteils- und beim Emanzipationsproblem deutlich: Es geht im Politik-
unterricht eben thematisch um Fragen politischer Urteile im Spannungsfeld von zu-
lässiger Pluralität und einender demokratischer Orientierung. Und es geht thema-
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tisch um die Freiheit, Mündigkeit und Emanzipation der Schülerinnen und Schüler, 
da Fragen der Sinnhaftigkeit politischer Partizipation und damit die zu entwickelnde 
Bürgerrolle der Lernenden im Mittelpunkt stehen. 

4. Was tun? 

Die strukturtheoretische Professionstheorie beschäftigt sich nicht mit der Frage, wie 
mit den Dilemmata und Paradoxien umzugehen sei. Die Fokussierung auf die 
Schwierigkeiten des Berufes, auf die Verwicklungen und das Scheitern ist der Grund 
für diese Zurückhaltung. Theorieimmanent ist dies wegen der antinomischen, dilem-
matischen oder paradoxen Struktur des Lehrerhandelns stringent. Was immer man 
tut, man kommt aus der Zwickmühle nicht heraus. Die Lehrerinnen und Lehrer kön-
nen sich bei theoretischer Stringenz allerdings nicht aufhalten; sie müssen handeln 
und sind gleichzeitig schlecht beraten, wenn sie die strukturtheoretischen Erkennt-
nisse zum Lehrerhandeln nicht berücksichtigen. Ich sehe keinen Grund darauf zu 
verzichten, nach Wegen des Umgangs mit den Handlungsdilemmata zu suchen. Es 
kann besser oder schlechter gelingen, mit den Problemen umzugehen. Ich meine so-
gar, dass die strukturtheoretische Perspektive fruchtbar gemacht werden kann für 
eine kompetenztheoretische Sicht auf das Lehrerhandeln. 

Im Folgenden deute ich nur metaphorisch einige Kompetenzen an, die ich als 
Antwort auf die antinomischen Verwicklungen verstehe (der Anspruch eines umfas-
senden Kompetenzmodells des Lehrerhandelns wird damit nicht erhoben). 

 
1. Reflexionskompetenz: Lehrende der Sozialkunde müssen in der Lage sein, auf die 

strukturellen Bedingungen ihres eigenen Handelns und die daraus erwachsenden 
Schwierigkeiten zu reflektieren. Nur durch Bewusstheit der eigenen Handlungs-
probleme ist ein planvolles Handeln möglich (Reinhardt 1972). Im Studium sind 
hierfür ein kasuistisches Vorgehen oder bestimmte Formen forschenden Lernens 
hilfreich. Unbedingt notwendig sind Foren der Reflexion auf Unterricht – und 
zwar sowohl in der Universität als auch später im Berufsleben. Es geht um die 
Entwicklung und berufsbegleitende Ermöglichung eines reflexiven Habitus. 

2. Ambiguitätstoleranz: Lehrende der Sozialkunde müssen in der Lage sein, die 
Spannungen des eigenen Handelns auszuhalten. Damit geht einher, dass nicht 
einseitige Auflösungen der Handlungsdilemmata angestrebt werden, Sozialkun-
deunterricht also beispielsweise nicht in einem Lehreruniversalismus aufgeht, 
ebensowenig wie in einem Lehrerrelativismus (Reinhardt 1972). 

3. Planungskompetenz: Für den Planungsprozess brauchen die Lehrenden der Sozi-
alkunde die Fähigkeit, ein Unterrichtsarrangement auszutarieren. Austarieren 
kommt aus dem Arabischen und bedeutet soviel wie das Herstellen eines Gleich-
gewichts. Für den Planungsprozess heißt dies: Das Unterrichtsarrangement muss 
so konzipiert werden, dass sowohl die Eigensinnigkeiten und Zugänge der Schü-
lerschaft als auch die Anforderungen der Sache oder des Bildungsauftrages zur 
Geltung kommen. In der Politikdidaktik dienen uns als Planungsinstrumente 
hierfür die sogenannten politikdidaktischen Prinzipien, wie etwa das genetische 
Prinzip, moralisch-politische Urteilsbildung, Problemorientierung usw. (Rein-
hardt 1995). 

4. Unterrichtskompetenz: Für das Handeln im Unterricht benötigen politische Bild-
ner die Fähigkeit, die dilemmatischen Situationen auszubalancieren (Reinhardt 
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1981). Ausbalancieren meint im Gegensatz zum Austarieren nicht, ein statisches 
Gleichgewicht herzustellen, sondern während der Bewegung, also im Zustand ei-
nes labilen Gleichgewichts, dieses Gleichgewicht zu wahren. Dies erfolgt durch 
ein sequenzielles Reagieren zum Ausgleich des drohenden Ungleichgewichts. Für 
den Unterricht sind damit die Prozesse der Interaktion in der konkreten Unter-
richtssituation angesprochen. So besteht die situative Herausforderung bei demo-
kratiefeindlichen Äußerungen etwa darin, den Lernenden in seiner individuellen 
und biographischen Spezifität anzuerkennen und die inhaltlichen Äußerungen zu 
irritieren. Dies erfolgt nicht durch personale Zurückweisung, Moralisierung und 
Belehrung, sondern beispielsweise durch Interesse, Rückfragen, sachbezogene 
Kommunikation und zugewandte Irritation.  
 

Es ist eine hochschuldidaktische Aufgabe und ein anderes Thema, diese Kompetenzen 
bei den Studierenden der Sozialkunde anzubahnen. 

 
Anmerkung: Der vorliegende Artikel basiert auf dem Manuskript meiner Antrittsvorlesung an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 15.4.2014. 
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Mit großen Erwartungen nimmt man das Werk zur Hand. Klaus Hurrelmann, Jahr-
gang 1944, ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Jugend- und Sozialisations-
forscher. Für die 14. (2002) und 15. (2006) Ausgabe der Shell-Jugendstudien, die seit 
1953 zu den unverzichtbaren Quellen über Jugend gehören, entwarf er das Konzept. 
Nach längerer Tätigkeit an der Universität Bielefeld ist Hurrelmann nunmehr Pro-
fessor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. 
Erik Albrecht, Jahrgang 1979, ist freier Hörfunk, Print- und TV-Journalist. 

Die Generation Y ist nach Hurrelmann/Albrecht die fünfte Jugendgeneration in 
der bundesrepublikanischen Gesellschaftsgeschichte. Es sind die heute 15- bis 30jäh-
rigen. Für diese Digital Natives gehören Computer, Tablets und Smartphones so selbst-
verständlich zur Lebenswelt wie Google, Apple und Facebook.  

Seit der deutschen Jugendbewegung um 1900 war die Gesellschaftsgeschichte auch 
eine Geschichte „ihrer“ Jugend. Die wegweisende, erstmals 1928 erschienene Arbeit 
von Karl Mannheim, Über das Problem der Generation, stellte für die Jugendfor-
schung die Frage ins Zentrum: wie sicher kann die Eltern- und Erwachsenengenerati-
on sein, dass ihre Werte und ihre Lebenseinstellung an die heranwachsende Genera-
tion vermittelbar sind und fortgeführt werden? Diese Frage stellt sich heute ganz an-
ders, wie das Buch deutlich macht. 

Das Verhältnis der Generationen zueinander war immer konfliktreich. Wer will, 
kann das bereits in den erstaunlichen Passagen über Jugend in Aristoteles’ (384-322 
v. Chr.) „Politik“ nachlesen. Die Gründe für das angespannte Verhältnis wechselten. 
Unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters scheinen sie sich in ihr Gegenteil zu 
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verkehren, denn noch nie konnte eine ältere Generation von der jüngeren im Umgang 
mit Geräten, die für alle Lebensbereiche zentral sind, soviel lernen wie heute. Auf 
Grund des versierten Umgangs der Jugendlichen und selbst der Kinder mit den neu-
en Medien stellt sich erstmalig ein Überlegenheitsgefühl der Heranwachsenden ge-
genüber Eltern und Erwachsenen ein, das im Gegensatz zu früheren Generationen 
eine konkrete Basis hat. 

 Der „Auftritt der Generation Y“, so heißt das erste Kapitel, wird eingerahmt in 
die voran gegangenen Generationen. Die Bezeichnung für die sechste Generation, die 
im Zeitraum 2000 bis 2015 Geborenen, wird noch mit einem Fragezeichen versehen. 
Die Auflistung der Jugendgenerationen im einzigen Schaubild des Werkes ist zu sche-
matisch: Geburtsjahre und Jugendphase umfassen jeweils 15 Jahre, also für die von 
Helmut Schelsky so benannte „Skeptische Generation“ die Jahre 1925 bis1940 bzw. 
1940 bis 1955. Ob man von einer Generation der Babyboomer, die jetzt 45 bis 60 Jah-
re alt sind, sprechen sollte, steht dahin. Im Gegensatz zu den voran gegangenen Ge-
nerationen haben die mit X und Y bezeichneten Generationen ihren Ursprung in der 
digitalen Revolution, begrifflich im angelsächsischen Raum. Das Literaturverzeichnis 
zeigt, dass es inzwischen viele Werke gibt, die sich mit der Generation Y beschäftigen. 

Die „Skeptische Generation“ (zuerst 1957) war zu einem Teil noch im Krieg oder 
als Flakhelfer tätig. Sie wollte vor allem Abstand gegenüber Ideologien und Verein-
nahmungen für Zwecke des Staates – wie in der Hitler-Jugend oder der FDJ der DDR 
–, sach- und aufstiegsorientiert arbeiten und teilhaben an den wachsenden Konsum- 
und Freizeitmöglichkeiten. Schelsky konnte seine Argumentation noch darauf stüt-
zen, dass der seit der Aufklärung und der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft 
typische Avantgardismus der Jugend mit dem schwindenden Fortschrittsoptimismus 
ebenfalls geschwunden sei – und damit auch das Überlegenheitsgefühl der Jüngeren 
den Älteren gegenüber. Er ging weiterhin davon aus, dass die Erfahrungshorizonte 
durch die Lebensbedingungen in der „wissenschaftlich-technischen Zivilisation“, über 
die er 1961 breit diskutierte Thesen verfasst hatte, sich immer mehr angleichen und 
auch dieses Faktum die Generationenspannung abschwächen werde. Die Generation 
Y zeigt das auf damals nicht prognostizierbare Weise.  

Auf die „Skeptische Generation“ folgten, anders als im genannten Schaubild sicht-
bar, Jugendgenerationen, die an den neuen kulturellen und konsumtiven Möglichkei-
ten partizipierten und hierbei oft, zumal im Bereich der Musik, als Trendsetter fun-
gierten. In immer schnellerem Wechsel lösten sich die Stile der Jugendkulturen und -
generationen ab und brachten Zeittypisches zum Ausdruck, wie z.B. die Beat-Genera-
tion. Die Generation der 68er, die nach Hurrelmann/Albrecht die „Skeptische Genera-
tion“ ablöste, verfolgte mit unnachsichtiger Kritik, sich sowohl gegenüber dem El-
ternhaus als auch gegenüber dem weltweit ausgreifenden Kapitalismus im Recht füh-
lend, eine politische Perspektive der Gesellschaftsveränderung. Zwei Jahrzehnte spä-
ter wurde sie von Florian Illies’ Generation Golf und anderen Generationsmustern 
abgelöst, die Lebensstil und Konsum in den Vordergrund rückten. 

Das Werk hat nicht nur die digitale Revolution und ihre Auswirkungen zur Vo-
raussetzung – das hatte bereits die „Generation X“ (mit dem Ausdruck des Schriftstel-
lers Douglas Coupland) –, sondern fragt, wie die jetzige Generation der 15- bis 30jäh-
rigen die digitalen Möglichkeiten nutzt und wie sie die von Medien dominierte Le-
benswelt in allen Bereichen verändert.  

Das erste Kapitel skizziert den „Auftritt der Generation Y“. Es folgen vier Kapitel 
über Sachbereiche, in denen „revolutioniert“, „neu erfunden“, „unterwandert“ wird o-
der „neue Maßstäbe gesetzt“ werden: Bildung und Beruf, das Familienleben, die Poli-
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tik, Medien und Freizeit. Das sechste Kapitel geht der Frage nach, „wie die Ypsiloner 
das alles schaffen“. Das abschließende Kapitel ist eine zusammenfassende Betrach-
tung zu den „heimlichen Revolutionären“. 

Zu den hervorstechenden Eigenschaften der Generation Y gehöre die Statusinkon-
sistenz; sie sei zum Lebensgefühl geworden, würde aber weniger dramatisiert, als 
man vermuten könnte. Es sind vor allem die jungen Frauen, „die auffallend gut mit 
der neuen Ungewissheit umgehen können“. Diese Generation sei mehr oder weniger 
gezwungen, Egotaktiker zu sein, weil es gar keinen Sinn mehr mache, mit festen Kar-
riereplänen in Ausbildung und Beruf zu gehen. „Die Ypsiloner mischen sich ihren ei-
genen Wertecocktail. Sie kombinieren Leistungs- und Genusswerte“. 

Das zweite Kapitel, „Wie die Ypsiloner Bildung und Beruf revolutionieren“, geht 
davon aus, dass die digitale Revolution das Potenzial habe, „den Arbeitsmarkt förm-
lich umzupflügen“ und dadurch Prognosen über seine Entwicklung ebenso obsolet zu 
machen wie über das Berufsschicksal der Zugehörigen zur Generation Y. Zu diesen 
Ausgangsbedingungen werden viele wörtliche, nur spärlich belegte Zitate von Jugend-
lichen angeführt. Vieles wird erhellt, aber nicht, warum die Ypsiloner „Revolutionäre“ 
von Bildung und Ausbildung sind. Man könnte es auch anders wenden: Nie hat sich 
eine Generation ohne allen Protest in ein völlig verändertes Bildungs-, Ausbildungs- 
und Arbeitsumfeld so willig eingefügt wie heute. „’Lernen, lernen und nochmals ler-
nen’. Der Spruch des russischen Revolutionsführers Wladimir Lenin beschreibt knapp 
100 Jahre später treffend die Strategie der Generation Y für Arbeitsmarkt und Ge-
sellschaft“. Dieses Zitat macht deutlich, dass der Revolutionsbegriff für die Generation 
Y eher fehl am Platze ist.  

Was diese Generation anstrebt, wird mit folgenden Worten hervorgehoben: Sie 
will Bildung und Arbeit ebenso verbinden wie Leben und Arbeit. „Sie will das ent-
spannte und satte Leben nicht auf den Ruhestand verschieben. Sie will leben, wäh-
rend sie intensiv lernt und hart arbeitet“.  

Das dritte Kapitel will veranschaulichen, „wie die Ypsiloner das Familienleben 
neu erfinden“. Zu den Vorbedingungen gehöre, dass in der Kindheit der Generation Y 
feste Familienmodelle „massiv an Bedeutung verloren haben“. 70% der Ypsiloner wach-
sen gleichwohl in traditionellen Kleinfamilien auf, auch wenn diese Zahl weiter rück-
läufig ist. Die Jugendforschung zeige, dass Familie breite Zustimmung hat. Einige 
Zwischenüberschriften dieses Kapitels können den Tenor der Ausführungen andeu-
ten: „Partnerschaft auf Augenhöhe“. „Die Pubertät verliert ihren Schrecken“. „Eltern 
sind in“.  

Neben interessanten Einsichten in die Lebens- und Gedankenwelt der Ypsiloner 
finden sich auch hier stark pauschalierende Aussagen. So wird übergangen oder mit 
wohlwollender Attitüde zugedeckt, dass für Kinder und Jugendliche eine Scheidung 
der Eltern noch immer dramatisch ist. Pädagogisch fragwürdig ist die Aussage, dass 
diese neue Generation aus dem Anschauen von Pornografie sich schon den rechten 
Vers machen wird. „Junge Leute möchten heute frei entscheiden, ob und wie häufig 
und intensiv und in welcher Situation sie Pornografie konsumieren“. Auch das Fami-
lienkapitel berichtet mehr von Anpassung an die neuen Familienformen als dass die-
se „neu erfunden“ oder gar „revolutioniert“ werden.  

Kapitel 4 will verdeutlichen, „wie die Ypsiloner die Politik unterwandern“. Die 
Ausgangsthese lautet: „Jugend und Politik – seit Jahren scheinen beide immer selte-
ner zueinander zu finden“. Da das ganze System nicht geändert werden kann, müssen 
im Alltag Verbesserungen initiiert werden. Hierfür werden interessante Beispiele ge-
nannt, die zeigen, wie anders die Lebenseinstellungen gegenüber früheren Jugendge-
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nerationen sind. Pragmatismus und Egotaktik sind vorherrschend. Das schließt ein 
oft sehr zeitraubendes Engagement für als wichtig erachtete Ziele nicht aus.  

Zum erfolgreichen Unterwandern offizieller Politik zählen Erfolge bei der Ener-
giewende und dem Atomausstieg. Hier wird von den Autoren übersehen, dass dies 
ebenso auf das Konto älterer Generationen gehört. Die neuen Medien kommen nicht 
zuletzt da ins Spiel, wo man sich „in vertrauten Netzwerken jenseits der Parlamente 
intensiv über Alltagsthemen und Zukunftsprobleme austauscht“. Die Herabsetzung 
des Wahlalters wird zwar erwähnt, aber nicht weiter kommentiert oder mit verglei-
chenden Statistiken über die Wahlbeteiligung der verschiedenen Altersgruppen ver-
sehen.  

Das letzte Sachkapitel geht davon aus, dass „die Ypsiloner neue Maßstäbe in Me-
dien und Freizeit setzen“. Hier ist den Autoren zuzustimmen, denn dies ist der Sach-
bereich, in dem die Digital Natives hohe Kompetenz haben und ihre Vorlieben und 
Verhaltensweisen vieles innovieren und verändern. 90% der 12- bis 24jährigen besit-
zen einen eigenen Computer. „Auf ihm begleitet sie das Internet durch den Tag: zur 
Bildung, Information oder Arbeit – vor allem aber zur Kommunikation“. Über 90% 
der Ypsiloner seien Mitglied bei Facebook.  

Der selbstverständliche Besitz von und Umgang mit einer Mehrzahl von neuen 
Medien führt bei vielen zu einem multitasking, von Eltern und Erziehern argwöh-
nisch zur Kenntnis genommen und mit entsprechenden Ermahnungen versehen, gilt 
dies doch als „Leistungskiller“. Einer von relativ vielen Ausdrücken und Redewen-
dungen, die zu salopp daher kommen. 

 Drei von insgesamt sieben Kapiteln sind allgemeinen Aussagen zur Generation Y 
gewidmet. Das sechste fragt, „wie die Ypsiloner das alles schaffen“. Wie zum Beispiel 
geht die Generation Y mit Schwierigkeiten um? Im Unterkapitel „Komasaufen als 
Ventil“ wird aus einer 2013 veröffentlichten Untersuchung zitiert, dass sich innerhalb 
des jeweils letzten Monats 20% aller 12- bis 17jährigen Jungen und 11% der gleichalt-
rigen Mädchen am Rauschtrinken beteiligt haben. Diese erschreckenden Zahlen wer-
den u.a. damit erklärt, dass „es ein typisches Symptom für den hohen Druck“ sei, „un-
ter dem Jugendliche vor allem an Gymnasien stehen“. Auch das Problem der „Min-
derheit mit autistischen Zügen“ wird behandelt, aber wie das Komasaufen unzuläng-
lich, gerade mit Blick auf die neuen Medien. 

Das letzte Kapitel fragt zusammenfassend: Wie revolutionär ist die Generation Y? 
Der Tenor der Ausführungen liegt bei „Veränderungen in kleinen Schritten“. Dem 
kann zugestimmt werden, weshalb von „heimlicher Revolution“ nicht gesprochen wer-
den sollte. Im letzten Kapitel wird nachgetragen, was am Anfang hätte stehen müs-
sen: dass die Generation Y zahlenmäßig schwach besetzt ist. Daraus zu folgern, dass 
das ihren Einfluss schwächt, ist nach allen historischen Erfahrungen mit Jugendge-
nerationen nicht zutreffend. So waren die aktiven 68er eine verschwindend kleine 
Gruppe im Hinblick auf alle 68er, also die zwischen 1940 und 1955 Geborenen. Ein-
mal mehr zeigt sich, dass der generationstypologische Ansatz in der Jugendforschung 
seine eigenen Tücken hat: er vereinnahmt eine ganze Generation für etwas, was in 
der Mehrzahl der Aussagen ganz sicher nicht auf alle zutrifft. Andrerseits: Nie zuvor 
in der Geschichte war eine ganze Generation fast ohne Ausnahme so sehr vom Ge-
brauch neuer Medien in allen Daseinsbereichen beherrscht wie in der Gegenwart.  

Das Buch hätte in keinem günstigeren Augenblick erscheinen können. Die Dis-
kussionen um die Probleme der Internetnutzung und -ausnutzung der user erreichten 
mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den Internet-
pionier und -kritiker Jaron Lanier am 12. Oktober 2014 einen Höhepunkt. Lanier, von 
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dem der Begriff „virtuelle Realität“ stammt, wird von Hurrelmann und Albrecht mit 
seinem in Frankfurt ausgezeichneten Werk, Wem gehört die Zukunft?, zwar einmal zi-
tiert, mit der amerikanischen Fassung von 2013, aber nicht mit seinen kritischen und 
mahnenden Inhalten. Im Vergleich zu Lanier ist das hier vorgestellte Werk in weiten 
Teilen zu wohlwollend unkritisch im Hinblick auf den Mediengebrauch durch Jugend-
liche. Seinen Wert hat es gleichwohl darin, dass viel über die Lebenswelt und Befind-
lichkeiten und die gegenüber den vorhergehenden Generationen veränderten Einstel-
lungen und Verhaltensweisen der Generation Y mitgeteilt wird. Die Lektüre weckt 
Verständnis für die Digital Natives und vermittelt Eltern und allen Erwachsenen in-
teressante Einsichten in die digital gewordene Lebens- und Medienwelt.  
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Waren Menschenrechte ein wirksames Gegenprinzip 
gegen Unterdrückung und Gewalt oder ein uneingelöstes Ideal im Dienst politischer Interessen?
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Andreas Eis, David Salo-
mon (Hg.): Gesellschaftliche 
Umbrüche gestalten.  
Transformationen in der 
Politischen Bildung. 
Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau 2014, 270 Seiten 
 
Der Sammelband ist her-

vorgegangen aus einer mehrjährigen Zusam-
menarbeit von Nachwuchsforscherinnen mit 
„Mentoren“ (u.a. Frank Nonnenmacher) und 
institutioneller Unterstützung (Akademie für 
politische und soziale Bildung der Diözese 
Mainz, Benedikt Widmaier). Gegenüber einer 
leider verbreiteten kohärenzlosen Einzelfor-
schung vorbildlich und nachahmenswert! Der 
Band versteht sich als „Zwischenbilanz“ (16). 
Die drei Abschnitte werden jeweils durch eine 
instruktive Einleitung strukturiert. 

Viele Beiträge können von Politiklehrern 
als Steinbruch zum Aufbau „fachlicher Sou-
veränität“ (25) in neuerer politischer Theorie 
und Sozialphilosophie genutzt werden. Die il-
lustre und internationale Namensliste um-
fasst u.a.: Badiou, Bourdieu, Butler, Crouch, 
Derrida, Foucault, Gramsci, Lefort, Mouffe, 
Nancy, Rancière; als deutsche Autoren sind 
Habermas und Negt vertreten. Kant, Marx, 
Weber und Arendt dienen als bevorzugte 
Klassiker-Referenzen. 

Wie lernen Demokratien überhaupt? 
(Andreas Eis) Ein phänomenologischer Blick 
soll „für das Prozessuale des Politischen“, die 
„Demokratie im Kommen“ (Derrida) sensibili-
sieren (Andreas Klee, Luisa Lemme, Julia 
Neuhof). Aufgabe politischer Bildung in einer 
post-demokratischen Konstellation sei nicht 
länger ein „mehr Politik verabreichen“, son-
dern ein „in Brechungen des Sichtbaren und 
der Verteilungen das Politische in der Politik 
sichtbar machen“. Damit sollen Artikulati-
onsfelder jenseits eines klassischen Kerns der 
Politik im Horizont „sich wandelnder Staat-
lichkeit“ (wieder) sichtbar werden – das be-
deutet programmatisch: politische Soziologie! 

Politisches Urteilsvermögen wird als ein 
Wahrnehmen-Können bestimmt. „Fehlver-
ständnisse“ von Heranwachsenden seien zu 
lesen als „sehr exakte Aneignung der tatsäch-
lich im Alltag gewonnenen Erfahrungen … 
die sich ihre Angemessenheit in der gesell-
schaftlichen Praxis bestätigen können … Der 

Fehler ist die Wirklichkeit!“ (Sven Rößler) 
Das ist Kritische Theorie des falschen Be-
wusstseins und der entfremdeten Erfahrung, 
allerdings erstaunlich theorievergessen ge-
genüber der Fachdidaktik der 1970er Jahre. 
Mehrere Beiträge kreisen um die sozialpsycho-
logischen Lerndynamiken im Umgang mit 
Ent-Täuschungserfahrungen. Wie kann aus 
Kritik und Negation ein Aufbau „positiver“, 
aber nicht affirmativer Weltbilder in Erzie-
hung und Unterricht gedacht werden? (Elisa-
beth Franzmann, Juliane Hammermeister). 
„Transformationen des Selbst als Lernprob-
lematik“ werden in Gruppendiskussionen er-
hoben, die nach den Selbst-, Menschen- und 
Gesellschaftsbildern Frankfurter Oberstufen-
schüler zum Thema „Arbeit und Leben nach 
der Schule“ in Auseinandersetzung mit An-
sprüchen des aktivierenden Sozialstaates fra-
gen. (Sophie Schmitt) Angesichts der Subjek-
tivierung der Arbeitsverhältnisse wird über-
zeugend angemahnt, dass das Konzept Arbeit 
in der (schulischen) politischen Bildung ver-
loren gegangen ist (Julika Bürgin). 

Reflektiert, aber auch geführt wird der 
„Kampf um die Deutungshoheit der Begriffe“ 
(143), der „leeren Signifikanten“. Da ist man 
sich auch schon mal sicher, dass „der Demos 
die Gefolgschaft (verweigert)“ - womit zu-
nächst doch nur Bewegungen wie Occupy 
gemeint sind (Bettina Lösch, Margit Rodrian-
Pfennig). Das altbekannte Muster der poli-
tikdidaktischen Theorieproduktion, man 
nehme eine neue politische Theorie und leite 
daraus richtige und wahre politische Bil-
dungsarbeit ab, wird dann doch zurückgewie-
sen zugunsten des Anspruchs, einen „theore-
tischen und praktischen Raum zu öffnen, der 
nicht durch essentialistische oder totalisie-
rende Determinismen und dichotome Setzun-
gen verstellt“ wird. (David Salomon) Es wird 
den erfreulichen Theorienpluralismus in der 
politischen Bildung befeuern, wenn die neue 
„Kritische politische Bildung“ den Schulter-
schluß mit pädagogischen Lerntheorien 
(Christoph Bauer mit Bezug auf Klaus Holz-
kamp) und interpretativer Unterrichtsfor-
schung – der missing link! ‒ gefunden hat 
(noch Konzept: Peggy Wolf). 
 

Tilman Grammes 
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Scherb, Armin (2014): 
Pragmatistische Politikdi-
daktik. Making it Explicit. 
Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau Verlag. 288 Seiten. 
 
In seinem jüngsten Werk 
arbeitet Armin Scherb wei-
ter an seinem Vorhaben, 

auf der Grundlage des amerikanischen Prag-
matismus (insbesondere im Anschluss an 
John Dewey) eine pragmatistische Politikdi-
daktik zu entwickeln. Hierzu schildert der 
Autor in einem ersten Schritt (Teil I) die Re-
zeptionsgeschichte des Pragmatismus in 
Deutschland und zeigt auf, inwiefern prag-
matistisches Denken mehr oder weniger ex-
plizit in die Theoriegeschichte der Politikdi-
daktik eingeflossen ist. Die Analyse Scherbs, 
dass teils verkürzte Pragmatismusrezeptio-
nen die Diskussion geprägt haben und dass 
der Pragmatismus trotz gelegentlicher Be-
kenntnisse noch nicht als explizite Bezugs-
theorie herangezogen worden ist, motiviert 
sein Vorhaben: Making it Explicit. 

In einem weiteren Schritt (Teil II) stellt 
der Autor zentrale Theorieelemente des mul-
tidisziplinären Pragmatismus vor: Der Begriff 
der Erfahrung kennzeichnet den Modus des 
In-der-Welt-seins des Menschen. Erfahrun-
gen werden erlitten und gemacht; die Wider-
stände der Welt stören unsere Denk- und 
Handlungsvollzüge und führen uns dazu, 
neue Wege auszuprobieren. Lernen nimmt 
deshalb den Ausgang bei einem Stocken der 
Routine und dem authentischen ‚Erleiden‘ ei-
nes Problems und besteht im Entwerfen 
(‚Machen‘), Erproben und Bewerten alternati-
ver Denk- und Handlungswege – bis diese auf 
neue Hindernisse stoßen. Insofern sind Lern-
ergebnisse (wie auch Forschungsergebnisse) 
immer nur vorläufig. Gleichzeitig bleiben die-
se auf die Anerkennung der Diskursgemein-
schaft angewiesen. Scherb weist sehr zu 
Recht darauf hin, dass dieser Lernbegriff sich 
nicht nur auf die echte politische Aktion oder 
auf das lebensweltliche Erleben, sondern 
auch auf theoretische Probleme oder „kogni-
tives Probehandeln“ (80) beziehen kann. 

Die normativ-konzeptionellen Überlegun-
gen, die Scherb im Anschluss an die Ausei-

nandersetzung mit dem Pragmatismus ent-
wickelt (Teil III), lassen sich m. E. wie folgt 
umreißen. (1) Der Anspruch des Subjekts: 
„Sinnorientierung“ (121) ist das zentrale di-
daktische Prinzip der politischen Bildung. 
Problemstellungen, Methoden der Problem-
bearbeitung und die Arbeitsergebnisse müs-
sen die Zugänge, Fragen, Denkwege der Ler-
nenden berücksichtigen. Probleme, Hinder-
nisse im Denken und Handeln sind immer 
nur Probleme für jemanden. Unterricht, der 
dies nicht berücksichtigt, der die Frage nach 
der Sicht der Lernenden ignoriert, erzeugt 
entfremdetes Lernen. (2) Der Anspruch der 
Sachen: Gegen weitgehende konstruktivisti-
sche Überlegungen räumt der Pragmatismus 
den Lerngegenständen eine Mitwirkung für 
das Verständnis ihrer selbst ein. So kann et-
wa der Aspekt der Macht bei politischen Fra-
gen nicht ignoriert werden. Wir erleiden Er-
fahrungen von den ‚Gegenständen‘, mit denen 
wir uns auseinandersetzen (und sei es nur im 
Nachweis der Beschränktheit eines politi-
schen Urteils). Gerade dies macht den Prag-
matismus für Fachdidaktiken, mithin die Po-
litikdidaktik so ertragreich. (3) Offenheit: Die 
Unabschließbarkeit von Erfahrung und Ler-
nen sowie die Rückbindung an die Diskurs-
gemeinschaft begründen die Forderung nach 
Offenheit: Offenheit der Lehrpläne für die In-
teressen der Schüler, Offenheit für Problem-
lagen jenseits der Fächer (Gegenstände), Of-
fenheit für Argumente bei der diskursiven 
Urteilsfindung, Offenheit für die Anwendung 
kognitiver, simulativer und realer Problem-
bearbeitungen (Methoden), Offenheit für 
Schulautonomie und demokratische Mitwir-
kung aller am Schulleben Beteiligter (Schul-
verfassung). Damit steckt Scherb die didakti-
schen, methodischen und bildungspolitischen 
Umrisse einer pragmatistischen Politikdidak-
tik ab.  

Wenngleich der Autor keine neue Arbeit 
vorlegt (viele Kapitel und auch die Praxisbei-
spiele im Teil IV sind nahezu identisch be-
reits andernorts erschienen),  ist es das Ver-
dienst von Armin Scherb, auf der Grundlage 
des Pragmatismus das konzeptionelle Denken 
in der Politikdidaktik voranzutreiben. 
 

Michael May 
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